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Nützt die Schuldenbremse den 
kommenden Generationen?
 Die Schuldenbremse sei im Interesse der kommenden Generationen, argumentieren Be-
fürworter. Sie verhindere, dass Mehrheiten überwiegend älterer Wähler eine Politik durch-
setzen, die ihnen ermöglicht, sich zulasten künftiger Steuerzahler zu bereichern (Sachver-
ständigenrat, 2007). Wiederwahlorientierte Politiker:innen könnten diesen kurzsichtigen 
Interessen verfallen und öffentliche Haushalte mit zu hohen Defi ziten belasten. Demnach 
wäre zu erwarten, dass jüngere Wählergruppen tendenziell Parteien unterstützen, die die 
Schuldenbremse nach der COVID-19-Krise schnell wieder einführen wollen und ältere 
Wählergruppen Parteien unterstützen, die ihnen bei der Durchsetzung ihrer konsumtiven 
Interessen behilfl ich sind und die Schuldenbremse aufweichen bzw. reformieren wollen. 
Paradoxerweise ist das nicht der Fall. Parteien, die die Schuldenbremse vehement ver-
teidigen, haben eher bei älteren Wählern hohe Zustimmungswerte. Bei der Europawahl 
2019 wählten 46,7 % der über 70-Jährigen, aber nur 11,6 % der 18- bis 24-Jährigen die 
CDU/CSU. Hingegen wählten 34,9 % der 18- bis 24-Jährigen die Grünen, eine Partei, die 
die Schuldenbremse investitionsorientiert reformieren möchte. Bei den über 70-Jährigen 
erreichten die Grünen nur 8,6 % der Wähler (Bundeswahlleiter, 2019). Aber auch aktuelle 
Umfragen bestätigen diese Trends.

Womöglich entspricht die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form nicht den Interes-
sen der kommenden Generation. Hierfür könnten verschiedene Kanäle verantwortlich 
sein: Makroökonomisch verhindern die Fiskalregeln europaweit eine fi skalpolitische 
Expansion, was unter anderem für hohe strukturelle Arbeitslosigkeit vor allem in Süd-
europa verantwortlich gemacht wird. Dies versperrt bei bestehendem Kündigungs-
schutz besonders jüngeren Berufseinsteigern als Outsidern auf dem Arbeitsmarkt 
Einkommensperspektiven. Zudem verschiebt die restriktive Fiskalpolitik in Europa 
den fi skalisch-monetären Politikmix in Richtung geldpolitischer Expansion durch die 
EZB, die unter anderem für die aktuelle Vermögenspreisinfl ation verantwortlich ge-
macht wird. Hiervon profi tieren wiederum überwiegend ältere Immobilien- und Aktien-
besitzer, während sich das zu erwartende Arbeitseinkommen der jüngeren relativ dazu 
reduziert. Ferner führt die Defi zitorientierung der Schuldenbremse dazu, dass Anreize 
gesetzt werden, weniger investive Ausgaben zu tätigen, die besonders in der Zukunft 
Nutzen stiften, sowie explizite Verschuldung durch implizite, z. B. höhere Rentenver-
sprechen, zu ersetzen, da letztere nicht durch die Schuldenbremse begrenzt wird.

Die wesentliche Kritik der Grünen betrifft die öffentlichen Investitionen. Dass hier Hand-
lungsbedarf besteht, ist weitgehend unstrittig (Dullien et al., 2021; Hüther und Jung, 2021). 
Da Investitionen bei Kreditfi nanzierung das staatliche Nettovermögen unberührt lassen, 
werden Ausnahmen von der Defi zitbegrenzung für Investitionen vorgeschlagen (Breuer, 
2021). Gerade wenn der Regierungsmehrheit unterstellt wird, dass sie Belastungen in die 
Zukunft transferieren möchte, dürfte sie versucht sein, Investitionen zu vermeiden (Hell-
wig, 2021). Dies betrifft auch die heute relevanten Investitionen in Digitalisierung und die 
Energie- und Verkehrswende. Politökonomisch ist denkbar, dass die Defi zitorientierung 
nicht dem Interesse der kommenden Generation entspricht, sondern vielmehr denjeni-
gen, die heute sinnvolle und notwendige öffentliche Investitionen verhindern möchten, 
z. B. Lobbys der Energie- und Automobilindustrie, die wenig Interesse an einer forcierten 
Energie- und Verkehrswende haben könnten.

Häufi g wird angemerkt, der Investitionsbegriff sei unklar (u.a. Bachmann, 2021). Diese 
Kritik gilt jedoch auch für den Defi zitbegriff. Natürlich würde, ebenso wie das Defi zit 
nur einen Teil der Bruttostaatsverschuldung begrenzen kann (explizite, nicht implizi-
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te), eine Ausnahme für Investitionen, etwa für Bau- und Anlageinvestitionen, nur einen 
Teil des öffentlichen Kapitalstocks betreffen, während andere investive Ausgaben un-
berücksichtigt blieben. Letztere würden zwar weiterhin mit rein konsumtiven Ausga-
ben gleichgestellt, aber die gezielte Förderung einzelner klar investiver Ausgaben ist 
besser als die Vernachlässigung aller Investitionen.

Die Abschaffung oder Reform der deutschen Schuldenbremse erfordert eine Änderung 
des Grundgesetzes, also eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Dabei 
stellt sich die eher philosophische Frage, weshalb angenommen wird, dass einer einfa-
chen Parlamentsmehrheit nicht zugetraut wird, eine nachhaltige Haushaltspolitik zu be-
treiben, eine Zweidrittelmehrheit der gleichen Parlamente aber das Interesse der kom-
menden Generationen vertreten könne. Die für eine Verschärfung der Schuldenbremse 
erforderlichen zusätzlichen Stimmen aus der Opposition könnten sich z. B. ergeben, 
wenn eine kurzfristorientierte Opposition der Regierung misstraut und den Spielraum 
der Regierung einengen möchte, unabhängig davon ob die Regelung im Detail im Inter-
esse der kommenden Generationen ist. So wurde die Unterstützung der SPD zur Schul-
denbremse auch damit begründet, dass darin eine „Steuersenkungsbremse“ gesehen 
wurde, die eine sich damals in Umfragen abzeichnende Koalition aus CDU/CSU und 
FDP dabei beschränkte, angekündigte Steuersenkungen umzusetzen (Bluth, 2016, 130).

Sollte eine Verfassungsänderung bis zur Wiedereinführung (wohl erst 2023) nicht 
zustande kommen, was wahrscheinlich ist, dürften reformwillige Regierungen eine 
Verfassungsänderung mit einfachgesetzlichen Mitteln zu substituieren suchen. So 
würde die Schuldenbremse länger als erwartet ausgesetzt bleiben, was ihre Wieder-
einführung erschwert (Büttner, 2021). Investive Extrahaushalte könnten die Problema-
tik der bisher nicht-investiven Ausgestaltung kompensieren (Hüther und Südekum, 
2021; Südekum, 2021). Veränderte Berechnungen der Konjunkturkomponente könn-
ten die Kreditspielräume erhöhen (Südekum, 2021; Krahé und Sigl-Glöckner, 2021). 
Die Reform des Fiskalpakts auf EU-Ebene ist ebenso in der Diskussion und erfordert 
keine Änderung des Grundgesetzes (Truger, 2020; Hauptmeier und Leiner-Killinger, 
2020). Eine Umfrage unter internationalen Wissenschaftlern vom Juni 2021 zeigte, 
dass 98 % der Befragten eine Reform der Fiskalregeln als notwendig erachten (CFM 
Surveys, 2021). Die Parlamente sollten diese Stimmen aus der Wissenschaft sowie 
die aufgedeckten Präferenzen junger Menschen ernst nehmen.
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der reaktivierten Strecken wurden die Fahrgastprognosen, 
teilweise deutlich, übertroffen.

Grundsätzlich sind Streckenreaktivierungen sinnvoll, wenn 
damit in erheblichem Umfang Verkehr verlagert werden 
kann. Allerdings ist aktuell auf mehrere schwere Ressour-
cenkonfl ikte zu verweisen, die sich abzeichnen: Zuerst ein-
mal gibt es bei den Anwohnern zunehmenden Widerstand 
gegen Lärmquellen und damit gegen die Eisenbahn. Einige 
der Projekte auf der DB-Liste sind nicht zuletzt wegen An-
wohnerprotesten verzögert, zunehmend werden für Reakti-
vierungen oder Neubaustrecken Tunnelstrecken gefordert. 
Dies ist weder wirtschaftlich darstellbar noch ökologisch 
sinnvoll. Zum zweiten gibt es einen Ressourcenkonfl ikt zwi-
schen Personen- und Güterverkehr. Zwei der Strecken auf 
der Liste der DB AG werden heute intensiv im Güterverkehr 
genutzt. Dort soll zusätzlich Personenverkehr aufgenommen 
werden. Es besteht die Gefahr, dass der Güterverkehr knap-
pe Trassen verliert. Dieser Trend zur Verdrängung des Güter-
verkehrs ist auch im bestehenden Netz zu beobachten.

Schließlich stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Prio-
risierung von Projekten für den Schienenverkehr. Die meis-
ten Parteien wollen in den kommenden Jahren deutlich mehr 
Geld in den Ausbau der Schiene stecken. Es besteht jedoch 
eine lange Liste überfälliger oder dringlicher Projekte, de-
ren Realisierung auch bei deutlicher Ausweitung der Haus-
haltsmittel Jahrzehnte dauern wird. Dabei zeigen sich zwei 
Problemkreise: Zum einen besteht heute ein ernster Perso-
nalmangel bei Ingenieuren, von denen zudem die Hälfte bis 
2030 altersbedingt ausscheiden wird. In den kommenden 
Jahren werden deshalb nicht das Geld, sondern zunehmend 
auch die faktischen Ressourcen den Engpass darstellen. 
Zum anderen fehlt in Deutschland ein rationales System zur 
Priorisierung anstehender Verkehrsprojekte. Heute entschei-
den Verkehrsministerium und DB AG in einem intransparen-
ten Verfahren, getrieben von kurzfristigem politischen Kalkül. 
Deshalb werden die zentralen Projekte des Netzausbaus seit 
Jahrzehnten nicht umgesetzt. Um die Kapazität des Netzes 
schnell zu steigern, muss eine klare Priorisierung der Projek-
te nach verkehrlicher Bedeutung erfolgen und diese auch in 
der Umsetzung durchgehalten werden. Die Reaktivierungs-
projekte sollten in diese Priorisierung einbezogen werden. 
Allerdings würde die Priorisierung auch dazu führen, dass 
bestimmte Projekte über einen längeren Zeitraum zurückge-
stellt werden müssen. Solche Entscheidungen zu treffen, zu 
kommunizieren und gegen politische Widerstände durchzu-
halten, wird die wenig erfreuliche Herausforderung der Ver-
kehrspolitik. Sie ist aber unabdingbar, um die Leistungsfä-
higkeit der Eisenbahn zu steigern.

Christian Böttger

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

Christian.Boettger@HTW-Berlin.de

 Deutsche Bahn

Streckenreaktivierung Trendwende?

Die DB AG hat angekündigt, in den kommenden Jahren 
20 Bahnstrecken reaktiveren zu wollen. Diese Ankündi-
gung wurde in den Medien als „Trendwende“ bezeichnet. 
Bei nüchterner Betrachtung der Fakten ist der Begriff der 
„Trendwende“ irreführend. Bereits seit 20 Jahren werden in 
Deutschland Strecken reaktiviert, in den letzten zehn Jah-
ren wurden 55 km Strecke stillgelegt und 524 km reaktiviert. 
Reaktivierungen wurden ursprünglich von lokalen Initiativen 
getrieben, inzwischen haben einige Bundesländer Pro-
gramme aufgelegt, um die Potenziale stillliegender Strecken 
zu prüfen, sie stellen auch Mittel für Baumaßnahmen bereit. 
Die Verbände „Allianz pro Schiene“ und der „Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen“ unterstützen Reaktivierun-
gen, jüngst haben sie eine Liste mit 4.000 km Strecke vor-
gelegt, deren Reaktivierung geprüft werden sollte. Die jetzt 
von der DB AG vorgelegte Liste umfasst 20 Strecken mit 
245 km Länge. Dabei sind die Projekte überwiegend nicht 
neu, sondern seit Jahren bekannt. Bei einigen Strecken ist 
die Reaktivierung bereits beschlossen und fi nanziert (z. B. 
Siemensbahn). Bei anderen Strecken ist die Reaktivierung 
seit Jahren beschlossen und fi nanziert, aber die Anwohner 
blockieren mit Unterstützung der Landespolitik die Reak-
tivierung (z. B. Dresdner Bahn in Berlin). Darüber hinaus 
bildet die aktuelle Liste nur einen kleinen Ausschnitt der 
laufenden Reaktivierungsaktivitäten ab.  Der große Presse-
termin mit zwei Ministern zur Verkündigung der Liste ist also 
eher als Wahlkampfgetöse einzuordnen. Neu ist allerdings, 
dass sich die DB AG grundsätzlich zu Reaktivierungen be-
kennt. Bislang hatte der Konzern eher lustlos mitgewirkt, 
wenn Länder gedrängt und eine vollständige Finanzierung 
bereitgestellt haben. Insofern ist das Bekenntnis der DB AG 
wohl auch eine Verbeugung in Richtung möglicher neuer 
politischer Mehrheiten nach der Bundestagswahl.

Das Thema Streckenreaktivierungen verdient aber in jedem 
Fall eine vertiefte Betrachtung: Das deutsche Bahnnetz ist 
seit 1950 mit dem Aufstieg der Straße um etwa 30 % oder 
15.000 km geschrumpft. Ein kleinen Teil der stillgelegten 
Strecken blieb erhalten, einige Strecken wurden noch im 
Güterverkehr bedient. Seit einigen Jahren treiben lokale 
Initiativen vor dem Hintergrund geänderter Siedlungsstruk-
turen oder geändertem Mobilitätsverhaltens Reaktivie-
rungsideen voran. Inzwischen haben etliche Bundesländer 
Potenzialuntersuchungen durchgeführt und fi nanzieren bei 
positiver Einschätzung die Reaktivierung. Auf den meisten 
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CO2-Prämienvolumen die neu nachgefragten CO2-Güter-
mengen als Bemessungsgrundlage zugrunde liegen, wäre 
das neue Güterbündel allerdings auch vor CO2-Preiserhö-
hung und Energiegeld für den durchschnittlichen Haushalt 
fi nanzierbar gewesen. Da sich die Haushalte vor der CO2-
Preiserhöhung aber nicht dafür entschieden haben, geht 
folglich mit ihrer neuen optimalen Entscheidung ein gerin-
gerer Gesamtnutzen einher.

Behalten einkommensstarke Haushalte aufgrund ihrer 
geringeren marginalen Konsumneigung ihren absolu-
ten CO2-Konsum bei, erfahren Sie folgerichtig durch ei-
nen höheren CO2-Preis eine höhere absolute Belastung. 
Der relative Nutzenverlust dürfte dabei jedoch geringer 
ausfallen als für einkommensschwächere Haushalte. Ob 
die CO2-Preis-Mehreinnahmen der tendenziell kleine-
ren Gruppe einkommensstarker Haushalte ausreichen, 
um den einkommensschwächeren Haushalten die Über-
kompensation ihrer CO2-Belastung mit einem Pro-Kopf-
Energiegeld zu fi nanzieren, ist dabei von einer Vielzahl 
von Faktoren abhängig (z. B. Zahl einkommensstarker 
(-schwächerer) Haushalte, Haushaltsgrößen, Haushalts-
CO2-Konsum, Substitutionsmöglichkeiten, Präferenzen, 
Verwaltungskosten des Energiegelds) und erscheint eher 
unwahrscheinlich. Damit führt die höhere CO2-Beprei-
sung und das Energiegeldkalkül zu Verteilungswirkun-
gen, die den erzielbaren Gesamtnutzen einkommens-
schwacher (einkommensstarker) Haushalte relativ stärker 
(schwächer) betreffen dürften.

Die CO2-Bepreisung als wirksames Instrument, um öko-
nomische Anreize für eine Änderung des Konsumverhal-
tens zu erzeugen, scheint unumstritten. Daher ist es zu 
begrüßen, dass neben angebotsseitigen Aspekten, wie 
beispielsweise die Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV, 
auch Verteilungsfragen Eingang in die Diskussion gefun-
den haben. Dabei gerecht empfundene Lösungen zu fi n-
den, ist eine schwierige politische Aufgabe. Will sich die 
Klimaschutzpolitik die Lenkungswirkung höherer Preise 
zu Nutze machen, dann sollten auch die dabei zugrunde 
liegenden Annahmen und die entstehenden Verteilungs-
wirkungen analysiert und insbesondere im Vorfeld anste-
hender Wahlentscheidungen angemessen kommuniziert 
werden.

Thomas Treptow

iba, Internationale Berufsakademie, Nürnberg

thomas.treptow@internationale-ba.com
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Energiegeld

Vielfältige Auswirkungen bedenken

In der aktuellen deutschen Klimaschutzpolitik soll ein höhe-
rer CO2-Preis den Konsum von CO2-produktionsintensiven 
Gütern verteuern. Da damit für die Konsumenten ein Anreiz 
entsteht, diese Güter geringer oder möglicherweise gar 
nicht nachzufragen, würden diese folglich in einem gerin-
geren Ausmaß produziert und die Verringerung der Treib-
hausgasemissionen unterstützt. Da CO2-Güter häufi g nicht 
einfach durch andere, günstige Güter substituiert werden 
können, hat dies insbesondere für einkommensschwäche-
re Haushalte eine hohe Relevanz. Durch ein Pro-Kopf ge-
zahltes Energiegeld soll verhindert werden, dass insbeson-
dere diesen Haushalten ein fi nanzieller Nachteil entsteht. 
Im Parteiprogramm von Bündnis 90/Die Grünen ist sogar 
die Rede davon, dass man so mit „Klimaschutz Geld ver-
dienen kann“, wenn das von den Haushalten vereinnahmte 
Energiegeld höher ist als die Mehrbelastungen durch den 
höheren CO2-Preis (Bündnis 90/Die Grünen, 2021).

Was auf den ersten Blick verlockend erscheint, enthält al-
lerdings das Potenzial handfester negativer Überraschun-
gen für alle Anspruchsgruppen. Nehmen wir zunächst an, 
dass die Nachfrage eines Haushalts nach CO2-Gütern ab-
solut unelastisch ist. Das zugehörige Standardbeispiel für 
ein solches Gut ist der Pendelverkehr mit Verbrenner-PKW 
einer Familie mit ländlichem Wohnsitz. Das Gesamtauf-
kommen der CO2-Preisprämie wird annahmegemäß über 
ein durchschnittliches Pro-Kopf-Energiegeld (ex ante) den 
Haushalten erstattet. Damit ergeben sich für den Durch-
schnittshaushalt mit Energiegeld die gleichen Konsum-
möglichkeiten wie zuvor. Eine Verbesserung der umweltpo-
litischen Situation ergibt sich nicht. Damit sich dies ändert, 
müssen also Substitutionsgüter existieren und angeboten 
werden. Dies kann für die Beispiel-Haushalte ein als at-
traktiv wahrgenommener öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV) sein. Wird jetzt durch einen höheren Benzinpreis 
mehr privater PKW-Verkehr auf den ÖPNV verlagert, dann 
wird die Erreichung der Klimaschutzziele unterstützt. Aller-
dings hat dies regelmäßig zur Folge, dass der fi nanzierbare 
Gesamtnutzen des Haushalts verringert wird. Haben vor 
der Erhöhung des CO2-Preises die Haushalte eine eindeu-
tige Entscheidung für den Konsum ihrer CO2-Güter und 
ihrer weiteren Güter getroffen, dann wird ein steigender 
CO2-Preis eine geringere Nachfrage nach (normalen) CO2-
Gütern und damit eine Erhöhung der Nachfrage nach Sub-
stitutionsgütern zur Folge haben. Da dem vereinnahmten 
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schaubar sind, mag die Fortsetzung der Politik hoher 
Defi zite unproblematisch erscheinen. Solange die Fi-
nanzpolitik mittelfristig wieder zu nahezu ausgeglichenen 
Haushalten zurückkehrt, sollte es mit der langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung kein Pro-
blem geben. Ob es tatsächlich gelingen kann, aus den 
Schulden herauszuwachsen, ist indes umstritten. Die 
Wachstumsperspektiven sind aufgrund der Demografi e 
trübe und die Stabilisierung der Sozialversicherungen 
erfordert schon mittelfristig einen deutlichen Anstieg der 
Beitragssätze.

Tatsächlich muss der langfristige Budgetausgleich in 
Deutschland aber nicht nur die ökonomischen Gesetz-
mäßigkeiten, sondern auch die institutionellen Rahmen-
bedingungen berücksichtigen. Die Regelungen zur Schul-
denbremse sehen eine explizite Tilgung aller zusätzlich 
aufgenommenen Kredite vor. Die Tilgungslasten werden 
dabei auf die zulässige Nettokreditaufnahme angerech-
net. Ungeachtet der niedrigen Zinsen verringert daher je-
der zusätzliche durch Verschuldung fi nanzierte Euro den 
zukünftigen Haushaltspielraum in gleicher Höhe.

Schon für die Tilgung der 2020 und 2021 aufgenomme-
nen Schulden beläuft sich die erwartete jährliche Mehrbe-
lastung des Bundes ab 2026 auf ca. 14,5 Mrd. Euro. Zu-
sätzlich ergeben sich für den Bund Belastungen aufgrund 
der von der EU aufgenommenen Schulden für Transfers 
im Rahmen des Aufbauprogramms NGEU. Derzeit ist zu 
erwarten, dass Deutschland ab 2028 für die Rückzahlung 
von insgesamt etwa 103 Mrd. Euro EU-Schulden aufkom-
men muss. Da für die Tilgung 30 Jahre vorgesehen sind, 
beläuft sich die jährliche Belastung mindestens auf 3,4 
Mrd. Euro. Entsprechend summiert sich die zukünftige 
jährliche Tilgungslast des Bundes durch die Corona-Krise 
nach derzeitigem Planungsstand auf rund 18 Mrd. Euro. 
Auch die Länderhaushalte haben bereits signifi kante Til-
gungslasten zu stemmen.

Wird die Verschuldung trotz der Erholung 2022 weiter 
ausgeweitet, kommen zusätzliche Tilgungslasten hinzu. 
Folgt die im Herbst zu bildende Bundesregierung bei-
spielsweise dem aktuellen Regierungsentwurf, käme ab 
2026 eine jährliche Belastung von rund 6 Mrd. Euro für 
den Bund hinzu. Die Finanzpolitik wäre daher gut beraten, 
sich nicht fi skalischen Illusionen hinzugeben. Sie sollte 
sich selbst und den Bürgern eingestehen, dass der Ver-
schuldung in Deutschland derzeit enge Grenzen gesetzt 
sind, und sollte die Rückkehr zu den regulären Verschul-
dungsgrenzen besser früher als später einleiten.

Thiess Büttner

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

thiess.buettner@fau.de

 Finanzplanung

Die Krise hat Konjunktur

Der Stabilitätsrat hat im Juni 2021 die deutsche Finanz-
planung diskutiert. Im Zuge der Corona-Krise ist aufgrund 
der außergewöhnlichen Notsituation nach Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 GG die öffentliche Verschuldung stark ausgeweitet 
worden. Unter dem Eindruck der Fortdauer der Epidemie 
gilt die Notsituation auch für 2021. Entsprechend setzt 
der Staat 2021 massiv öffentliche Mittel zur Bekämpfung 
der Epidemie und zur Stabilisierung der Wirtschaft ein. 
Das ist nachvollziehbar und ökonomisch sinnvoll. Erfreu-
licherweise hat sich mittlerweile die Lage deutlich ent-
spannt und es zeichnet sich 2021 eine kräftige Erholung 
der Wirtschaft ab. Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass die Produktionslücke 2022 weitgehend geschlos-
sen ist. Schätzungen unabhängiger Institutionen sehen 
2022 bereits eine Überauslastung der Kapazitäten. So 
können die Unterstützungsmaßnahmen auslaufen und 
die Steuereinnahmen steigen wieder. Wie der Beirat des 
Stabilitätsrats ausführt, wäre eine Rückkehr zu den in 
der Schuldenbremse angelegten engen Grenzen für die 
Neuverschuldung 2022 ohne größere Konsolidierungsan-
strengungen möglich und konjunkturpolitisch unbedenk-
lich, nicht zuletzt, weil Bund und Länder über erhebliche 
Rücklagen und Reserven verfügen. So beträgt allein die 
Rücklage im Bundeshaushalt 48,2 Mrd. Euro.

Allerdings tut sich die Finanzpolitik schwer, aus dem Kri-
senmodus auszusteigen, und ist bestrebt 2022 in großem 
Umfang kreditfi nanzierte Ausgabenprogramme zu re-
alisieren. Die vom Stabilitätsrat im Juni 2021 diskutierte 
Finanzplanung sieht für den Bund 2022 eine Neuverschul-
dung von 81,5 Mrd. Euro vor. Für die Länder wird ein De-
fi zit in den Kernhaushalten von insgesamt etwa 25,4 Mrd. 
Euro veranschlagt. Der jüngst vorgelegte Entwurf für den 
Bundeshaushalt 2022 geht noch deutlich über die Finanz-
planung hinaus und plant eine Neuverschuldung von 99,7 
Mrd. Euro. Natürlich kann derzeit nicht als sicher gelten, 
dass die epidemische Lage stabil bleibt. Vielfach wird be-
fürchtet, dass die Fallzahlen wieder ansteigen und dass 
neue Maßnahmen erforderlich werden, die dann ein wei-
teres Aussetzen der Schuldenbremse und eine erhöhte 
Neuverschuldung rechtfertigen. Ein solches Krisenszena-
rio liegt der Finanzplanung aber nicht zugrunde.

Da die Risiken einer höheren öffentlichen Verschuldung 
angesichts historisch niedriger Zinsen derzeit über-
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fi schen Regelungen auf zentrale wirtschaftliche und soziale 
Zielgrößen in vielen wichtigen Bereichen nur Mutmaßungen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, fordert der 
Beirat, dass die Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik so 
ausgebaut wird, dass die vorhandenen administrativen Ein-
zeldaten in geeigneter anonymisierter Form auch tatsächlich 
genutzt werden können. Darüber hinaus ist die Verfügbar-
keit der Mikrodaten der Steuerstatistik und die Möglichkeit 
zur Verknüpfung mit anderen Daten für die Abschätzung der 
realwirtschaftlichen Effekte der Besteuerung unverzichtbar. 
Die Einzeldaten der Steuerstatistik bieten in Bezug auf Da-
tenqualität und Datenabdeckung große Vorteile im Vergleich 
zu anderen Datenquellen und können vergleichsweise kos-
tengünstig und ohne zusätzliche Belastung der Steuerzah-
ler bereitgestellt werden. Es bestehen jedoch rechtliche und 
faktische Hürden für die Verknüpfung verschiedener Daten-
sätze. Dies ist nicht nur aus Sicht der Forschung schade, 
denn Verknüpfungen über Datensätze hinweg erlauben auch 
Qualitätskontrollen und Kostensenkungen für administrati-
ve Prozesse. Der Normenkontrollrat hat in einem Gutachten 
festgestellt, dass von den über 200 Registern in Deutschland 
die wenigsten untereinander verknüpft sind. Eine Moder-
nisierung und Digitalisierung würde einmalig rund 2,5 Mrd. 
Euro kosten. Gut investiertes Geld, denn das Entlastungspo-
tenzial beziffert der Rat auf 6 Mrd. Euro pro Jahr!

Für eine durchgreifende und nachhaltige Verbesserung der 
Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik schlägt der Beirat in 
seinem Gutachten drei Maßnahmenpakete vor: Erstens soll-
te ein eigenes Forschungsdatenzentrum für Steuern einge-
richtet werden, das (anonymisierte) Einzeldaten auf Basis der 
Steuerstatistiken zur Verfügung stellt und das speziell für die 
besonderen Anforderungen der Steuerdaten ausgelegt ist. 
Zweitens sollten der Katalog der bestehenden Steuerstatis-
tiken erweitert und die einzelnen Statistiken verbessert wer-
den. Drittens sollten Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen 
Statistiken geschaffen bzw. ausgeweitet werden. Es sollte 
eine Struktur geschaffen werden, die es erlaubt, Individual- 
oder Unternehmensdaten einer amtlichen Statistik mit ande-
ren nicht öffentlich zugänglichen Daten zu kombinieren.

Mit der Ankündigung des BMF zur Gründung des IefS 
werden diese Punkte nun aufgegriffen. Jetzt gilt es, die-
ser Ankündigung auch Taten folgen zu lassen. Doch die 
Datenlage ist in Deutschland nicht nur bei den Steuer-
daten ausbaufähig – wie die Corona-Pandemie leider 
eindrucksvoll gezeigt hat. Daher kann und sollte von der 
Gründung des neuen Forschungsinstituts auch Signalwir-
kung für andere Politikfelder ausgehen.

Andreas Peichl

Ifo Institut und Ludwig-Maximilians-Universität München

peichl@econ.lmu.de

 Steuerforschung

Sinnvolle Institutsgründung

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) hat im Juni 2021 
bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, ein Institut für 
empirische Steuerforschung (IefS) als unabhängige wis-
senschaftliche Einrichtung zu gründen und damit die wis-
senschaftliche Basis für die Politikberatung wesentlich zu 
stärken. Ziel der Gründung des Instituts ist zum einen die 
Verbesserung der Dateninfrastruktur im Bereich Steuern. 
Zum anderen soll empirische Forschung insbesondere 
zur evidenzbasierten Unterstützung des BMF gestärkt 
und vorangetrieben werden. In beiden Bereichen be-
stehen erhebliche Defi zite, die sich sowohl im Vergleich 
mit anderen Politikfeldern (z. B. im Bereich Arbeitsmarkt 
– siehe IAB) als auch im internationalen Vergleich auftun 
und die nun endlich behoben werden sollen.

Diese Ankündigung ist doppelt bemerkenswert: Zum einen 
bedeutet die Gründung dieses neuen Forschungsinstituts 
einen Meilenstein für die empirische Steuerforschung und 
zum anderen folgt das BMF damit direkt und ohne großes 
Zögern den Vorschlägen des wissenschaftlichen Beirats 
am BMF aus dem letzten Herbst. In der quantitativen Ana-
lyse der Besteuerung sind in den vergangenen Jahrzehn-
ten weltweit erhebliche Fortschritte gemacht worden. Bis in 
die 1980er Jahre war Finanzwissenschaft noch weitgehend 
theoretisch ausgerichtet. Seitdem hat die datenbasierte 
Auswertung weltweit ein immer größeres Gewicht gewon-
nen. Insbesondere wird heute in vielen Ländern anhand von 
Mikrodaten untersucht, welche Belastungswirkungen sich 
für Steuerzahler ergeben und welche Verhaltensreaktionen 
steuerliche Regelungen auslösen. Grundlage dieser Ent-
wicklung ist, dass der Wissenschaft Zugang zu anonymi-
sierten Mikrodaten der Steuerverwaltung gewährt wurde.

Der Beirat stellt in seinem Gutachten „Notwendigkeit, Po-
tenzial und Ansatzpunkte einer Verbesserung der Dateninf-
rastruktur für die Steuerpolitik“ jedoch fest, dass in Deutsch-
land erhebliche Defi zite bei der Bereitstellung von Einzelda-
ten der amtlichen Steuerstatistik bestehen. Das Potenzial 
für ein besseres Verständnis des Steuersystems und seiner 
Wirkungen und die Möglichkeiten für eine evidenzbasierte 
Politikberatung ist weitgehend ungenutzt. Zwar werden die 
bei Besteuerung zugrunde gelegten Sachverhalte längst 
digital erfasst. Die verfügbare Dateninfrastruktur wird aber 
den Anforderungen nicht gerecht. Daher gibt es über die 
Wirkungen des deutschen Steuersystems und seiner spezi-

© Der/die Autor:in(nen) 2021. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

DOI: 10.1007/s10273-021-2952-z



Wirtschaftsdienst 2021 | 7
496

Zeitgespräch

Wirtschaftspolitische Perspektiven für eine neue 
Bundesregierung
Vom 25. bis 27. Mai fand der achte New Paradigm Workshop des Forum New Economy statt. 
Unter dem Titel „Future of the German model II – Perspectives for the next government“ 
wurden verschiedene Herausforderungen diskutiert, die die deutsche Politik in der 
kommenden Legislaturperiode beschäftigen werden. Wir bereits beim ersten New Paradigm 
Workshop sollen auch diesmal ausgewählte Beiträge in einem Wirtschaftsdienst-Zeitgespräch 
zusammengefasst werden. Die Beiträge des vorherigen Workshops fi nden sich im 
Zeitgespräch der Ausgabe 100(10). Im aktuellen Heft werden Einblicke in neue Forschung auf 
den Gebieten Fiskalpolitik, Populismusforschung, Finanzmarktregulierung, Verteilungs- sowie 
Klimapolitik gewährt.

Die Defi nition einer zukunftsfähigen Finanzpolitik
Max Krahé, Insitut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen; Denkwerkstatt „Dezernat Zukunft“.

Philippa Sigl-Glöckner, Denkwerkstatt „Dezernat Zukunft“.

Wie kann Wirtschaftspolitik zur Eindämmung des Populismus beitragen?
Robert Gold, Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

Krise und Reformbedarf der BaFin
Martin Hellwig, Max-Planck-Institut zur Erforschung von  Gemeinschaftsgütern in Bonn.

Gerhard Schick, Verein Bürgerbewegung Finanzwende.

Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen – Trends, Treiber, Politikmaßnahmen
Markus M. Grabka, DIW Berlin/SOEP.

Klimaschutz und der moderne Staat
Tom Krebs, Universität Mannheim.
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tätigen Alter produktiv genug sein müssen, um für Ren-
ten und Pfl egekosten aufzukommen. Die demografi sche 
Abhängigkeitsquote, die 2019 bei 36 % lag, soll bis 2040 
auf 52 % steigen. Doch anstatt Erwerbspotenziale aus-
zureizen, leistet sich Deutschland eine ökonomische Ab-
hängigkeitsquote, dem Verhältnis von Transferleistungs-
empfänger:innen zu Erwerbstätigen, von 62 %.

Ändern sich die Umstände, sollte sich das Maß anpassen, 
mit dem wir Zukunftsfähigkeit messen. Angesichts fallen-
der Zinsausgaben und raschem demografi schen Wandel 
sollte die Zukunftsfähigkeit unserer Finanzpolitik heute 
daran gemessen werden, ob sie eine voll ausgelastete, 
produktive Wirtschaft ermöglicht. Dieses Ziel ist erreicht, 
wenn sich alle, die können und wollen, durch ihre eigene 
Arbeit das Leben und die Rente fi nanzieren können. Das 
begrenzt die benötigten Zuschüsse zur Rentenversiche-
rung sowie Sozialleistungen und sorgt für stabile Steuer-
einnahmen.

Das Ziel der Vollauslastung ist dabei umfassender als das 
der Vollbeschäftigung, da letzteres nur auf eine niedrige 
Arbeitslosenquote abzielt. Gerade in Deutschland ist die 
Arbeitslosenstatistik jedoch kein guter Proxy für die fi s-
kalischen Auswirkungen der Beschäftigungssituation: mit 
einer Niedriglohnquote von 22 %, einer Teilzeitquote von 
50 % bei Frauen und 4,5 Mio. geringfügig Beschäftigten 
gibt es erhebliche Untiefen im Arbeitsmarkt, und damit in 
Renten- und Sozialversicherungen sowie im Haushalt, die 
in der Erwerbslosenstatistik nicht sichtbar werden.

Paradigmenwechsel?

Nun könnte man argumentieren, dass das Ziel der Voll-
auslastung bereits in der deutschen Fiskalpolitik integriert 
ist. Die Schuldenbremse schreibt schließlich kein starres 

Die nächste Bundesregierung wird die Aufgabe haben, 
Deutschland zukunftsfähig zu machen. Die Frage, wie 
zukunftsfähige Staatsfi nanzen eigentlich aussehen, wird 
dabei gerne ausgeklammert. Wenn überhaupt, geht es in 
der Diskussion um zukunftsfähige Finanzpolitik darum, 
wie man die Schuldenbremse reformieren, lockern oder 
zumindest umgehen könnte, um angesichts großer Inves-
titionsbedarfe die geringen fi nanziellen Spielräume der 
nächsten Jahre zu vergrößern.

Neben politischem Pragmatismus mag das vor allem dar-
an liegen, dass bis heute gute Finanzpolitik an der Schul-
denquote, dem Verhältnis von öffentlicher Verschuldung 
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), festgemacht wird. Als 
magische Zahl gilt dabei in Deutschland und Europa die 
60 %-Schwelle. Deren Unterschreitung sichere Hand-
lungsfähigkeit und bewahre zukünftige Generationen vor 
Altlasten. Doch wie Jan Priewe zeigt, hat die 60 %-Marke 
keine theoretische Begründung; sie bildete schlicht den 
Durchschnitt in der Europäischen Gemeinschaft in den 
frühen 1990er Jahren als die Maastricht Verträge abge-
schlossen wurden.

Die zentrale fi skalpolitische Kennzahl, die Zukunftsfähig-
keit sichern soll, entstammt damit historischen Umstän-
den. Auch wenn daher ein Hauch von Willkür rührt – wa-
rum der Durchschnitt der frühen 1990er, und nicht der 
1980er, 2000er oder 2010er Jahre? – muss das nicht ver-
werfl ich sein, solange dieselben Umstände weiter beste-
hen. Doch die Umstände haben sich geändert: Die Rendi-
ten 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichten 1990 
9 %, das Wachstum lag bei 5 % und sowohl Infl ation als 
auch Zinszahlungen als Anteil des Haushalts nahmen zu. 
Heute liegen die Renditen 10-jähriger Anleihen bei -0,2 %, 
Wachstum und Infl ation haben sich mehr als halbiert und 
die Zinskosten als Anteil des Haushalts gehen seit 1999 
stetig zurück.

Aber nur weil die Zinskosten fallen und Renditen negativ 
sind, bedeutet das nicht das Ende der Herausforderun-
gen für den Bundeshaushalt. Sie liegen heute an anderer 
Stelle: So macht der Zuschuss zur Rentenversicherung 
bereits jetzt knapp ein Drittel des Bundeshaushalts aus. 
In Zukunft werden noch weniger Menschen im erwerbs-

Max Krahé, Philippa Sigl-Glöckner

Die Defi nition einer zukunftsfähigen Finanzpolitik
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sich die Schuldenquote trotz Neuverschuldung. Und im 
Gegensatz zur bisherigen Ausgestaltung der Schulden-
bremse würde unter einem Vollauslastungsziel die lang-
fristige Tragfähigkeit der Finanzen gestärkt werden.

Rollentausch von Geld- und Fiskalpolitik

In den vergangenen 30 Jahren sahen Ökonom:innen die 
Stabilisierung der Konjunktur vor allem als Aufgabe der 
Geldpolitik an, während die Fiskalpolitik die Schulden zu 
begrenzen hatte. Wieso sollte das nun anders sein?

Der offensichtlichste Grund für einen Rollentausch ist das 
Erreichen des „effective lower bound“, des Punktes, an 
dem Zentralbanken die Wirtschaft nicht mehr durch wei-
tere Zinssenkungen stimulieren können. Doch auch mi-
kroökonomisch scheinen heute öffentliche Investitionen 
die Voraussetzung für weitere private Investitionen ge-
worden zu sein. Angesichts kommunaler Investitionsrück-
stände, der Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen 
in Erziehung, Bildung oder Pfl ege sowie dem Bedarf an 
Klimainvestitionen ist es wenig überraschend, dass öf-
fentliche Investitionen gegenwärtig eher zu „crowding in“ 
als zu „crowding out“ von privaten Investitionen führen.

Darüber hinaus ist die Wirkung des von der Zentralbank 
beeinfl ussten Zinsniveaus auf die Staatsverschuldung 
umso größer, je höher die Verschuldung selbst ist. In Zei-
ten hoher öffentlicher Verschuldung ist die Geldpolitik da-
her besonders effektiv bei der Begrenzung der Verschul-
dung. In der gegenwärtigen Situation spricht daher vieles 
für einen Rollentausch von Fiskal- und Geldpolitik.

Geld- und Fiskalpolitik agieren außerdem über unter-
schiedliche Kanäle. Während die Geldpolitik die Wirt-
schaft über private Verschuldung stimuliert, erreicht die 
Fiskalpolitik dies über öffentliche Defi zite. Der Einsatz 
von Geld- anstelle von Fiskalpolitik spart also gesamt-
wirtschaftlich gesehen keine Schulden.1 Im ersten Fall 
entscheidet allerdings ein technokratisches Gremium 
über die Geldpolitik, Banken teilen private Kredite zu. Im 
letzten werden öffentliche Schulden durch ein Parlament 
legitimiert. Ob Geld- oder Fiskalpolitik zu bevorzugen ist, 
kommt also auch darauf an, über welchen Kanal und mit 
welcher Legitimation die Wirtschaft angekurbelt werden 
soll.

1 Will eine Volkswirtschaft die zur Vollauslastung benötigte Verschul-
dung reduzieren, bedarf es Strukturpolitik, wie z. B. progressiver Ein-
kommen- oder Vermögensteuern. Ärmere und einkommenschwache 
Haushalte haben eine höhere Konsumquote als reiche und einkom-
menstarke Haushalte. Je gleicher Einkommen und Vermögen verteilt 
sind, desto höher das strukturelle Nachfrageniveau der Wirtschaft.  

Defi zitlimit vor, sondern erlaubt über die Notfallklausel 
und Konjunkturkomponente bereits eine konjunktursta-
bilisierende Fiskalpolitik. Konjunkturstabilisierung und 
Vollauslastung sind bei genauerem Hinsehen jedoch zwei 
unterschiedliche Zielsetzungen: Während erstere die 
Konjunktur um einen vergangenen Trend herum zu stabili-
sieren versucht, zielt letztere darauf ab, das Potenzial der 
Wirtschaft auszureizen. Nur im Ausnahmefall, falls sich 
die Wirtschaft bereits historisch auf dem bestmöglichen 
Wachstumspfad befi ndet, fallen Konjunkturstabilisierung 
und Vollauslastung zusammen.

Es gibt jedoch zahlreiche Gründe, warum dieser Fall die 
Ausnahme darstellt: So können Wirtschaften durch ver-
gangene Abschwünge auf niedrigere Wachstumspfade 
gelangen, z. B. aufgrund von Hysterese, d. h. dauerhaften 
Arbeitsmarkt- und (Nicht-)Investitionseffekten. Gedämpf-
te Erwartungen für die Zukunft führen dazu, dass auch in 
Nichtkrisenzeiten Investitionen ausbleiben können. Und 
Eigenheiten des Finanzmarkts, wie z. B. eine steigende 
Nachfrage nach sicheren Anlagen zur Alterssicherung 
können dazu führen, dass der Zins für risikobehaftete In-
vestitionen in die Realwirtschaft zu hoch liegt, als dass 
die Wirtschaft durch Kreditnachfrage an ihre Kapazitäts-
grenzen gebracht wird.

Aufgrund dieser und anderer Mechanismen gibt es keinen 
Automatismus, der Wirtschaften zur Auslastung ihrer an-
gebotsseitig gegebenen Kapazitäten bringt. Im Gegenteil: 
Wie man an der US-amerikanischen Entwicklung der letz-
ten Jahre sehen konnte, hat eine hohe Nachfrage nach 
Arbeitskräften zu einer Ausweitung des Arbeitsangebots 
geführt. Das bedeutet nicht, dass das Potenzial einer 
Wirtschaft allein durch die Nachfrage bestimmt wird. Oh-
ne Kitaplätze, die es Müttern ermöglichen, der Nachfrage 
nach ihrer Arbeitskraft nachzukommen, hat auch zusätzli-
che Nachfrage keinen Effekt.

Nimmt man das Ziel der Vollauslastung jedoch ernst, 
bedeutet es eine Abkehr von der Zielsetzung, keine dau-
erhaften Defi zite einzugehen. Denn unter der Schulden-
bremse können Konjunkturpolitik und die Vermeidung 
dauerhafter Defi zite nur vereint werden, indem man an-
nimmt, dass der vergangene Trend das Potenzial der 
Wirtschaft darstellt. Diese Annahme garantiert, dass die 
Wirtschaft nie dauerhaft unter ihrem Potenzial liegt und 
damit keine dauerhaften Defi zite zu ihrer Stabilisierung 
nötig sind.

Eine Abkehr von der Vermeidung dauerhafter Defi zite be-
deutet aber keine Abkehr von der ursprünglichen Inten-
tion der Schuldenbremse, einer Begrenzung des Schul-
denstands: Solange das BIP-Wachstum die Renditen von 
Staatsanleihen übersteigt – wie heute der Fall – stabilisiert 
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fi skalpolitische Quittung postwendend. Die Wirtschaft 
würde ihr – auf der Basis vergangener Trends berechne-
tes – Potenzial überschreiten, es müsste gespart werden, 
um Infl ation zu verhindern (die nicht eintritt, da das Ar-
beitskräftepotenzial ausgeweitet wurde).

Wir schlagen daher vor, die Inputs zur Berechnung des 
Produktionspotenzials so weiterzuentwickeln, dass die 
Schätzung tatsächlich das wirtschaftliche Potenzial wi-
derspiegelt, oder sich ihm zumindest annähert, anstatt 
die Vergangenheit zu perpetuieren. Dabei beschränken 
wir uns auf die Modifi kation dreier Inputs der Berechnung 
des Arbeitspotenzials: die Arbeitsmarktbeteiligung, die 
jährlich pro Person gearbeiteten Stunden sowie die nied-
rigst mögliche Erwerbslosenquote.2 Wir defi nieren das 
Potenzial der Wirtschaft als erreicht, wenn erstens der 
Unterschied in der Arbeitsmarktpartizipation von Frauen 
und Männern auf skandinavischem Niveau bei 3 Prozent-
punkten liegt, zweitens unnötige und unfreiwillige Teilzeit 
mindestens halbiert ist und drittens es nur noch kurzfristi-
ge, friktionelle Arbeitslosigkeit gibt.

Diese Anpassungen resultieren in einer Konjunkturkom-
ponente von 20 Mrd. bis 24 Mrd. Euro für 2023. Werden 
zudem die automatischen Stabilisatoren gestärkt, sodass 
sich die Budgetsemielastizität von 0,203 auf z. B. 0,5 er-
höht, wächst die Konjunkturkomponente für 2023 auf 
50 Mrd. bis 60 Mrd. Euro an. Insgesamt wäre in dem Jahr 
dann ein Defi zit von circa 70 Mrd. Euro oder 2 % des BIP 
möglich. Dabei ist die Erhöhung der Konjunkturkomponen-
te kein Selbstzweck, sondern der erste Schritt in Richtung 
einer zukunftsfähigen Fiskalpolitik, die die Forschungser-
gebnisse der letzten Jahre refl ektiert und auf die heutigen 
Herausforderungen, nicht die der 1990er Jahre eingeht.

Damit diese Potenziale erreicht werden können, bedarf 
es außerdem entsprechender Investitionen. Diese sicher-
zustellen ist die Aufgabe des demokratischen Prozesses, 
erst zwischen den Fachressorts und dem Finanzministe-
rium und anschließend im Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestags.

Eine Fiskalpolitik, die den Spielraum für dauerhafte De-
fi zite erhöht, sollte die Risiken von Verschuldung genau 
im Blick haben. Im Fall Deutschlands geht es hierbei um 
Zinsrisiken. Steigen die Zinsen, können gerade bei ho-
hen Schulden die öffentlichen Finanzierungskosten stark 
ansteigen. Die Schuldenquote erfasst eine solche Zins-
wende jedoch erst mit großer Verspätung, da deutsche 
Staatsanleihen eine durchschnittliche Laufzeit von sie-
ben Jahren haben. Ein sensiblerer Indikator ist der Anteil 

2 Auch wenn die totale Faktorproduktivität sicher ein ebenso proble-
matisches Maß ist.

Reformoptionen

Der gegenwärtige Rahmen der deutschen Fiskalpolitik 
ist von dem europäischen Stabilitäts- und Wachstum-
spakt sowie der Schuldenbremse vorgegeben. Letztere 
ist im Grundgesetz verankert und defi niert ein maximal 
zulässiges jährliches Defi zit (so die Begrenzung des De-
fi zits nicht aufgrund einer Notlage aufgehoben wird). Eine 
Änderung der Schuldenbremse an sich würde eine Zwei-
drittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag erfordern. 
Die Ausgestaltung der Konjunkturkomponente der Schul-
denbremse ist jedoch nicht im Grundgesetz geregelt. Die 
Konjunkturkomponente bestimmt, wie sehr sich die maxi-
mal zulässige Nettokreditaufnahme in Abhängigkeit von 
wirtschaftlichen Schwankungen verändert. Heute gestat-
tet die Konjunkturkomponente nur die Stabilisierung des 
vergangenen wirtschaftlichen Trends, jedoch nicht die 
Vollauslastung der Wirtschaft. Ihre Berechnung basiert 
auf einem einfachen Bundesgesetz, einer Verordnung 
der Bundesregierung und schließlich der von der Output 
Gaps Working Group der EU-Mitgliedstaaten (OGWG) 
entwickelten Schätzmethode für das Produktionspoten-
zial (die auch im Rahmen der europäischen Fiskalregeln 
zum Tragen kommt).

Daher wäre es möglich, die Berechnung der Konjunktur-
komponente ohne Grundgesetzänderung anzupassen. 
Um von Trendstabilisierung zu Vollauslastung zu gelan-
gen, bedürfte es einer Überarbeitung der Schätzmetho-
de des Produktionspotenzials, auf Grundlage dessen die 
Über- bzw. Unterauslastung der Wirtschaft festgestellt 
wird. Wie bereits erwähnt, wird das Produktionspotenzial 
heute vor allem auf Basis vergangener Trends berechnet. 
So ist die Wirtschaft per defi nitionem nie dauerhaft unter-
ausgelastet, was einerseits dauerhafte fi skalische Defi zite 
verbietet, andererseits zu unplausibel niedrigen Potenzi-
alschätzungen führt.

So ist das für Deutschland geschätzte Potenzial heute 
z. B. bereits erreicht, wenn die Partizipationsquote von 
Frauen 9 Prozentpunkte unter der von Männern liegt, 
wenn 5,6 Mio. Menschen unfreiwillig oder unnötig Teilzeit 
arbeiten und wenn 2,2 % der Erwerbsbevölkerung Lang-
zeitarbeitslose sind, also Menschen, die aktiv Arbeit su-
chen und in einem Vermittlungsprozess sind, jedoch kei-
ne Stelle fi nden.

In einer Zeit, in der die Nachhaltigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen primär von einer voll ausgelasteten Wirtschaft ab-
hängt, ist das weder eine besonders plausible noch sehr 
zielführende Defi nition des Produktionspotenzials: Wä-
re die Politik heute z. B. sehr erfolgreich darin, das Kita-
Betreuungsangebot auszubauen und würde das zu einer 
höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen führen, käme die 
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des Produktionspotenzials im Rahmen der Schulden-
bremse anzupassen, um einen ersten Schritt in Richtung 
dieses Ziels zu gehen. Zusätzlich werden in unserem 
Vorschlag die automatischen Stabilisatoren gestärkt, um 
Rückschläge in Krisen zu verhindern, sowie zielgerichtete 
Investitionen ermöglicht, damit realwirtschaftliche Poten-
ziale erhöht werden, die dann tatsächlich ausgeschöpft 
werden können. Mit der Einführung des Zinsindikators 
wird schließlich sichergestellt, dass die Zinskosten nicht 
wie in der Vergangenheit unbeobachtet auf ein hohes und 
problematisches Niveau ansteigen können.

Zukunftsfähigkeit bedeutet heute eine neue Weichenstel-
lung bei den Staatsfi nanzen. So es die Politik ernst damit 
meint, die Herausforderungen der Zukunft anzupacken, 
kann sie sich nicht mit einem fi skalpolitischen Korsett aus 
der Vergangenheit abfi nden. Es ist höchste Zeit die Kenn-
zahlen aus den 1990er Jahren einzumotten und erste 
Schritte in Richtung einer neuen deutschen Finanzpolitik 
zu gehen.

der Zinszahlungen am Haushalt. Steigt dieser um 1 Pro-
zentpunkt, schlagen wir vor, dass die Bundesregierung 
gegenüber dem Bundestag darlegen muss, wie sie das 
Zinsrisiko einschätzt und wie sie plant, damit umzugehen. 
In der Vergangenheit hätte der Indikator 1992, 1994, 1997 
und zuletzt 1999 angeschlagen, also rechtzeitig und wie-
derholt vor steigenden Zinskosten im Haushalt gewarnt.

Die Zeit für erste Schritte ist jetzt

In Zeiten niedriger Zinsen und großer demografi scher He-
rausforderungen wirkt die Schuldenbremse in ihrer heuti-
gen Ausgestaltung aus der Zeit gefallen. Kurzsichtig stets 
das jährliche Defi zit minimierend, erlaubt sie, dass sich im 
Hintergrund langfristige Risiken aufbauen. Eine zukunfts-
fähige Fiskalpolitik zielt stattdessen auf die Vollauslas-
tung der Wirtschaft ab, gibt möglichst vielen arbeitsfä-
higen und -willigen Menschen die Chance ihr Leben aus 
eigener Kraft zu bestreiten und erlaubt die notwendigen 
Zukunftsinvestitionen. Wir schlagen vor, die Berechnung 
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eignete Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus 
zu informieren, haben sich populistische Politiker:innen 
durch ihre Ignoranz wissenschaftlicher Fakten und ihre 
Orientierung an Befi ndlichkeiten statt an Notwendigkei-
ten hervorgetan. Die Folge war eine geringere Akzep-
tanz von Infektionsschutzmaßnahmen und ein Anstieg 
der Infektionszahlen. Das teilweise desaströse Pande-
miemanagement hat der Popularität von Populisten je-
doch erstaunlich wenig Abbruch getan. Mehr als 74 Mio. 
Amerikaner:innen stimmten für eine zweite Amtszeit von 
Donald Trump. Die Zustimmung zu den Tories unter Bo-
ris Johnson scheint ungebrochen. In allen europäischen 
Ländern haben populistische Parteien mittlerweile Fuß 
gefasst (vgl. Abbildung 1) und ihr elitenfeindlicher, fakten-
verdrehender und an „Volkes Wille“ orientierter Politikstil 
hält Einzug in den politischen Mainstream.

Natürlich gehört es zum demokratischen Wettbewerb, 
dass neue Parteien auftreten, wenn hinreichend viele 
Wähler:innen ihre Interessen durch die etablierten Par-
teien nicht vertreten sehen. Tatsächlich geht der Aufstieg 

Die Pandemie hat die Schwächen populistischer Politik 
schonungslos offenbart. Statt sich am Stande der Wis-
senschaft zu orientieren und die Bevölkerung über ge-
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des Populismus einher mit einer Zunahme der Wahlbetei-
ligung. Offenbar gelingt es populistischen Kandidat:innen, 
enttäuschte Wähler:innen wieder für die politische Teilhabe 
zu mobilisieren. Problematisch scheint aber die einseitige 
Ausrichtung auf den unterstellten „Volkswillen“ und das 
Versprechen, diesen ohne Rücksicht auf Partikularinteres-
sen zu exekutieren – schließlich ist die aktuell populärste 
Politik nicht notwendigerweise die gesellschaftlich opti-
male. Vielmehr erfordert eine gemeinwohlorientierte Po-
litik, auch unpopuläre Reformen durchzusetzen – und die 
Wähler:innen von deren langfristigem Nutzen zu überzeu-
gen. Populismus steht dem in zweierlei Hinsicht entgegen. 
Einerseits orientiert sich populistische Politik statt an Wohl-
fahrtssteigerungen an Meinungen und Befi ndlichkeiten im 
Status quo. Andererseits untergräbt die polarisierende Art 
populistischer Kampagnen die Basis für lösungsorientierte 
politische Debatten, die Voraussetzung dafür sind, mehr-
heitliche Akzeptanz für notwendige Reformen zu erzielen.

Entsprechend groß ist das Interesse der sozialwissen-
schaftlichen Forschung am Populismus. Seit dem Brexit-
Referendum und der Wahl Donald Trumps 2016 hat sich 

eine Reihe von Studien mit den Ursachen von Populismus 
beschäftigt, wobei der Fokus auf dem Erstarken des Po-
pulismus in den westlichen Industrienationen liegt (siehe 
Guriev und  Papaioannou, 2021; Rodrik, 2020; Fetzer und 
Gold, 2019). Folglich beschäftigt sich die Mehrzahl der Ar-
beiten mit Populismus vom rechten Rand des politischen 
Spektrums. Aus der Gesamtschau lassen sich bereits ei-
nige Politikimplikationen ableiten.

Ursachen des Populismus

Die Ursachen des Populismus lassen sich grob in zwei 
Kategorien zusammenfassen:

• Kulturelle Ursachen: Die Unterstützer populistischer 
Parteien sehen gemeinsame Werte, Normen und Über-
zeugungen in Gefahr durch moderne gesellschaftliche 
Entwicklungen. Eng damit verbunden sind psychosozi-
ale Faktoren wie Zukunftsängste oder Xenophobie.

• Ökonomische Ursachen: Die Unterstützung populis-
tischer Parteien gilt als Indikator für eine Nachfrage 

Abbildung 1
Stimmanteile nationalistischer Parteien bei Europawahlen

Anmerkungen: Die Grafi k zeigt Stimmanteile nationalistischer Parteien bei den Wahlen zum europäischen Parlament 2009 (links) und 2019 (rechts) auf 
NUTS3-Ebene. In Kroatien wurde die Wahl 2009 im Jahr 2013 nach dem Beitritt zur EU nachgeholt.

Quelle: Daten aus Gold und Lehr (2021).
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nach protektionistischer, an nationalen Interessen ori-
entierter Politik, die die Bürger:innen vor den negativen 
Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Entwicklungen 
schützen soll.

Leider sind die Interaktionen der kulturellen und ökono-
mischen Bestimmungsfaktoren noch wenig erforscht. 
Kulturelle Ursachen gelten als Determinante der beacht-
lichen Unterschiede im Umfang der Unterstützung po-
pulistischer Parteien zwischen Ländern, Regionen und 
gesellschaftlichen Gruppen. Für den allgemeinen Trend 
zum Erstarken populistischer Parteien scheinen ökono-
mische Gründe bedeutsamer. Angebotsseitig lässt sich 
eine strikte Unterscheidung ohnehin kaum aufrechter-
halten. Der Erfolg des Populismus beruht nicht zuletzt 
auf einer sehr erfolgreichen Kommunikationsstrategie, 
die Zusammenhänge zwischen ökonomischen Härten, 
Internationalisierung, Liberalisierung und Migration kon-
struiert. Ängste vor dem Verlust einer nationalen Iden-
tität werden so mit ökonomisch bedingten Zukunfts-
ängsten verbunden und einer gesellschaftlichen „Elite“ 
angelastet, die dem reinen „Volkswillen“ angeblich zuwi-
derhandelt.

Jedenfalls zeigen sich Wähler:innen anfälliger für popu-
listische Rhetorik, wenn sie den negativen Wirkungen 
ökonomischer Schocks ausgesetzt sind. Den Auswirkun-
gen wirtschaftlichen Wandels lässt sich politisch deutlich 
einfacher begegnen als den kulturellen Ursachen des 
Populismus. Daher stehen die ökonomischen Ursachen 
des Populismus im Zentrum dieser Betrachtung. Genau-
er werden wirtschaftspolitische Maßnahmen erörtert, die 
diesen Ursachen entgegenwirken können.

Wirtschaftspolitische Anknüpfungspunkte

Die Zunahme des populistischen Wählerpotenzials lässt 
sich auf makroökonomische Entwicklungen zurückführen 
(vgl. Abbildung 2). Die neuere Forschung hat sich beson-
ders auf Effekte der Globalisierung der Finanzmärkte (vor 
allem Finanzkrisen), der internationalen Handelsintegrati-
on (vor allem Importwettbewerb aus Niedriglohnländern), 
des technologischen Wandels (vor allem Automatisierung 
und Digitalisierung) und der internationalen Migration (vor 
allem Immigration von Flüchtlingen) konzentriert. Wäh-
rend die akademische Forschung meist bestrebt ist, den 
Einfl uss der einzelnen Effekte unabhängig voneinander zu 
identifi zieren, wirken sie hinsichtlich ihrer politischen Kon-
sequenzen doch zusammen.

Ökonomische Entwicklung bedingt und befeuert struktu-
rellen Wandel. In Industriestaaten verlagert sich die Wert-
schöpfung in den Dienstleistungsbereich. Auch innerhalb 
des Verarbeitenden Gewerbes nimmt der Anteil von Jobs 

mit Dienstleistungscharakter zu. Gleichzeitig schreiten 
Automatisierung und Digitalisierung voran. Diese Entwick-
lungen verstärken auch den Trend zur Urbanisierung, da 
neue Jobs mit Servicecharakter eher in den städtischen 
Zentren entstehen. Nun geht wirtschaftlicher Fortschritt 
von jeher einher mit dem Aussterben alter Industrien 
und dem Aufstieg neuer, produktiverer Branchen. Wenn 
Arbeitnehmer:innen sektoral – und folglich regional – mobil 
sind, können sie von dieser Entwicklung profi tieren. Auch 
wenn der strukturelle Wandel zu Turbulenzen führt, sorgt 
er doch dafür, dass Arbeitnehmer:innen anspruchsvol-
lere, sicherere und besser bezahlte Jobs fi nden können. 
Die Wandlungsdynamik hat sich durch Globalisierung und 
technologischen Wandel  allerdings verstärkt – und damit 
auch die Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftli-
che Entwicklung sowie die Ungleichheiten in der Wirkung 
strukturellen Wandels.

Von besonderer Bedeutung sind Qualifi kationsunter-
schiede. Während hochqualifi zierte Arbeitnehmer:innen 
sektoral mobil sind und Lohnzuwächse verzeichnen kön-
nen, nimmt die sektorale Mobilität geringqualifi zierter 
Arbeitnehmer:innen ab. Ihre im jeweiligen Beruf erlernten 
Fähigkeiten werden von anderen Branchen nur bedingt 
nachgefragt. Folglich stagnieren die Lohneinkommen Ge-
ringqualifi zierter und es fällt ihnen schwer, zusätzlich Kapi-
taleinkommen zu erzielen. Analog haben sich die regionalen 
Unterschiede in der Betroffenheit von strukturellem Wandel 
erhöht. Vor allem urbane Zentren profi tieren von Hochlohn-
jobs in zukunftsorientierten Branchen. Periphere Regionen 
haben nicht nur mit dem Verlust an Arbeitsplätzen zu kämp-

Abbildung 2
Die ökonomischen Ursachen des Populismus

Anmerkung: Die Grafi k fasst die Ergebnisse der jüngeren Forschung zu 
den ökonomischen Ursachen des Populismus zusammen.

Quelle: eigene Darstellung.
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fen, sondern auch mit dem Wegzug junger, hochqualifi zier-
ter und konsumfreudiger Arbeitnehmer:innen. Neben den 
direkten Effekten auf die regionale Wirtschaft hat dies Aus-
wirkungen auf das soziale Leben vor Ort und verringert die 
Lebensqualität für die Zurückgebliebenen.

Struktureller Wandel bringt damit nicht nur relative Ein-
kommensverluste für negativ betroffene Individuen und 
Regionen. Vielmehr verlieren sie Entwicklungsperspekti-
ven. Hier liegt wohl die eigentliche politische Sprengkraft, 
dass die „Verlierer“ des strukturellen Wandels kaum noch 
Chancen sehen, zu den „Gewinnern“ aufzuschließen. 
Das erzeugt Frust und erhöht das Wählerpotenzial für 
populistische Parteien. Der Erfolg populistischer Partei-
en ist es, sich dieses Potenzial zu erschließen. Vor allem 
rechtspopulistische Parteien propagieren eine auf natio-
nale Interessen konzentrierte Politik, die Schutz vor den 
Unbillen der Globalisierung und des strukturellen Wan-
dels verspricht.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Die Reduktion von Ungleichheit trägt zur Stabilisierung 
des marktwirtschaftlichen Systems bei, indem sie pro-
tektionistischen und nationalistischen Politiken die Un-
terstützung entzieht. Die Forschung zu den ökonomi-
schen Ursachen des Populismus liefert hierzu einige wirt-
schaftspolitische Ansatzpunkte:

Wohlfahrtspolitik

Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen reduzieren Ungleich-
heit durch Umverteilung und federn negative Auswirkun-
gen ökonomischer Schocks ab. Entsprechend zeigt sich 
im Ländervergleich, dass der Einfl uss von Globalisierung 
und technologischem Wandel auf die Unterstützung po-
pulistischer Parteien in starken Wohlfahrtsstaaten deutlich 
geringer ausfällt als in schwachen (Rodrik, 2018; Glitsch, 
2021). Werden wohlfahrtsstaatliche Transfers beschnit-
ten, erhöht dies die Unterstützung populistischer Politik 
(Fetzer, 2019). Neben dem Einkommenseffekt dürfte hier 
gerade auch der Versicherungseffekt bedeutsam sein, da 
Populisten sehr bewusst mit Zukunftsängsten spielen.

Wohlfahrtspolitik kann also zur Eindämmung des Populis-
mus beitragen. Sie alleine reicht aber nicht aus, die „Ver-
lierer“ des strukturellen Wandels zu kompensieren. Diese 
sind nicht allein von relativen Einkommensverlusten be-
troffen, die durch Transferzahlungen ausgeglichen wer-
den könnten. Der Verlust an Entwicklungsperspektiven 
erfordert weitergehende Politikansätze, die betroffene 
Individuen und Regionen dabei unterstützen, sich neue 
Entwicklungspfade zu erschließen.

Arbeitsmarktpolitik

Globalisierung und technologischer Wandel wirken über 
ihre Arbeitsmarkteffekte auf die Unterstützung populis-
tischer Parteien (Dippel et al., 2021). Entsprechend groß 
ist das Potenzial, durch Arbeitsmarktpolitik den ökonomi-
schen Ursachen des Populismus zu begegnen. Natürlich 
ist die Vermeidung von Arbeitslosigkeit bedeutsam, wie 
auch Wiedereingliederungshilfen. Der Erfolg populistischer 
Parteien hängt aber nicht allein von der Arbeitslosigkeit ab. 
Vor allem geringqualifi zierte Beschäftigte in vom struktu-
rellen Wandel betroffenen Branchen reagieren auf ökono-
mische Schocks, indem sie populistische Kandidat:innen 
unterstützen – sei es aus Sorge um die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes, sei es aufgrund der abnehmenden Aufstiegs-
chancen. Zur Eindämmung des Populismus muss Arbeits-
marktpolitik daher auch die Fort- und Weiterbildung von 
Menschen im Beruf fördern. Zielsetzung ist es, auch Men-
schen mit geringer Qualifi kation in die Lage zu versetzen, 
von den Aufstiegschancen, die der strukturelle Wandel ge-
neriert, zu profi tieren (Bode und Gold, 2018).

Es bedarf einer Fort- und Weiterbildungsoffensive, die das 
Schlagwort vom „Lebenslangen Lernen“ mit Inhalt füllt. 
Die Kooperation der Arbeitgeber:innen ist hierzu uner-
lässlich. Sie kann durch fi nanzielle Anreize, regulativ, aber 
auch durch öffentliche Auftragsvergabe nur an Anbieter 
mit Qualifi zierungskonzept stimuliert werden. Erhebliches 
Potenzial liegt außerdem in der konkreten Anwendung 
neuer Technologien. Künstliche Intelligenz muss mensch-
liche Arbeit nicht ersetzen, sie kann sie auch komplemen-
tieren. Gerade Geringqualifi zierte könnten ihre Produk-
tivität steigern, wenn sie in der Anwendung intelligenter 
Technologien geschult werden und die Entwicklung ent-
sprechender Anwendungen vorangetrieben wird.

Regionalpolitik

Auch Menschen, die nicht direkt von Arbeitsmarkteffekten 
betroffen sind, unterstützen populistische Kandidat:innen, 
wenn ihre Heimatregion mit strukturellem Wandel zu 
kämpfen hat (Dippel et al., 2015). Die Unterschiede zwi-
schen peripheren Regionen und Agglomerationen haben 
dabei nicht nur zugenommen, sie haben sich auch ausdif-
ferenziert. Periphere Regionen hinken nicht nur in der wirt-
schaftlichen Entwicklung zurück, sie sind zunehmend ab-
gekoppelt von den sozio-ökonomischen Entwicklungen, 
die den Erfolg urbaner Zentren verstärkt. Ein Grund dafür 
ist die selektive Abwanderung, die die Entwicklungspoten-
ziale peripherer Regionen nachhaltig einschränkt.

Tradiertes Ziel der Regionalpolitik ist es, die „Konver-
genz“ peripherer Regionen zu unterstützen, also eine An-
gleichung an die Wachstumsregionen. Tatsächlich sind 
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solche Politiken, beispielsweise im Rahmen des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung, wirksam bei der 
Reduktion der Unterstützung populistischer Parteien (Al-
banese et al., 2019; Rodríguez-Pose und Dijkstra, 2020; 
Gold und Lehr, 2021). Dennoch bleiben periphere Regi-
onen Hochburgen des Populismus. Zielsetzung muss es 
sein, Entwicklungsperspektiven für abgehängte Regio-
nen zu schaffen. Die reine Subvention von Arbeitsplätzen 
ist dafür nicht ausreichend. Vielmehr gilt es, auf Basis 
komparativer regionaler Standortvorteile Potenziale für 
endogenes Wachstum zu erschließen, beispielsweise als 
Wohnort für Berufspendler oder als Destination für Ta-
gestourismus. Statt in Wettbewerb zu schnell wachsen-
den Agglomerationen zu treten, können periphere Regio-
nen so am Erfolg der urbanen Zentren partizipieren.

Das Thema Migration

Zweifelsfrei haben Anti-Immigrationskampagnen maß-
geblich zum länderübergreifenden Erfolg populistischer 
Parteien beigetragen. Dennoch ist die Forschungslage 
zum Einfl uss tatsächlicher Migration auf das Wahlver-
halten uneinheitlich. Immigration kann die Unterstützung 
populistischer Parteien erhöhen oder verringern, je nach 
Art der Migration, Charakteristika der Migranten, Cha-
rakteristika der aufnehmenden Regionen, etc. Bei kaum 
einem Politikfeld überlagern sich kulturelle und ökono-
mische Faktoren, rationale Erwägungen, Ideologie und 
Psychologie wie beim Thema Migration. Hinzu kommt, 
dass die Wahrnehmung von Migration nicht immer den 
tatsächlichen Migrationszahlen entspricht – und diese 
Wahrnehmung schwankt mit der „Salienz“ von Migrati-
on, d. h. deren Sichtbarkeit und Auffälligkeit (Colussi et 
al., 2021).

Auch wenn die Einfl ussmöglichkeiten begrenzt sind, gibt 
es doch auch hier Ansatzpunkte für Wirtschaftspolitik. 
Zunächst erhöht ökonomische Unsicherheit die Anfällig-
keit für Anti-Immigrationsrhetorik. Weiterhin kann Immi-
gration den Wettbewerb auf den lokalen Arbeitsmärkten 
erhöhen, vor allem für Geringqualifi zierte. Hier greifen die 
oben diskutierten Politikmaßnahmen. Schließlich erhöht 
Migration auch den Wettbewerb um öffentlich bereitge-
stellte Güter, zumindest in der Wahrnehmung vieler Men-
schen (Alesina et.al., 1999; Dahlberg et al., 2012). Das 
Angebot öffentlicher Güter, beispielsweise von Kinder-
betreuungseinrichtungen, sollte daher auf zunehmende 
Immigration reagieren. Der bloßen Wahrnehmung eines 
verstärkten Wettbewerbs kann durch Politikdesign effek-
tiv begegnet werden. Beispielsweise lassen sich Förder-
maßnahmen für Migranten in allgemeinere Programme 
zur Förderung benachteiligter Personen integrieren. Dem 
Eindruck eines Nullsummenspiels zwischen Ursprungs-
bevölkerung und Migranten lässt sich so entgegenwirken.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen, die nicht bloß auf die 
Kompensation von Verteilungseffekten ausgelegt sind, 
sondern Entwicklungsperspektiven für benachteiligte 
Individuen und Regionen bieten, beschränken das po-
pulistische Wählerpotenzial und erhöhen die Akzeptanz 
wohlfahrtsteigernder Entwicklungen. Der Erfolg solcher 
Politiken hängt auch davon ab, dass Wähler:innen über 
verlässliche Informationen verfügen, um alternative poli-
tische Konzepte und deren Wirkungen evaluieren zu kön-
nen. Der Erfolg populistischer Parteien beruht aber gera-
de auf einer Kommunikationsstrategie, die die verlässli-
che Information über politische Sachverhalte erschwert. 
Unabhängig von Wahlergebnissen liegt hier eine der 
größten Herausforderungen durch den Populismus, nicht 
nur für politische Parteien: der bewussten Fehlinformation 
der Bevölkerung durch geeignete Kommunikationsstrate-
gien entgegenzuwirken.
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3. Große Banken fi nanzierten sich in großem Umfang 
kurzfristig über den Geldmarkt und kamen in Schwie-
rigkeiten als dieser zusammenbrach.

4. Viele Anlagen taugten nicht viel, so etwa Hypotheken 
und Hypothekenverbriefungen in den USA, Irland und 
Spanien, Interbankenkredite in Irland und Griechen-
land, Schiffskredite weltweit.

Die 2017/18 gegebenen Antworten der Bundesregierung 
auf die Anfragen der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen von 2010 vermitteln folgende Eindrücke:

• Die Aufsicht war überwiegend untätig. Die Aufsichts-
behörden nahmen an Gremiensitzungen der Institute 
teil, haben aber nur sehr selten das Wort ergriffen. An-
lassbezogene Aufsichtsgespräche und Sonderprüfun-
gen gab es erst in der Krise.

• Die Aufsicht hat die Risikoeinschätzungen der Institute 
nicht hinterfragt, weder bei den  Zweckgesellschaften 
noch bei der Konzentration von Risiken aufgrund ho-
her Korrelationen bei Immobilien- und Schiffskrediten 
noch bei Akquisitionen wie Depfa (HRE) und Hypo 
Group Alpe Adria (BayernLB). In all diesen Fällen waren 
die Risiken erkennbar exorbitant.

• Die Aufsicht hatte kein Auge für Systemzusammen-
hänge und für Korrelationen von Einzelrisiken einer-
seits und für die mit der Fristentransformation verbun-
denen Risiken andererseits.

Die Aufsicht scheint vor allem ein kooperatives Verhält-
nis zu den Banken angestrebt zu haben; so hieß es in der 
Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht, eine Ver-
öffentlichung der geforderten Information könnte das Ver-
trauensverhältnis zu den Banken zerstören.

Der Skandal um Wirecard hat gezeigt, dass es um die 
deutsche Finanzaufsicht schlecht bestellt ist. Die nun 
begonnenen Reformen gehen in die richtige Richtung. 
Wesentliche Probleme werden aber nach wie vor nicht 
angegangen. Man muss daher mit weiteren Krisen und 
Skandalen rechnen.

Die Qualität der Finanzaufsicht war schon einmal ein The-
ma, in der globalen Finanzkrise. Diese traf Deutschland be-
sonders stark  – und das, obwohl Deutschland nicht zu den 
Epizentren der Krise gehörte. Die Kosten für den deutschen 
Steuerzahler lagen in der Größenordnung von 80 Mrd. Eu-
ro (Hellwig, 2017). Die Bundesregierung vertrat damals die 
Auffassung, die Krise sei aus den USA gekommen, zuerst 
mit der Herstellung „toxischer“ Wertpapiere, dann mit der 
Lehman-Insolvenz. Die deutschen Finanzinstitute seien nur 
Opfer gewesen, so der Bundesfi nanzminister vor dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuss zu Hypo Real Estate.

Anders als in den USA, Großbritannien, Island oder der 
Schweiz hat es keine Untersuchung der deutschen Be-
troffenheit durch die Finanzkrise gegeben. Die Bundes-
regierung hat derartige Analysen sogar aktiv behindert, 
indem sie die Herausgabe von Informationen verweiger-
te, auch auf offi zielle Anfragen der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Bundestag. Erst 2017 sorgte ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts für Abhilfe.

Im Folgenden skizzieren wir zunächst das Versagen der 
Aufsicht im Vorfeld der Finanzkrise und seither. Sodann 
diskutieren wir, warum die Reaktion der Bundesregierung 
auf den Wirecard-Skandal nicht ausreicht, und formulie-
ren Desiderata für eine grundlegende Reform.

Aufsichtsversagen im Vorfeld der Finanzkrise

Die Schiefl agen deutscher Banken in der Finanzkrise gin-
gen auf vier massive Fehlentwicklungen zurück:

1. Der Eigenkapitaleinsatz war extrem niedrig, bei den 
großen Banken von 1,5 % bis 4 % der Anlagen.

2. Banken benutzten Zweckgesellschaften, Briefkopffi r-
men ohne Eigenkapital, um Finanzanlagen zu tätigen, 
ohne sie in der eigenen Bilanz zu führen.

Martin Hellwig, Gerhard Schick

Krise und Reformbedarf der BaFin

© Der/die Autor:in(nen) 2021. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

DOI: 10.1007/s10273-021-2956-8

Prof. Dr. Martin Hellwig ist emeritierter Direktor 
am Max-Planck-Institut zur Erforschung von  
Gemeinschaftsgütern in Bonn.

Dr. Gerhard Schick ist Vorstand des Vereins 
Bürgerbewegung Finanzwende.



Wirtschaftsdienst 2021 | 7
506

Zeitgespräch

hätte die Behörde allerdings den Gesamtkonzern und die 
Rolle der Bank-Tochter darin in den Blick nehmen müs-
sen.1 Immerhin fühlte die BaFin sich betroffen genug, um 
ein Leerverkaufsverbot zu erlassen und mit Anzeigen ge-
gen die Wirecard-Kritiker vorzugehen. Sie hätte stattdes-
sen besser die Betrugsvorwürfe geprüft.

Die Bundesregierung reagierte zunächst wie üblich mit 
starker Rhetorik, Mini-Änderungen und einer Ablehnung 
der Übernahme von Verantwortung. Diesmal ging die 
Strategie allerdings nicht auf. Die Dimension des Skan-
dals war zu groß, und aufgrund der Auseinandersetzung 
mit der Financial Times stand Deutschland auch interna-
tional am Pranger.

Vor allem aber legte der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss die erschreckenden Fehlleistungen 
der BaFin, der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS und der so 
genannten Bilanzpolizei DPR offen. Danach mussten die 
Chefs aller drei Behörden zurücktreten. Der Ausschuss 
zeigte schonungslos, dass die BaFin sich stärker als 
Verteidiger eines deutschen Finanzunternehmens gegen 
ausländische Angreifer sah, denn als Schützer heimischer 
Anleger und Steuerzahler gegen Betrüger.

Die Bundesregierung sah sich daher zu weiteren Refor-
men gezwungen: Das Finanzmarktintegritätsstärkungs-
gesetz (FISG) gibt der BaFin die primäre Zuständigkeit 
für Anlass- und Verdachtsprüfungen und unmittelbare 
Eingriffsbefugnisse für ausgelagerte Bankfunktionen. 
Ferner wurde den BaFin-Beschäftigten der Handel mit 
Finanzinstrumenten in weiten Teilen verboten.2 Ein An-
fang 2021 verabschiedeter Sieben-Punkte-Plan sieht 
weiter vor: neue Spezialeinheiten für die Aufsicht über 
bestimmte komplexe Unternehmen, für Ad-hoc- und 
Sonderprüfungen vor Ort und für die Digitalisierung der 
BaFin, zusätzliches Personal für Bilanzprüfungen, ein 
Ausbau des Hinweisgebersystems und ein intensiverer 
Austausch mit Marktteilnehmer:innen, eine personelle 
und institutionelle Stärkung des Anleger- und Verbrau-
cherschutzes und eine Zentralisierung der Leitungs-
strukturen (BMF, 2021).

Ein neues Paradigma für die Aufsicht

Der Sieben-Punkte-Plan der Bundesregierung geht in die 
richtige Richtung. Jedoch beschränkt er sich auf kleine 
Schritte. Grundlegende Reformen werden wieder einmal 
aufgeschoben.

1 Principle 12 Essential Criteria (EC) 1 (wider group) in Verbindung mit 
Principle 8 EC 1a.

2 Dass es eines solchen Verbots bedurfte, ist für sich schon skandalös. 
In anderen Ländern sind solche Verbote selbstverständlich, auch auf-
grund des Straftatbestands des Insiderhandels.

Das Verhalten der Aufsicht war auch stark legalistisch ge-
prägt. Man tat so, als seien die Zweckgesellschaften ei-
genständige Unternehmen. Dass die Muttergesellschaf-
ten mit Liquiditätsgarantien für diese Zweckgesellschaf-
ten selbst im Risiko standen, wurde „übersehen“.

Die Rechtsnormen enthalten Generalklauseln, die die Be-
hörde ermächtigen, übermäßiges Eingehen von Risiken 
durch Banken zu verhindern. Daher hätte die BaFin die 
Banken zwingen können, die Zweckgesellschaften – oder 
wenigstens die Garantien – in ihre eigene Rechnungsle-
gung aufzunehmen und entsprechende Risikovorsorge zu 
betreiben. Das hätte auch deshalb nahe gelegen, weil Basel 
II, die 2004 verabschiedete Reform des Basler Abkommens 
über Bankenaufsicht, den bisherigen Umgang mit Zweck-
gesellschaften untersagt hatte, sodass die laufende Praxis 
ohnehin beendet werden musste. In Frankreich beispiels-
weise sind die Behörden so vorgegangen (Thiemann, 2012).

Möglicherweise hat die Aufsicht mit ihrer legalistischen 
Vorgehensweise aber den Wünschen des vorgesetzten 
Ministeriums entsprochen. Ein hochrangiger Beamter des 
BMF hatte 2006 in einem Vortrag die Entwicklung von Ver-
briefungen und die Verwendung von Zweckgesellschaften 
zum Halten von Verbriefungen ausdrücklich begrüßt und 
angekündigt, das BMF werde das Seinige tun, um dazu 
beizutragen, dass deutsche Institute sich prominent an 
diesen Entwicklungen beteiligten (Asmussen, 2006). Das 
könnte bedeuten, dass es eine Weisung des vorgesetzten 
Ministeriums gegeben hat, an die die Behörde sich halten 
musste. Aber auch ohne explizite Weisung des BMF ist 
denkbar, dass die Behörde im Wissen um diese Haltung 
lax gegenüber Zweckgesellschaften war und dies mit Le-
galismen begründete.

CumEx, Wirecard und die Maßnahmen der Regierung

Seit 2008 hat es keine Systemkrise mehr gegeben, dafür 
aber immer wieder Skandale, bei denen die BaFin wieder 
versagte. Zu nennen sind zahlreiche Betrugsfälle am so 
genannten grauen Kapitalmarkt, zuletzt P&R, ferner der 
Cum-Ex-Skandal (Schick, 2020). Von diesem nahm die 
BaFin trotz der langen Dauer und des großen Volumens 
der Geschäfte keine Kenntnis; eine Aktivität der BaFin ließ 
sich erst wahrnehmen, als 2015/16 die Rückzahlungsfor-
derungen des Staates die Maple-Bank insolvent werden 
ließen.

Und nun Wirecard! Wieder wies die BaFin jegliche Ver-
antwortung von sich, Wirecard sei keine Bank, sondern 
ein Zahlungsdienstleister, nur eine Tochter in Bayern sei 
als Bank einzustufen und die sei vor Ort beaufsichtigt 
worden. Nach den Core Principles for Effective Banking 
Supervision des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
507

Zeitgespräch

Institutionelle Trennung von den beaufsichtigten Instituten 
durchsetzen

Auch die Nähe der BaFin zu den von ihr beaufsichtigten 
Instituten sollte beendet werden. Ein erster Schritt da-
zu wäre eine Reform des BaFin-Verwaltungsrats, in dem 
derzeit noch Branchenverbände und -mitglieder vertreten 
sind. Diese sollten keine Entscheidungsrechte über die 
BaFin haben und sollten nicht im BaFin-Verwaltungsrat 
vertreten sein.

Anleger- und Verbraucherschutz in den Fokus nehmen

Bisher hat Verbraucherschutz für die BaFin keine erkenn-
bar wichtige Rolle gespielt. Insofern ist zu begrüßen, dass 
die Bundesregierung diesen Bereich stärken will. Es ist 
allerdings zu befürchten, dass im Konfl iktfall der Verbrau-
cherschutz doch wieder hintansteht.

In den USA wurde vor dem Hintergrund der Finanzkrise 
entschieden, den Verbraucherschutz im Finanzbereich 
in einer neuen, unabhängigen Behörde, dem Consu-
mer Financial Protection Bureau (CFPB) zu bündeln, die 
mit einem Budget von rund 650 Mio. US-$ schlagkräftig 
ausgestattet wurde. Diese Institution erhielt starke Auf-
sichts- und Durchgriffsrechte auf nahezu alle Finanzins-
titute des Landes. Seit ihrem Start 2011 hat sie mehr als 
12,4 Mrd. US-$ an Schadenzahlungen von der Finanzin-
dustrie erstritten, von denen 31 Mio. US-Bürger:innen pro-
fi tieren konnten. Der Unterschied zur BaFin ist eklatant.

Eine eigene Behörde für Verbraucherschutz im Finanz-
sektor würde diesem Anliegen das erforderliche Gewicht 
geben. Will man nicht so weit gehen, so sollte der Ver-
braucherschutz wenigstens aus seiner derzeitigen Stel-
lung in einer der Wertpapieraufsicht untergeordneten Ab-
teilung herausgehoben und in eine eigene Exekutivdirek-
tion gebracht werden. Diese wäre der Banken- oder der 
Wertpapieraufsicht gleichzustellen.

Effektivität der Aufsichtstätigkeit

Effektivität der Abschreckung

Die Wirksamkeit der Aufsicht hängt davon ab, dass sich die 
Finanzinstitute von sich aus an die Regeln halten, um Ein-
griffe und Sanktionen zu vermeiden. Die Passivität der Ba-
Fin gegenüber exorbitanten Risiken und Skandalen wirkt 
hochgradig kontraproduktiv. Folgende Punkte sind wichtig:

• Erhöhung des Entdeckungsrisikos durch besseren 
Whistleblowerschutz. Dazu gehören auch Zeugen-
schutzprogramme und fi nanzielle Entschädigungen 
wie in den USA.

Governance

Zu reformieren sind vor allem die Zielsetzung und die 
Governance der Behörde. Das öffentliche Interesse, dem 
die BaFin verpfl ichtet sein sollte, ist nicht mit dem politi-
schen Interesse der jeweiligen Regierung oder der Förde-
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit oder der 
sonstigen Interessen der Finanzinstitute gleichzusetzen.

Für Regulierung und Aufsicht im Finanzsektor gibt es zwei 
wesentliche Gründe. Zum einen gilt es, Systemrisiken zu 
vermeiden. Das Verhalten eines Instituts kann das Finanz-
system insgesamt gefährden, die Folgen des Lehman-
Konkurses sind dafür ein Beispiel. Zum anderen bedürfen 
Anleger des Schutzes. Der einzelne Anleger kann nicht 
angemessen und beizeiten prüfen und kontrollieren, was 
ein Finanzinstitut mit seinem Geld macht. Eine kompeten-
te Aufsicht verhindert hier Missbräuche.

Beide Begründungen der Aufsichtstätigkeit beruhen auf 
der Überlegung, dass das von den Finanzinstituten frei-
willig gewählte Verhalten Probleme verursacht. Ein gewis-
ser Konfl ikt zwischen Behörde und Finanzinstituten liegt 
daher in der Natur der Sache. Das Kooperationsdenken 
der BaFin verdrängt diesen Tatbestand. Im Einzelnen sind 
folgende Aspekte der Governance zu ändern.

Abhängigkeit vom Finanzministerium einschränken und 
transparent machen

Die BaFin ist gegenüber dem Ministerium weisungsgebun-
den (Blank et al., 2021). Vertreter des Ministeriums beteuern 
regelmäßig, man mische sich nicht in Einzelfallentscheidun-
gen ein, aber darüber gibt es keine Transparenz.3 In anderen 
Bereichen, z. B. der Wettbewerbspolitik und bei der Regulie-
rung der Netzindustrien, unterscheiden die Rechtsnormen 
zwischen allgemeinen Weisungen und Einzelweisungen und 
sehen vor, dass allgemeine Weisungen im Bundesanzeiger 
veröffentlicht werden müssen. Was das für Einzelweisungen 
bedeutet, ist juristisch strittig, aber in der Praxis scheinen 
die Behörden hier de facto eine gewisse Unabhängigkeit – 
und das entsprechende Selbstbewusstsein – zu haben.

Eine ähnliche Struktur wäre auch bei der Finanzaufsicht 
sinnvoll. Die Fokussierung auf Finanzstabilität und Anle-
gerschutz würde den Fokus auf das Wesentliche richten. 
Eine De-facto-Unabhängigkeit würde verhindern, dass 
die Finanzaufsicht als Instrument zur Förderung „natio-
naler Champions“ oder auch nur zum Schutz parafi skali-
scher Institutionen missbraucht wird.

3 Die BaFin ist allerdings unabhängig bei Tätigkeiten im Rahmen des 
Einheitlichen Europäischen Aufsichtsmechanismus, dies unter der 
Ägide der EZB. 
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nehmen mit den Beaufsichtigten  wirken soll, statt die Ein-
haltung der Regeln durch alle Beteiligten durchzusetzen, 
blieb nach 2008 erhalten und wurde auch durch spätere 
Skandale nicht erschüttert.

Es wäre zu wünschen, dass es wenigstens jetzt, nach dem 
Wirecard-Skandal, zu einem Paradigmenwechsel käme. 
Bisher allerdings wurde weder die Unabhängigkeit der 
BaFin noch der Verbraucherschutz maßgeblich gestärkt. 
Eine Abkehr von einer „Kuschelaufsicht“ hin zu einer „Auf-
sicht mit Biss“, wie sie Finanzminister Scholz forderte, 
würde mehr verlangen als die bisherigen Reformmaßnah-
men: eine Neuausrichtung der Governance der BaFin mit 
größerer Distanz von Ministerium und Banken und stärke-
rem Verbraucherschutz sowie eine deutliche Stärkung der 
Effektivität durch wirksamere Abschreckungsmöglichkei-
ten und eine Bereinigung von Kompetenzwirrwarr.
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• Erhöhung der Qualität der Arbeit des zuständigen Perso-
nals durch entsprechende Rekrutierung und Motivation.

• Deutliche Verschärfung der Sanktionen für Fehlverhal-
ten, z.B. nach dem Vorbild der Wettbewerbsbehörden.   

Zuständigkeitswirrwarr überwinden

Es gibt zu viele verschiedene Behörden im Finanzsek-
tor. Ein eklatantes Beispiel ist das behördliche Nebenei-
nander in der Geldwäscheprävention. Im Fall Wirecard 
glaubte die Bezirksregierung Niederbayern, die BaFin sei 
dafür zuständig, die BaFin dagegen, die Zuständigkeit lie-
ge bei der Bezirksregierung Niederbayern. Infolgedessen 
blieben beide untätig. Es ist auch nicht sinnvoll, dass die 
Überwachung der verschiedenen Börsengesellschaften 
bei Landesbehörden liegt, die Aufsicht über den Handel 
an diesen Börsen dagegen bei der BaFin.

In der Bankenaufsicht arbeiten Bundesbank und BaFin zu-
sammen. Die Vor-Ort-Prüfungen der Banken werden von ei-
ner Abteilung der Bundesbank vorgenommen. Daher ist die 
Aufsichtsbehörde weit von den Aufsichtsobjekten entfernt 
und muss sich auf die Berichte der Bundesbank verlassen.

Fazit

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat seit ihrer Grün-
dung 2018 große Defi zite der Aufsicht dokumentiert. Das 
Paradigma, wonach die Finanzaufsicht in gutem Einver-
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desregierung (BMAS, 2021) ist ein weiteres umfangreiches 
Werk vorgelegt worden, indem ausführliches empirisches 
Material eine Zustandsbeschreibung der Einkommensun-
gleichheit vornimmt. Was in dieser aber auch in früheren 
Veröffentlichungen häufi g zu kurz kommt, sind die Fra-

Die Ungleichheit der Einkommen ist in Deutschland ein 
seit Jahren heftig diskutiertes Thema. Mit dem jüngst ver-
öffentlichten 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
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1999 bis 2005. Hier nimmt die Ungleichheit signifi kant von 
etwa 0,25 auf 0,29 zu. Im Zuge der Finanzmarktkrise geht 
die Ungleichheit wieder leicht auf 0,28 zurück, um an-
schließend wieder leicht auf rund 0,29 zu steigen.2 Da die 
Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen im Wesent-
lichen erst ab 1999 deutlich zulegte, steht der Zeitraum 
1999 bis 2018 weiter im Fokus.

Die Zusammensetzung der Haushaltsnettoeinkommen der 
Privathaushalte hat sich in den vergangenen 35 Jahren nur 
wenig verändert. Die quantitativ wichtigste Einkommens-
komponente stellen die Löhne dar, die 2018 einen Anteil 
von 88 % ausmachen. Mit weitem Abstand folgen die Ren-
ten der Sozialversicherung mit einem Anteil von 18 %. Ein-
künfte aus selbständiger Tätigkeit haben einen Anteil von 
immerhin 11 %. Staatliche Transfers summieren sich auf 
7 %, der Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums kommt 
auf einen Anteil von noch 5 %. Auf Seiten der Kapitalein-
kommen werden 3 % durch Vermietung und Verpachtung 
und 2 % durch Zinsen, Dividenden, etc. erzielt. Eine ver-
gleichbar kleine Rolle spielen Einkommen aus privaten 
Renten mit 2 %. Mit nur 1 % schlagen die privaten empfan-
genen Transfers zu Buche. Die direkten Steuern und Sozi-
alabgaben beziffern sich zusammen auf 37 %.

Aufgrund der hohen quantitativen Relevanz für das Haus-
haltsnettoeinkommen wird zunächst die Entwicklung der 
Ungleichheit der Haushalts-Erwerbseinkommen betrach-
tet. Die Ungleichheit der bedarfsgewichteten Haushalts-

2 Im internationalen Vergleich nimmt dabei Deutschland eine leicht un-
ter dem Durchschnitt aller OECD-Länder liegenden Ungleichheit ein, 
weist damit ein vergleichbar niedriges Niveau auf wie die Niederlande 
oder die Schweiz (OECD income distribution database , https://www.
oecd.org/social/income-distribution-database.html).

gen, was die Treiber für die Einkommensungleichheit in 
Deutschland sind, und was geeignete Maßnahmen sein 
könnten, einer zunehmenden Ungleichheit zu begegnen.

Die folgenden Analysen basieren auf Mikrodaten des So-
zio-oekonomischen Panels (SOEP) (Goebel et al., 2019). 
In die Analysen gehen Informationen der Erhebungsjahre 
1984 bis 2019 ein.1 Im Fokus stehen Jahreseinkommen, 
die im jeweiligen Folgejahr erhoben wurden. Als nicht-
monetäre Einkommenskomponente wird gemäß inter-
nationaler Standards auch der Mietwert selbstgenutzten 
Wohneigentums herangezogen (Frick und Grabka, 2003). 
Um Unterschiede in der Haushaltsgröße und der Zusam-
mensetzung zu kontrollieren, wird eine Bedarfsgewich-
tung mit der modifi zierten OECD-Skala vorgenommen. 
Insgesamt werden neun aggregierte Einkommenskom-
ponenten betrachtet. Neben den Löhnen, die Einkommen 
aus selbständiger Tätigkeit, Kapitaleinkommen, der Miet-
wert selbst genutzten Wohneigentums (unterstellte Mie-
ten), private empfangene Transfers, private empfangene 
Renten, staatliche Transfers, Renten der Sozialversiche-
rung und letztlich direkte Steuern und Sozialabgaben.

Die Entwicklung der Ungleichheit der bedarfsgewichteten 
Haushaltsnettoeinkommen wird mit dem Gini-Koeffi zien-
ten beschrieben. Dieses Maß ist auf den Wertebereich 
Null (komplette Gleichverteilung) und Eins (komplette Un-
gleichverteilung) normiert. Danach zeigen sich von 1983 
bis 1999 nur leichte Schwankungen der Ungleichheit mit 
Werten zwischen 0,24 bis 0,26 (vgl. Abbildung 1). Anders 
verhält es sich im daran anschließenden Zeitraum von 

1 Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Einkommensun-
gleichheit (Grabka, 2021).

Abbildung 1
Gini-Koeffi zient für das Haushaltsnettoeinkommen 
1985 bis 2018

Anmerkung: Ab 1991 Deutschland insgesamt, bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.

Abbildung 2
Gini-Koeffi zient der Löhne und Einkommen aus 
Selbständigkeit

Anmerkung: auf Haushaltsebene aggregiert und bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.
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kerung bezogen werden, entsprechend hoch fällt die Un-
gleichheit dieser beiden Komponenten mit mehr als 0,95 
aus (vgl. Abbildung 4). Beide Einkommensarten weisen 
einen ähnlichen Trend mit einer leicht rückläufi gen Ten-
denz auf.

Einen ungewöhnlichen Verlauf fi ndet sich für die öffentli-
chen Transfers (vgl. Abbildung 5). Während der Gini-Koef-
fi zient für diese Einkommensart zu Beginn der 1990er Jah-
re einen Wert von um 0,75 aufweist, kommt es von 1995 
auf 1996 zu einem starken Rückgang auf 0,68. Dies ist der 
damaligen starken Anhebung des Kindergelds geschul-
det, da die Bundesregierung nach einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts das Existenzminimum für Kinder 
von der Besteuerung freigestellt hatte. Bis 2004 sinkt die 
Ungleichheit der Einkommen aus öffentlichen Transfers 
weiter auf unter 0,64. Seit 1999 hat die Ungleichheit damit 
um etwas mehr als 3 Gini-Punkte zugenommen.

Der Trend der Ungleichheit der Renten der Sozialversi-
cherung ist leicht U-förmig, mit dem höchsten Wert von 
0,82 im Jahr 1991. Sie sinkt dann auf bis zu 0,78 im Jahr 
2003 ab, um anschließend leicht anzusteigen auf 0,8. Ins-
gesamt hat sich die Ungleichheit der Renten der Sozial-
versicherung seit 1999 aber faktisch kaum geändert.

Als letzte Einkommenskomponente wird die Ungleichheit 
der direkten Steuern und Sozialabgaben betrachtet (vgl. 
Abbildung 6). Ein hoher Gini-Koeffi zient für diese Kompo-
nente kann als Indiz für eine zielgerichtete Abgabenbelas-
tung von Besserverdienenden interpretiert werden. Auch 
hier liegt ein leicht umgekehrt U-förmiger Verlauf vor. So 
steigt der Gini-Koeffi zient von 0,47 im Jahr 1991 bis auf 
0,57 im Jahr 2004. Anschließend sinkt die Ungleichheit 

löhne verläuft umgekehrt U-förmig (vgl. Abbildung 2). Nach 
der Wiedervereinigung kam es zu einem starken Anstieg 
der Ungleichheit der Löhne, die bis etwa Mitte der 2000er 
Jahre anhielt, um anschließend wieder nahezu auf das 
Ausgangsniveau abzusinken. Im Vergleich zu 1999 ist ein 
Rückgang um 2 Gini-Punkte auf nunmehr 0,70 feststellbar.

Die Einkommen aus Selbständigkeit sind wesentlich un-
gleicher verteilt als die Löhne. Der Gini-Koeffi zient beläuft 
sich hier auf mehr als 0,95. Dies ist primär der Tatsache 
geschuldet, dass nur wenige Haushalte diese Einkom-
mensart beziehen3, aber gleichzeitig auch, dass dieses 
Einkommen selbst stark ungleich verteilt ist, mit eher 
geringeren Einkommen bei Soloselbständigen und eher 
hohen bei Mittelständlern und Unternehmern. Der Verlauf 
der Ungleichheit ist durch eine leichte Zunahme um 2 Gi-
ni-Punkte seit 1999 gekennzeichnet.

Der Verlauf der Ungleichheit der Kapitaleinkommen und 
unterstellter Mieten ist spiegelverkehrt (vgl. Abbildung 3). 
Während der Gini-Koeffi zient für die Kapitaleinkommen seit 
der Wiedervereinigung mit kleinen Unterbrechungen um 
insgesamt 9 Gini-Punkte von rund 0,83 auf 0,92 stark ge-
stiegen ist, nahm die Ungleichheit der unterstellten Mieten 
spiegelbildlich zunächst stark ab von etwa 0,8 auf 0,74 im 
Jahr 1999 und reduziert sich im weiteren Verlauf um weitere 
3 Gini-Punkte.

Private Renten und privat empfangene Transfers sind Ein-
kommensarten, die nur von einem kleinen Teil der Bevöl-

3 Wird die entsprechende Einkommensart nicht bezogen, gehen diese 
mit einem Wert von Null in die Berechnungen ein, um die Analysepo-
pulation konstant zu halten.

Abbildung 3
Gini-Koeffi zient der Kapitaleinkommen und der 
Imputed rents

Anmerkung: auf Haushaltsebene aggregiert und bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.
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Abbildung 4
Gini-Koeffi zient der privaten Renten und privat 
empfangenen Transfers

Anmerkung: auf Haushaltsebene aggregiert und bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.
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Abbildung 5
Gini-Koeffi zient der öffentlichen Transfers und 
Renten der Sozialversicherung

Anmerkung: auf Haushaltsebene aggregiert und bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.
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Abbildung 6
Gini-Koeffi zient der direkten Steuern und 
Sozialabgaben

Anmerkung: auf Haushaltsebene aggregiert und bedarfsgewichtet.

Quelle: SOEPv36.
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wieder bis auf einem Wert von 0,52 im Jahr 2018. Im Ver-
gleich zu 1999 hat sich der Gini-Koeffi zient für diese Kom-
ponente jedoch nicht verändert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es drei Ein-
kommenskomponenten sind, deren Ungleichheit gestie-
gen ist: diese sind die Einkommen aus Selbständigkeit 
(+1,5 Punkte), die öffentlichen Transfers (+3,5 Punkte) so-
wie die Kapitaleinkommen, die den stärksten Anstieg mit 
etwa 9 Gini-Punkten verzeichnen.

Zerlegung der Ungleichheit der 
Haushaltsnettoeinkommen

Um die Entwicklung der Ungleichheit der bedarfsge-
wichteten Haushaltsnettoeinkommen näher zu beleuch-
ten, wird eine Faktorenzerlegung der Ungleichheit der 
bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen mittels 
des Variationskoeffi zienten erstellt (Jenkins, 1995). Damit 
kann der relative Beitrag jeder Einkommenskomponente 
an der gesamten Ungleichheit der Haushaltnettoeinkom-
men beschrieben werden.

Fokussiert man wiederum auf den Zeitraum ab 1999, 
dem Jahr des Beginns der zunehmenden Ungleichheit 
der Haushaltsnettoeinkommen und vergleicht diese 
mit dem letzten verfügbaren Jahr 2018, so zeigen sich 
deutliche strukturelle Veränderungen (vgl. Tabelle 1). 
Lieferten die Löhne 1999 noch einen Erklärungsbeitrag 
an der gesamten Ungleichheit von 90 %, hat sich de-
ren Anteil 2018 auf 49 % deutlich reduziert. Dies ergibt 
sich zunächst daraus, dass die Ungleichheit der Löhne 
selbst leicht rückläufi g ist. Zudem haben andere Ein-
kommensarten einen steigenden Erklärungsbeitrag an 

der gesamten Ungleichheit. Hierbei sind die Kapitalein-
kommen hervorzuheben. Deren Anteil zur Erklärung der 
gesamten Ungleichheit hat sich 1999 von 21 % auf 47 % 
2018 deutlich erhöht, was sich aus dem Zuwachs von 9 
Gini-Punkten bei der Ungleichheit der Kapitaleinkom-
men ergibt.

Differenziert man die Kapitaleinkommen einerseits nach 
den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und an-
dererseits nach den Zinsen, Dividenden, etc. so entfallen 
allein 19 Prozentpunkte Zuwachs im Erklärungsbeitrag 
auf die erste Komponente. Hierin spiegeln sich die in den 
letzten Jahren stark gestiegenen Mieten, die ihrerseits 
auf eine kleine Gruppe von Eigentümern mit Bezug dieser 
Einkommen entfallen.

Auch bei den Einkommen aus Selbständigkeit hat deren 
Beitrag zur Erklärung der Ungleichheit zugenommen, von 
bereits hohen 48 % 1999 auf 57 % 2018. Hier ist davon 
auszugehen, dass Selbständige und Unternehmer auf-
grund des insgesamt lang andauernden wirtschaftlichen 
Aufschwungs seit Ende der 1990er Jahre – kurz unterbro-
chen durch die Finanzmarktkrise – überdurchschnittliche 
Einkommenssteigerungen realisieren konnten.

Einen geringen Beitrag zur Erklärung der Einkommensun-
gleichheit liefern privat empfangene Transfers, unterstellte 
Mieten, private Renten sowie die Renten der Sozialversi-
cherung. Staatliche Transfers haben eine dämpfende Wir-
kung auf die gesamte Ungleichheit. Deren Beitrag beläuft 
sich 2018 aber nur auf 2 %. Eine ebenfalls dämpfende 
Wirkung auf die gesamte Ungleichheit haben die direkten 
Steuern und Transfers. Deren relative Bedeutung zur Er-
klärung der gesamten Ungleichheit ist von 66 % auf 60 % 
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2014) oder auch das damit verbundene Outsourcing von 
bestimmten Tätigkeiten (Goldschmidt und Schmieder, 
2017). Die Autoren argumentieren unter anderem, dass 
die produktiveren Exporteure höhere Löhne zahlen (kön-
nen) als die weniger produktiven Nicht-Exporteure, wo-
durch die Spreizung der Löhne zunimmt. Der Rückgang 
der Tarifbindung auf die Lohnungleichheit wird wiederholt 
analysiert, jedoch wird diesem Aspekt eine insgesamt 
nur geringe Relevanz für die zunehmende Ungleichheit 
bescheinigt (Dustmann et al., 2009). Letztlich kann das 
sogenannte Superstarphänomen genannt werden, wo-
nach unter anderem Spitzensportler, Künstler oder auch 
Top-Manager starke Lohnzuwächse erzielt hätten, die zu 
einem Ausfransen der Lohnverteilung am oberen Rand 
beigetragen haben. So haben sich z. B. die pro Kopf Ma-
nager-Vergütungen im Dax 1985 von 0,428 Mio. Euro auf 
2,997 Mio. Euro 2014 versechsfacht (Göx, 2016).

Einen mittleren bis starken Einfl uss auf eine zunehmende 
Lohnungleichheit kann auf die folgenden Faktoren zurück-
geführt werden. Hierzu zählen die Veränderung von Ar-
beitszeiten (Biewen und Plötze, 2019). Die Autoren schät-
zen, dass bis zu 30 % (47 %) des Zuwachses der Lohn-
ungleichheit bei Männern (Frauen) im Zeitraum 2001 bis 
2010 durch Veränderungen der Arbeitszeit erklärt werden 
können. Darüber hinaus argumentieren die Autoren, dass 
ein großer Teil der zunehmenden Lohnungleichheit durch 
weitere Faktoren begründet ist. Zu diesen zählen vor allem 
Kompositionseffekte im Hinblick auf Bildungs-/Altersgrup-
pen der Beschäftigten (z. B. Felbermayr et al., 2014), eine 
zunehmende Heterogenität von Erwerbsverläufen (Biewen 
et al., 2018) oder auch eine zunehmende Heterogenität zwi-
schen Unternehmen (Card et al., 2013). Biewen und Seck-
ler (2019) gehen davon aus, dass auch ein rückläufi ger ge-
werkschaftlicher Organisationsgrad die zunehmende Lohn-
ungleichheit mit angetrieben hat. Letztlich kann als weiterer 
dominanter Faktor der zunehmenden Lohnungleichheit 
der Skill-biased-technological-change angeführt werden 
(Dustmann et al., 2009), wonach die Nachfrage nach hoch 
(niedrig) qualifi zierten Beschäftigten durch den technologi-
schen Wandel zu einer stärkeren (schwächeren) Nachfrage 
nach entsprechend qualifi zierten Beschäftigten beiträgt, 
und so zu einer zunehmenden Spreizung der Lohnvertei-
lung führt.

Selbständige Einkommen

Zum Einfl uss der Einkommen aus Selbständigkeit auf die 
Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen liegen nur re-
lativ wenige Papiere vor. Eine Ausnahme bildet die Arbeit 
von Schneck (2020), der argumentiert, dass eine Auswei-
tung der selbständigen Tätigkeit zu einer zunehmenden 
Polarisierung der Einkommensverteilung beiträgt, da es 
einerseits zu einem Ausfransen der Einkommen am unte-

gesunken. Dies bedeutet, dass die Umverteilungsfunktion 
der Steuern und Sozialabgaben an Bedeutung verloren hat.

Damit lassen sich aus dieser Faktorzerlegung vier domi-
nante Einkommenskomponenten extrahieren, die einen ho-
hen Beitrag zur Erklärung der Ungleichheit der Haushalts-
nettoeinkommen leisten: die Erwerbseinkommen, Kapital-
einkommen und die direkten Steuern und Sozialabgaben.

Treiber der Einkommensungleichheit in Deutschland

Die Entwicklung der Ungleichheit der einzelnen Einkom-
menskomponenten wird durch dahinter liegende Fakto-
ren getrieben. Im Folgenden werden die in der Literatur 
wiederholt genannten Treiber der Einkommensungleich-
heit benannt und bewertet.

Löhne

Die Treiber der Lohnungleichheit werden in drei Grup-
pen untergliedert, die in ihrer Wirkungsstärke und Rich-
tung unterteilt werden können. Einen dämpfenden Effekt 
auf die Lohnungleichheit durch die Einführung des Min-
destlohns fi nden z. B. Burauel et al. (2020). Auch die seit 
mehreren Jahren geänderte Lohnpolitik von Seiten der 
Gewerkschaften dürfte einen dämpfenden Effekt auf die 
Lohnungleichheit haben, da für untere Lohngruppen statt 
prozentualer Lohnforderungen zunehmend feste Eurobe-
träge verlangt werden, die die Schere zwischen oberen 
und unteren Lohngruppen verkleinern (Kathmann, 2021).

Einen geringen negativen Einfl uss auf die Lohnungleich-
heit wird für folgende Faktoren beschrieben. Hierzu zählt 
das Exportverhalten der Unternehmen (Felbermayr et al., 

1999 2018 Differenz

Löhne 90 49 -41

Selbständige Tätigkeit 48 57 9

Kapitaleinkommen 21 47 26

Unterstellte Mieten 5 3 -2

Private empfangene Transfers 0 0 0

Private Renten 3 3 0

Staatliche Transfers -4 -2 2

Renten der Sozialversicherung 4 3 -1

Direkte Steuern und Sozialabgaben -66 -60 6

Tabelle 1
Faktorzerlegung der Ungleichheit der 
Haushaltsnettoeinkommen 1999 und 2018

Anmerkungen: Bedarfsgewichtet, Zerlegung basierend auf dem Variati-
onskoeffi zienten.

Quelle: SOEPv36.
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ren Rand der Verteilung durch Soloselbständige kommen 
kann und andererseits am oberen Rand der Verteilung hö-
here Einkommenssteigerungen durch Mittelständler und 
Unternehmer erzielt werden. Als relevanter dahinterliegen-
den Treiber können veränderte steuerliche Rahmenbedin-
gungen für Gewerbetreibende und Unternehmer gesehen 
werden. Unter anderem mit den Steuerreformen seit 2000 
gab es Entlastungen bei der veranlagten Einkommensteu-
er und der Körperschaftsteuer. Personengesellschaften 
profi tierten von der Entlastung bei der Einkommensteuer 
und von der Möglichkeit, die Gewerbesteuer ab 2001 pau-
schaliert auf die Einkommensteuer anzurechnen.

Kapitaleinkommen

Die Relevanz der Einkommen aus Kapitalanlagen für die 
Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen wird direkt 
durch die Ungleichheit der Vermögen beeinfl usst (Bar-
tels und Schröder, 2020) und ist damit einer der wichtigen 
Treiber der Einkommensungleichheit. Je ungleicher die 
privaten Vermögen, desto ungleicher verteilt sind die da-
raus erzielten Kapitaleinkommen. Da Deutschland eines 
der Länder mit einer hohen Vermögensungleichheit ist 
(Grabka und Halbmeier, 2019), sind auch die Kapitalein-
kommen stark ungleich verteilt.

Direkte Steuern und Sozialabgaben

Die Sozialabgaben haben in Deutschland kaum umver-
teilende Wirkung und deren Struktur hat sich in den ver-
gangenen zehn bis 15 Jahren nur wenig verändert. Daher 
werden die direkten Steuern näher beleuchtet. Direkte 
Steuern können je nach Ausgestaltung des Steuertarifs 
und dem Vorhandensein von Ausnahmeregeln unter-
schiedlich starke umverteilende Wirkung entfalten. Un-
ter der rot-grünen Bundesregierung wurde vor allem der 
Spitzensteuersatz mehrfach von 53 % auf zwischenzeit-
lich 42 % abgesenkt, was zu deutlich höheren Nettoein-
kommen für Spitzenverdiener führte. Biewen und Juhasz 
(2012) schreiben den Änderungen im Steuersystem knapp 
ein Drittel des Zuwachses in der Ungleichheit der Haus-
haltsnettoeinkommen zwischen Ende der 1990er und 
Mitte der 2000er Jahre in Deutschland zu.

Politikfelder zur Reduktion der Ungleichheit der 
Haushaltsnettoeinkommen

Im Folgenden sollen drei Handlungsfelder für Reformen 
für eine gleichere Einkommensverteilung präsentiert wer-
den. Dies sind der Arbeitsmarkt, das Steuer- und Trans-
fersystem sowie die Kapitaleinkommen. Zur Wirkung der 
angesprochenen Reformoptionen auf die Einkommens-
ungleichheit liegen nur vereinzelte Studien vor. Hierzu 
bedarf es eines umfassenden Simulationsmodells – ide-

alerweise mit unterstellten Verhaltensreaktionen – um ei-
ne fundierte Einschätzung der zu erwartenden Effekte zu 
liefern. Im Folgenden wird innerhalb der drei Handlungs-
felder eine Hierarchisierung nach der anzunehmenden Ef-
fektgröße vorgenommen, wobei mit dem jeweils gerings-
ten anzunehmenden Effekt begonnen wird.

Arbeitsmarkt

Eine erste Problemgruppe im Arbeitsmarkt stellen Schul-
abbrecher dar, da weiterhin rund 7 % aller jungen Men-
schen, die Schule ohne mindestens einen Hauptschulab-
schluss verlassen (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung, 2020). Deren künftige Einkommenspotenziale sind 
durch den fehlenden Bildungsabschluss dauerhaft stark 
eingeschränkt. Gelingt es mehr Jugendliche zu einem 
Abschluss zu bringen, kann dies deren Einkommenslage 
grundlegend verbessern und damit ein Ausfransen der 
Einkommensverteilung nach unten reduzieren.

Aufgrund der stark gewachsenen Zahl der ausländischen 
Bevölkerung bedarf es verbesserter Programme für eine 
schnellere Integration in den Arbeitsmarkt. Solange es 
nicht gelingt diese Menschen besser in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren und damit in höhere Einkommenspositi-
onen zu verhelfen, kann es zu einer Verfestigung im ar-
mutsgefährdeten Bereich kommen.

Eine weitere, aber bedeutende Problemgruppe stellen 
Einelternhaushalte dar, die wie Migranten ein überdurch-
schnittliches Armutsrisiko aufweisen (Goebel und Krau-
se, 2021). Für diese Personen stellt sich das Problem der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sodass häufi g keine 
Vollzeittätigkeit ausgeübt werden kann. Verschärft wird 
diese Problematik bei Arbeiten im Schichtdienst. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamts (2021) arbeiten 
24,1 % aller Arbeitnehmer regelmäßig am Wochenende. 
Viele Kinderbetreuungseinrichtungen sind aber auf aty-
pische Arbeitszeiten nicht ausgelegt, sodass die betrof-
fenen Eltern ihr Arbeitsangebot einschränken müssen. 
Würden sich die Kinderbetreuungseinrichtungen stärker 
am Bedarf der Eltern orientieren, wäre davon auszuge-
hen, dass deren Einkommenspotenziale besser gehoben 
werden könnten und dass in der Folge das Armutsrisiko 
dieser Gruppen sinken würde.

Von hoher Relevanz zur Eindämmung der Einkommens-
ungleichheit ist der im internationalen Vergleich große Nied-
riglohnsektor (Grabka und Göbler, 2020). Diesem gehören 
viele Minijobber an, wobei sich deren Anteil auf etwa 19 % 
aller abhängig Beschäftigten beläuft. Häufi g haben diese 
Beschäftigten keinen oder nur einen befristeten Arbeitsver-
trag, sie haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
Kurzarbeitergeld, häufi g wird keine Lohnfortzahlung bei 
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Krankheit oder Urlaub gewährt und generell werden Mini-
jobber oft schlechter bezahlt als Beschäftigte der Kernbe-
legschaft (Grabka et al., 2020). Ein Zurückdrängen von Mi-
nijobs könnte durch eine Absenkung der Geringfügigkeits-
schwelle von derzeit 450 Euro pro Monat erzielt werden.

Zu den weiteren reformbedürftigen prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen gehören neben den Minijobs auch 
die Leih- und Zeitarbeit, bei der die betroffenen Arbeit-
nehmer häufi g geringere Löhne erhalten als die Stamm-
belegschaft. Auch Arbeit auf Abruf – mit in Einzelfällen 
einer vereinbarten Arbeitszeit von Null Stunden – sollte 
reformiert werden, da das unternehmerische Risiko mit-
tels dieser Arbeitsverträge auf die Arbeitnehmer verlagert 
wird. Es bedarf also insgesamt Arbeitsmarktreformen 
für mehr besser bezahlte Tätigkeiten, die unter anderem 
auch durch die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen erzielt werden könnten. Die Anhebung des Mindest-
lohns könnte hierbei ein fl ankierendes Instrument sein, je-
doch ist unklar, ab welcher Höhe des Mindestlohns es zu 
negativen Beschäftigungseffekten kommen könnte.

Steuer-/Transfersystem

Das derzeit komplexe Steuer- und Transfersystem führt 
insbesondere bei Einelternhaushalten dazu, dass es bei 
einer Ausweitung der Arbeitszeit in Extremfällen zu einem 
Absinken des Nettoeinkommens kommt, da die Grenz-
belastungen in Einzelfällen bei über 100 % liegen (Blömer 
und Peichl, 2020). Eine höhere Arbeitsmarktbeteiligung 
wird dadurch unattraktiv. Durch ein besser aufeinander 
abgestimmtes Steuer- und Transfersystem könnte eine 
Ausweitung der Arbeitszeit attraktiver werden und damit 
das Nettoeinkommen dieser Haushalte steigen.

Vor dem Hintergrund, dass die rot-grüne Bundesregie-
rung den Spitzensteuersatz mehrfach abgesenkt hat, ist 
eine Wiederanhebung des Spitzensteuersatzes überle-
genswert. Die Wirkung eines veränderten Steuertarifs 
auf die Einkommensungleichheit haben Bach und Buslei 
(2017) anlässlich der Bundestagswahl 2017 analysiert. 
Im Extremszenario der Partei Die Linke soll unter ande-
rem der Grenzsteuersatz auf 75 % für Einkommen ab 1 
Mio. Euro angehoben und gleichzeitig die Steuerpfl ich-
tigen bis zum 95. Perzentil um knapp 48 Mrd. Euro ent-
lastet werden. Der Nettoeffekt auf das Steuervolumen 
wäre negativ in einer Höhe von rund 28 Mrd. Euro und 
müsste anderweitig fi nanziert werden. Interessant ist 
aber der Effekt auf die Einkommensungleichheit. Wenn-
gleich dieses Szenario bereits einen extremen Reform-
vorschlag darstellt, ist die Wirkung auf die Einkommen-
sungleichheit mit einer Reduktion des Gini-Koeffi zienten 
um 0,0085 vergleichsweise klein. Dies erklärt sich dar-
aus, dass die entlastende Wirkung bei den unteren Ein-

kommen gering ist, da deren Anteil am Einkommensteu-
eraufkommen bereits im Basisszenario nach geltendem 
Recht gering ist.

Von größerer Bedeutung auf die Einkommensungleich-
heit dürfte eine An- bzw. Aufhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Sozialversicherung sein, die mit einer 
gleichzeitig einzuführenden Dämpfung des Äquivalenz-
prinzips für hohe Einkommen einhergehen sollte. Denn 
bisher leisten Arbeitnehmer oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze keinen weiteren Beitrag zur Finanzierung der 
Sozialsysteme. Die Aufhebung der Beitragsbemessungs-
grenze wurde isoliert für die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) simuliert. Dabei zeigt sich, dass sich damit der 
Beitragssatz in der GKV um 1,12 Prozentpunkte absenken 
ließe (Grabka, 2007). Da aber untere Einkommensgruppen 
einen höheren Anteil an Sozialabgaben als an direkten 
Steuern leisten, dürfte deren Wirkung auf die Einkommen-
sungleichheit größer sein als bei einem veränderten Ein-
kommensteuertarif.

Von hoher Relevanz für die Einkommensungleichheit ist 
eine höhere Zielgenauigkeit des staatlichen Transfersys-
tems. Hier besteht das Problem, dass große Teile des 
Sozialbudgets nicht zielgenau an einkommensschwache 
Personen gerichtet sind. Ein internationaler Vergleich der 
Effektivität staatlicher Transfers zeigt, dass in Deutsch-
land im Vergleich zu beispielsweise Australien staatliche 
Transfers einen höheren Anteil am verfügbaren Haushalts-
einkommen ausmachen (28,2 % zu 14,3 %) (OECD, 2008). 
Deren ungleichheitsreduzierende Wirkung fällt aber in 
Deutschland deutlich geringer aus, da der Anteil der staat-
lichen Transfers, der auf die 20 % einkommensschwächs-
ten Haushalte entfällt bei nur 17,4 % im Vergleich zu 41,5 % 
in Australien liegt. Würden staatliche Transfers sich stärker 
an der Bedürftigkeit orientieren, könnte damit die Einkom-
mensungleichheit effektiver reduziert werden.

Kapitaleinkommen

Kapitaleinkommen stellen eine der zentralen Einkom-
menskomponenten zur Erklärung der zunehmenden Un-
gleichheit der Haushaltsnettoeinkommen dar. Der dahin-
terliegende Treiber ist die langfristig gewachsene relative 
sowie absolute Vermögensungleichheit. Um diese zu re-
duzieren und damit den Beitrag der Kapitaleinkommen an 
der Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen zu verrin-
gern, sind zwei grundlegende Wege denkbar. Zum einen 
ist eine stärkere Besteuerung von privaten Vermögen z. B. 
durch eine Vermögensteuer möglich. Alternativ ist an eine 
veränderte Vermögensbildungspolitik zu denken, um ne-
gative Wohlfahrtseffekte von Steuern zu vermeiden. Ein 
erster Ansatzpunkt könnte eine Reform der Riesterrente 
sein, die stärker an den Erfahrungen aus Schweden aus-
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gerichtet werden sollte. Dies bedeutet im Kern ein kosten-
günstiges standardisiertes Altersvorsorgeprodukt mit ei-
ner starken Fokussierung auf die Aktienanlage (für weitere 
Handlungsoptionen, Bach, 2021).

Darüber hinaus sollte ein Fokus auf die Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung gelegt werden, da diese 
Einkommenskomponente überdurchschnittlich an Rele-
vanz zur Erklärung der Ungleichheit der Haushaltsnetto-
einkommen gewonnen hat. Der starke Zuwachs dieser 
Einkommenskomponente erklärt sich aus der Knappheit 
insbesondere von preiswertem Wohnraum. Da das An-
gebot an vermieteten Immobilien in kurzer Frist unelas-
tisch ist, können Interventionen hier nur mittelfristig eine 
Wirkung entfalten. Mögliche Ansatzpunkte sind z. B. die 
stärkere Förderung des sozialen und genossenschaft-
lichen Wohnungsbaus. In der kurzen Frist kann durch 
eine Mietpreisregulierung der Zuwachs der Einnahmen 
aus Vermietung zumindest begrenzt werden, wenngleich 
damit das Knappheitsproblem auf dem Mietmarkt nicht 
gelöst wird.

Fazit

Die hier beschriebenen Politikfelder fokussieren auf eine 
Reduktion der Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkom-
men. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass 
auf der Konsumseite die unterschiedliche Wirkung von 
Verbrauchssteuern und hier insbesondere die Mehrwert-
steuer von Relevanz ist, da untere Einkommensgruppen 
einen höheren Teil ihres Einkommens für Konsum ausge-
ben als obere. Darüber hinaus sollten auch nicht-mone-
täre Einkommenskomponenten in den Blick genommen 
werden, da von öffentlich bereitgestellten Gütern wie dem 
Bildungssystem, Gesundheitssystem, aber auch öffentli-
chen Gütern wie Schwimmbäder, Musikschulen, etc. un-
tere und mittlere Einkommensgruppen überproportional 
profi tieren können. Denn letztlich hängt die individuelle 
Wohlfahrtsposition nicht allein von der Höhe des Haus-
haltsnettoeinkommens ab.
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Sichtweise besteht die zentrale Aufgabe des Staates in 
der Festlegung eines angemessenen CO2-Preises, damit 
die alte, klimaschädliche Produktionsweise unrentabel 
wird und sich der Umstieg auf die neue, klimaneutra-
le Produktionsweise für die Schwerindustrie lohnt. Alles 
Weitere regelt der Markt. Abbildung 1 illustriert diese tra-
ditionelle Sichtweise auf Staat und Markt.

Die traditionelle Klimapolitik ist im Prinzip richtig, aber sie 
greift zu kurz und läuft deshalb Gefahr zu scheitern. Sie 
greift zu kurz, weil sie die Lenkungswirkung einer CO2-
Bepreisung überschätzt und die politischen Handlungs-
möglichkeiten unnötig einengt. Konkret hat die empirische 
Literatur gezeigt, dass die Lenkungswirkung eines CO2-
Preises genau in dem Bereich gering ist, der besonders 
wichtig für eine erfolgreiche Transformation ist: Inves-
titionen in klimafreundliche Zukunftstechnologien, um 
klimaneutralen technologischen Fortschritt zu schaffen 
(Lilliestam et al., 2021). Dieser Nachteil eines CO2-Prei-
ses ist theoretisch nicht überraschend und kann durch 
Forschungsförderung allein nicht ausgeglichen werden 
(Krebs, 2021).

Die traditionelle Klimapolitik läuft Gefahr zu scheitern, 
weil sie in der Realität einen Widerspruch zwischen Kli-
maschutz und Wohlstand erzeugt. Wir können zwar die 
Klimaziele mit einer traditionellen Klimapolitik erreichen, 
aber der notwendige CO2-Preis wird so hoch sein, dass 
es zu Unternehmenspleiten und Arbeitsplatzverlusten 
kommen wird. Dieser Widerspruch wird die Gesellschaft 
spalten und die Politik wird letztlich zurückrudern müs-
sen. Das Ergebnis einer solchen Politik ist am Ende für 
alle enttäuschend: Die Klimaziele werden verfehlt und die 
Industrie ist ins nicht-europäische Ausland abgewandert. 

Moderne Klimapolitik

Eine moderne Klimapolitik löst den vermeintlichen Wider-
spruch zwischen Klimaschutz und Wohlstand auf, indem 
sie den politischen Tunnelblick ablegt und die politischen 
Handlungsmöglichkeiten erweitert. Eine solche Politik 
setzt nicht auf die Bestrafung klimaschädlichen Verhal-
tens durch einen CO2-Preis als zentrales Instrument, son-
dern unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, sich 
klimafreundlich zu verhalten bzw. auf klimafreundliche 
Technologien umzusteigen.

Verbleibt die zentrale Frage: Wie sieht eine moderne Kli-
mapolitik aus, die das Erreichen der gesetzten Klimaziele 

Nach Jahren des politischen Stillstands bewegt sich et-
was in der Klimapolitik. Die EU-Staaten haben bereits 
letztes Jahr die Klimaneutralität bis 2050 als gemeinsa-
mes Ziel ausgerufen. Zudem haben die USA und China 
während des Klimagipfels am 22. April 2021 relativ ambi-
tionierte Klimaziele formuliert. Damit haben sich die drei 
größten Volkswirtschaften der Welt zur Klimaneutralität 
als langfristiges Ziel bekannt. Der Kampf gegen den Kli-
mawandel ist zum Konsens der Weltpolitik geworden.

Traditionelle Klimapolitik

Das Ziel ist also gesteckt, aber wie soll es erreicht wer-
den? In der öffentlichen Debatte in Deutschland dominiert 
ein einfacher Ansatz – die traditionelle Klimapolitik. Die-
ser Ansatz besagt, dass sich die Politik auf ein Instrument 
konzentrieren sollte: Eine einheitliche CO2-Bepreisung, 
die entweder über eine CO2-Steuer oder den Handel von 
CO2-Zertifi katen implementiert wird. Darüber hinaus wird 
der einheitliche CO2-Preis durch zusätzliche Maßnahmen 
fl ankiert: Forschungsförderung und gesetzliche Vorgaben 
(Ordnungsrecht).

Der traditionelle klimapolitische Ansatz soll an einem Bei-
spiel illustriert werden. Klimaneutralität erfordert die Pro-
duktion großer Mengen erneuerbaren Wasserstoffs, der 
dann zur Herstellung wichtiger Industrieprodukte (Stahl, 
Chemie) verwendet wird (Agora, 2021). Die ökologische 
Transformation der Wirtschaft kann also nur gelingen, 
wenn klimaneutrale Zukunftstechnologien (erneuerbarer 
Wasserstoff) entwickelt werden und die Schwerindustrie 
(Stahl, Chemie) in neue Produktionsanlagen investiert, um 
auf Basis der neuen Technologien zukünftig klimaneutral 
zu produzieren. Gemäß der traditionellen klimapolitischen 

Prof. Tom Krebs, Ph.D., ist Professor für 
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als Bindeglied zwischen aufstrebender Neu-Industrie 
und transformierender Alt-Industrie. Zum Beispiel gibt 
der moderne Staat der Stahlindustrie (Alt-Industrie) 
Planungssicherheit, indem er durch Differenzverträge 
ein angemessenes Angebot an klimaneutralem Was-
serstoff langfristig gewährleistet und so die frühzeitige 
Umstellung auf klimaneutrale Stahlproduktion betriebs-
wirtschaftlich rentabel macht. Und der aufstrebenden 
Wasserstoffwirtschaft (Neu-Industrie) gibt er Planungssi-
cherheit, indem er die notwendige Transportinfrastruktur 
bereitstellt und einen Absatzmarkt für Wasserstoff aus 
erneuerbaren Energien schafft. Die Aufgaben des mo-
dernen Staates und das Verhältnis zum Markt sind in Ab-
bildung 2 dargestellt.

Diese Überlegungen schließen nicht aus, dass eine CO2-
Bepreisung Teil einer modernen Klimapolitik ist. Doch der 
CO2-Preis ist nur eines von mehreren Instrumenten und 
die Reihenfolge ist in der Regel wichtig: Zuerst muss die 
klimafreundliche Infrastruktur geschaffen und die strate-
gische Industriepolitik implementiert werden, und danach 
kann ein steigender CO2-Preis seine volle Lenkungswir-
kung entfalten und einen nennenswerten Beitrag zum Kli-
maschutz leisten.

Ein Wasserstoffpaket für Deutschland

In einer Studie für das Forum New Economy wird eine 
Wasserstoffstrategie für Deutschland entwickelt, die 
auf diesem modernen Staatsverständnis basiert (Krebs, 
2021). Zwei Gründe sprechen dafür, den Aufbau einer 
Wasserstoffwirtschaft in den Mittelpunkt einer zukunfts-
orientierten Klimapolitik zu rücken.

Erstens ist erneuerbarer Wasserstoff – also Wasserstoff 
produziert auf Basis erneuerbarer Energien (Windener-
gie, Solarenergie) – neben der Elektrifi zierung eine der 
wesentlichen Säulen einer erfolgreichen Klimastrategie 
(Agora, 2021). Besonders die Dekarbonisierung der In-
dustrie (Stahl, Chemie) erfordert die Verwendung großer 
Mengen Wasserstoffs. Dazu kommt noch der Bedarf an 
Wasserstoff in der Energiewirtschaft und im Schwertrans-
port. Kurz gesagt: Wasserstoff ist eine klimapolitische 
Notwendigkeit, da Deutschland ohne den zügigen Aufbau 
einer Wasserstoffwirtschaft die gesetzten Klimaziele ver-
fehlen wird.

Zweitens ist der Aufbau einer international wettbe-
werbsfähigen Wasserstoffwirtschaft ein geeignetes 
Mittel, um gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland 
zu schaffen und den Wohlstand in Deutschland zu 
steigern. In der Wasserstofftechnologie liegt ein gro-
ßes Innovationspotenzial, das die Grundlage für einen 
grünen Wirtschaftsboom bilden kann. Darüber hinaus 

gewährleistet? Eine solche Klimapolitik rückt zwei wirt-
schaftspolitische Instrumente in den Mittelunkt, die in der 
öffentlichen Debatte häufi g nur eine Nebenrolle spielen: 
Moderne Industrie- und Infrastrukturpolitik. Eine moderne 
Klimapolitik basiert auf der Idee des modernen Staates, 
dessen Handeln durch zwei wirtschaftspolitische Prinzi-
pien bestimmt wird.

Zum Ersten schafft der moderne Staat die notwendige 
Infrastruktur, damit die klimafreundlichen Zukunftspro-
dukte von den Produktionsstätten zu den Abnehmern 
transportiert werden können. Beispielsweise erfordert 
der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirt-
schaft in Deutschland neben dem Ausbau der erneuer-
baren Energien den Aufbau eines Netzwerks von Was-
serstoffl eitungen. Eine solche Infrastrukturpolitik ist eine 
originäre Aufgabe des modernen Staates, die von der 
öffentlichen Hand übernommen werden muss und nicht 
privatisiert werden kann.

Zum Zweiten betreibt der moderne Staat strategische 
Industriepolitik, um Planungssicherheit zu schaffen und 
gezielt die Investitionen in klimafreundliche Zukunfts-
technologien anzuschieben. Zum Beispiel kann der Staat 
durch entsprechende Differenz- bzw. Klimaschutzverträ-
ge die Transformation der Industrie beschleunigen und 
gleichzeitig die Nachfrage nach Wasserstoff stärken. Zu-
dem stärkt der moderne Staat die Nachfrage nach den 
klimafreundlichen Zukunftstechnologien, indem er seine 
eigenen Aktivitäten nach ökologischen Kriterien ausrich-
tet und bei öffentlichen Ausschreibungen solche Kriteri-
en verwendet. Zum Beispiel können staatliche Bahnun-
ternehmen die ökologische Transformation beschleu-
nigen, indem sie klimaschädliche Dieselzüge durch kli-
mafreundliche Alternativen ersetzen.

Moderne Klimapolitik löst also den scheinbaren Wider-
spruch zwischen Klimaschutz und Wohlstand auf, denn 
sie basiert auf einem modernen Staatsverständnis und 
einer realistischen Theorie der Märkte. In der moder-
nen Theorie denkt der Staat unternehmerisch und agiert 

Abbildung 1
Traditionelle Klimapolitik
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ist Deutschland zurzeit noch ein Technologieführer im 
Wasserstoffbereich und diese gute Ausgangsposition 
sollte im wirtschaftlichen Wettbewerb mit den USA und 
China genutzt werden.

Der Kern der entwickelten Wasserstoffstrategie ist ein 
öffentliches Wasserstoffpaket, das weit über die aktuel-
len Pläne der Bundesregierung hinausgeht. Die skizzierte 
Wasserstoffstrategie ist – zusammen mit der Elektrifi zie-
rung der Wirtschaft – ein „Jahrhundertprojekt“ vergleich-
bar mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes in Deutsch-
land im 19. Jahrhundert und dem Raumfahrtprogramm in 
den USA im 20. Jahrhundert. Ein solches Wasserstoffpa-
ket würde die Wachstumspotenziale der deutschen Wirt-
schaft erheblich stärken und sich aus fi skalischer Sicht in 
der langen Frist selbst fi nanzieren.

Das vorgeschlagene Wasserstoffpaket besteht aus 
sechs Maßnahmen und hat ein Finanzvolumen von ins-
gesamt 100 Mrd. Euro bis 2030 (jährlich 10 Mrd. Euro). 
Dabei betreffen die ersten drei Maßnahmen Infrastruktur-
politik und die anderen drei Maßnahmen können der In-
dustriepolitik zugeordnet werden. Die sechs Maßnahmen 
sind:

• Maßnahme 1 (insgesamt 25 Mrd. Euro bis 2030): Auf-
bau eines leistungsfähigen Leitungsnetzwerks zum 
Transport von Wasserstoff in Deutschland und Euro-
pa. 

• Maßnahme 2 (insgesamt 30 Mrd. Euro bis 2030): Aus-
bau der Transportinfrastruktur für Offshore-Windener-
gie mit angeschlossener Wasserstoffproduktion.

• Maßnahme 3 (insgesamt 5 Mrd. Euro bis 2030): Stär-
kung der kommunalen Planungskapazitäten durch 
Aufstockung der Personaldecke.

• Maßnahmen 4 (insgesamt 10 Mrd. Euro bis 2030): 
Klimaschädliche Dieselzüge durch klimafreundliche 
Alternativen ersetzen und bei öffentlichen Ausschrei-
bungen ökologische Kriterien verwenden.

• Maßnahme 5 (insgesamt 25 Mrd. Euro bis 2030): Die 
Investitionen der transformierenden Industrien (Stahl, 
Chemie) in klimafreundliche Anlagen durch innovative 
Förderkonzepte unterstützen.

• Maßnahme 6 (insgesamt 5 Mrd. Euro bis 2030): For-
schung und Entwicklung im Wasserstoffbereich durch 
zielgenaue Förderprogramme unterstützen.

Umsetzung: Öffentliche Unternehmen

Die Maßnahmen 1, 2 und 5 des Wasserstoffpakets erfor-
dern unternehmerisches Handeln des Bundes und soll-
ten daher durch öffentliche Bundesunternehmen durch-
geführt werden. Als öffentliche Förderbank ist die KfW 
in einer guten Position, die Maßnahme 5 mit der damit 
verbundenen Investitionsförderung umzusetzen. Die In-
frastrukturmaßnahmen 1 und 2 könnten von dem Über-
tragungsnetzbetreiber TenneT übernommen werden, der 
bereits große Teile der deutschen Transportinfrastruktur 
im Strombereich bereitstellt. Dieser Ansatz ist jedoch 
nur ökonomisch sinnvoll, wenn der deutsche Staat eine 
Mehrheitsbeteiligung an TenneT erwerben kann – der-
zeit ist TenneT ein öffentliches Unternehmen, das sich zu 
100 % im Eigentum des niederländischen Staates befi n-
det. Als Alternative zur Mehrheitsbeteiligung an TenneT 
sollte die Gründung einer Wasserstoffgesellschaft des 
Bundes zur Umsetzung der Maßnahmen 1 und 2 in Be-
tracht gezogen werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen 1, 2 und 5 durch ei-
genständige öffentliche Unternehmen ist nicht nur öko-
nomisch sinnvoll, sondern auch fi nanzpolitisch nützlich. 
Konkret erfordern diese Maßnahmen aus fi nanzpoli-
tischer Sicht hauptsächlich die Bereitstellung von zu-
sätzlichem Eigenkapital für die betroffenen öffentlichen 
Unternehmen (KfW, TenneT oder Wasserstoffgesell-
schaft). Damit erhöhen sich zwar die Ausgaben im Bun-
deshaushalt, aber diese Ausgaben werden als fi nanziel-
le Transaktionen gebucht und beeinfl ussen somit nicht 
die Obergrenze der gemäß Schuldenbremse zulässigen 
Nettokreditaufnahme. Dementsprechend können öffent-
liche Investitionen im Umfang von ca. 80 Mrd. Euro in den 
Bereichen Wasserstoff und erneuerbare Energien ohne 
nennenswerte Einschränkung der aktuellen fi nanzpoliti-

Abbildung 2
Moderne Klimapolitik

Quelle: eigene Grafi k.
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Die Defi zite in der Wasserstoffpolitik der Bundesregierung 
sind unter anderem das Ergebnis einer ökonomischen 
Politikberatung, die stark vom Glauben an die Wirkmäch-
tigkeit eines einheitlichen CO2-Preises dominiert ist. Das 
hat zur Folge, dass ökonomisch fundierte Vorschläge zur 
Umsetzung einer modernen Klimapolitik eher selten sind. 
Anders gesagt: Infrastruktur- und Industriepolitik kom-
men in der Regel in den ökonomischen Analysen zur Kli-
mapolitik nicht vor. Doch Theorie und Evidenz sprechen 
dafür, dass nur eine gute Infrastruktur- und Industriepoli-
tik den Klimaschutz mit wirtschaftlichem Wohlstand ver-
knüpfen kann. Krebs (2021) ist ein erster Versuch, eine 
moderne Wasserstoff- bzw. Klimapolitik für Deutschland 
auf Basis grundlegender ökonomischer Überlegungen 
zu entwerfen. Verbleibt zu hoffen, dass diese Studie kein 
Einzelfall bleibt.
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schen Spielräume umgesetzt werden.1 Zur Stärkung der 
parlamentarischen Kontrolle sollte eine regelmäßige Be-
richtspfl icht aller größeren Bundesgesellschaften gegen-
über dem Bundestag – mit Anhörungen in den jeweiligen 
Ausschüssen – eingeführt werden.

Die Maßnahmen 3 und 4 betreffen hauptsächlich kom-
munale Investitionen in Personal (Maßnahme 3) und in 
den Schienenverkehr (Maßnahme 4). Sie fallen daher 
in den Verantwortungsbereich der Länder und Kom-
munen. Der Bund kann jedoch die Kommunen bei der 
Stärkung der Planungskapazitäten unterstützen, indem 
er die Partnerschaft Deutschland (PD) ausbaut. Die Part-
nerschaft Deutschland ist eine GmbH, die zu 100 % in 
öffentlicher Hand ist und Beratungs- und Management-
leistungen zu allen Fragen moderner Verwaltung und Inf-
rastruktur anbietet (Öffentlich-öffentliche Partnerschaft). 
Im Hinblick auf den Ersatz klimaschädlicher Dieselzüge 
durch klimafreundliche Alternativen (Maßnahme 4) kann 
der Bund die Kommunen durch Förderprogramme un-
terstützen, die in der Regel schuldenbremsenwirksam 
sind. Schließlich wird die Forschungsförderung des 
Bundes (Maßnahme 6) üblicherweise über Förderpro-
gramme umgesetzt. In diesem Bereich könnten innova-
tive KfW-Programme oder eine Weiterentwicklung der 
neu gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovatio-
nen zusätzliche Impulse setzen.

Vergleich zur Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung

Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung 
(BMWi, 2020) hat im Vergleich zum hier vorgeschlagenen 
Wasserstoffpaket drei Schwachstellen. Erstens ist das 
geplante Finanzvolumen der nationalen Wasserstoffstra-
tegie mit ca. 12 Mrd. Euro relativ klein. Zweitens deckt die 
nationale Wasserstoffstrategie den Infrastrukturbereich 
nur unzureichend ab. Drittens verfehlt die Industriepolitik 
des Bundes teilweise ihr Ziel. Konkret ist das Förderkon-
zept „H2-Global“ des BMWi kein effektives Instrument 
(BMWi, 2021), um Planungssicherheit für die transformie-
renden Industrien zu schaffen. Zudem verletzt das För-
derkonzept ein wesentliches Prinzip guter Wirtschafts-
politik: Wer zahlt und die Verantwortung trägt, der sollte 
auch die Kontrolle ausüben. Die vom BMU geplanten Kli-
maschutzverträge (BMU, 2021) erscheinen hingegen ein 
Schritt in die richtige Richtung zu sein, auch wenn es für 
ein abschließendes Urteil noch zu früh ist.

1 Dies setzt voraus, dass der Bund keine direkten Zuschüsse in nen-
nenswerter Höhe leisten muss. Beispielsweise erhält die Deutsche 
Bahn vom Bund direkte Zuschüsse für Infrastrukturinvestitionen im 
Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV). Sol-
che Zuschüsse werden im Bundeshaushalt gebucht und sind daher 
schuldenbremsenwirksam.-
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Globalisierung von Forschung und Entwicklung 
der weltweit forschungsstärksten Unternehmen
Mit Patentdaten der weltweit forschungsstärksten Unternehmen lassen sich Informationen 
über die regionale und technologische Verteilung ihrer Forschungsaktivitäten generieren. 
Daraus ergeben sich Anhaltspunkte zu den Motiven der Internationalisierung. Unternehmen 
betreiben Forschung und Entwicklung im Ausland überwiegend in technologischen 
Feldern, wo sie bereits stark sind und der ausländische Standort über Vorteile verfügt. Die 
wichtigsten Heimatländer forschender Unternehmen sind auch die wichtigsten Zielländer 
der Auslandsforschung. Somit dürften nicht nur die Unternehmen, sondern auch diese 
Forschungsstandorte von der Internationalisierung der Forschung und Entwicklung profi tieren.

DOI: 10.1007/s10273-021-2959-5

Die meisten forschungsstarken multinationalen Unterneh-
men betreiben auch Forschung und Entwicklung (FuE) im 
Ausland, oft an mehreren Standorten. Allerdings gibt es nur 
für wenige Heimatländer dieser Unternehmen Informatio-
nen über den Umfang, die Zielregionen, die Branchen- und 
Technologieschwerpunkte dieser internationalen Aktivitä-
ten. Mit Patentdaten der rund 1.700 weltweit forschungs-
stärksten Unternehmen kann diese Informationslücke 
zumindest für deren patentrelevante Forschung geschlos-
sen werden. Die Daten offenbaren, wo die Erfi nder:innen 
dieser Unternehmen wohnen und welche technologischen 
Schwerpunkte sie im Heimat- und Ausland bearbeiten. Auf 
dieser Grundlage lässt sich für die forschungsstärksten 
Unternehmen der Internationalisierungsgrad und die welt-
weite regionale Verteilung ihrer FuE ermitteln. Kombiniert 
mit den technologischen Schwerpunkten der patentrele-
vanten FuE-Tätigkeit können daraus Anhaltspunkte zu den 
Motiven der Internationalisierung gewonnen werden.

Wenn Unternehmen FuE im Ausland durchführen, wird dies 
gelegentlich als Verlust für den heimischen Standort inter-
pretiert.1 Dabei ist es für Unternehmen oft notwendig, ihre 
Produkte und Prozesse an die Bedürfnisse ausländischer 
Kunden anzupassen und dabei die lokalen Bedingun-

© Der/die Autor:in(nen) 2021. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

1 Bofi nger beschreibt Beispiele des Aufbaus anwendungsorientier-
ter Forschungseinrichtungen deutscher Unternehmen wie Siemens, 
Bosch und Schaeffl er in China als Verlagerung. Er sieht darin eine 
Bestätigung der These, wonach Unternehmen ihre FuE-Aktivitäten in 
Länder verlagern, die hierfür bessere FuE-Infrastrukturen und günsti-
gere fi nanzielle Förderung vorweisen können (SVR, 2018, 79).

gen zu berücksichtigen. Sie müssen deshalb auch in den 
wichtigsten Zielmärkten forschen. Der Aufbau von eigenen 
Forschungslaboren im Ausland dient aber auch dazu, dort 
neues technologisches Wissen bei Wettbewerbern, Hoch-
schulen und Forschungsinstituten zu erwerben. Schließlich 
ist auch der Zugriff auf qualifi ziertes Forschungspersonal 
und sein spezielles Know-how ein wichtiges Motiv für FuE 
im Ausland, besonders wenn solches Personal im Heimat-
land knapp ist (OECD, 2008).

FuE-Aufwendungen von Unternehmen im Ausland

Nur in wenigen Ländern, darunter den USA, Deutschland 
und Schweden, liegen nationale Statistiken zu den FuE-
Aufwendungen der einheimischen Unternehmen im In- und 
Ausland vor (Gehrke et al., 2020). Daraus lässt sich der In-
ternationalisierungsgrad der FuE dieser Unternehmen als 
Anteil der FuE-Aufwendungen im Ausland an den globalen 
FuE-Aufwendungen berechnen. In deutschen Unterneh-
men erhöhte sich der Auslandsanteil von 1997 bis 2017 von 
23 % auf 38 % (vgl. Abbildung 1). Allerdings ging er zwi-
schenzeitlich zurück und stieg nach 2007 erneut. Schwe-
dische Unternehmen steigerten den Auslandsanteil im 
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gleichen Zeitraum von 36 % auf 50 %. In US-Unternehmen 
stieg dieser Anteil von 12 % (1997) auf 16 % (2010), stag-
nierte jedoch danach. Insgesamt nahm die Internationali-
sierung der FuE in diesen Unternehmen moderat zu.

Um einen tieferen Einblick in das Ausmaß sowie die regi-
onalen und technologischen Schwerpunkte der Auslands-
forschung großer Unternehmen zu bekommen, können In-
formationen aus Patentanmeldungen von weltweit knapp 
1.700 besonders forschungsstarken Unternehmen von 
2012 bis 2014 genutzt werden. Dazu wurden zwei Daten-
sätze verbunden: Ein Datensatz mit Informationen zu den 
FuE-Aufwendungen und Patentanmeldungen der 2.000 
weltweit forschungsstärksten Unternehmen von 2012 bis 
2014 (ECJRC/OECD COR&DIP© database, v.1. 2017 des 
EC-JRC Institute for Prospective Technological Studies  
(IPTS) und des OECD Directorate for Science, Techno-
logy and Innovation) und die Patentdatenbank des Euro-
päischen Patentamtes (EPO) mit bibliografi schen Daten 
zu Patenten (EPO Worldwide Patent Statistical Database 
PATSTAT, Frühling 2018).2 Um Doppelzählungen bei Mehr-
fachanmeldungen von Erfi ndungen bei mehreren Patent-
ämtern zu vermeiden, wird die Auswertung auf Ebene der 
sogenannten Patentfamilien vorgenommen. Patentfamilien 
fassen die verschiedenen Patentanmeldungen einer Er-
fi ndung an den fünf weltweit größten Patentämtern in Eu-
ropa, den USA, China, Japan und Korea zusammen. Die 
technologische Ausrichtung der hinter den Erfi ndungen 
stehenden FuE-Aktivitäten wird anhand von 35 Technolo-
giefeldern in fünf Bereichen abgebildet (Schmoch, 2008). 
Orte der Erfi ndung werden für eine Patentfamilie über die 
Wohnorte der Erfi nder:innen ermittelt. Da eine Erfi ndung, 
abgebildet in einer Patentfamilie, unter Umständen mehre-
ren Erfi ndern an verschiedenen Orten, mehreren Patenten, 

2 Die Autorinnen danken Maximilian Priem für die Unterstützung beim 
Matching der beiden Datenbanken.

mehreren Anmeldeunternehmen und mehreren Technolo-
giefeldern zugeordnet werden kann, werden die Patentfa-
milien mit einer fraktionierten Zählweise gewichtet.

Wie Abbildung 1 zeigt, hat sich der Anteil der internatio-
nalen FuE-Aktivitäten der multinationalen Unternehmen 
aus den USA, Deutschland und Schweden seit 2014 nur 
wenig verändert, sodass mit den Daten der 1.668 weltweit 
forschungsstärksten Unternehmen für 2012 bis 2014 ein 
immer noch aktuelles Bild der regionalen und technolo-
gischen Verteilung ihrer FuE-Aktivitäten gezeichnet wer-
den kann.3 Die gesamten FuE-Aufwendungen dieser Un-
ternehmen lagen 2014 bei 571 Mrd. Euro. Das waren fast 
drei Viertel aller privaten FuE-Aufwendungen an den welt-
weit wichtigsten Forschungsstandorten zusammen (USA, 
EU28, China, Japan, Südkorea, Schweiz, Kanada, Taiwan, 
Norwegen) in Höhe von etwa 770 Mrd. Euro.

US-Unternehmen haben mit gut 38 % den größten Anteil 
an den FuE-Aufwendungen des Samples (vgl. Abbildung 
2). Mit 23 % deutlich geringer ist ihr Anteil an den Patent-
gewichten. Umgekehrt ist es bei den zweitplatzierten ja-
panischen Unternehmen mit nur gut 15 % Anteil an den 
FuE-Aufwendungen, aber 34 % Anteil an den Patentge-
wichten des Samples. Bei den FuE-Aufwendungen folgen 
die deutschen Unternehmen mit einem Anteil von fast 11 % 
auf dem dritten Platz, bei den Patentgewichten sind es je-
doch die südkoreanischen Unternehmen. Sowohl japani-
sche als auch südkoreanische Unternehmen weisen also 
deutlich weniger FuE-Aufwendungen je Patent auf als die 
US-amerikanischen, die deutschen und anderen europäi-
schen Unternehmen.4 In den Unternehmen aus den führen-
den acht Heimatländern, zu denen neben den genannten 
auch Frankreich, die Schweiz, Großbritannien und China 
gehören, konzentrieren sich jedoch rund 87 % sowohl der 
FuE-Investitionen als auch der Patente des untersuchten 
Unternehmenssamples.

Differenzierung nach Heimat- und Zielländern

Immerhin 363 FuE-Investierende, also gut ein Fünftel haben 
keine patentrelevante Forschung im Ausland, sie forschen 
nur in ihrem jeweiligen Heimatland. Im Durchschnitt liegt 
der Anteil der gewichteten Patente im Ausland in allen un-
tersuchten Unternehmen bei 21 %, in den international for-
schenden Unternehmen aber bereits bei 34 %. Die höchsten 
FuE-Anteile im Ausland gemessen an den Patentgewichten 
haben Unternehmen einiger relativ kleiner Heimatländer, wie 

3 Die FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland wurden mit 
dem beschriebenen Datensatz in Belitz et al. (2019) untersucht.

4 Dies hängt sowohl mit der unterschiedlichen Patentierungsneigung in 
verschiedenen Unternehmen, Ländern, Branchen und Technologie-
feldern zusammen als auch mit unterschiedlicher Patentproduktivität 
(Patente je Einheit FuE-Aufwand).

Abbildung 1
Anteil der FuE-Unternehmensaufwendungen im 
Ausland

Quelle: nationale Statistiken; eigene Berechnungen.
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Unternehmen mit Auslandsforschung in Europa und eu-
ropäische Unternehmen mit FuE in Nordamerika (je rund 
16 %). Die „Bilanz“ der gegenseitigen Verfl echtung der 
Unternehmensforschung dieser beiden Kontinente ist al-
so etwa ausgeglichen. Nordamerikanische Unternehmen 
führen auch viel FuE in Asien durch (11 %) und asiatische 
Unternehmen in jeweils anderen asiatischen Ländern (9 %). 
Während Europa und Asien als Heimatregion und als Ziel-
region von Unternehmensforschung im Ausland etwa den 
gleichen Anteil haben, ist Nordamerika stärker Heimat- als 
Zielregion von Auslandsforschung. Nordamerikanische 
und vor allem die US-Unternehmen melden etwas mehr 
Patente auf Basis von FuE im Ausland an als umgekehrt 
ausländische Unternehmen auf Basis von FuE in den USA.5 

Unter den großen Heimatländern forschungsstarker Un-
ternehmen haben Deutschland und Großbritannien mehr 
FuE aus dem Ausland angezogen als ihre Unternehmen im 
Ausland durchführen (vgl. Abbildung 3). In den USA, Ja-
pan, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz ist es 
umgekehrt. Die Unternehmen dieser Länder betreiben im 

5 Die FuE-Aufwendungen von US-Tochterunternehmen im Mehrheits-
besitz im Ausland (55 Mrd. US-$) und ausländischer Tochterunter-
nehmen im Mehrheitsbesitz in den USA (57 Mrd. US-$) waren jedoch 
2014 etwa ausgeglichen (U.S. Bureau of Economic Analysis, o. D.).  

Abbildung 2
Anteile der weltweiten FuE-Aufwendungen und 
Patentgewichte nach Heimatländern 

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Tabelle 1
Internationalisierungsgrad der Unternehmen großer 
Heimatländer

USA 38,2 %

Japan 15,2 %Deutschland 10,8 %

Frankreich 5,2 %

Schweiz 4,4 %

Großbritannien 

China 4,2 %

Südkorea 3,8 %
Rest der Welt

FuE-Aufwand 2012 bis 2014 nach Heimatländern 

USA 22,5 %

Japan 34,3 %

Frankreich 3,8 %

Schweiz 1,6 %

Großbritannien 

China 3,3 %
Südkorea 11,9 %

Rest der Welt
13,1 %

Patentgewichte 2012 bis 2014 nach Heimatländern 

13,8 %

4,4 %

1,4 %

Deutschland 8,1 % 

Zahl 
der 
Unter-
neh-
men

Patentgewichte

Rang
Anteil 
Ausland 
in %

Anteil 
anderer 
Konti-
nente in %

Gesamt
Dar-
unter: 
Ausland

Japan 292 114.858 6.789 3 5,9 5,0

USA 570 75.533 22.266 1 29,5 27,6

Südkorea 57 39.926 2.788 8 7,0 3,7

Deutschland 104 27.121 7.221 2 26,6 13,8

Taiwan 74 18.936 4.334 6 22,9 2,9

Frankreich 65 12.618 4.376 5 34,7 16,0

China 107 11.129 959 13 8,6 7,4

Niederlande 32 7.607 5.466 4 71,9 19,2

Schweiz 48 5.328 3.848 7 72,2 29,4

Großbritannien 89 4.728 2.706 9 57,2 36,1

Schweden 26 4.656 2.700 10 58,0 22,9

Irland 15 2.597 2.562 11 98,6 86,8

Finnland 18 2.466 1.051 12 42,6 23,5

Kanada 19 1.357 556 14 41,0 22,3

Dänemark 19 999 348 15 34,9 20,6

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Irland, Schweiz und Niederlande (vgl. Tabelle 1). Sehr gerin-
ge Auslandsanteile haben Unternehmen aus Japan, China 
und Südkorea. Unter den Unternehmen wichtiger Heimat-
länder außerhalb Asiens haben deutsche Unternehmen den 
geringsten Auslandsanteil. Im Vergleich zu den Unterneh-
men aus den USA, Großbritannien und Frankreich ist ihre 
FuE unterdurchschnittlich internationalisiert. Dies gilt auch, 
wenn man die Internationalisierung der Forschung über 
Kontinente betrachtet (vgl. Tabelle 1). Der mittlere Anteil der 
gewichteten Patente von einem anderen Kontinent, etwa 
bei EU-Unternehmen außerhalb Europas, liegt bezogen auf 
das gesamte Sample bei knapp 14 %. Beim Internationali-
sierungsgrad nach Kontinenten ist die Varianz zwischen den 
Unternehmen deutlich geringer als die des Internationalisie-
rungsgrades nach Ländern. D. h., bezogen auf den Anteil in-
terkontinentaler FuE, sind sich die Unternehmen ähnlicher.

Von der insgesamt im Ausland durchgeführten FuE entfällt 
der größte Anteil auf europäische Unternehmen, die in an-
deren EU-Ländern forschen (24 %) (vgl. Tabelle 2). Es fol-
gen nordamerikanische (überwiegend US-amerikanische) 
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Tabelle 2
Verteilung der Auslandsforschung nach Kontinenten
in %

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Ausland mehr patentrelevante FuE als ausländische Un-
ternehmen im Inland. Europäische Unternehmen konzen-
trieren ihre Auslandsforschung in Europa, an zweiter Stel-
le folgt Nordamerika (vgl. Abbildung 4). Nur in britischen 
Unternehmen ist es umgekehrt. Asiatische Unternehmen 
forschen – bei relativ geringem Internationalisierungsgrad 
– vor allem auf dem asiatischen Kontinent und in Nord-
amerika. Nur die japanischen Unternehmen setzen auch in 
Europa einen Schwerpunkt. Die US-amerikanischen Un-
ternehmen forschen zu deutlich höheren Anteilen in Asien 
als die europäischen Unternehmen. Für die US-Unterneh-
men ist zudem Israel ein wichtiger Forschungsstandort.

Internationale Forschung

Der wichtigste Technologiebereich, in dem die forschungs-
starken Unternehmen Patente anmelden, ist die Elektro-
technik, auf die insgesamt und im Ausland rund 45 % der 
Patentgewichte entfallen (vgl. Tabelle 3). Die größten Tech-

nologiefelder sind dabei die Computertechnik, elektrische 
Maschinen und Anlagen sowie die digitale Kommunikations-
technik (vgl. Abbildung 5). Sowohl zwischen den Technolo-
giebereichen als auch zwischen den Technologiefeldern va-
riieren die Auslandsanteile der Patente kaum. Die höchsten 
Internationalisierungsgrade haben die Technologiefelder im 
Bereich Chemie, darunter Pharmazie (37 %), Nahrungsmit-
telchemie, Biotechnologie und Medizintechnik (31 %). Auch 
im Bauwesen wird mit knapp 35 % ein vergleichsweise ho-
her Internationalisierungsgrad erreicht. Die Internationalisie-
rung variiert zwischen den Technologiefeldern aber deutlich 
weniger als die zwischen den Heimatländern der Unterneh-
men.Zur Charakterisierung der Motive für die Internationa-
lisierung von FuE wird ein Klassifi zierungsschema verwen-
det, das bereits mehrfach angewendet wurde (Patel und 
Vega, 1999; Le Bas und Sierra, 2002; Laurens et al., 2015). 
Für jede Technologie werden vier Internationalisierungs-
strategien danach unterschieden, ob ein Unternehmen im 
Heimatland auf die Technologie spezialisiert ist und ob das 
Zielland auf diese Technologie spezialisiert ist. Dazu wer-
den zwei technologische Spezialisierungsmaße auf Basis 
des RTA (Revealed Technological Advantage) berechnet6:

• Um die technologische Spezialisierung eines Unterneh-
mens im Heimatland (RTA Heimat) zu bestimmen, wer-
den zwei Anteile in Relation gesetzt: Erstens der Anteil 
der von einem Unternehmen in einem Technologiefeld 
erforschten Patentanmeldungen an allen Patentanmel-
dungen des Unternehmens im Heimatland. Zweitens der 
Anteil der in diesem Technologiefeld von allen Unterneh-
men angemeldeten Patente an allen Patenten weltweit.

6 Der RTA wurde zunächst zur Messung der internationalen Handelsspe-
zialisierung entwickelt, aber auch zur Erfassung der technologischen 
Spezialisierung mit Patentdaten genutzt. Er misst die relative Konzent-
ration der Erfi ndertätigkeit (Patentfamilien p) auf bestimmte Technolo-
gien im Vergleich zu einer Grundgesamtheit von Unternehmen. RTA tr = 
(p t /  t p tr ) ⁄ ( t p tr /  tr p tr ). Dabei steht t für den Index des Technologie-
felds und r für den Index der jeweiligen Unternehmensauswahl.

Abbildung 3
Patentgewichte einheimischer Unternehmen im 
Ausland und ausländischer Unternehmen im Inland

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.
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• Um die technologische Spezialisierung des Ziellandes 
(RTA Zielland) zu bestimmen, werden zwei Anteile in Re-
lation gesetzt: Erstens der Anteil der Patent anmeldungen 
aller dort forschenden Unternehmen in einem bestimmten 
Technologiefeld an allen Patentanmeldungen in dem Ziel-
land. Zweitens der Anteil der weltweit in diesem Technolo-
giefeld angemeldeten Patente an allen Patenten.

Je nach Ausprägung der Spezialisierungsmaße gibt es vier 
Internationalisierungsstrategien für ein Technologiefeld in 
einer ausländischen Zielregion (vgl. Tabelle 4):

1. In der wissenserweiternden bzw. -ergänzenden Strate-
gie (WE) ist das Unternehmen im jeweiligen Technologie-
feld in der Heimat stark, und auch das Zielland verfügt 
über Vorteile. Das Unternehmen nutzt die komplemen-
täre Stärke im Ausland zur Erweiterung und Ergänzung 
der in der Heimat aufgebauten technologischen Stärke.

2. In der wissensnutzenden Strategie (WN) ist die For-
schung im Zielland relativ schwach und das Unterneh-
men nutzt dort die in der Heimat erarbeiteten techno-
logischen Vorteile. Damit wird im Ausland eher tech-
nische Unterstützung für den Absatz und die dortige 
Produktion des eigenen Unternehmens geleistet.

3. Mit einer technologiesuchenden Strategie (TS) ver-
sucht das Unternehmen, seine technologische Schwä-
che am Heimatstandort durch Forschung in den Län-
dern auszugleichen, die in diesen Feldern stark sind. 
So kann ihnen Forschung an Spitzenstandorten den 
Zugang zu neuen Hochtechnologien ermöglichen.

4. In der marktorientierten Strategie (MO) spielen techno-
logische Motive keine wichtige Rolle, da weder das Hei-
mat- noch das Zielland auf das jeweilige Forschungs-
feld spezialisiert sind. Die Forschung im Ausland könnte 
etwa Ergebnis einer Unternehmensübernahme sein, bei 
der nichttechnologische Gründe entscheidend waren.

Im Ausland betreiben Unternehmen FuE überwiegend aus 
einer Position der technologischen Stärke im Heimatland. 
82 % der Patente der forschungsstarken Unternehmen wer-
den in Technologiefeldern angemeldet, auf die diese Unter-
nehmen im Heimatland spezialisiert sind. Darunter entfallen 
die meisten Patente (55 %) auf Technologiefelder, auf die 
auch die Forschungsstandorte im Ausland spezialisiert sind 
(vgl. Tabelle 5). Auf eine technologiesuchende Strategie, 
bei der das Unternehmen im Ausland in Feldern forscht, in 
denen es im Heimatland nicht über Vorteile verfügt, weisen 
nur 9 % der Auslandspatente hin. Der Erwerb von techno-
logischem Wissen im Ausland wird von den Unternehmen 
also vor allem dann angestrebt, wenn bereits eine technolo-
gische Stärke am Heimatstandort besteht und nur deutlich 
seltener aus einer Position der Schwäche heraus. Dies trifft 
für Unternehmen aus allen Ländern zu und ist für Unterneh-

Abbildung 5
Patentgewichte nach Technologiefeldern im Heimat- 
und Ausland

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.
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Tabelle 3
Patentgewichte forschungsstarker Unternehmen 
großer Heimatländer nach Technologiebereichen

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Technologiebereich Gesamt in % Ausland in % Anteil Ausland in %

Elektrotechnik 160.085 47,8 31.754 44,9 19,8

Instrumente 53.813 16,1 10.878 15,4 20,2

Chemie 39.690 11,8 9.829 13,9 24,8

Maschinenbau 71.148 21,2 15.316 21,7 21,5

Andere 10.473 3,1 2.962 4,2 28,3

Insgesamt 335.212 100,0 70.741 100,0 21,1
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Heimatland WE WN TS MO

USA 55,5 26,3 9,2 9,0

Deutschland 49,7 26,7 12,3 11,4

Japan 43,0 32,2 15,6 9,2

Niederlande 62,4 29,4 3,7 4,5

Frankreich 55,2 25,9 11,0 7,8

Taiwan 44,1 30,4 5,1 20,4

Schweiz 59,3 21,1 10,5 9,2

Südkorea 56,9 22,2 9,7 11,2

Großbritannien 62,4 24,3 7,4 6,0

Schweden 65,4 19,4 10,5 4,7

China 58,4 26,1 8,2 7,3

Indien 80,7 18,9 0,1 0,3

Insgesamt 55,2 26,9 9,2 8,8

Technologische 
Spezialisierung … … der privaten Forschung im Zielland

stark schwach

… des 
Unterneh-
mens im 
Heimat-
land

stark
Wissensergänzend (WE)
RTA Heimat>1
RTA Ziel>1

Wissensnutzend (WN)
RTA Heimat>1
RTA Ziel<1

schwach
Technologiesuchend (TS)
RTA Heimat<1
RTA Ziel>1

Marktorientiert (MO)
RTA Heimat<1
RTA Zie<1

men aus dem Entwicklungsland Indien sogar besonders 
ausgeprägt. Betrachtet man die Verteilung der Internatio-
nalisierungsstrategien aus der Sicht der Zielländer der Aus-
landsforschung, dann ergibt sich ein ähnliches Bild der Ver-
teilung der Internationalisierungsmotive (vgl. Tabelle 6). Das 
verwundert nicht, denn die wichtigsten Heimatländer inter-
national forschender Unternehmen sind auch die wichtigs-
ten Zielländer ihrer Auslandsforschung (vgl. Abbildung 3).

Im für die internationale Forschung besonders bedeuten-
den Bereich der Elektrotechnik haben wissensnutzende 
Internationalisierungsmotive eine leicht überdurchschnitt-
liche Bedeutung (vgl. Tabelle 7). Unternehmen forschen in 
den Zielländern häufi ger, obwohl diese nicht auf die Tech-
nologien in diesem Bereich spezialisiert sind. Dies weist auf 
die stärkere Nutzung heimischer Technologievorteile und 
die Anpassung an Marktbedingungen und Kundenwün-
sche in den Zielmärkten hin. Technologiesuchende Strate-

gien haben im Bereich der Instrumente einen leicht über-
durchschnittlichen Anteil, insbesondere in der Messtechnik 
(20 %) sowie in der Steuer- und Regelungstechnik (17 %).

Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten 
Heimat- und Zielländer der internationalen FuE der for-
schungsstarken multinationalen Unternehmen. Sie sind 
auch gegenseitig stark verfl ochten. Für deutsche Unterneh-
men sind die USA der wichtigste Forschungsstandort. Fast 
ein Drittel ihrer Patente im Ausland wurden dort erarbeitet. 
Auch für US-Unternehmen ist Deutschland ein wichtiger 
Forschungsstandort: Knapp 18 % ihrer Patente im Ausland 
entfallen auf Deutschland. Insgesamt nutzen deutsche Un-
ternehmen in den USA etwas weniger wissenserweiternde 
Strategien als umgekehrt US-Unternehmen in Deutschland 
(vgl. Tabelle 8). Technologiesuchende Strategien haben in 
deutschen Unternehmen in den USA ein etwas höheres Ge-
wicht. Deutsche Unternehmen profi tieren vor allem in der 
Computertechnik, aber auch in der Medizintechnik vom 
Vorsprung dort und erwerben neues Wissen durch Aus-
landsforschung (vgl. Abbildung 6). Auffällig ist die Ähnlich-
keit der Schwerpunktsetzung der Unternehmen der beiden 
Länder im jeweils anderen Land in den beforschten Tech-
nologien. Die meisten FuE-Aktivitäten im Ausland entfallen 
sowohl in deutschen als auch in US-Unternehmen auf elek-
trische Maschinen und Anlagen, Transporttechnik, Compu-
tertechnik, Mess- und Medizintechnik sowie Motoren, Pum-
pen und Turbinen. Dabei forschen deutsche Unternehmen 
in den USA viel in den Technologien elektrische Maschinen 
und Anlagen sowie Transporttechnik, obwohl sie selbst, 
jedoch nicht die USA, darauf spezialisiert sind. Umgekehrt 

Tabelle 5
Anteile der Internationalisierungsstrategien der 
Unternehmen nach Heimatländern
Patentgewichte in %

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Tabelle 6
Anteile der Internationalisierungsstrategien der 
Unternehmen in führenden Zielländern
Patentgewichte in %

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Tabelle 4
Internationalisierungsstrategien der Forschung

Quelle: Patel und Vega (1999).

Zielland

Nachrichtlich: aus 
internationaler FuE

Internationalisierungsstrategien

WE WN TS MO

USA 22,5 54,8 27,0 11,2 7,1

Deutschland 14,1 64,8 19,9 10,5 4,8

China 13,5 53,9 27,4 4,2 14,5

Großbritannien 7,4 55,5 26,0 7,5 11,0

Frankreich 5,9 52,1 34,9 4,4 8,6

Japan 3,9 33,6 42,8 12,8 10,7

Indien 3,4 59,6 24,8 9,1 6,5

Kanada 3,3 56,0 28,3 7,7 7,9

Italien 3,1 60,1 24,3 10,3 5,3

Österreich 2,2 53,8 22,6 11,4 12,2

Gesamt 100,0 55,2 26,9 9,2 8,8
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forschen auch US-Unternehmen in Deutschland in großem 
Umfang in ihrem Kompetenzbereich Computertechnik und 
einigen anderen IuK-Technologien, obwohl Deutschland 
hier keine technologischen Vorteile hat. In diesen Fällen 
dürften der Markt und die Anpassung an Kundenwünsche 
die dominierenden Motive der Auslandsforschung sein. 
In den anderen technologischen Schwerpunktfeldern der 
Auslandsforschung Mess-, Medizintechnik und Motoren, 
Pumpen und Turbinen verfügen beide Länder über Vortei-
le. In diesen Technologien ergänzen sich die Stärken der 
Heimat- und Zielstandorte, und die Unternehmen können 
vom Wissensaustausch profi tieren. Technologieorientierte 
Motive der internationalen FuE wie Wissenserwerb durch 
Beobachtung und das Lernen von Wettbewerbern dürften 
hier gegenüber marktorientierten Motiven dominieren.

Fazit

Die höchsten FuE-Anteile im Ausland haben forschungs-
starke Unternehmen einiger kleiner europäischer Länder, 
wie Irland, Schweiz und Niederlande. Große Unternehmen 
von dort müssen schon deshalb im Ausland forschen, da 
sie in der Heimat nicht das für sie erforderliche Technolo-
gieportfolio abdecken können. Deutlich geringer sind die 
Auslandsforschungsanteile asiatischer Unternehmen. Die 
Anteile interkontinentaler FuE sind zwischen den Unter-
nehmen verschiedener Heimatländer ähnlicher. Deutsche 
Unternehmen sind im Vergleich zu Unternehmen aus den 
USA, Großbritannien und Frankreich weniger internatio-
nalisiert, auch bezüglich des FuE-Anteils in anderen Kon-
tinenten. Dies deutet auf einen Nachholbedarf deutscher 
Unternehmen bei der Internationalisierung von Forschung 
verglichen mit Wettbewerbern hin. Während Europa und 
Asien als Heimat- und als Zielregion internationaler Un-
ternehmensforschung etwa den gleichen Anteil haben, ist 
Nordamerika stärker Heimat- als Zielregion von patentrele-
vanter Auslandsforschung. Die „Bilanz“ der gegenseitigen 
Verfl echtung über Auslandsforschung zwischen Europa 

und Nordamerika ist etwa ausgeglichen. US-amerikani-
sche Unternehmen forschen aber deutlich mehr in Asien 
als europäische Unternehmen.

Der größte Technologiebereich der Forschung ist die Elek-
trotechnik, auf die jeweils rund 45 % der Patentgewichte 
sowohl insgesamt als auch im Ausland entfallen. Zwischen 
den einzelnen Technologiefeldern variiert der Internationa-
lisierungsgrad deutlich weniger als zwischen den Heimat-
ländern der Unternehmen. Im Ausland betreiben Unter-
nehmen meist aus einer Position der heimischen techno-
logischen Stärke FuE. Aber auch die Zielländer sind in den 
meisten Fällen auf genau diese Felder spezialisiert. Das 
Motiv der Internationalisierung ist dann der Erwerb von 
ergänzendem Wissen im Kompetenzfeld. Das zweitwich-
tigste Motiv ist die Nutzung des heimischen Wissensvor-
sprungs, um Produkte und Prozesse an Bedingungen im 
Ausland und an Kundenwünsche anzupassen. Weniger als 
10 % machen technologiesuchende Internationalisierungs-
strategien aus, mit denen die Unternehmen versuchen, im 
Ausland ihre technologischen Defi zite auszugleichen. Die 
gegenseitige Verfl echtung zwischen den beiden großen For-
schungsstandorten USA und Deutschland zeigt eine auffäl-
lige Ähnlichkeit der technologischen Schwerpunktsetzung 
der Unternehmen im jeweils anderen Land. Es dominieren in 
beide Richtungen wissensergänzende Internationalisierungs-
strategien. Marktbezogene Motive haben US-Unternehmen 
in Deutschland vor allem in den Computer- und IuK-Techno-
logien, in denen sie klare Vorteile besitzen. Bei deutschen Un-
ternehmen in den USA sind marktorientierte Motive vor allem 
in ihren Spezialisierungsfeldern elektrische Maschinen und 
Anlagen sowie Transporttechnik zu erkennen.

Insgesamt liefert unsere Studie keine Anhaltspunkte für die 
Befürchtung, dass FuE im Ausland zum Nachteil des Hei-
matstandorts durchgeführt wird. Aus Sicht der Unternehmen 
ist Auslandsforschung zur Sicherung der technologischen 
Wettbewerbsfähigkeit und zur Erweiterung ihres Absatzes 
notwendig. Da die wichtigsten Heimatländer der internatio-
nal forschenden Unternehmen gleichzeitig die wichtigsten 
Zielländer der FuE ausländischer Unternehmen sind, dürfte 
in den meisten Fällen eine Win-win-Situation bestehen.

Tabelle 7
Patentgewichte der Internationalisierungsstrategien 
nach Technologiebereichen
Patentgewichte in %

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Internationalisierungsstrategien

WE WN TS MO

Elektrotechnik 47,0 33,4 9,1 10,5

Instrumente 56,7 19,5 13,4 10,4

Chemie 63,9 23,4 7,4 5,2

Maschinenbau 62,9 22,4 7,9 6,8

Andere Bereiche 69,0 19,1 6,5 5,4

Insgesamt 55,2 26,9 9,2 8,8

Tabelle 8
Internationalisierungsstrategien der Unternehmen 
aus den USA und Deutschland
Patentgewichte in %

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Inno-
vation; EPO; eigene Berechnungen.

Internationalisierungsstrategien

WE WN TS MO

US-Unternehmen in Deutschland 63,8 20,6 10,7 4,8

Deutsche Unternehmen in den USA 46,9 26,4 15,7 11,0
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Abbildung 6
Internationalisierungsstrategien deutscher und US-Unternehmen nach Technologien (Patentgewichte)

Quellen: IPTS und OECD Directorate for Science, Technology and Innovation; EPO; eigene Berechnungen.
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Digitaler Euro: Funktionsweise und kritische 
Würdigung
Im Oktober 2020 veröffentlichte die EZB das Grundlagenpapier zum digitalen Euro. Es enthält 
Vorschläge für die Konstruktion der neuen Geldform. Das digitale Geld wird in zwei Formen 
vorkommen: einer Kontoform und einer Form als Inhaberinstrument. Im Frühjahr 2021 führte 
die EZB eine Befragung bei Privatpersonen und Unternehmen zu diesen Vorschlägen durch, 
deren Ergebnisse im April 2021 veröffentlicht wurden. Die Konstruktionsvorschläge des 
digitalen Geldes entspechen noch nicht in allen Punkten den gewünschten Funktionalitäten 
sowie den Aktivitäten von Wettbewerbssystemen.
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Weltweit wird am „digitalen Geld“ gearbeitet, das die 
nächste große Innovation im Geldkreislauf werden soll. 
Die Dimensionen, um die es geht, locken viele an, sich mit 
Ideen und Geschäftsmodellen einzuschalten (VÖB, 2020; 
Sandner, Klein und Groß, 2020; Groß, Herz und Schiller, 
2020). Folge ist eine Vielzahl von Konzepten und Begrif-
fen, die unterschiedlich und teils verwirrend eingesetzt 
werden. Die EZB legte im Herbst 2020 ein Grobkonzept 
ihrer Vorstellungen vor und führte Anfang 2021 eine Be-
fragung europäischer Bürger:innen und Unternehmen 
zu ihrem Konzept durch. Die Ergebnisse wurden im April 
2021 veröffentlicht. Über 8.000 Antworten, davon 95 % 
von Privatpersonen, wurden abgegeben. Die Antworten 
sind geeignet, die Stärken und Schwächen des vorgeleg-
ten Konzepts zu beleuchten.

Digitales Geld – Konstruktionsweisen

Was ist digitales Geld genau? Die Vielfalt der verwende-
ten Begriffe verwirrt. Es wird vom „digital Euro“ gespro-
chen oder von einer „central bank digital currency“ mit der 
Abkürzung CBDC (EZB, 2020; BIZ, 2020; Boar, Holden 
und Wadsworth, 2020). Andere sprechen vom program-
mierbaren Euro (FinTechRat, 2020) oder von einer „digital 
form of cash“ (Sandner, Klein und Gros, 2020). Problema-
tisch ist, dass der Hauptbegriff des digitalen Geldes auf 
alle bekannten Geldformen der Geldmengenaggregate 
M1 bis M3 – abgesehen vom Bargeld – zutrifft, weil diese 
auch schon in digitaler Form verfügbar sind – und zwar 
ausschließlich. Viele Menschen haben deshalb nur vage 
Vorstellungen, was das digitale Geld konkret sein könnte.

Digitales Geld in der Abgrenzung der EZB

In der Vorstellung der EZB ist digitales Geld eine Verpfl ich-
tung des Eurosystems („a liability of the Eurosystem“), 
welche die bisherigen zwei Geldformen, Bargeld und 
Buchgeld, ergänzt (EZB, 2020, 6). Damit hat der digitale 
Euro Elemente von etwas ganz Bekanntem, nämlich die 
übertragbare, schuldrechtliche Verpfl ichtung des Euro-
systems. Neu ist, dass der digitale Euro als Verpfl ichtung 
der Zentralbanken einer breiten Masse von Nutzer:innen 
verfügbar gemacht werden soll. Er soll für „the general 
public including citizens and non-bank fi rms“ zur Verfü-
gung stehen (EZB, 2020, 6).

Als Geld werden Instrumente mit Wertaufbewahrungs-, 
Wertmessungs- und Zahlungsmittelfunktion bezeichnet 
(Bank of England, 2020, 9). In der Diskussion um das digi-
tale Geld ist oft unklar, ob es vor allem um Geld als Wert-
aufbewahrungs- oder als Zahlungsmittel geht. Zahlungen 
sind Stromgrößen, Geld ist eine Bestandsgröße. Wenn 
die EZB schreibt: „The analysis focuses on the design of 
a digital euro for use in retail transactions available to the 
general public“ (EZB, 2020, 6), dann wird die Bedeutung 
des Zahlungsaspektes ganz deutlich. Es geht um die Ver-
besserung des Zahlungsverkehrs, der gestützt auf das 
100 Jahre alte Korrespondenzbankensystem dringend 
reformbedürftig ist.

Prof. Dr. Friedrich Thießen ist Lehrstuhlinhaber 
für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der 
Technischen Universität Chemnitz.
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„Token based model“, Kryptowährung, Blockchain und 
Distributed-Ledger-Technologie

Es ist wichtig zu erkennen, was der digitale Euro der EZB 
nicht ist. Für den FinTechRat bedeutet digitales Geld, 
dass es auf einer Blockchain abgespeichert wird, also ein 
„Euro auf Blockchain-Basis“ (FinTechRat, 2020, 2). Das ist 
aber nicht die Absicht der EZB. Von einigen Marktteilneh-
menden wird digitales Geld mit dem Begriff des „Token“ 
gleichgesetzt. Es wird auch vom „token based model“ 
des digitalen Euros gesprochen. Ganz allgemein wird als 
Token eine digitale Repräsentation eines Wertes bezeich-
net, so wie man ein Wertpapier als urkundengebundene 
Repräsentation einer schuldrechtlichen Verpfl ichtung be-
zeichnen könnte. Ein Wert kann ein Sachgut wie eine Ak-
tie, ein Grundstück, Edelmetalle oder Ähnliches sein, oder 
auch eine schuldrechtliche Verpfl ichtung. Da der Token 
einen digitalen Datensatz darstellt, kann er über elektro-
nische Leitungen leicht transferiert werden und – so die 
Hoffnung – die repräsentierten Werte leichter handelbar 
machen. Die EZB verwendet den Begriff Token nicht für 
ihr Geld, sondern nur für anderweitige Werte: „We use the 
term tokens to mean representations of existing assets“ 
(EZB, 2020, 29). Bis heute ist das Problem nicht gelöst, 
wie man ein Token-System zum Funktionieren bringt.

Ebenso wie den Begriff des Token verwendet die EZB 
den populären Begriff „Kryptowährung“ nicht für den di-
gitalen Euro (EZB, 2020, 30; Sandner und Blassel, 2020; 
FinTechRat, 2020, 8). Dasselbe gilt für die Blockchain- und 
die Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Die EZB erklärt, 
dass der digitale Euro nicht zwingend in einer dezentralen 
Datenbank in Form der DLT gespeichert sein muss. Der 
digitale Euro „would not have to use DLT“ (EZB, 2020, 29).

Design eines digitalen Euros

Die spannende Frage lautet, wie ein digitaler Euro, der für 
innovative Zahlungsdienste geeignet sein soll, beschaffen 
ist? Die EZB wie auch die Bank of England (2020) und an-
dere liefern noch kein abschließendes Bild. Defi nitiv las-
sen sich nur bestimmte Grundstrukturen erkennen. 

Account-based digital Euro: Die EZB nennt zwei Formen, 
in denen der digitale Euro vorkommen soll, den „account-
based digital Euro“ und den „bearer digital Euro“. Der 
„account-based digital Euro“ ist die Kontolösung. Er stellt 
ein traditionelles Kontoguthaben der Nutzer:innen bei 
der EZB dar, also eine „unregelmäßige Verwahrung“. Je-
de Zahlung erfolgt in Form eines Zugriffs der zahlenden 
Person auf ihr Konto beim Eurosystem mittels geeigne-
ter Zahlungsaufträge. Die eigentliche Innovation liegt bei 
dieser Variante also in den Zahlungs-, d. h. Verwendungs-
möglichkeiten der Guthaben.

Bearer digital Euro: Die zweite Form ist der „bearer di-
gital Euro“. Hier existiert ein digitaler Datensatz, der die 
Eigenschaft eines Inhaberinstruments besitzt. Dieses In-
haberinstrument repräsentiert – früher hätte man gesagt 
„verbrieft“ – die Forderung an die Zentralbank. Als Visi-
on schwebt der EZB vor, digitales Geld zu einem vollgül-
tigen Bargeldersatz werden zu lassen. Dazu müsste ein 
unverwechselbarer Datensatz, der einen Euro-Gegenwert 
repräsentiert, zwischen beliebigen Parteien offl ine digital 
hin und her transferiert werden können. Das, was dieser 
digitale Datensatz repräsentiert, sind Ansprüche an das 
Eurosystem auf Buchgeld (also eine Kontogutschrift auf 
einem Konto beim Eurosystem) in nominal gleicher Höhe. 
Die Entwicklung solcher Inhaberinstrumente steckt noch 
in den Kinderschuhen. Wie das konkret aussehen soll, 
kann sich heute keiner genau vorstellen (Belke und Beret-
ta, 2020). Die EZB hält die damit verbundenen Probleme 
für nicht gelöst und sogar für „not yet fully understood“ 
(EZB, 2020, 30; Sandner und Blassel, 2020).

Datenspeicherung: Über die Art der Speicherung des digi-
talen Geldes äußert sich die EZB (2020) im Kapitel „Tech-
nical and Organisational Approaches“. Sie unterscheidet 
eine zentrale und eine dezentrale Lösung. Im Fall „cen-
tralized“ werden die Daten „in the central bank‘s ledger“ 
gespeichert und alle Zugriffe, d. h. alle Zahlungsaufträge, 
alle Zu- und Abbuchungen darin bearbeitet. Im Fall „de-
centralized“, welcher der Bereitstellung eines „bearer di-
gital Euro“ entspricht, wird das System folgendermaßen 
aussehen: Die EZB speichert die Ansprüche der „bearer“ 
wieder in ihrer eigenen Datenbank. Diese Ansprüche wer-
den dann in weiteren Datensätzen quasi gespiegelt, die 
den „bearer digital Euro“ aus Sicht der Geldinhabenden 
repräsentieren und im Zugriff der Nutzer:innen stehen. Sie 
können dann von peer zu peer transferiert werden – und 
zwar offl ine. Damit ist die EZB naturgemäß nicht unmittel-
bar involviert. Deshalb muss es „some decentralisation of 
responsibilities“ für die Sicherheit der Transfers und der 
Datenspeicherung bei den End-Usern geben. Die EZB 
will sich vorbehalten, die Technologien zu bestimmen, die 
dazu benutzt werden (z. B. Smart Cards, Verschlüsselun-
gen etc.) (EZB, 2020, 36). Dazu hat sie eine Umfrage mit 
wenig überraschenden Antworten erstellt. Privatpersonen 
stimmten den Techniken zu, die heute bereits verlässlich 
verwendet werden: Handys, Smartcards, Smartwatches 
(EZB, 2021, 24). Bei Software wird überwiegend an Wallets 
in Mobiltelefonen gedacht. Befragte aus dem professionel-
len Bereich schlagen darüber hinaus auch Chip-Systeme 
in beliebigen „hardware devices“ vor (EZB, 2021, 24).

Programmierbarkeit: Der marketingwirksame Begriff des 
„programmable digital Euro“ hat die Fantasien befl ügelt 
und schon das eine oder andere Pilotprojekt initialisiert. 
Programmierbarkeit soll die Möglichkeiten verbessern, 
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Zahlungen zu veranlassen oder Zug-um-Zug-Geschäfte 
durchzuführen. Der Begriff des „programmable digital 
Euro“ erweckt zudem den Eindruck, als ob digitale Wäh-
rungen zwingend mit der Eigenschaft der Programmier-
barkeit verbunden sein müssten: Das Digitale an den neu-
en Geldformen sei ihre Programmierbarkeit. Das aber ist 
nicht die Ansicht der EZB.

Die Eigenschaft der Programmierbarkeit resultiert aus 
Innovationen der Blockchain-Community, der es gelang, 
kleine Programme in genau derjenigen Blockchain ab-
zuspeichern, in der auch der Bitcoin oder andere Kryp-
towährungen gespeichert waren. Geld und Ausführungs-
programme wurden damit in einer einzigen Datenbank 
abgelegt, was – so die Erwartung – Zahlungsvorgänge 
beschleunigen, einfacher und sicherer machen könn-
te. Das heißt: Wer vom programmierbaren Euro spricht, 
meint Geld auf einer Blockchain, die mit Smart Contracts 
angereichert ist (FinTechRat, 2020, 88).

Aber auch in der Blockchain sind die Geldbestände und 
die Programme getrennte Datenkomplexe. Dass sie in ei-
ner einzigen Datenbank gespeichert sind, hat Vor- aber 
auch Nachteile, z. B. wenn Modifi kationen nötig sind. Das 
Beispiel der altbekannten Daueraufträge zeigt, dass es 
nicht immer nötig ist, Geld und Ausführungsprogramme 
dicht beieinander in eine einzige Datenbank zu packen. 
Die Ausführungsprogramme, Zug-um-Zug-Routinen etc. 
könnten wo auch immer gespeichert sein, sie müssen nur 
einen Zugriff auf das Zahlungssystem haben.

Wie wird digitales Geld emittiert? Grundsätzlich entsteht 
das digitale Geld der EZB auf dem klassischen Wege der 
Kreditschöpfung. Die EZB gewährt Banken Kredit und 
schreibt den Gegenwert entweder auf einem Konto gut 
(account-based digital Euro) oder stellt ein Inhaberinstru-
ment aus (bearer digital Euro). Alternativ dienen Geschäfts-
banken der EZB Vermögenswerte an, die diese im Rahmen 
ihrer Offenmarktpolitik akzeptiert, worauf die EZB das 
Einlagenkonto der andienenden Bank anerkennt (account 
based digital Euro) oder ein Inhaberinstrument (bearer di-
gital Euro) ausstellt. Privatpersonen erhalten den digitalen 
Euro durch Übertragung ihrer Bankeinlagen auf ihr (zu-
künftiges) EZB-Konto. Dabei können Dritte, die bestimmte 
Kriterien erfüllen („supervised intermediaries“) ergänzende 
Dienstleistungen erbringen wie „identifi cation and onboar-
ding of entitled users and possibly for the routing of tran-
sactions to the central bank infrastructure“ (EZB, 2020, 36).

Transaktionsausführung: Wenn man einen digitalen Euro 
als Kontoguthaben oder als „Bearer-Instrument“ hat, wie 
kann man ihn verwenden? Dieser Teil des digitalen Euros, 
den die meisten zukünftigen Nutzer:innen wahrschein-
lich als den spannendsten ansehen, ist von der EZB noch 

nicht ausgearbeitet. Er soll zusammen mit der „payment 
industry“ entwickelt werden. Generell können Transaktio-
nen eines digitalen Euros zentral oder dezentral ausgelöst 
werden.

• Eine zentrale Transaktion liegt vor, wenn eine Verbin-
dung mit der zentralen Datenbank des Eurosystems 
vorhanden ist. Die Aufträge, Zahlungen vorzunehmen, 
werden zur Zentralbank geroutet und innerhalb der 
„central bank infrastructure“ verarbeitet. Wie erhält die 
EZB die Zahlungsaufträge? In einem „direkten“ Modell 
können die End-User von sich aus, also „direkt“, auf ih-
re Konten bei der EZB zugreifen und dem Eurosystem 
unmittelbar ihre Anweisungen geben. Diese direkte 
Beziehung der Privatpersonen zur EZB könnte das Ein-
lagengeschäft der Banken gefährden. Deshalb gibt es 
auch – noch nicht tief ausgearbeitete – Überlegungen, 
das Bankensystem stärker einzuschalten (intermedia-
ted access) (EZB, 2020, 36).

• Dezentral fi nden Zahlungsvorgänge ohne Kontakt mit 
der Datenbank der EZB statt zwischen beliebigen Per-
sonen, die sich den „bearer digital Euro“ über geeigne-
te Netze und mittels geeigneter Endgeräte zuschicken. 
Das Eurosystem würde nur „rules and requirements for 
the settlement of digital euro transactions that are then 
recorded by users and/or supervised intermediaries“ 
(EZB, 2020, 37) festlegen. Die EZB erwähnt Smartcards 
oder „mobile phone functionalities“. Es könnte die Auf-
gabe von „supervised institutions“ sein, die Vorgänge 
zu überwachen und als „gatekeepers“ zu fungieren.

Alternative Konzepte digitalen Geldes

Während für die EZB der „digitale Euro“ ein feststehender 
Begriff für ein Geld ist, das eine Schuldposition des Eu-
rosystems begründet, diskutiert die Bundesbank in einem 
Beitrag digitales Geld als Schuldposition von Geschäfts-
banken (Balz, Diehl und Winter, 2020). Bei diesem digita-
len Geld sind Geschäftsbanken die Emittentinnen und die 
Schuldnerinnen. Konkret würden also Geschäftsbanken 
Konten anbieten, denen sie das Label „digitales Geld“ um-
hängen. Geschäftsbanken geben nun allerdings schon seit 
langem Geld heraus, über das digital verfügt werden kann 
– nichts anderes sind die Kundeneinlagen. Die Bundes-
bank sieht in „digitalem Geschäftsbankengeld“ deshalb 
(nur) die „tokenisierte Form“ von Bankeinlagen (Balz, Diehl 
und Winter, 2020). Diese entspricht dem „bearer digital 
Euro“ der EZB. Die Token werden, so die Bundesbank, „im 
Tausch für Kontoguthaben [der Banken] und/oder Bargeld 
herausgegeben“. Wenn nun jede Bank ihr eigenes System 
schaffe, werde es wenig Akzeptanz fi nden, weil Hunderte 
von unterschiedlichen Token umlaufen würden. Deshalb 
vermutet die Bundesbank, dass die Banken „einheitliche 
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technische Standards“ und eine „gemeinsame rechtliche 
Einheit“ schaffen müssten, der gegenüber Forderungen 
aus dem neuen digitalen Geld geltend gemacht werden 
könnten (Balz, Diehl und Winter, 2020). Eine solche rechtli-
che Einheit, die Geld emittiert, wäre ein Konkurrenzmodell 
zum digitalen Geld des Eurosystems.

Funktionalitäten des digitalen Geldes

Die Funktionalitäten des neuen Geldes unterscheiden 
sich, je nachdem welche Gruppierung sie formuliert. Es 
lassen sich ganz grob fünf Gruppen ausmachen.

• Zentralbanken (EZB und das Eurosystem, Bank of Eng-
land etc.),

• traditionelle Geschäftsbanken,
• Fintechs,
• Online-Plattformen als Nichtbankunternehmen mit 

weitreichenden Vernetzungen (Hoffmann, Schröder 
und Pasing, 2021),

• Privatpersonen und Unternehmen ohne besondere 
Online-Affi nität.

Aus Sicht der Zentralbanken sind vier Gruppen von Zielen 
erkennbar, die auf die gewünschten Funktionalitäten des 
digitalen Geldes Einfl uss haben:

1. gesellschaftsbezogene Ziele, Autonomie und Prestige 
Europas, Nachhaltigkeit;

2. geldpolitische Ziele;
3. zahlungsverkehrsbezogene Ziele;
4. wertaufbewahrungsbezogene Ziele.

Gesellschaft, Autonomie, Prestige, Nachhaltigkeit

Die EZB möchte über den digitalen Euro und seine mo-
dernen Zahlungsfunktionalitäten die Digitalisierung der 
Wirtschaft fördern (EZB, 2020, 9). Dieses Ziel ist nicht 
ganz uneigennützig. Denn die EZB sieht die Gefahr, dass 
attraktive Zahlungsformen an den europäischen Zentral-
banken vorbei entwickelt werden (EZB, 2020, 10). Das 
Eurosystem möchte nicht ausgebootet werden, sondern 
die Zahlungstechnologien kontrollieren („ensure that pay-
ments in the euro area … are conducted under its direct 
control“). Die Bürger:innen Europas sollen moderne Zah-
lungssysteme „at the technological frontier“ nicht von 
Dritten nutzen müssen, sondern sich auf eigene stützen 
können. Dies hat einen Prestigeeffekt: Der Stolz auf Eu-
ropa soll durch ein modernes Zahlungssystem in Euro 
gesteigert werden (EZB, 2020, 12). Im Hintergrund wirkt 
aber vor allem die Angst, von anderen überholt zu wer-
den: „The issuance of CBDCs by major foreign central 
banks could enhance the status of other international cur-
rencies at the expense of the euro“ (EZB, 2020, 14). Aus 

Nachhaltigkeitssicht soll der digitale Euro ein „grüner“ 
Euro werden in dem Sinne, dass die Prozeduren energie-
effi zient sind und den „ecological footprint of euro area 
payment systems“ reduzieren (EZB, 2020, 15).

Geldpolitische Ziele

Ein attraktiver digitaler Euro soll verhindern, dass Geld-
bestände zu anderen Zahlungssystemen abwandern, 
welche die EZB nicht kontrollieren kann (EZB, 2020, 12). 
Wie soll die Steuerung konkret aussehen? Geldpolitische 
Impulse könnten mit dem digitalen Geld ganz direkt an 
die Endverbraucher:innen übertragen werden, weil sie 
das digitale Geld unmittelbar halten. Heute agieren Zent-
ralbanken indirekt über Geschäftsbanken, die Konten bei 
den Zentralbanken haben. Der Stellhebel für die geldpo-
litischen Impulse ist die Verzinsung („remuneration“) der 
digitalen Geldbestände. Allerdings ist im Hinblick auf eine 
spätere Bargeldäquivalenz eine negative Verzinsung von 
Zahlungsmitteln problematisch (Bindseil, 2020). Die EZB 
denkt deshalb an ein zweistufi ges Verzinsungssystem. 
Ein begrenzter Betrag des digitalen Geldes, der quasi für 
Zahlungsverkehrszwecke reserviert ist, würde von der 
negativen Verzinsung ausgenommen werden. Weitere 
Bestände würden dann den geldpolitischen Maßnahmen 
unterliegen. In der Befragung vom April 2021 hat dieses 
System überwiegend Zustimmung erhalten. Die Men-
schen fühlen sich durch dieses System nicht ungebühr-
lich eingeschränkt. Zusammenfassend ist zu sehen, dass 
der digitale Euro als Instrument der Geldpolitik durchaus 
in Konfl ikt zum digitalen Euro als Basis moderner Zah-
lungssysteme stehen kann. Über die Zweistufi gkeit mit 
einer Trennung von Zahlungsmitteln von Anlagemitteln 
hofft die EZB, das Problem lösen zu können.

Zahlungsbezogene Ziele

In den Augen der Wirtschaft sowie der Privatpersonen 
muss die Modernisierung des Zahlungsverkehrs ein 
Hauptziel sein. In diesem Punkt ist die EZB aber erstaun-
lich wenig konkret (EZB, 2020, 9). Die EZB hält sich sehr 
bedeckt bei der Konkretisierung der Verbesserung im 
Zahlungsverkehr. Sie fühlt sich nicht für die Feinheiten 
zuständig. Sie formuliert, dass der digitale Euro (nur) ein 
Teil von modernen Zahlungsverfahren sein werde, die am 
Point of Sale insbesondere in Online-Umgebungen be-
ginnen (EZB, 2020, 10). Dabei bleibt offen, wie der digitale 
Euro überhaupt dahin kommen soll und was die Leistung 
der EZB dabei wäre. Die Onlinewelt ist durch proprietäre 
digitale Systeme gekennzeichnet, die ihre eigenen Zah-
lungsverfahren und weitere eigene Finanzdienstleistun-
gen fördern, die befriedigend funktionieren. Was will die 
EZB liefern, das dazu führt, dass jeder Online-Anbieter 
danach giert, eine Schnittstelle zum digitale Zentralban-
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kengeld zu installieren? Die EZB formuliert wünschens-
werte Eigenschaften wie „cheap, secure, risk-free, easy 
to use, effi cient“ (EZB, 2020, 10). Die Bundesbank fasst 
zusammen: „attraktiv für die Nutzung in allen denkbaren 
Situation des alltäglichen Zahlungsverkehrs“ (Balz, Diehl 
und Winter, 2020, 13). Wie man das erreichen könnte, wird 
in den EZB-Publikationen gestreift, aber nicht vertieft. 
Beispielhaft seien die folgenden Aspekte genannt:

• Keine spezielle Hardware-Notwendigkeit: Die Men-
schen tragen Handys mit sich und wollen nicht weitere 
Geräte nutzen müssen, nur um einen Bargeldersatz zu 
haben oder sich zu authentifi zieren. In der Befragung 
vom April 2021 waren Handys, Smartcards und Smart-
watches von Privatpersonen akzeptiert worden. Kom-
plizierte Software-Hardware-Prozeduren wurden nicht 
gewünscht (EZB, 2021, 23).

• Bequeme Authentifi zierung: Wünschenswert wäre es, 
keine Kontonummern oder Bankverbindungen kennen 
zu müssen. Wenn eine Person „irgendwie“ identifi ziert 
ist (Facebook, Skype etc.), dann soll eine Zahlung mög-
lich sein und ankommen (Consonni et al., 2021, 13).

• Fehlerbehandlung: Weiter wird gewünscht, Zahlungen 
hätten eine unmittelbare Bestätigung durch den Emp-
fänger zur Folge. Bei „schief gelaufenen“ Zahlungen 
sollte es ein einfaches und durchschaubares Prozede-
re für Rückabwicklungen geben. 

Schließlich soll der digitale Euro ein Ersatz für Bargeld-
zahlungen werden (EZB, 2020, 10). „Ideally, a digital euro 
should allow citizens to continue to make their payments 
much as they do today with cash“ (EZB, 2020, 11). Aber 
das ist nach Auffassung der EZB schwer zu erreichen. Ein 
anderer Wunsch der EZB ist es, dass ein digitaler Euro 
mit anderen CBDC vernetzt sein sollte, um ein attraktives 
globales Zahlungssystem zu erhalten (EZB, 2020, 25, 14). 
Das ist bestimmt ein guter Gedanke, aber letztlich erkennt 
man hier den nationalstaatlichen Währungsegoismus, 
der die Ursache für die Notwendigkeit einer Vernetzung 
der politisch determinierten Gebiete ist, was bei globalen 
Systemen wie Libra/Diem von vornherein entfällt.

Wertaufbewahrungsbezogene Ziele

Ein weiteres Ziel der EZB ist es, den digitalen Euro als ei-
ne „credible alternative“ nicht nur für Zahlungen, sondern 
auch als ein „store of value in the euro area“ zu machen 
(EZB, 2020, 11). Dabei unterscheidet die EZB zwischen 
dem digitalen Euro als Zahlungsmittel und dem digita-
len Euro als längerfristigem Investment. Die Menge des 
ersteren soll pro Wirtschaftssubjekt beschränkt werden 
und zinsfrei bleiben (vor allem frei von negativen Zinsen). 

Eurobestände als längerfristige Investments unterliegen 
dagegen den Zinsen der jeweiligen Geldpolitik.1

Würde die EZB für digitales Geld generell einen Nullzins 
festlegen, während die sonstigen Einlagen der EZB einen 
negativen Zins trügen, könnte es zu einer riesigen Um-
buchungswelle kommen, was Mengenbeschränkungen 
notwendig macht. Insgesamt zeigt sich, dass die Bedeu-
tung des Euro als Wertaufbewahrungsmittel ein kritischer 
Punkt ist. Der Grund liegt wesentlich darin, dass die EZB 
nicht nur betriebswirtschaftliche, nutzerbezogene Ziele 
verfolgt, sondern auch geldpolitische.

Würdigung und kritische Elemente

Welchen Nutzen stiftet das geplante digitale Geld des Eu-
rosystems? Bechtel, Groß und Sandner (2020) sehen den 
Nutzen kritisch: „The question arises, who is supposed to 
use the ECB’s digital euro and for what reasons? In its cur-
rent form, the ECB’s digital euro might neither cater to the 
needs of European citizens nor to the needs of the Euro-
pean industry.“ Sie kritisieren, dass die EZB wenig mehr als 
„regulation, supervision, and fi nancial stability“ liefere. Ge-
nau diese Konzentration auf die Regulierung von etwas, das 
noch gar nicht da ist, kann auch behindern und verhindern.

Peer-to-Peer-Zahlungen an weltweite Adressen

In einer globalisierten Welt gibt es mannigfaltige Verbin-
dungen über traditionelle Grenzen hinweg. Es gibt junge 
Leute, die mehr Beziehungen zu Gleichaltrigen außerhalb 
als innerhalb Europas haben. Diese jungen Leute suchen 
Zahlungssysteme, mit denen man beliebige Freunde in 
beliebigen Ländern erreichen kann. Privatpersonen wün-
schen ganz selbstverständlich einen Euro, der „outside 
the Euro-area“ ohne Beschränkungen effi zient verwend-
bar ist (EZB, 2021, 27). Die Befragung der EZB vom Ap-
ril 2021 hat ein ganz klares Bekenntnis der Befragten zur 
universellen, weltweiten Verwendbarkeit des digitalen Eu-
ro aufgezeigt. Die Menschen wünschen dabei hohe Ge-
schwindigkeit, niedrige Kosten und Wechselkurstranspa-
renz. „Instantaneous payments“ wären wünschenswert.

Die traditionellen Geld- und Zahlungssysteme sind auf 
Länder oder bestimmte Regionen beschränkt. Wäh-
rungsräume und damit indirekt auch Zahlungsnetze sind 
oft politisch determiniert. Die EZB, die Fed oder die Bank 
of Japan würden niemals auf ihre Währungen verzichten, 
um globale Geldsysteme zu ermöglichen. Ihr Fokus liegt 

1 Beim Aspekt der Verzinsung könnten private Vollgeldsysteme attrak-
tiver werden als Zentralbanken. Wolfram Engels, der an der Universi-
tät Frankfurt lehrte, schlug eine Geldform vor, die sich mit der Wachs-
tumsrate des Bruttoinlandsprodukts verzinst (Engels, 1981).
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auf ihrem Gebiet, und nur dort setzen sie sich ernsthaft 
für Zahlungssysteme ein. Die traditionellen Zentralbank-
konzentrierten Geldsysteme der Industrieländer stoßen in 
einer globalisierten Welt an ihre Grenzen.

Ganz anders sieht es bei Facebook, Apple, Paypal oder 
Amazon aus. Solche Systeme sind global. Sie vernet-
zen Menschen und Unternehmen weltweit. Regionale 
Beschränkungen gibt es per se nicht. Ein Interesse an 
weltweiten Zahlungen ist vom Grundsatz her ohne Ein-
schränkungen vorhanden. Das bereits Vorhandene mit 
einem Guthabensystem zu verbinden und Zahlungen zu 
ermöglichen, ist ein kleiner zusätzlicher Schritt (Financi-
al Stability Board, 2020). Die Nutzung von Synergien ist 
in der Finanzwirtschaft ein lange bekanntes Phänomen. 
Synergien liefen vielfach zum Vorteil der Banken. In einer 
vernetzten Welt stellt sich das anders dar. Banken sehen 
sich zunehmend außen vor. Synergiepotenziale liegen 
eher auf der Seite der anderen Anbieter der digitalen Welt 
(Hoffmann, Schröder und Pasing, 2021, 2).

Zusätzliche Funktionalitäten

Die Debatte um die Zahlfunktionen von Stromladesäulen hat 
vorgemacht, dass es noch ganz andere relevante Synergien 
gibt: Banken wollten Kartenlesegeräte in Stromladesäulen 
integriert sehen. Das hätte eine Kommunikation zur Fol-
ge, die von der Ladesäule direkt in die Bankennetze führt. 
Die Stromlieferanten wollen aber diejenigen sein, welche 
die Kommunikation zuerst haben. Via Handy-App kann ein 
Kommunikationskanal direkt in die Computer der Stromlie-
feranten eröffnet werden. Dort können primäre Prüfungen 
vorgenommen werden, z. B. hinsichtlich der abgeschlosse-
nen Verträge, Rabatt-Staffeln, Stromarten etc. Erst mit der 
monatlichen Abrechnung erfolgt dann die Bezahlung (elec-
trive.net, 2021). Die Bezahlung ist Ergebnis vielfältiger Prü-
fungen, die beim Lieferanten stattfi nden. Der Anbieter einer 
Leistung will den Zahlungsvorgang steuern, nicht die Bank 
soll dies tun. Der Anbieter kann diverse Synergien nutzen. 
Die Bank kann es nicht. Auch in der analogen Welt gab es 
solche Mechanismen: Lieferanten drucken seit jeher alter-
native Zahlungsbedingungen auf ihre Rechnungen, bieten 
Rabatte für Sofortzahlungen an und bestimmen Kredit-
konditionen. Sie nehmen Banken damit einen Teil ihres Ge-
schäfts weg. Dasselbe passiert bei Kreditkartenzahlungen. 
In der digitalen Welt scheinen sich die Möglichkeiten zu sol-
chen Kombinationsgeschäften stark auszuweiten.

Sicherheit

Aus Sicht der EZB sei eine Stärke des digitalen Euros sei-
ne Sicherheit, weil es sich um eine Forderung an eine Zen-
tralbank handelt. Hier müssen Zentralbanken aber gründ-
lich überlegen, wie sicher sie wirklich sind. Zentralbanken 

wählen ihre Aktiva nach verschiedenen Kriterien aus und 
haben große Bestände von Forderungen an Staaten, de-
ren Zahlungswilligkeit und -fähigkeit nicht bewiesen ist 
(Schäfer und Read, 2020; EZB, 2020a; Schlick 2020). Pri-
vate Vollgeldsysteme (Stable Coins: Bullmann, Klemm und 
Pinna, 2019; Crypto-Asset-Task-Force, 2020; EZB, 2020a) 
wie Libra/Diem werden die Zusammenstellung ihrer De-
ckungsportfolios gut überlegen. Sie sind frei von politi-
schen Rücksichtnahmen und Pfl ichten der geldpolitischen 
Steuerung. Den Ruf, unsichere Deckungsportfolios zu ha-
ben, können sie sich nicht leisten.2 Es wäre also denkbar, 
dass private Vollgeldsysteme eines Tages als sicherer an-
gesehen werden als das Geld der Zentralbanken.

Internationale Unabhängigkeit

Ein zentraler Punkt aus europäischer Sicht ist die Un-
abhängigkeit Europas von ausländischen Eingriffen in 
das Zahlungsgeschehen. Die Befragung der EZB hat die 
Wichtigkeit dieses Aspekts deutlich gemacht. Es geht um 
„strengthening the role of the Euro as an international me-
ans of payment“ (EZB, 2021, 27).

Die Eingriffe der USA in den iranisch-europäischen Zah-
lungsverkehr sind hier das abschreckende Beispiel. 
Möglich wurden diese Eingriffe durch die Logik des tra-
ditionellen Korrespondenzbankensystems. Ein neues 
Zahlungssystem muss Europa unabhängig von jedweden 
ausländischen Mächten machen. Dazu muss es ein zen-
tralisiertes System sein, dass die Verbindungen zu den 
Ländern der Welt direkt und ohne Umwege über Dritte 
herstellt. Hierbei könnte ein zentralbankbezogener digita-
ler Euro eine perfekte Lösung sein. Das Zahlungssystem 
muss dazu für Nutzer:innen aus aller Welt offen sein. Es 
sollte darüber hinaus in jedem Land der Welt einen Kno-
ten besitzen, von dem aus über nationale Systeme zu den 
Endnutzer:innen weitergeleitet werden kann, wenn sich 
diese nicht direkt beim digitalen Euro anmelden und ein 
Konto bei der EZB eröffnen.

Zusammenbruch des Systems: Wo ist der Schuldner?

Ein Thema spart die EZB gänzlich aus: den Zusammen-
bruch der Zusammenarbeit der europäischen Länder. 
Wenn einzelne Länder aus der EU ausscherten oder Kapi-
talverkehrskontrollen einführten, politisch und wirtschaft-
lich eigenständige Wege gingen, dann stellte sich die Fra-
ge, wem gegenüber der digitale Euro Ansprüche vermittelt. 
Laut EZB ist der digitale Euro eine Verbindlichkeit des Eu-
ro-Systems. Das ist in regionaler Hinsicht vage und unbe-
stimmt. Kann man sich seine Ansprüche von jeder beliebi-

2 Zu den Vorkehrungen im Libra-System gegen „schlechte“ Assets: Li-
bra Association, 2020.
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gen nationalen Zentralbank „auszahlen“ lassen? Oder ge-
schieht das alles in Frankfurt bei der EZB, bekommt man 
eine Kontogutschrift auf Konten bei deutschen Banken 
und hat dann Ansprüche an das deutsche Sozialprodukt? 
Ist der digitale Euro geeignet, Kapitalverkehrskontrollen 
zu umgehen? Die EZB darf die Fehler, die beim Target-
System gemacht wurden, nicht wiederholen. Eine Lösung 
könnte so aussehen, dass der digitale Euro einen Gegen-
wert auf der Aktivseite der EZB hat, den man sich tatsäch-
lich ausliefern lassen kann. Dass man Ansprüche an eine 
angeschlossene Zentralbank einfach so an eine andere 
übertragen kann, sollte es nicht geben. Es muss einen Sal-
denausgleich der Zentralbanken des Euro-Systems geben.

Zusammenfassung

Wie deutlich wurde, steckt der digitale Euro noch in den 
Kinderschuhen. Gleichwohl kristallisiert sich eine Struktur 
mehr und mehr heraus, welche die EZB zuerst im Okto-
ber 2020 als grobes Konzept veröffentlicht hatte. In einer 
Befragung vom April 2021 wurde dies mehr oder weniger 
bestätigt. Allerdings hatte die EZB in der Befragung 18 
zum Teil sehr eng formulierte Fragen gestellt, die den Ant-
wortenden wenig Spielraum gaben. Es musste sich des-
halb zwangsläufi g eine Bestätigung einstellen. Bei Lichte 
betrachtet sind viele Details noch nicht geklärt. Es wäre 
überlegenswert, die Wünsche und Anforderungen an ein 
neues System breiter als bisher neu zu formulieren. Wenn 
die Geschäftsbanken und Zentralbanken kein modernes 
Geld- und Bezahlsystem installieren – die privaten globa-
len Netzwerke werden es tun.
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Hilfsmaßnahmen so zu gestalten, dass sie die Beschäftigung sichern, Insolvenzen genauso 
wie Insolvenzverschleppung vermeiden, die speziellen Gegebenheiten von Branchen 
berücksichtigen und die wirtschaftliche Erholung beschleunigen.
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Der Ausbruch der Corona-Pandemie verursachte für 
zahlreiche Unternehmen außergewöhnliche Umsatzein-
brüche, die seit mehr als einem Jahr andauern und ange-
sichts der vierten Infektionswelle nur eine langsame Erho-
lung erwarten lassen. Der Finanzminister Olaf Scholz und 
kürzlich Großbritanniens Schatzkanzler Rishi Sunak ver-

sprachen, jedes Mittel zu nutzen, das zur Verfügung ste-
he, um die negativen Folgen der Corona-Krise abzufedern 
(Reuters, 2021). Aber wo genau werden Hilfen am ehesten 
benötigt? Wie können solche Hilfen möglichst effektiv und 
dabei zu möglichst geringen Kosten für die Steuerzah-
lenden ausgestaltet werden? Wirtschaftspolitiker:innen 
stehen vor einem Dilemma. Einerseits kann der Einsatz 
von mehr Mitteln zur Unterstützung von Unternehmen die 
gewachsenen Unternehmensstrukturen erhalten, indem 
Insolvenz- und Entlassungswellen vermieden werden. 
Andererseits können Hilfen zu Insolvenzverschleppungen 
führen und durch höhere Staatsverschuldung in der Zu-
kunft Investitionen und Wachstum mindern. Daher stellt 
sich die Frage, wie Unternehmenshilfen ausgestaltet sein 
müssen, die dem Zweck der Strukturerhaltung dienen, 
ohne diese Nebenwirkungen zu erzielen.

Der Beitrag zeigt, dass die Kostenstruktur für die Effekti-
vität der Hilfen eine entscheidende Rolle spielt und iden-
tifi ziert mithilfe von Daten des German Business Panels 
(GBP) erstmals wichtige Faktoren der internen Organi-
sation von Unternehmen, um folgende Fragen empirisch 
zu quantifi zieren: Welche Unternehmen trifft ein Umsatz-
schock härter? Gegeben welcher Kostenstruktur hat eine 
um einen Euro gesteigerte Staatshilfe bei gleichem Um-
satzeinbruch einen stärkeren Effekt? Auf der Grundlage 
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dieser empirischen Erkenntnisse wird der Vorschlag einer 
Strukturhilfe entwickelt, mit der Unternehmen leichter aus 
der Krise kommen können. Diese Strukturhilfe unterschei-
det sich von bestehenden Hilfsprogrammen hinsichtlich 
dreier wesentlicher Aspekte:

1. Sie orientiert sich an der durchschnittlichen Umsatz-
entwicklung innerhalb eines Wirtschaftszweigs. Damit 
ist sichergestellt, dass sie nur Umsatzrückgänge be-
rücksichtigt, die vergleichbare Unternehmen genauso 
betreffen, und daher plausibel durch die Pandemie be-
gründet und nicht durch individuelle Entscheidungen 
oder Zufälle entstanden sind. So bleiben die Anreize 
bestehen, Insolvenzen möglich und der Finanzierungs-
bedarf kann im Vergleich zu bestehenden Program-
men deutlich reduziert werden. Die Indexierung am 
Branchendurchschnitt der Umsatzrückgänge impli-
ziert auch eine fl exible Anpassung des Umfangs der 
Hilfen an die wirtschaftliche Entwicklung, sodass hö-
here Umsatzeinbrüche stärker gedämpft werden, die 
Hilfsleistungen sich aber auch selbsttätig reduzieren, 
wenn die Krise zurückgeht. 

2. Die Strukturhilfe bezieht die Kostenstruktur eines ein-
zelnen Unternehmens explizit durch zwei Skalierungs-
faktoren ein. Zum einen berücksichtigt der Fixkosten-
anteil am Umsatz den Liquiditätsbedarf, zum anderen 
bezieht der Transmissionsfaktor, der die Auswirkungen 
von Umsatzschocks auf den Gewinn misst, die Verletz-
lichkeit von Unternehmensstrukturen mit ein. 

3. Eine Orientierung am Gewinnersatz statt an den Fix-
kosten oder dem Umsatzrückgang bietet einen faireren 
und zielgerichteteren Mitteleinsatz. Die Orientierung 
am Gewinnersatz verbindet den Ersatz von Fixkosten 
mit der Idee eines fi ktiven Unternehmerlohns, sodass 
die Strukturhilfe fl exibel für Unternehmen verschiede-

ner Art und Größe eingesetzt werden kann. Sie eignet 
sich damit für direkt oder indirekt durch verordnete 
Schließungen betroffene Unternehmen jeder Größen-
klasse sowie für Soloselbstständige und Freiberufl er. 
Wie diese Ziele mit der Strukturhilfe erreicht werden 
können, wird anhand von Beispielen illustriert.

Daten zur Bedeutung der Kostenstruktur in der Krise

Wieso ist die Kostenstruktur von Unternehmen entschei-
dend für die Erhaltung der wirtschaftlichen Struktur? Die 
linke Grafi k in Abbildung 1 basiert auf einer Befragung von 
mehr als 10.000 Unternehmer:innen im Rahmen des GBP 
(Bischof et al., 2021a) und zeigt, dass Unternehmen mit 
steigender Schwierigkeit, ihre Kosten zu senken, immer 
seltener der Ansicht sind, dass die bisherigen Staatshilfen 
ausreichen. Die rechte Grafi k zeigt den Zusammenhang 
zwischen der Schwierigkeit, Kosten zu senken, und der 
erwarteten Überlebenswahrscheinlichkeit auf Branchen-
ebene. Wiederum zeigt sich, dass höhere Fixkosten mit 
einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit zusam-
menhängen.

Bischof et al. (2021b) haben anhand der Daten des GBP 
den Einfl uss der Kostenstruktur von Unternehmen auf ih-
re getroffenen Krisenmaßnahmen und mittelfristigen Pla-
nungsentscheidungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Unternehmen mit hoher Kostenfl exibilität um 21 % 
seltener steuerliche Staatshilfen in Anspruch nehmen, 
um 18 % seltener Investitionen verschieben und diese um 
39 % seltener streichen. Außerdem entlassen sie um 29 % 
seltener Beschäftigte. Unternehmen mit unterschiedli-
cher Kostenfl exibilität unterscheiden sich auch hinsicht-
lich ihrer mittelfristigen Pläne, da solche mit einem gerin-
geren Anteil an Fixkosten mit höherer Wahrscheinlichkeit 
im nächsten Jahr investieren und mittelfristig um 7 % 
mehr einstellen. Die Studie nutzt einen innovativen Ansatz 

Abbildung 1
Suffi zienz der Coronahilfen und Überlebenserwartungen nach Fixkosten

Anmerkungen: Die Fixkosten stellen hier einen betriebswirtschaftlich begründeten Indikator für die Schwierigkeit einer zeitnahen Kostensenkung dar.

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Corona-Befragung des GBP (gewichtet), November bis Februar 2020/2021.
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zur Klassifi zierung der Kostenstruktur von Unternehmen: 
Die Idee ist, dass eine höhere Durchschlagskraft von Um-
satzschocks auf die Gewinne bei ansonsten identischen 
Unternehmen auf Unterschiede in der Kostenstruktur 
schließen lässt. Sind Unternehmen mit gleichem Umsatz-
einbruch überdurchschnittlich anfällig für Verluste, muss 
dies daran liegen, dass sie ihre Kosten nicht in entspre-
chendem Umfang reduzieren können. Gegeben dass der 
größte Anteil dieser Kosten regelmäßig zahlungswirksam 
ist (z. B. Miete und Lohn für Personal), hat diese Art von 
Unternehmen einen höheren Liquiditätsbedarf.

So wird ein Gastronomiebetrieb mit festangestelltem Per-
sonal im Vergleich zu einem Konkurrenten, der fast aus-
schließlich Personal auf Stundenbasis, z. B. im Rahmen 
von Minijobs, beschäftigt, größere Schwierigkeiten haben, 
die Kosten im Krisenfall zu senken. Während die Umsatzer-
stattung der Überbrückungshilfe im ersten Fall essenziell 
ist, um weiter anfallende Beschäftigtengehälter zu decken, 
kann der Gastronomiebetrieb im zweiten Fall seine Lohn-
kosten ohne vergleichbar große Hürden reduzieren und so 
überdurchschnittlich von den Staatshilfen profi tieren. Wäh-
rend die grüne Kurve in Abbildung 2 die durchschnittliche 
Gewinnveränderung bei gegebener Umsatzveränderung 
für Unternehmen mit sehr starrer Kostenstruktur darlegt, 
zeigt die lila Kurve diesen Verlauf für Unternehmen mit ei-
ner weniger rigiden Kostenstruktur. Es wird deutlich, dass 
sich die Gewinne solcher Unternehmen fast proportional 
zu den Umsätzen verändern. Schließlich gibt es eine dritte 
Gruppe von Unternehmen, die ihre Kosten so fl exibel an-
passen können, dass die Gewinne beinahe immun gegen 
Umsatzschocks scheinen. Die Durchschlagkraft der Um-
satzveränderung auf die Gewinne kann man anhand des 
Transmissionsfaktors messen:

     % Gewinnveränderung / % Umsatzveränderung = β

Berücksichtigt die Ausgestaltung von Unternehmenshil-
fen diesen Faktor, können diese effektiver und zielgerich-

teter eingesetzt werden. Denn Unternehmen, deren Ge-
winne weniger empfi ndlich auf einen Umsatzrückgang re-
agieren, benötigen geringere Unterstützungsleistungen.

Das GBP liefert auch Aufschluss darüber, für welche 
unternehmerischen Kostenarten Staatshilfen am ehes-
ten nötig gewesen wären. Die linke Grafi k in Abbildung 
3 zeigt, dass Löhne und Gehälter, der Unternehmerlohn, 
sowie Steuerzahlungen an erster Stelle stehen und Fi-
nanzierungslücken eine eher geringere Rolle spielen. Eine 
strukturerhaltende Hilfe muss also Entlassungen vorbeu-
gen. Langfristige Personalverträge und das Know-how 
der Beschäftigten werden allerdings nur selten als Hür-
de zur Kostensenkung genannt. Die rechte Grafi k zeigt, 
dass vor allem Planungsunsicherheit, andere langfristige 
Bindungen, wie laufende Mietverträge, und sonstige ge-

Abbildung 2
Umsatz- und Gewinnveränderungen nach 
Kostenrigidität seit Januar 2020

Anmerkungen: Die Kostenrigidität bestimmt den Transmissionsfaktor. 
Die Abbildung unterscheidet zwischen Unternehmen, deren Kostenrigidi-
tät unter, über und stark über dem Sample-Durchschnitt liegt.

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Corona-Befragung des GBP, 
Juli bis Oktober 2020.
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Verwendung von Hilfen und Hürden der Kostensenkung

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Corona Befragung des GBP, November bis Februar 2020/2021.
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setzliche Regelungen, wie etwa Kündigungsfristen, die 
Kostensenkung erschweren.

Welche Hilfen für Unternehmen gibt es bisher?

Tabelle 1 liefert einen Überblick über die bisher verfüg-
baren Hilfsprogramme. Dabei sind diejenigen Maßnah-
men aufgeführt, die Kostenstrukturen der betroffenen 
Unternehmen berücksichtigen und einen Bezug zur vor-
gestellten Strukturhilfe aufweisen. Die Art der Hilfen vari-
iert in der Ausgestaltung als Kredite (KfW-Schnellkredit), 
als Kostenzuschüsse (November- und Dezemberhilfe, 
Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld) oder als Grund-

sicherung. Obwohl der Anteil an Fixkosten eines Unter-
nehmens eine wesentliche Determinante für dessen Kri-
senverhalten und Überlebenswahrscheinlichkeit darstellt, 
wird die Kostenstruktur bei allen verfügbaren Hilfsmaß-
nahmen bestenfalls eingeschränkt oder stark pauschali-
sierend berücksichtigt.

Neuer Vorschlag: die Strukturhilfe

Einige bisherige Hilfsmaßnahmen wie z. B. die Überbrü-
ckungshilfe haben nach mehrfachen Überarbeitungen 
einen wichtigen Schritt gemacht, um die Kostenstruktur 
eines Unternehmens stärker einzubeziehen. Dennoch ori-
entiert sich die Überbrückungshilfe anders als die Neu-
starthilfe, die sich an Soloselbstständige und Kleinst-
unternehmen richtet, ausschließlich an den Fixkosten. Eine 
solche Ausgestaltung schafft eine Reihe von Anreizen, die 
zu Ineffi zienz führen können. Zunächst entfällt der Druck, 
kurzfristig laufende Kosten zu reduzieren, selbst wenn dies 
unter normalen Umständen geschehen wäre, und diese als 
Fixkosten zu behandeln, die dann zum größten Teil vom 
Staat erstattet werden. Umgekehrt werden Unternehmen 
mit sehr geringen Fixkosten, die durch fl exible und zeitnahe 
Kostenreduktion die Krise in einem Ruhemodus überdau-
ern können, ohne dabei Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu 
nehmen, aber auch ohne weiterhin Gewinn erwirtschaften 
zu können, benachteiligt. Darüber hinaus führen die starr 
am Umsatzrückgang orientierten Anspruchsgrenzen dazu, 
dass schwerer betroffenen Unternehmen ein deutlich ge-
ringerer Anteil ihres – letztendlich durch staatliche Verord-
nungen oder Vorsichtsmaßnahmen aus gesellschaftlicher 
Verantwortung – entgangenen Gewinns ersetzt wird, ob-
wohl diese einen höheren Umsatzrückgang erlitten haben. 
Daher haben Unternehmen bei der Beantragung von Hilfen 
sogar einen Anreiz, Corona-bedingte Umsatzverluste stra-
tegisch anzugeben. Abbildung 4 zeigt dies für die Überbrü-
ckungshilfe (Strichpunktlinie), die bei Umsatzeinbrüchen 
im Vergleich zum Vorjahresmonat zwischen 30 % und 50 % 
bis zu 40 % der Fixkosten ersetzt, bei Umsatzrückgängen 
zwischen 50 % und 70 % bis zu 60 % der Fixkosten und 
bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % bis zu 90 % 
der Fixkosten erstattet.1 Im Vergleich dazu bestehen diese 
Anreize bei der Strukturhilfe, der von uns vorgeschlagenen 
Alternative, die Schwächen bisheriger Hilfen kompensieren 
soll, nicht.

1 Wegen des anhaltenden Lockdowns wurde die Überbrückungshilfe III 
Anfang April 2021 angepasst: Nun werden bis zu 100 % der Fixkosten 
erstattet, sofern ein Umsatzeinbruch von mehr als 70 % erlitten wird. 
Obgleich die Berechnungen für diese Gruppe von Unternehmen auf 
einer Fixkostenerstattung von 90 % beruhen, sind die formulierten 
Schwächen der Überbrückungshilfe und die daraus folgenden Impli-
kationen für die Ausgestaltung der Strukturhilfe weiterhin gültig.

Tabelle 1
Hilfsprogramme für Unternehmen 2020/2021

Quelle: eigene Zusammenstellung.

Hilfsprogramm
Formen und 
Maßnahmen

Explizite Berücksichtigung 
von Fixkosten

Außerordentliche 
Wirtschaftshilfe 
(November- und 
Dezemberhilfe)

Zuschuss pro Woche 
der Schließung

Pauschalisierung der Kos-
tenzuschüsse bei 75 % 
der Umsatzerlöse

Soforthilfe Corona Einmaliger Zuschuss 
nach Zahl der Be-
schäftigten für akute 
Liquiditätsengpässe

Pauschal für laufende Be-
triebskosten wie Mieten, 
Kredite für Betriebsräume, 
Leasingraten etc.

Überbrückungs-
hilfe

Zuschuss zu den fi xen 
Betriebskosten
Überbrückungshilfe II: 
Sep. – Dez. 2020
Überbrückungshilfe III: 
Nov. 2020 – Jun. 2021

Überbrückungshilfe II:
Erstattung von
• 90 % Fixkosten bei Um-

satzeinbruch > 70 %
• 60 % Fixkosten bei 

Umsatzeinbruch 
> 50 % und  70 %

• 40 % Fixkosten bei 
Umsatzeinbruch >30 % 
und  50 %

Überbrückungshilfe III 
(Neuerungen):
• 100 % Fixkostenerstat-

tung bei Umsatzein-
bruch > 70 %

• Breitere Defi nition von 
Fixkosten

Kurzarbeitergeld Auszahlung in drei 
Stufen bis zu 87 % des 
Nettoentgelts ab dem 
7. Bezugsmonat und 
vollständige Erstat-
tung der Sozialversi-
cherungsbeiträge

KfW- Schnellkredit Förderkredit mit ein-
heitlichem Sollzins bis 
zu 1,8 Mio. Euro

Förderung zur expliziten 
Deckung von laufenden 
Kosten

Grundsicherung 
und Neustarthilfe

Grundsicherung für 
Soloselbstständige 
mit Corona-bedingten 
Umsatzeinbußen
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Ein weiterer Mangel bisheriger Hilfsprogramme ist, dass 
sie Insolvenzen quasi ausschließen, da sie nicht danach 
unterscheiden, welcher Teil der Umsatzverluste überhaupt 
durch die Pandemie verursacht wurde und welcher Teil 
auch unter normalen Bedingungen entstanden wäre. Au-
ßerdem sind kaum Anpassungen an branchenspezifi sche 
Gegebenheiten möglich. So könnte sich etwa die Veran-
staltungs- und Kulturbranche langsamer als die Hotellerie, 
die Gastronomie oder die Reisebranche erholen. Zuletzt 
bleiben Unterschiede innerhalb der Branchen unberück-
sichtigt. So verzeichneten Unternehmen des stationären 
Einzelhandels deutlich stärkere Umsatzrückgänge im Ver-
gleich zum Einzelhandel der Grundversorgung mit Lebens-
mitteln oder relativ zu Unternehmen des Versandhandels, 
die sogar überdurchschnittliche Gewinne verzeichnen und 
monopolartige Marktstellungen erreichen konnten.

Wie funktioniert die Strukturhilfe?

Unsere Analyse der Kostenstruktur zeigt, dass Unterneh-
men mit starken Umsatzeinbrüchen nicht immer auch 
starke Verluste erleiden. Daher orientiert sich die Basis-
version der Strukturhilfe am Extremfall des vollständigen 
Verlustersatzes, kurz Vollhilfe, die sich, wie folgt, ergibt:

         Vollhilfe = Gewinn aus Vorjahresmonat - Gewinn
       = % Umsatzveränderung × Transmissionsfaktor β
                       × Gewinn aus Vorjahresmonat.

Die Strukturhilfe kann auf dieser Grundlage einfach und 
transparent nach folgenden Kriterien berechnet werden, 
wobei r die Umsatzveränderung bezeichnet und β den  
Transmissionsfaktor und die Abgrenzung der Stufen sich 
zur Vergleichbarkeit nach den Stufen der Überbrückungs-
hilfe richtet:

Strukturhilfe I ={
90 % Vollhilfe,  r < -70 %, β > 0
60 % Vollhilfe,  r ≥ -70 %, r < -50 %, β > 0
40 % Vollhilfe,  r ≥ -50 %, r < -30 %, β > 0
  0 % Vollhilfe,  sonst

Auf Basis dieser Berechnung werden der Liquiditäts-
bedarf der laufenden Kosten gedeckt, Anreize zur stra-
tegischen Angabe von Umsatzverlusten reduziert und 
eine gerechtere sowie zielgerichtetere Mittelzuweisung 
ermöglicht. Gleichzeitig wird auch der Unternehmerlohn 
erfasst, sodass die Hilfen als Versicherungsleistung ge-
sehen werden können, die die Ziele der Neustarthilfe, 
der Überbrückungshilfe und des vereinfachten Zugangs 
zur Grundsicherung verbindet sowie gleichzeitig Anreize 
senkt, auf einen Abbau der Fixkosten bewusst zu ver-
zichten. Dennoch bieten auch in dieser Ausgestaltung die 
starren Stufen bei der Abgrenzung der Umsatzrückgän-
ge Raum für strategisches Verhalten, z. B. indem gezielt 
Umsatz so bemessen wird, um die nächste attraktivere 
Stufe zu erreichen. Eine weiter vereinfachte und transpa-
rente Version der Strukturhilfe, die Strukturhilfe II, elimi-
niert diese künstlichen Sprünge in den staatlichen Ersatz-
leistungen durch die Einführung eines Härtegradfaktors, 
der einen Umsatzrückgang größer als 30 % bemisst. Der 
Härtegrad kann z. B. wie folgt defi niert werden:

              Härtegrad = (Umsatzveränderung - 30 %)1/2.

Die Strukturhilfe II ergibt sich dann als

          Strukturhilfe II = Vollhilfe × Härtegrad, falls β > 0

und ist in Abbildung 4 im Vergleich zur Strukturhilfe I und 
der Überbrückungshilfe III illustriert.

Die weiteren Probleme bestehender Hilfsmaßnahmen 
können durch Erweiterungen der Strukturhilfe mit einem 
Skalierungsfaktor behoben werden. Bei Vollhilfe haben 
identische Unternehmen mit unterschiedlicher Kosten-
struktur keinen Anreiz, ihr Geschäftsmodell anzupassen 
oder Insolvenz anzumelden. Zudem ist unklar, welcher 
Teil des Umsatzrückgangs auf individuelle Entscheidun-
gen oder Zufälle zurückzuführen ist und welcher Teil der 
Umsatzrückgänge tatsächlich von der Pandemie verur-
sacht wurde. Einen plausiblen Anhaltspunkt hierfür liefert 
die durchschnittliche Umsatzentwicklung vergleichbarer 
Unternehmen, z. B. der durchschnittliche Umsatzrück-
gang einer Branche oder, wenn Unterschiede innerhalb 
einer Branche zu groß sind, einer Tätigkeit, die nach wei-
teren für den wirtschaftlichen Einfl uss der Pandemie rele-
vanten Eigenschaften, wie dem Betrieb eines stationären 
Ladengeschäfts, abgegrenzt wird. Eine Skalierung mit 
solchen Vergleichswerten erlaubt auch bei Zahlung von 
Staatshilfen die Wirkung üblicher Marktkräfte, da nur Um-

Abbildung 4
Alternative Hilfsprogramme für Unternehmen

Quelle: eigene Berechnungen.
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satzeinbrüche, die Unternehmen derselben Branche im 
Mittel treffen, ersetzt werden.2

Darüber hinaus kann die Orientierung am Durchschnitt 
einer relevanten Vergleichsgruppe dynamisch ausgestal-
tet werden, sodass bei einer Verschlechterung der Wirt-
schaftslage ein höherer Anteil des Verlusts ersetzt wird 
und bei allgemeiner wirtschaftlicher Erholung die Hilfs-
leistungen dem niedrigeren Bedarf entsprechend sinken. 
Abbildung 5 illustriert die automatische Anpassung der 
Hilfsleistungen bei durchschnittlichen Umsatzrückgän-
gen von - 90 %, - 88 %, - 83 %, - 75 % und - 50 %. Tabelle 
2 zeigt die dynamische Anpassung anhand eines numeri-
schen Beispiels für Umsatzrückgänge der relevanten Ver-
gleichsgruppe von - 50 % und - 75 %.

Eine bloße Orientierung am Gewinnersatz würde jedoch 
genau wie eine bloße Orientierung an den Fixkosten zu 
kurz greifen und überhöhten Finanzierungsbedarf im-
plizieren. Eine Skalierung der Hilfen anhand des Fix-
kostenanteils am gegenwärtigen Umsatz berücksichtigt 
dies. Das numerische Beispiel in Tabelle 2 zeigt, dass 
die Überbrückungshilfe III und die Strukturhilfe bei ei-
nem Fixkostenanteil von 14,3 % (10 Fixe Kosten / 70 Um-
satz) identisch sind. Bei vorübergehender Schließung 
der Geschäftstätigkeit und vollständigem Rückgang des 
Umsatzes (-100 %) dämpft die Strukturhilfe den Verlust 
betroffener Unternehmen aber besser als die Überbrü-
ckungshilfe III.

Schließlich erlaubt die Kenntnis der Art der Kostenstruk-
tur über die Fixkosten hinaus weitere Einsparungen von 

2 Für Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichen In-
dustrien könnte der Anteil des Gesamtumsatzes in den verschiede-
nen Industrien ermittelt werden, um eine Orientierung dieser Umsatz-
anteile am zutreffenden Branchendurchschnitt zu ermöglichen.

Mitteln, deren Wirkung andernfalls verpuffen würde, und 
eine gezielte Unterstützung von Unternehmen, die Mit-
tel zur Strukturerhaltung benötigen. Dies kann durch die 
Skalierung mit dem Transmissionsfaktor erreicht werden. 
Da der Transmissionsfaktor nicht direkt auf das Intervall 
zwischen 0 % und 100 % begrenzt ist, kann eine Funktion 
des Transmissionsfaktors ƒ (β) genutzt werden. Tabelle 
2 demonstriert dies für proportionale, degressive, pro-
gressive und regressive Kosten mit einer Funktion des 
Transmissionsfaktors, die zumindest 30 % des Corona-
begründeten Verlusts ersetzt und darüber hinaus durch 
die Berücksichtigung der Kostenstruktur einbezieht, wie 
weit das individuelle Unternehmen bei gleichem Umsatz-
rückgang in die Verlustzone gerutscht ist.3

Werden vier bis auf die Kostenstruktur identische Unter-
nehmen mit einem Umsatzeinbruch von -50 % verglichen, 
wird deutlich, dass die Überbrückungshilfe III diese Un-
terschiede in der Kostenstruktur vollständig ignoriert und 
daher in allen vier Beispielen zur gleichen Hilfsleistung 
führt. Die Strukturhilfe dagegen fällt bei degressiven Kos-
ten höher aus, während die geringste Unterstützung bei 
progressiven Kosten zu verzeichnen ist. Es ist deutlich, 
dass die Strukturhilfe so den Ausstieg aus der Verlust-
zone besser als die Überbrückungshilfe erleichtert. Das 
Unternehmen mit degressiven Kosten, bei dem mit dem 
Hochfahren der Produktion oder dem Anstieg erbrach-
ter Dienstleistungen zunächst sehr hohe Kosten anfallen, 
muss bei vollständigem Umsatzrückgang mit Überbrü-
ckungshilfe III zunächst einen Verlust von -47 (= -137 + 90) 
überwinden, bei der Strukturhilfe II aber nur einen Verlust 
von -20 (= -137 + 117). Ein Unternehmen mit progressi-
ven Kosten muss bei Überbrückungshilfe III zuvor einen 
Verlust von nur -10 (= -100 + 90) bewältigen, bei Struktur-

3 Der genutzte Skalierungsfaktor ergibt sich aus ƒ (β) = log (β + 1)/ 
max[log (β + 1),1] + 0,3.

Abbildung 5
Automatische Anpassung der Hilfsleistungen an Branchenaufschwung

Anmerkung: Durchschnittliche Umsatzrückgänge: - 90 %, - 88 %, - 83 %, - 75 %, - 50 %.

Quelle: eigene Berechnungen.
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Umsatz 
2019

Umsatz 
2020

Umsatzrück-
gang (%)

Durchschnittlicher 
Umsatzrückgang 

(%)
Gewinn 

2019
Gewinn

2020
Gewinnrück-

gang (%)
Transmis-

sionsfaktor Vollhilfe
Struktur-

hilfe I
Struktur-

hilfe II
Überbrü-

ckungshilfe III

Umsatzrückgang im Wirtschaftszweig -0,50

140 105 -25 -50 40 5 -88 3,5 35 0 0 0

140 70 -50 -50 40 -30 -175 3,5 70 14 16 40

140 35 75 -50 40 -65 -263 3,5 105 47 35 90

140 0 -100 -50 40 -100 -350 3,5 140 63 59 90

Umsatzrückgang im Wirtschaftszweig -0,75

140 105 -25 -75 40 5 -88 3,5 35 0 0 0

140 70 -50 -75 40 -30 -175 3,5 70 21 24 40

140 35 -75 -75 40 -65 -263 3,5 105 71 53 90

140 0 -100 -75 40 -100 -350 3,5 140 95 88 90

Fixe Kosten von 10

140 105 -25 -50 130 95 -27 1,08 35 0 0 0

140 70 -50 -50 130 60 -54 1,08 70 4 4 4

140 35 -75 -50 130 25 -81 1,08 105 27 20 9

140 0 -100 -50 130 -10 -108 1,08 140 126 117 9

Fixe Kosten von 100

140 105 -25 -50 33 -2 -106 4,24 35 0 0 0

140 70 -50 -50 33 -37 -212 4,24 70 28 31 40

140 35 -75 -50 33 -72 -318 4,24 105 95 70 90

140 0 -100 -50 33 -107 -424 4,24 140 126 117 90

Proportionale Kosten

140 105 -25 -50 33 -2 -106 4,24 35 0 0 0

140 70 -50 -50 33 -37 -212 4,24 70 19 21 40

140 35 -75 -50 33 -72 -318 4,24 105 63 47 90

140 0 -100 -50 33 -107 -424 4,24 140 84 78 90

Degressive Kosten

140 105 -25 -50 3 -32 -1355 54,19 35 0 0 0

140 70 -50 -50 3 -67 -2710 54,19 70 28 31 40

140 35 -75 -50 3 -102 -4064 54,19 105 95 70 90

140 0 -100 -50 3 -137 -5419 54,19 140 126 117 90

Progressive Kosten

140 105 -25 -50 40 5 -89 3,54 35 0 0 0

140 70 -50 -50 40 -30 -177 3,54 70 18 20 40

140 35 -75 -50 40 -65 -266 3,54 105 59 44 90

140 0 -100 -50 40 -100 -354 3,54 140 79 74 90

Regressive Kosten

140 105 -25 -50 33 -2 -107 4,26 35 0 0 0

140 70 -50 -50 33 -37 -213 4,26 70 19 21 40

140 35 -75 -50 33 -72 -320 4,26 105 63 47 90

140 0 -100 -50 33 -107 -426 4,26 140 84 78 90

Tabelle 2
Die Strukturhilfe im konkreten Vergleich1

1 Proportionale Kosten sind berechnet mit 0,05 × Absatzmenge, degressive mit 10 × Absatzmenge, progressive mit (0,005 × Absatzmenge)2 und regres-
sive mit 1.000/Absatzmenge.

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnungen.
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Wirtschaftszweig

Durch-
schnittlicher 
Umsatzrück-

gang (%)

Durch-
schnittlicher 
Gewinnrück-

gang (%)

Trans-
missions-

faktor

Schifffahrt -38,12 -67,94 1,78

Getränkeherstellung -23,34 -36,24 1,55

Gastronomie -46,44 -52,29 1,13

Reisebüros, Reiseveranstal-
ter und Erbringung sonstiger 
Reservierungsdienstleis-
tungen -84,84 -78,32 0,92

Kreative, künstlerische und 
unterhaltende Tätigkeiten -61,15 -52,25 0,85

Erbringung von Dienstleis-
tungen des Sports, der Un-
terhaltung und der Erholung -47,45 -31,66 0,67

Title: The Importance of Cost Structure for the Effectiveness of State Aid

Abstract: For many fi rms, the coronavirus crisis has lead to persistent sales slumps that generated urgent liquidity demand - unless 

fi xed costs were reduced. The authors use a newly developed classifi cation procedure that makes the cost structure of companies and, 

thus, their sensitivity to sales shocks visible. This is useful for designing effective relief measures that preserve corporate structures by 

protecting employment and avoiding insolvencies of companies with healthy prospects for a recovery during the post-crisis period. 

Such an approach helps to accelerate economic recovery.

JEL Classifi cation: H12, H81, D24

Tabelle 3
Transmissionsfaktoren ausgewählter Industrien

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnungen.

hilfe II dagegen einen Verlust von -26 (= -100 + 74), den 
es leichter stemmen kann, da beim Wiederaufschwung 
zunächst Kosten in geringerer Höhe anfallen.

Tabelle 3 gibt einen Überblick über den Transmissionsfak-
tor für ausgewählte Wirtschaftszweige basierend auf den 
Daten des GBP. Die Klassifi kation der Wirtschaftszweige 
basiert dabei auf dem Statistischen Bundesamt (2008).

Fazit

Dieser Beitrag zeigt, dass die Rolle der Kostenstruktur von 
Unternehmen entscheidend für deren Bedarf an Liquidi-
tät während einer Krise ist. Bisherige staatliche Hilfspro-
gramme berücksichtigen die Kostenstruktur indes bes-
tenfalls stark pauschalisierend. Mit dem hier vorgestellten 
Klassifi zierungsverfahren auf Grundlage von Bilanzdaten 
kann gezeigt werden, welche Unternehmen von einem 
Umsatzschock härter betroffen sind und bei welcher 
Kostenstruktur die positive Wirkung von Staatshilfe, bei 

ansonsten identischem Umsatzeinbruch, höher ist. Auf 
Grundlage dieser empirischen Erkenntnisse kann eine ef-
fektivere Strukturhilfe ausgestaltet werden, die sowohl die 
Verletzlichkeit als auch den Liquiditätsbedarf eines Unter-
nehmens so berücksichtigt, dass gewachsene Unterneh-
mensstrukturen während einer Krise erhalten werden. Dies 
hilft gleichzeitig, Mitarbeiterentlassungen und Insolvenzen 
gesunder Unternehmen zu vermeiden und den Einsatz 
staatlicher Mittel zu reduzieren. Die einfache und trans-
parente Umsetzung berücksichtigt den Durchschnitt der 
Umsatzrückgänge relevanter Vergleichsunternehmen. Dies 
trägt dazu bei, dass sich die Bemessung der Staatshilfen 
gezielter an den von der Corona-Pandemie verursachten 
Umsatzeinbrüchen ausrichtet und sich der Umfang der 
Hilfsmaßnahmen selbsttätig an den jeweils aktuellen Be-
darf, abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung, anpasst. Dadurch sind auch während der Krise 
Insolvenzen und die Wirkung wirtschaftlicher Anreize zum 
effi zienten Kosteneinsatz wie in normalen Zeiten möglich. 
Die Orientierung am Gewinnersatz statt am Umsatzrück-
gang oder an Fixkosten erlaubt somit einen fl exibleren 
und gerechteren Mitteleinsatz. Dieser Beitrag fokussiert 
sich auf die konkrete Ausgestaltung der Ausgaben, jedoch 
bietet die Form der Finanzierung dieser Mittel, etwa über 
einen Fonds oder als Kredit anstatt über Steuergelder, wei-
teren Raum für wichtige Verbesserungen.
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Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern: erste Ergebnisse und Bewertungen
Bereits 2015 wurde erstmalig durch die Konferenz der Ministerpräsident:innen ein neues 
Finanzausgleichssystem ab 2020 diskutiert und beschlossen. Seitdem sind zahlreiche Beiträge 
zu den möglichen fi skalischen Auswirkungen, Anreizproblematiken und Bewertungen einiger 
Detailregelungen entstanden und debattiert worden. Nach der ersten Durchführung im 
Ausgleichsjahr 2020 ist es nun Zeit, erstmalig auf konkrete Ergebnisse einzugehen und dabei 
verbliebene und neue Probleme offen zu diskutieren.
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Mit Beginn des Jahres 2020 ist der neue Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern in Kraft getreten. Das erste 
Jahr der Umsetzung war geprägt durch die COVID-19-Pan-
demie und ihre Folgen. Hier haben die notwendigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutz 
der Bevölkerungen weltweit die Volkswirtschaften teils dra-
matisch abgebremst. Auch in Deutschland hat dies in kur-
zer Zeit zu massiven negativen Folgen sowohl im privaten 
als auch im öffentlichen Bereich geführt und nicht zuletzt 
die Einnahmensituation der öffentlichen Haushalte negativ 
getroffen. Insofern ist 2020 fi skalisch betrachtet ein beson-
deres Jahr bei der Analyse des neuen Finanzausgleichs. 
Da jedoch alle öffentlichen Haushalte betroffen sind, las-
sen sich doch erste wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Das neue System im Kurzüberblick

Da bereits zahlreiche Beiträge das neue System beschrie-
ben haben, werden hier nur die wesentlichen Regelungen 
für den Finanzausgleich ab 2020 vorgestellt. Nahezu un-
verändert ist die vertikale und horizontale Zuordnung von 
Steueraufkommen nach Art. 106 GG sowie Art. 107 Abs. 
1 GG. Die Landessteuern werden wie bisher nach dem 

Prinzip des örtlichen Aufkommens (Art. 107 Abs. 1 Satz 1 
GG) den 16 Ländern zugeordnet. Das Aufkommen aus der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer wird dem Prinzip des 
örtlichen Aufkommens folgend ebenfalls wie bisher ein-
schließlich notwendiger Zerlegungsregeln zugerechnet. Die 
Umsatzsteuer als dritte Gemeinschaftsteuer nach Art. 106 
Abs. 3 GG wird wie bisher auch vertikal aufgrund des im Fi-
nanzausgleichsgesetz (FAG) festgeschriebenen vertikalen 
Verteilungsschlüssels den Ebenen zugeordnet und grund-
sätzlich nach Bevölkerung verteilt (Art. 107 Abs. 1 Satz 
4 GG). Hier setzt die erste Neuerung an. Bei der Vertei-
lung der Länderanteile am Umsatzsteueraufkommen der 
Länder ebene soll nun auch die jeweilige Finanzkraft be-
rücksichtigt werden (Art. 107 Abs. 2 Satz 2 GG).

Ein Fokus im neuen Finanzausgleichssystem liegt damit 
nun beim Finanzkraftausgleich (FKA). Hier werden im Rah-
men der horizontalen Zuordnung der Umsatzsteueranteile 
die unterschiedliche Finanzkraft der Länder mitberücksich-
tigt. Zur Ermittlung der Finanzkraft wird sich wie bisher der 
Finanzkraftmesszahl (FKM) sowie der Ausgleichsmesszahl 
(AMZ) bedient. Unter anderem sind das Prämienmodell 
und Einwohnerwertungen beibehalten worden. Details wie 
die nun nur noch 33 %ige (bis 2019: 100 %) Anrechnung 
der Förderabgabe oder die nun 75 %ige (bis 2019: 64 %) 
Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft stellen 
keine großen Veränderungen des Finanzausgleichssys-
tems, sondern eher kleine fi skalische Anpassungsdetails 
dar. Eine wesentliche Änderung ist nun die Ermittlung von 
Abschlägen und Zuschlägen für den FKA im Rahmen der 
horizontalen Umsatzsteuerzuordnung. Die Höhe der Ab- 
und Zuschläge ergibt sich nach § 10 Abs. 1 und 2 FAG 
als 63 %iger Teil1 des Betrags, um den die FKM die AMZ 

1 Damit ist der bisherige dreistufi ge Tarif mit einer proportionalen und 
zwei degressiven bzw. progressiven Stufen abgelöst und durch einen 
durchgängig linearen Tarif ersetzt worden, was eine Vereinfachung 
des Systems auf dieser Stufe darstellt.
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Bundesstaatliche und regionale Finanzbeziehungen 
an der Universität Bremen und Leiter der Abteilung  
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Abbildung 1
Horizontaler Finanzkraftausgleich und allgemeine Bundesergänzungszuweisungen im Ausgleichsjahr 2020

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, vorläufi ge LFA-Abrechnung für  2020; eigene Berechnungen; eigene Darstellung.

übersteigt (Abschlag) bzw. die AMZ die FKM übersteigt 
(Zuschlag). Damit ist der horizontale FKA abgeschlossen.

Weisen Länder nach FKA noch eine unterdurchschnittli-
che relative Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl + Zuschlag 
im Verhältnis zur Ausgleichsmesszahl) und gelten somit 
weiterhin als leistungsschwach, so werden verbliebene 
Lücken (Fehlbeträge) bis 99,75 % (bis 2019: 99,50 %) zu 
80 % (bis 2019: 77,5 %) durch die Vergabe von „Allgemei-
nen Bundesergänzungszuweisungen“ (A-BEZ) durch den 
Bund aus Bundesmitteln ausgeglichen. Damit ist die all-
gemeine Anhebung der Finanzausstattung fi nanzschwa-
cher bzw. leistungsschwacher Länder abgeschlossen.

Der Bund gewährt aus Bundesmitteln im Zuge des sekun-
dären vertikalen Finanzausgleichs wie bisher Sonderbe-
darfs-Bundesergänzungszuweisungen (S-BEZ) bei Vor-
liegen von Sonderlasten. Hierzu zählen gemäß § 12 Maß-
stäbegesetz (MaßStG) die S-BEZ „Kosten politischer Füh-
rung“ sowie die S-BEZ „Strukturelle Arbeitslosigkeit“, die 
auch bisher gewährt wurden. Neu sind nach Art. 107 Abs. 
2 Satz 6 GG Bundesmittel an empfangsberechtigte Län-
der in Form von BEZ zum „Ausgleich der Gemeindesteu-
erkraft“ sowie BEZ zum „Ausgleich durchschnittsorien-
tierter Forschungsförderung“.

Ab- und Zuschläge im Finanzkraftausgleich

Abbildung 1 zeigt vereinfacht das alte Bild. Weiterhin exis-
tiert eine kleinere Gruppe von Ländern, die „Solidarbeiträ-
ge“ leisten, wobei Bayern mit einem Abschlagsbetrag von 
über 7,7 Mrd. Euro wie bis 2019 deutlich aus dieser Grup-
pe hervorragt. Dabei ist jedoch dieser Betrag mit dem 

Ausgleichsbeitrag von 6,7 Mrd. Euro (2019) für Bayern 
genauso wenig vergleichbar wie das Ausgleichsvolumen 
in Höhe von 14,8 Mrd. Euro (2020) gegenüber dem Aus-
gleichvolumen in Höhe von 11,2 Mio. Euro (2019). Grund 
hierfür ist die Neugestaltung des FKA, wobei es durch die 
Verschmelzung von Umsatzsteuervorwegausgleich und 
Länderfi nanzausgleich im engeren Sinne zu einer Abnah-
me der Ausgleichsstufen gekommen ist. Auch kann formal 
nicht mehr von Beiträgen gesprochen werden. Im FAG ist 
von Abschlägen die Rede. Gewissermaßen ist es jeweils 
ein Verzicht auf einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen 
für ein fi nanzstarkes Land, der sich bei 100 %iger Ver-
teilung des Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen 
nach Einwohnern auf die 16 Länder ergeben hätte. Da 
der Ausgleich nun nicht mehr aus bereits in den Länder-
haushalten etatisierten Mitteln erfolgt und insofern anders 
als bis 2019 die Ausgleichsleistungen „nicht mehr in den 
Landeshaushalten ausgewiesen werden“ (BMF, 2021, 21),2 
sondern bereits bei der vertikalen und horizontalen Zuord-
nung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, ist der alt-
hergebrachte Begriff „Geberland“ nicht mehr zutreffend. 
Eher kann nun von „Abschlagsland“ oder „Verzichtland“ 
gesprochen werden. Zugegebenermaßen weitaus sperri-
gere Begriffe, weshalb allein schon dadurch die erhoffte 
positive Wirkung für die öffentliche Diskussion über den 
Ausgleich zwischen den Ländern im Sinne einer Versach-
lichung erzeugt wird (Heinemann, 2012, 477). Ein Geben 
und Nehmen zwischen den Ländern ist weggefallen, was 

2 Dies bedeutet auch, dass in den bereinigten Ausgaben der Kassen-
statistiken diese Ausgleichsleistungen nicht mehr wie bisher bei den 
fi nanzstarken Ländern enthalten sind, wodurch die bereinigten Aus-
gaben der einzelnen Länder wieder direkt ohne Gefahr der Doppel-
zählung vergleichbar werden.

Abschläge (-) / Zuschläge + A-BEZ

Mio. Euro
Bayern
Baden-Württemberg
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Hamburg
Schleswig-Holstein
Rheinland-Pfalz
Saarland
Bremen
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen

Sachsen
Sachsen-Anhalt

Berlin

-8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

-172
-624

-2.531
-3.674

-7.771

172 56
334 121
411 184
712 326
1.139 513
1.177 539

1.471 621
1.576 722
1.619 741

2.708 1.237
3.454 1.580

Thüringen
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Abbildung 2
Finanzkraft vor Finanzkraftausgleich 2020

Anmerkungen: Relative Finanzkraft: FKM in % der AMZ. BB = Branden-
burg; BE = Berlin, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = Bre-
men, HE = Hessen, HH = Hamburg, MV = Mecklenburg-Vorpommern, 
NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, 
SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-
Anhalt, TH = Thüringen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, vorläufi ge LFA-Abrechnung für 
2020; eigene Berechnungen; eigene Darstellung.

fi nanzpsychologisch auch für kommende Diskussionen ei-
ne Bedeutung haben dürfte.

Durch die Neuregelung des Finanzausgleichs ab 2020 
umfasst die Gruppe der fi nanzstarken Länder nun wieder 
60,5 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Faktisch 
trägt also wieder eine Mehrheit die Last für Ausgleichs-
leistungen für eine Minderheit. Dazu beigetragen hat das 
Land Nordrhein-Westfalen, das nun wieder als fi nanzstark 
aufgrund der Neuregelungen bezeichnet wird. Die jewei-
lige Finanzkraft 2020 vor FKA, ausgedrückt durch die re-
lative Finanzkraft als Verhältnis von Finanzkraftmesszahl 
(FKM) zu Ausgleichsmesszahl (AMZ), zeigt Abbildung 2.

Der Unterschied zwischen dem fi nanzstärksten Land 
(Bayern: 121,51 %) und dem fi nanzschwächsten Land 
(Bremen: 71,82 %) vor FKA lag 2020 bei ca. 50 Prozent-
punkten. Nach Ausgleich der Finanzkraftunterschiede 
mithilfe der ab 2020 dafür nun vorgesehenen vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung sowie der sich nach wie vor an-
schließenden A-BEZ liegt der Unterschied noch bei 10 
Prozentpunkten (vgl. Abbildung 3).

Im Ergebnis führten 2020 der FKA (14,8 Mrd. Euro) so-
wie die Gewährung von A-BEZ (6,64 Mrd. Euro) innerhalb 
der Gruppe der fi nanzschwachen Länder dazu, dass ab-
schließend die Differenz zwischen dem fi nanzschwachen 
Land mit der höchsten relativen Finanzkraft (Schleswig-
Holstein: 99,64 %) und dem fi nanzschwachen Land mit 

der geringsten relativen Finanzkraft (Bremen: 97,71 %) 
keine 2 Prozentpunkte mehr beträgt. Vor FKA betrug 
die Differenz 2020 mehr als 26 Prozentpunkte (vgl. auch 
Abbildung 2). Ein erheblicher Anteil des Ausgleichsvolu-
mens, 28,2 % des Finanzkraftausgleichsvolumens und 
28,7 % des Volumens der A-BEZ, kommt nach wie vor 
den Stadtstaaten Berlin und Bremen zugute.

Neuer FKA – aber mit überwiegend alter 
Berechnungsmethodik

Durch die Finanzausgleichsregelungen ab 2020 ist der ho-
rizontale Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der 
Länder direkt mit der vertikalen Verteilung des Umsatzsteu-
eraufkommen (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) verbun-
den worden (§§ 4, 5 FAG i.V.m. Art. 107 Abs. 2 Satz 1 und 2 
GG). Dabei waren und sind bei der vertikalen Verteilung der 
Umsatzsteuer nach wie vor folgende Aspekte zu beachten:

• Die vertikale Umsatzsteuerverteilung als grundgesetz-
lich defi nierte Gemeinschaftsteuer nach Art. 106 Abs. 3 
GG stellt das fl exible Element der Finanzverfassung 
bzw. das „Scharnier“ (Woisin, 2008) zwischen den Fi-
nanzausstattungsansprüchen der Bundesebene und 
der Länderebene dar. Diese vertikale Steueraufkom-
mensverteilung ist nach wie vor anders als die verti-
kale Verteilung der Aufkommen aus Einkommen- und 
Körperschaftsteuer einfachgesetzlich im FAG geregelt. 
Hier hat sich also formal gegenüber den Regelungen 
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Abbildung 3
Finanzkraft nach FKA und A-BEZ 2020

Anmerkungen: Relative Finanzkraft: FKM + A-BEZ in % der AMZ. BB = 
Brandenburg; BE = Berlin, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = 
Bremen, HE = Hessen, HH = Hamburg, MV = Mecklenburg-Vorpommern, 
NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, 
SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-
Anhalt, TH = Thüringen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, vorläufi ge LFA-Abrechnung für  
2020; eigene Berechnungen; eigene Darstellung.
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bis 2019 nichts geändert. Im Zuge der Reform sind ma-
teriell die vertikalen Verteilungsschlüssel neu festge-
legt worden, was aber im Zeitablauf immer wieder ein 
normaler Vorgang und daher üblich ist.

• Auch bis 2019 musste der der Länderebene nach § 1 
FAG zustehende Länderanteil am Umsatzsteuerauf-
kommen auf 16 Länder verteilt werden. Dazu wurde auf 
eine Verteilung nach Bevölkerung nach Art. 107 Abs. 1 
Satz 4 1. HS GG (alt) abgestellt: „Der Länderanteil am 
Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen 
Ländern nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu, (…)“. 
Seit 2020 gilt nun nach Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG: „Der 
Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht 
den einzelnen Ländern, vorbehaltlich der Regelungen 
nach Absatz 2, nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.“ 
Somit hat sich gegenüber den Regelungen bis 2019 
auch hier nichts geändert und die Problematik der indi-
rekten Umverteilung ist geblieben.3

• Die wesentliche Neuerung im Finanzausgleich unter 
den Ländern ab 2020 besteht darin, dass der bis 2019 
mithilfe von maximal einem Viertel des Länderanteils 
am Umsatzsteueraufkommen durchgeführte Steuer-
kraftausgleich4 weggefallen ist und stattdessen diese 
verteilungspolitisch motivierte Vorstufe des horizonta-
len Finanzausgleichs mit dem früheren Länderfi nanz-
ausgleich im engeren Sinne verschmolzen wurde. Es 
bleibt aber dabei, dass der Ausgleich hier wie bisher aus 
Mitteln erfolgt, die ausschließlich der Länderebene zu-
stehen und insofern der Bund keinerlei Zugriff auf diese 
Mittel hat. Der Bund kann nur vorab den vertikalen Ver-
teilungsschlüssel ändern, um den Bundesanteil zu er-
höhen und so den Länderanteil zu reduzieren. Dazu ist 
aber stets auch eine Mehrheit im Bundesrat notwendig.

Im Ergebnis hat sich der Bereich des FKA unter den Län-
dern kaum geändert. Daher soll an dieser Stelle kritisch 
gefragt werden, ob der neue FKA tatsächlich einen großen 
formalen Unterschied zum bisherigen System aufweist, 
wie z. B. Scherf (2020) argumentiert. Auch Bauer, Ragnitz 
und Rösel (2017, 9) berichten von einer grundlegenden 
Veränderung der Mechanik der Umverteilung zwischen 
den Ländern. Tatsächlich sind die grundlegenden Berech-
nungsvorgaben zur Ermittlung der Finanzkraft der Länder-

3 „Indirekte Umverteilung“, da bereits eine ausschließliche Pro-Kopf-
Verteilung mit Blick auf die räumliche Verteilung von Wertschöpfung, 
Konsum und Umsätzen als Basis des Umsatzsteueraufkommens eine 
Umverteilungswirkung erzielt. Kitterer (2007, 346) verweist auf das 
Problem des fehlenden Konsumbezugs der Pro-Kopf-Verteilung des 
Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen und der einhergehenden 
Umverteilungswirkung, speziell zuungunsten der Stadtstaaten.

4 Zu beachten ist, dass der ursprüngliche Steuerkraftausgleich nur die 
Ländersteuereinnahmen ohne Umsatzsteueranteile berücksichtigte 
und somit auf dieser Stufe die Gemeindeebene unberücksichtigt blieb.

ebene sowie der Gemeindeebene einschließlich Prämien-
regelung und Einwohnergewichtungen beibehalten wor-
den. Daher konstatiert auch das Bundesministerium der 
Finanzen, dass sowohl die wesentlichen Grundlagen des 
Finanzausgleichs beibehalten wurden und darüber hinaus 
„es sich bei dem „Wegfall“ des Länderfi nanzausgleichs in 
der Sache darum handelt, dass seine Ergebnisse nunmehr 
formalrechtlich in die Umsatzsteuerverteilung einbezogen 
werden“ (BMF, 2021, 21).

Mehr Zentralisierung im bundesstaatlichen 
Finanzausgleich durch Ausweitung der BEZ

Wie bereits ausgeführt, weist der neue Finanzkraftaus-
gleich gegenüber dem alten Länderfi nanzausgleichssys-
tem formal und auch materiell gar nicht so viele Unterschie-
de auf. Nach wie vor reicht aber offenbar dieser Ausgleich 
nicht aus, um die Finanzausstattungen fi nanzschwacher 
Länder auf ein allgemein akzeptiertes Niveau zu heben. 
Daher wurde bisher und werden auch im neuen System die 
noch nach FKA bestehenden Finanzausstattungsdefi zite 
weiter verringert. Dies geschieht mit den dazu vorgesehe-
nen A-BEZ. Diese Mittel stellen tatsächlich Bundesmittel 
dar, weshalb auf dieser Stufe dann auch die Rolle des Bun-
des eher zum Tragen kommt als beim horizontalen FKA.

Bereits im alten System standen die BEZ in der Kritik. 
So wurde auf den eigentlich nur ergänzenden Charakter 
der BEZ abgestellt (Bickmann und van Deuverden, 2014). 
Gleichwohl hatte bereits 1986 das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) festgestellt, dass sich aus dem ergän-
zenden Charakter nicht ableiten ließe, dass „diese im Ver-
hältnis zum horizontalen Finanzausgleich nur geringfügig 
sein dürften“ (BVerfGE, 72, 330 (420)). Bei den S-BEZ 
kommen kritische Fragen hinsichtlich der konkreten und 
nachvollziehbaren Begründung und Beschreibung von 
Sonderlasten, der Befristung der Gewährung sowie der 
zulässigen Änderung der Finanzkraftreihenfolge hinzu.

Die A-BEZ erweitern nur wie bisher den horizontalen 
FKA auf vertikalem Wege. Altes und neues System eint, 
dass durch die politische Zielsetzung Länder mit nur sehr 
geringfügigen Abweichungen zur länderdurchschnittli-
chen relativen Finanzkraft (bis 2019: > 0,5 Prozentpunkte; 
ab 2020: > 0,25 Prozentpunkte) nach horizontalem FKA im-
mer noch als leistungsschwach gelten. Wie im alten System 
wird auch im neuen System durch den FKA eine Leistungs-
schwäche nicht beseitigt. Dies ist aber letztlich eine politi-
sche Vorgabe, denn zusätzliche Bundesmittel zum politisch 
angemessenen Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft 
sind nicht unbedingt notwendig. Mit Kenntnis über das Ge-
samtsystem ist einleuchtend, dass auf die Beteiligung des 
Bundes an der Finanzausstattungsanhebung mit Bundes-
mitteln verzichtet werden könnte, wenn nur z. B. im Rahmen 
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der vertikalen Umsatzsteuerverteilung der Länderanteil am 
Umsatzsteueraufkommen entsprechend erhöht würde. Da-
bei würde aber eine zielgenaue Anhebung fi nanzschwacher 
Länder komplexer, aber auch nicht unmöglich. Warum die 
Länder den Bund im Grunde unnötiger Weise in den Aus-
gleich unterschiedlicher Finanzkraft weiterhin einbeziehen, 
bleibt eine offene Frage. Das Volumen der A-BEZ betrug 
6.640 Mio. Euro 2020 gegenüber 4.476 Mio. Euro 2019. Zwar 
sind aufgrund der pandemiebedingten Steuereinbrüche die 
beiden Volumina nicht unmittelbar vergleichbar. Aufgrund 
der Anhebung der Höchstgrenze der Gewährung sowie die 
Erhöhung des Ausgleichsgrades kann aber dennoch davon 
ausgegangen werden, dass die Bedeutung der A-BEZ und 
somit die Rolle des Bundes hier zugenommen hat.

Besondere Kritik an den S-BEZ

Größerer Kritik sahen sich schon bislang die S-BEZ aus-
gesetzt. Hier spielte die Frage der Befristung bei den S-
BEZ „Kosten politischer Führung“ und bei den S-BEZ 
„Strukturelle Arbeitslosigkeit“ eine Rolle. Grundsätzlich 
haben die Gesetzgebenden festgelegt, dass die Verga-
be zu befristen und im Regelfall degressiv auszugestal-
ten ist (§ 12 Abs. 3 Satz 1 und 2 MaßStG). In § 12 Abs. 5 
Satz 5 MaßstG haben die Gesetzgebenden dann sowohl 
für die S-BEZ „Kosten politischer Führung“ als auch für 
die S-BEZ „Strukturelle Arbeitslosigkeit“ die Vorgabe der 
Befristung mit einer schlichten Formulierung ausgehebelt: 
„Absatz 3 Satz 1 gilt nicht“. So einfach ist es, Maßstäbe zu 
setzen und diese umgehend außer Kraft zu setzen.

Die Gewährung der S-BEZ „Kosten politische Führung“ 
führt zu der Frage, wie effi zient die aktuelle Ländergliede-
rung ist, wenn zehn von 16 Ländern die Kosten der Eigen-
ständigkeit nur mit weiteren Bundesmitteln (über 642 Mio. 
Euro pro Jahr ab 2020; vgl. Tabelle 1) tragen können. Es ist 
keine Frage, dass bei politisch-administrativen Fixkosten 
der Eigenständigkeit die Pro-Kopf-Kosten mit ansteigender 
Bevölkerungszahl sinken und insofern bevölkerungsreiche 
Länder Kostenvorteile aufweisen. Die Eigenständigkeit be-
völkerungsärmerer Länder sollte aber ceteris paribus zu 
Nutzenvorteilen führen, die die Kostennachteile mindestens 
kompensieren. In der Tat wäre die Ländergliederung dann 
effi zient. Gerade durch die Gewährung der S-BEZ „Kosten 
politischer Führung“ kommen Zweifel an einer effi zienten 
Länderstruktur auf und kleine Länder geraten unter poli-
tischen und ökonomischen Rechtfertigungsdruck, wenn 
zusätzliche Kosten für den Bundestaat entstehen. Der Ver-
dacht der Ressourcenineffi zienz steht damit im Raum, der 
dann natürlich mit Verweis auf ausschließlich politische 
Entscheidungen überlagert werden kann.

Im Zuge der Verhandlungen zur Neuordnung des Finanz-
ausgleichs 2016 sollte das Land Brandenburg pauschal eine 

im Grunde sachlich unbegründete Erhöhung des Jahresbe-
trages der S-BEZ „Kosten politischer Führung“ in Höhe von 
11 Mio. Euro erhalten (Deutscher Bundestag, 2017). Damit 
wäre nach der Reform 2005, bei der das Land Rheinland-
Pfalz sachlich unbegründet zusätzlich S-BEZ „Kosten poli-
tischer Führung“ erhielt (Peffekoven, 2001, 431 f.), ein zwei-
tes Mal diese besondere Form der BEZ im Grunde miss-
bräuchlich verwendet worden, um letztlich einen Konsens 
und ein einstimmig getragenes Verhandlungsergebnis zu 
erzielen (Heinemann 2017, 212). Aus dieser Situation konn-
ten sich die Gesetzgeber:innen offenbar durch eine auch 
im Maßstäbegesetz (§ 12 Abs. 3 Satz 3 MaßStG) geforderte 
Überprüfung befreien. So wurde nach erfolgter Überprüfung 
festgelegt: „Um die Ergebnisse der Überprüfung der Vor-
aussetzungen für die Vergabe von Sonderbedarfs-Bundes-
ergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten 
leistungsschwacher kleiner Länder aus überdurchschnitt-
lich hohen Kosten politischer Führung umzusetzen, werden 
die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach 
§ 11 Absatz 4 FAG für die Jahre ab 2020 von insgesamt rund 
528 Mio. Euro jährlich auf insgesamt rund 631 Mio. Euro 
jährlich angehoben. Zudem soll die länderweise Verteilung 
an die geänderten Einwohnerstrukturen der Ländergemein-
schaft angepasst werden“ (Deutscher Bundestag, 2020, 2).

In den genannten 528 Mio. Euro waren die zusätzlichen 
11 Mio. Euro für Brandenburg (66,22 Mio. Euro per an-
no statt 55,22 Mio. Euro per anno.) bereits eingearbeitet 
(2019: 517 Mio. Euro; vgl. Tabelle 1). Nach der erwähnten 
Überprüfung mit dem Ergebnis, dass der Gesamtbetrag 
auf rund 631 Mio. Euro steigen sollte, hätte Brandenburg 
bei der länderweisen Verteilung nach objektiver Über-
prüfung auf der Basis ökonometrischer Schätzverfahren 
69,674 Mio. Euro per anno erhalten sollen. Allerdings ist 
den politisch Verantwortlichen dann offenbar wieder ein-
gefallen, dass ja noch die Zusicherung aus 2016 bestand 
(+11 Mio. Euro). Dies ist dann nachträglich erfolgt (Deut-
scher Bundestag, 2020a, 1), weshalb ein Jahresbetrag für 
Brandenburg nun in Höhe von 80,674 Mio. Euro gewährt 
wird. Offensichtlicher kann die missbräuchliche Nutzung 
dieser S-BEZ nicht dokumentiert werden.

Die S-BEZ „Strukturelle Arbeitslosigkeit“ sind entstan-
den im Zuge der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe für Erwerbsfähige ab 2004. Dabei wurde eine 
Sonderlast aus dem Umstand abgeleitet, dass damals 
in ostdeutschen Kommunen eine unterdurchschnittliche 
Zahl an Sozialhilfeempfänger:innen und gleichzeitig eine 
überproportional hohe Zahl von Arbeitslosenhilfeempfän
ger:innen im Vergleich zu den westdeutschen Kommunen 
zu berücksichtigen war (Deutscher Bundestag, 2005, 1) 
und durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe gerade die ostdeutschen Kommunen somit nur 
unterproportional gegenüber den westdeutschen Kom-
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munen profi tierten. Diese damals neuen S-BEZ „Struktu-
relle Arbeitslosigkeit“ waren bis 2009 befristet und sollten 
2008 erstmalig überprüft werden. Bereits 2006 wurde die 
Befristung um ein Jahr auf 2010 verlängert und seit 2009 
ist die grundsätzliche Befristung entfallen. Mit insgesamt 
268 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1) spielen sie aber quantita-
tiv längst nicht mehr die Rolle wie noch 2005 (1.000 Mio. 
Euro). Gleichwohl weisen Bickmann und van Deuverden 
(2014, 681) darauf hin, dass eine Finanzschwäche eigent-

lich entweder durch den horizontalen Finanzausgleich 
oder durch A-BEZ ausgeglichen werden sollte.

Sonderbedarf oder doch kein Sonderbedarf? – 
Neuartige BEZ ab 2020

Auf der Grundlage des reformierten Art. 107 Abs. 2 GG 
können nun Zuweisungen des Bundes „unabhängig von 
den Maßstäben nach den Sätzen 1 bis 3 auch solchen 
leistungsschwachen Ländern gewährt werden, deren 
Gemeinden (Gemeindeverbände) eine besonders gerin-
ge Steuerkraft aufweisen (Gemeindesteuerkraftzuwei-
sungen), sowie außerdem solchen leistungsschwachen 
Ländern, deren Anteile an den Fördermitteln nach Artikel 
91b ihre Einwohneranteile unterschreiten“ (Art. 107 Abs. 2 
Satz 6 GG).

Für Scherf (2020, 603) zeigt sich die Tendenz der Vertika-
lisierung im Finanzausgleich auch bei den BEZ für Son-
derbedarfe und führt als Beispiel sogleich die neuartigen 
BEZ „Gemeindesteuerkraft“ auf. Zudem weist Scherf da-
rauf hin, dass im Falle der zweiten neuartigen BEZ zum 
Ausgleich durchschnittsorientierter Forschungsförde-
rung überhaupt kein Sonderbedarf vorliege. Bei beiden 
neuartigen BEZ sollte ergänzt werden: Sonderbedarfe 
haben die Gesetzgeber:innen offenbar auch gar nicht als 
Voraussetzung vorgesehen. Ansonsten hätten diese BEZ 
in § 12 MaßstG (S-BEZ) aufgenommen werden können. 
Sind sie aber nicht. Vielmehr sind diese neuartigen BEZ 
in § 11 MaßstG (Zuweisungen nach Artikel 107 Absatz 2 
Satz 6 des Grundgesetzes) zu fi nden. Dort ist von Son-
derlasten oder -bedarfen keine Rede.

Unter anderem kritisiert Scherf (2020), dass für die Finanz-
kraft beide Ebenen eines Landes konsolidiert, also das 
„gemeinsame Potenzial der Länder und Gemeinden zur Fi-
nanzierung öffentlicher Aufgaben und Ausgaben“ (Scherf, 
2020, 603), betrachtet werden müsse. So aber wird nun 
systematisch die Länderebene von der Gemeindeebene 
getrennt und die interne Finanzverteilstruktur ist auf dieser 
Stufe nicht mehr maßgeblich. Dadurch kommt es, wie auch 
bereits bei Scherf (2020) vorhergesagt, zu Situationen, bei 
denen Länder aufgrund unterdurchschnittlicher kommu-
naler Finanzkraft5 zusätzliche BEZ erhalten, obwohl diese 
Länder in der Gesamtschau die gleiche Gesamtfi nanzkraft 
oder sogar eine höhere Gesamtfi nanzkraft aufweisen wie 
nicht zuweisungsberechtigte Länder aufgrund ihrer nicht-
unterdurchschnittlichen kommunalen Finanzkraft. So weist 
Bremen eine relative Finanzkraft (Länder- und Gemein-

5 Der Fehlbetrag, der zu 80 % des Durchschnitts besteht, wird zu 
53,5 % aufgefüllt, § 11 Abs. 5 FAG. Berücksichtigt werden die kom-
munalen Steuereinnahmen nach § 8 Abs. 1 und 2 FAG, also ohne Her-
absetzung auf 75 % nach § 8 Abs. 3 FAG.

Land Bisherige S-BEZ „Neue“ BEZ Summe

Kosten 
politi-
scher 

Führung

Struk-
turelle 

Arbeitslo-
sigkeit

Ausgleich 
Gemein-
desteuer-

kraft

Ausgleich durch-
schnittsortierte 
Forschungsför-

derung

Nordrhein-
Westfalen

--- --- --- --- ---

Bayern --- --- --- --- ---

Baden-Würt-
temberg

--- --- --- --- ---

Niedersachsen --- --- --- 62,1 62,1

Hessen --- --- --- --- ---

Sachsen 47,371 
(25,565)

85,492 
(160,776)

433,671 --- 566,534

Rheinland-
Pfalz

48,337 
(46,016)

--- --- 71,1 120,037

Sachsen-
Anhalt

70,993 
(52,663)

50,116 
(94,248)

230,108 12,4 363,617

Schleswig-
Holstein

66,308 
(53,174)

--- --- 7,2 73,508

Thüringen 71,432 
(55,731)

47,168 
(88,704)

247,945 18,9 385,445

Brandenburg 80,674 
(55,220)

50,920 
(95,760)

25,043 3,4 160,037

Mecklenburg-
Vorpommern

71,959 
(61,335)

34,304 
(64,512)

191,252 4,9 302,415

Saarland 66,309 
(63,400)

--- 23,067 3,5 92,876

Berlin 58,671 
(43,460)

--- --- --- 58,671

Hamburg --- --- --- --- ---

Bremen 60,332 
(60,332)

--- --- --- 60,322

Summe 642,386 
(516,916)

268,000 
(504,000)

1.151,09 184,1 2.245,57

Tabelle 1
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und 
Bundesergänzungszuweisungen 2020
in Mio. Euro

Anmerkungen: In Klammern Werte für das Ausgleichsjahr 2019.

Quellen: Bundesministerium der Finanzen (2021), Monatsbericht des 
BMF, März 2021, 25-26; Bundesministerium der Finanzen (2020), Finanz-
bericht 2021, Oktober 2020, 179; § 11 Abs. 3 und 4 FAG; eigene Berech-
nungen entsprechend § 11 Abs. 5 FAG.
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deebene) nach horizontalem FKA und A-BEZ von 97,7 % 
2020 auf und das Saarland verfügt nach horizontalem FKA 
und A-BEZ über eine relative Finanzkraft von 98,68 % (vgl. 
Abbildung 3). Obwohl das Saarland also bereits eine hö-
here Finanzkraft hatte, erhielt das Land 2020 noch weitere 
rund 23 Mio. Euro zusätzlich nur aufgrund der unterdurch-
schnittlichen kommunalen Steuerkraft (vgl. auch Tabelle 1).

Zusätzlich können die BEZ „Gemeindesteuerkraft“ bewir-
ken, dass sich die Finanzkraftreihenfolge verändert.6 Darauf 
hatte Scherf (2020) ebenfalls hingewiesen. So zeigen die 
Ergebnisse für 2020, dass etwa Mecklenburg-Vorpommern 
nach horizontalem FKA und A-BEZ eine relative Finanzkraft 
von 97,85 % erreicht, während Rheinland-Pfalz auf 99,58 % 
kommt. Nach Gewährung von über 191 Mio. Euro in Form 
von BEZ „Gemeindesteuerkraft“ (vgl. Tabelle 1) erreicht 
Mecklenburg-Vorpommern dann 100,55 % und überholt 
Rheinland-Pfalz. Zwar hat das BVerfG eine Veränderung 
der Finanzkraftreihenfolge durch S-BEZ als zeitweise tole-
rierbar eingestuft, dabei aber deutliche Hinweise gegeben:

„Berücksichtigt der Gesetzgeber bei der Gewährung 
von Bundesergänzungszuweisungen dagegen Son-
derlasten einzelner Länder, ist nicht ausgeschlossen, 
situationsabhängig und insoweit zeitlich begrenzt Zu-
weisungen auch solchen Ländern zu gewähren, deren 
Finanzkraft nach Durchführung des Länderfi nanzaus-
gleichs den Länderdurchschnitt erreicht oder über-
schritten hat (BVerfGE 72, 330, 404 f.). Demzufolge 
können Bundesergänzungszuweisungen, die gerade 
der Berücksichtigung von Sonderbedarfen dienen, 
zeitweise zu Veränderungen der Finanzkraftreihenfol-
ge führen; das Nivellierungsverbot greift insoweit nicht. 
Allerdings müssen für die Berücksichtigung von Son-
derlasten außergewöhnliche Gegebenheiten vorliegen, 
die einer besonderen, den Ausnahmecharakter aus-
weisenden Begründungspfl icht unterliegen. Im Regel-
fall darf die Gewährung von Bundesergänzungszuwei-
sungen auch bei der Berücksichtigung von Sonderlas-
ten nicht dazu führen, daß die Finanzkraft des begüns-
tigten Landes die durchschnittliche Finanzkraft der 
Länder nach dem horizontalen Finanzausgleich über-
steigt. Darüber hinaus ist der Gesetzgeber aus dem 
föderativen Gleichbehandlungsgebot auch verpfl ich-
tet, die Sonderlasten zu benennen und zu begründen 
(BVerfGE 72, 330, [405 f.]).“ (BVerfGE 101, 158, 234 f.).

Fraglich bleibt, ob es sich entsprechend des Wortlautes 
des Maßstäbegesetzes aber überhaupt um S-BEZ han-
delt. Vielmehr orientieren sich die BEZ „Gemeindesteuer-

6 Dies gilt auch grundsätzlich für die S-BEZ „Kosten politischer Füh-
rung“, für die S-BEZ „Strukturelle Arbeitslosigkeit“ sowie für die BEZ 
„Ausgleich durchschnittsorientierte Forschungsförderung“.

kraft“ nach § 12 MaßStG, wenngleich „formal unabhängig 
von den Maßstäben des Finanzkraftausgleichs“ (Scherf, 
2020, 603), eher an den Maßstäben für die A-BEZ, wobei 
allerdings nur die kommunale Ebene und diese abweichend 
zum horizontalen FKA mit 100 % berücksichtigt wird. Auch 
muss kritisch darauf hingewiesen werden, dass es letzt-
lich zu einer doppelten Berücksichtigung der kommunalen 
Steuerkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich kommt, 
da die kommunale Ebene bzw. Steuerkraft bereits im hori-
zontalen FKA berücksichtigt wird (Heinemann, 2017, 211).

Zuletzt wurden im Ausgleichsjahr 2020 insgesamt 
184,1 Mio. Euro durch den Bund in Form der neuartigen 
BEZ „Ausgleich durchschnittsorientierte Forschungs-
förderung“ vergeben. Diese Gewährung kann letztlich 
nicht mit einem „Sonderbedarf“ in Verbindung gebracht 
werden, da er schlicht nicht vorliegt (Scherf, 2020, 604). 
Hier wird grundsätzlich nur eine fi nanzielle Differenz zwi-
schen dem eigenen Nettozufl uss aus den Mitteln der 
Forschungsförderung nach Art. 91b GG und dem durch-
schnittlichen Nettozufl uss aus der Forschungsförderung 
teilkompensiert (35 % der zu 95 % des Durchschnitts 
vorhandenen Lücke). In anderen Worten: Erhält ein Land 
nur einen unterdurchschnittlichen Nettozufl uss im Rah-
men der Forschungsförderung, so fl ießen dem Landes-
haushalt dann doch weitere Bundesmittel zu. Für Nieder-
sachsen kamen 2020 über 62 Mio. Euro zusätzlich für den 
Landeshaushalt zusammen. Den höchsten Betrag erhielt 
Rheinland-Pfalz mit 71,1 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1).

Da es sich bei S-BEZ letztendlich um ungebundene Haus-
haltsmittel handelt, „die zur ergänzenden Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs gewährt werden“ (Deutscher 
Bundestag, 2006, 17), stehen empfangsberechtigten Län-
dern die Mittel zur allgemeinen Verfügung. Unterdurch-
schnittliche Nettozufl üsse aus der Forschungsförderung 
nach Art. 91b GG erhöhen also prinzipiell den Haushalts-
spielraum eines Landes auch für Ausgaben jenseits der 
Wissenschafts- und Forschungsaktivitäten (z. B. Innere 
Sicherheit, Verkehr, Umweltschutz).

Abschließende Bemerkungen

Der neue Finanzausgleich wurde erstmalig 2020 durchge-
führt. Dabei hat sich am Gesamtbild wenig geändert. „Ge-
berländer“ und „Nehmerländer“ existieren zwar nicht mehr, 
dafür kann nun von „Abschlagsländern“ und „Zuschlags-
ländern“ gesprochen werden. Die in den vergangenen Jah-
ren vorgebrachte Kritik, dass durch die Vertikalisierung des 
Ausgleichs zwischen den Ländern die Solidarität zwischen 
ihnen aufgekündigt sei (Renzsch, 2017), wird nicht geteilt. 
Immerhin verzichtet z. B. Bayern 2020 auf über 7,7 Mrd. 
Euro im Rahmen des horizontalen FKA, was durchaus als 
solidarischer Beitrag zur Unterstützung fi nanzschwacher 
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Länder betrachtet werden kann. Neu ist, dass die „horizon-
tale Solidarität“ nun weniger sichtbar ist (Lenk und Glinka, 
2017, 507). Dafür ist der nach wie vor hohe Nivellierungs-
grad durch FKA und A-BEZ weiterhin erkennbar.

Insgesamt dürften in der weiteren Diskussion über einen 
angemessenen, bedarfsorientierten und solidarischen 
Finanzausgleich in Deutschland und das Verhältnis der 
Bundesebene zur Länderebene (Stichwort: schleichen-
de Zentralisierung) die BEZ eher Gegenstand kritischer 
und kontrovers geführter wissenschaftlicher und politi-
scher Auseinandersetzungen über die Begründung der 
Ansprüche, die Sinnhaftigkeit im Föderalstaat sowie über 
die Vergabemodalitäten sein als der neue FKA. Aber auch 
hier sind natürlich einige Probleme verblieben.
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Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
2005 war nicht allein ein sozialpolitischer Systemwechsel. 
Sie änderte Finanzierungslasten und führte zu einer neu-
en Verfl echtung der Finanzströme im Bundesstaat. Im al-
ten System lag die Finanzierung der Arbeitslosenhilfe beim 
Bund, jene der Sozialhilfe bei den Kommunen. Mit dem 
SGB-II wurde den Kommunen die Finanzierung der Kos-
ten der Unterkunft und Heizung (KdU) übertragen. Da die 
Kommunen gleichzeitig fi nanziell entlastet werden sollten, 
erstattete der Bund einen Teil dieser Ausgaben. Diese Bun-

desbeteiligung an den KdU war fortwährend Gegenstand 
kommunaler Forderungen, politischer Debatten, wissen-
schaftlicher Analysen und fi skalischer Tauschgeschäfte. 
Allein seit 2011 wurde die Finanzierungsbeteiligung neun 
Mal geändert. Mitte 2020 beschloss die Bundesregierung, 
den Bundesanteil auf bis zu 75 % zu erhöhen.1 Doch auch 
mit diesem großen Schritt bleiben Kritikpunkte und wird 
die Debatte um die KdU nicht beendet sein.

Entwicklungen und Hintergründe von 2005 bis 2019

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB 
II) sind die Kommunen für die Unterbringungskosten der 
Bedarfsgemeinschaften verantwortlich. Diese Leistung er-
folgt in Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Wohnkos-
ten. Die Ausgaben der kommunalen Träger stehen daher in 
enger Beziehung zur örtlichen Arbeitsmarktlage.2 Je größer 
die Quote der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der Be-
völkerung, desto höher sind tendenziell auch die kommuna-
len Ausgaben. Aus diesem Grund sind große interkommu-
nale Niveauunterschiede beobachtbar und zwangsläufi g.

Durch die Bundesbeteiligung sollte sichergestellt werden, 
dass die mit der Schaffung des SGB-II versprochene fi -
nanzielle Entlastung der Kommunen auch tatsächlich ein-
tritt.3 Diese Bundesbeteiligung blieb nicht konstant, son-

1 Die Umsetzung erfolgte mit Art. 2 des Gesetzes zur fi nanziellen Ent-
lastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6.10.2020 (BGBl. I 
2020, S. 2072).

2 Weitere Faktoren sind das örtliche Mietniveau und die Energiepreise, 
wobei das Mietniveau, im Gegensatz zu den Energiepreisen, teils gro-
ße regionale Unterschiede aufweist. Arnold et al. (2015) zeigen, dass 
sich die lokalen KdU zu 96 % mit der Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
und der Einwohnerdichte (als Proxy für das Mietpreisniveau) erklärt.

3 Deutscher Bundestag (2005). Den Kommunen wurde zugesichert, 
dass sie infolge der Arbeitsmarkt- und Sozialhilfereform per Saldo um 
jährlich 2,5 Mrd. Euro entlastet werden (Hassel und Schiller, 2010).
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Tabelle 1
Veränderungen der Bundesbeteiligungen

Quelle: eigene Darstellung.

Jahr Änderung der Bundesbeteiligung an den KdU

2005 Einführung der bundesweit einheitlichen „Sockelbeteiligung“ mit 
29,1 %

2007 Erhöhung der „Sockelbeteiligung“ auf bundesdurchschnittlich 
31,8 %
Einführung der höheren Sonderquoten für Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz

2008 Einführung der formelbasierten Anpassung der „Sockelbeteili-
gung“ anhand der Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, und 
in der Folge schrittweiser Rückgang der Beteiligungsquote auf 
bundesdurchschnittlich 23,6 % in 2010

2011 Anhebung der „Sockelbeteiligung“ auf bundesdurchschnittlich 
31 %
Rückkehr zur quotalen Beteiligung an den KdU-Ausgaben 
(anstelle der Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften)
Einführung der Beteiligungskomponente „Bildungs- und 
Teilhabe paket“

2015 Einführung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlastung“ 
mit 3,7 %

2016 Einführung der Beteiligungskomponente „Asyl-KdU“ mit anfäng-
lich 2,9 %

2017 Erhöhung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlastung“ 
auf 7,4 %

2018 Absenkung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlas-
tung“ auf 5,8 %

2019 Absenkung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlas-
tung“ auf 3,3 %

2020 Erhöhung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlastung“ 
um 25 %

2022 Wegfall der Beteiligungskomponente „Asyl-KdU“

dern wurde in der Folge wiederholt auf unterschiedliche 
Weise und aus unterschiedlichen Gründen geändert (vgl. 
Tabelle 1) (Wixforth, 2016).

Aufgrund des verfassungsrechtlichen Kooperationsverbots 
zwischen Bund und Kommunen fl ießen die Mittel nicht di-
rekt vom Bund an die Kommunen, sondern über die Haus-
halte der Länder. Diese Regelung ist durchaus geeignet, 
den Finanzföderalismus auszuhöhlen. Denn die Länder 
stehen als bloße „Transferstelle“ nur am Rande. Ihre Zu-
ständigkeit für die kommunalen Finanzen wird geschwächt 
und letztlich durch diesen parallelen Transferweg auch die 
Systematik des föderalen Finanzausgleichs. Gleichzeitig 
gibt es bei den KdU jedoch eine relativ klare Aufgaben- und 
Finanzzuordnung. Im Vergleich zu anderen Sozialleistun-
gen sind die eigenen Gestaltungsspielräume der Länder 
und Kommunen gering; dies gilt sowohl für die Umsetzung 
der KdU als auch für die Ermittlung, Verteilung und Verwen-
dung der Finanzierungsbeteiligung des Bundes.

Eine zweite grundsätzliche Debatte berührt die Frage, ob 
die KdU überhaupt sinnvoll auf kommunaler Ebene ver-
ortet sind. Die ökonomische Theorie des Föderalismus 
befürwortet eine dezentrale Leistungserbringung, wenn 
regional divergierende Präferenzen und erhebliche ört-
liche Spielräume in der Leistungsumsetzung gegeben 
sind (Blankart, 2008, 536 f.; Zimmermann, 2009, 13 ff.). 
Divergierende Präferenzen hinsichtlich der Wohnraum-
versorgung sind nicht zu erkennen. Auch eine dezentrale 
Aufgabenautonomie ist im Falle der KdU nicht gegeben, 
da der Anspruch an die Wohnraumversorgung bundesweit 
relativ ähnlich defi niert ist und die sich für die Kommunen 
ergebenden Kosten fast vollständig aus nicht kontrollier-
baren Faktoren resultieren (Arnold et al., 2015, 78 f.). Die 
kommunale Autonomie an dieser Aufgabe liegt (zumindest 
bis 2019) zweifellos weit unter dem kommunalen Finanzie-
rungsanteil. Diese Problematik ist nicht nur theoretisch re-
levant, sondern hat auch praktische Auswirkungen. Denn 
bei den KdU handelt es sich um eine Aufgabe von erheb-
lichem fi nanziellem Gewicht (kommunaler Anteil 2019 ca. 
8 Mrd. Euro), und die Ausgabe selbst streut lokal konträr 
zur Einnahmekraft der Kommune (Arnold et al., 2015, 80 
f.). Die fragwürdige Verortung der KdU bindet somit in fi -
nanzschwachen Kommunen überproportional Mittel.

Abbildung 1 zeigt die Beteiligung des Bundes an den KdU 
von 2005 bis 2019. Seit 2016 setzt sich diese aus vier Kom-
ponenten zusammen. Die Komponenten traten zu verschie-
denen Zeitpunkten in Kraft, haben unterschiedliches Ge-
wicht, und somit schwankt die Bundesbeteiligung erheblich 
über den Zeitraum. Insgesamt bewegte sie sich zwischen 
23,6 % (2010) und 49 % (2018). Im Kern lassen sich drei Ent-
wicklungsphasen unterscheiden. Die erste Phase umfasst 
2005 bis 2010, als nur die Sockelbeteiligung des Bundes 

existierte. In der zweiten Phase 2011 bis 2014 trat mit der 
Erstattung der kommunalen Ausgaben für das Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) eine zweite Beteiligungskompo-
nente hinzu. In der dritten Phase 2015 bis 2019 wurden zwei 
Komponenten ergänzt: Eine Komponente mit dem Zweck 
der Kommunalentlastung und eine weitere für die Erstat-
tung der KdU für Flüchtlinge (Asyl-KdU). 2020 tritt die KdU-
Bundesbeteiligung in eine neue Phase ein.

2005 und 2006 lag die Beteiligungsquote des Bundes für 
alle Länder einheitlich unter 30 %. 2007 wurde die Bun-
desbeteiligung auf 31,8 % erhöht. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg ab 2007 höhere KdU-Beteiligungsquoten erhalten.4 
Die Einführung dieser Sonderquoten wurde damit be-
gründet, dass beide Länder aufgrund ihrer spezifi schen 
Sozialstruktur durch die Zusammenlegung der Arbeits-

4 So betrug die KdU-Beteiligungsquote des Bundes 2007 in Rheinland-
Pfalz 41,2 %, in Baden-Württemberg 35,2 % und in den übrigen Län-
dern einheitlich 31,2 %.
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Abbildung 1
Bundesbeteiligung an den KdU nach Komponenten
in %

Quelle: eigene Berechnungen nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit, des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverord-
nungen 2013 bis 2020.

losen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II) per Saldo nicht entlastet worden wären.5 
Damit begann der auch 2021 noch anhaltende Umstand 
unterschiedlicher Beteiligungsquoten nach Ländern. 

Ab 2008 wurde die Herleitung der Bundesbeteiligungsquo-
te geändert. Basierte sie in den ersten Jahren auf Progno-
sen, so wurde nun eine Berechnungsformel zur jährlichen 
Anpassung eingeführt. Die Höhe der Bundesbeteiligung 
orientierte sich an der Entwicklung der Anzahl der SGB-
II-Bedarfsgemeinschaften. Diese Formel hatte bis 2010 ei-
nen deutlichen – seitens der Länder und Kommunen stark 
kritisierten – Rückgang der Bundesbeteiligung zur Folge. 
Ursache war die Erholung am Arbeitsmarkt und die damit 
sinkende Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Gleichwohl 
schlug dieser Effekt aufgrund steigender Mieten und Ener-
giepreise nicht in vollem Maße auf die kommunalen KdU-
Ausgaben durch. Im Ergebnis betrug die Beteiligungsquote 
des Bundes 2010 im Bundesdurchschnitt nur noch 23,6 %.

5 Eine ähnliche zusätzliche Begünstigung existierte von 2005 bis 2019 
in Form der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen an die 
ostdeutschen Länder. Doch anders als die Sonderquoten bei der 
KdU-Bundesbeteiligung wurde dieser Transfer regelmäßig überprüft 
und der Höhe nach angepasst.

2011 wurde die Berechnungsweise erneut geändert. Die 
Höhe der Bundesbeteiligung bemisst sich seither – über-
wiegend – wieder an den kommunalen KdU-Ausgaben. 
Zudem wurde die Quote auf 31 % angehoben.6 2011 be-
gann zudem die Geschichte zusätzlicher Beteiligungskom-
ponenten: Die nun zweite Beteiligungskomponente diente 
der Finanzierung der 2011 neu geschaffenen Bildungs- und 
Teilhabeleistungen (BuT-Leistungen). Über die Aufstockung 
der Bundesbeteiligung sollten Ausgaben für diese neue So-
zialleistung erstattet werden. Die Beteiligungskomponente 
BuT wird seit 2013 jährlich auf Grundlage der sogenann-
ten Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung für jedes 
Land defi niert. Die Festlegung erfolgt dabei auf Basis der 
Ist-Ausgaben, welche die Kommunen für BuT-Leistungen 
im Vorjahr getätigt haben. Daher divergiert die BuT-Betei-
ligungsquote sowohl zwischen den Ländern als auch im 
Zeitverlauf. Die Bundesbeteiligung für die BuT-Leistungen 
stellt eine Besonderheit unter den verschiedenen Kompo-
nenten der KdU-Bundesbeteiligung dar: Sie ist lediglich ein 
Transferweg für Bundesmittel, weist aber keinen inhaltlichen 
Bezug zu den KdU auf. Alle anderen Komponenten werden 
hingegen zweckgebunden für die KdU-Ausgaben gewährt 
und entlasten die Kommunen von dieser Finanzierungslast.

Die dritte Komponente der Bundesbeteiligung (Kommunal-
entlastung) resultiert aus dem politischen Versprechen der 
damaligen Bundesregierung, die Kommunen „im Rahmen 
der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Um-
fang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe“ 
zu entlasten (CDU, CSU, SPD, 2013, 63). Eine Vorabentlas-
tung von 1 Mrd. Euro fl oss 2015 und 2016 je hälftig über 
die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteu-
er und über eine erhöhte Bundesbeteiligung der KdU. Die 
Kommunalentlastung hatte 2015 und 2016 einen Wert von 
3,7 Prozentpunkten.7 2017 wurde die Quote auf 7,4 % der 
KdU-Ausgaben verdoppelt.8 Die im Koalitionsvertrag an-
gekündigte Entlastung von 5 Mrd. Euro gilt seit 2018, wur-
de jedoch nach mehrjähriger Diskussion letztlich vollstän-
dig vom Bundesteilhabegesetz entkoppelt. Gemäß der 
Bund-Länder-Vereinbarung erfolgt die Verteilung der Ent-
lastungsmittel wie folgt: 2,4 Mrd. Euro durch eine Erhöhung 
des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro 
über eine Aufstockung der Bundesbeteiligung an den KdU 
sowie 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils 

6 Die „Sockel-Beteiligungsquote“ wurde für Rheinland-Pfalz und Ba-
den-Württemberg mit 37,6 % bzw. 31,6 % und für die übrigen Län-
der mit 27,6 % festgelegt. Von 2011 bis 2013 wurde diese Quote um 
5,9 Prozentpunkte aufgestockt (Wixforth, 2016, 503).

7 Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 
und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbe-
treuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 
22.12.2014 (BGBl. I 2014 S. 2411).

8 Gesetz zur Förderung von Investitionen fi nanzschwacher Kommunen 
und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme 
und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. 6.2015, BGBl. I S. 974.
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an der Umsatzsteuer, die an die Kommunen weitergeleitet 
werden soll. 2018 belief sich die Entlastungsbeteiligung auf 
5,8 %9, und 2019 betrug sie 3,3 %.

Vor dem Hintergrund des starken Zuzugs von 
Asylbewerber:innen und der damit verbundenen wach-
senden fi nanziellen Belastung der Kommunen hat der 
Bund 2016 beschlossen, die KdU-Ausgaben dieser Be-
darfsgemeinschaften (Asyl-KdU) bis einschließlich 2018 
vollständig zu erstatten.10 Die Regelung wurde seither 
zweimal verlängert und wird nach der derzeitigen Rechts-
lage 2022 entfallen. Das Verfahren zur Festlegung der für 
die Asyl-KdU erforderlichen Beteiligungsquote entspricht 
im Grundsatz demjenigen bei der Kompensation der BuT-
Leistungen. Analog divergiert daher auch die Beteiligung 
für die Asyl-KdU zwischen den Ländern und Jahren.

Bundesbeteiligung nach Ländern 2019

Die Bundesbeteiligung an den KdU setzt sich somit aus 
vier Komponenten zusammen. Wie Abbildung 2 zeigt, 
belief sich die Bundesbeteiligung 2019 im Bundesdurch-
schnitt auf 47,2 %. Über die „Sockel-Beteiligung“ wurden 
im Bundesdurchschnitt 28,3 Prozentpunkte der KdU-Aus-
gaben erstattet. Die Beteiligung zur Erstattung der Asyl-
KdU entsprach im Bundesdurchschnitt 10,9 % und war 
fi skalisch die zweitwichtigste Komponente. Die Beteili-
gung zur Erstattung der kommunalen BuT-Leistungen be-
lief sich im Bundesdurchschnitt auf 4,7 %. Die Beteiligung 
zur fi nanziellen Entlastung der Kommunen hatte 2019 mit 
einem KdU-Ausgabenanteil von 3,3 % das geringste Ge-
wicht. In Summe wies die Bundesbeteiligung 2019 zwi-
schen den Ländern erhebliche Unterschiede auf. Der An-
teilswert reichte von 41,3 % in Brandenburg bis zu 56,1 % 
in Rheinland-Pfalz. Die Sockelbeteiligung privilegiert zwei 
Länder. Die Unterschiede bei Asyl-KdU und BuT resultie-
ren aus unterschiedlichen Ausgabenniveaus in den Län-
dern und sind somit sachlich begründet. Nur die Beteili-
gung zur Kommunalentlastung belief sich auf einen in allen 
Ländern konstanten Wert von 3,3 Prozentpunkten.

Aufstockung der Bundesbeteiligung 2020

2020 wurde die Bundesbeteiligung an den KdU für alle 
Länder um 25 Prozentpunkte aufgestockt.11 Mit dieser Ent-
scheidung ist der Bund einer langjährigen Forderung von 

9 Die Quote von 5,8 % wurde durch eine rückwirkende Anpassung 2019 
festgelegt. Mit Art. 2 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und 
Kommunen vom 1.12.2016 (BGBl. I 2016 S. 275) wurde der Wert für 
2018 in § 46 Absatz 7 Nr. 2 SGB II zuvor auf 7,9 % festgelegt. 

10 BGBl. I 2016 S. 2755. Mit diesem Schritt folgte die Bundesregierung 
einer Forderung des Deutschen Städtetages (2016, 4).

11 Die Änderung erfolgte mit Art. 2 des BGBl. I 2020 S. 2072.

Ländern, Kommunen und Wissenschaft gefolgt.12 Diese 
Entscheidung war Teil des am 3. Juni 2020 verkündeten 
Maßnahmenprogramms zur Bewältigung der Folgen der 
Corona-Pandemie und zur Konjunkturförderung. Der Schritt 
sollte die Kommunen insgesamt fi nanziell stärken. Vor dem 
Hintergrund des krisenbedingt drohenden Anstiegs der 
kommunalen KdU-Ausgabenbelastung entschied sich der 
Bund mit der Anhebung für eine gezielte und nachhaltige 
Entlastung struktur- und fi nanzschwacher Kommunen. Im 
Gegensatz zu anderen Punkten des Konjunkturprogramms 
(z. B. Erstattung der Gewerbesteuerausfälle 2020), ist die 
Maßnahme zeitlich unbefristet. Eine Erklärung für diesen, 
öffentlich teils als überraschend bezeichneten Beschluss 
liefern die Beschlüsse der Kommission „Gleichwertige Le-
bensverhältnisse“, die sich mit großer Mehrheit 2019 hier-
für aussprach. Die Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung 
wurde dergestalt umgesetzt, dass die seit 2015 existieren-
de Beteiligungskomponente „Kommunalentlastung“ um 
25 Prozentpunkte erhöht wurde. Für 2020 bedeutete dies 
einen Anstieg von bis dato berechneten 2,7 Prozentpunk-
ten auf 27,7 Prozentpunkte. Zusammen mit den übrigen drei 

12 Geißler und Niemann (2015); Beznoska und Kauder (2020); Wissen-
schaftlicher Beirat beim BMWi (2020); Deutscher Städtetag (2019).

Abbildung 2
Bundesbeteiligung an den KdU 2019 nach Ländern 
und Beteiligungskomponenten
in %

Quelle: eigene Berechnungen nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit, des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverord-
nungen 2019 und 2020.
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Komponenten belief sich die Bundesbeteiligung 2020 damit 
im Durchschnitt auf 72,5 %. Abweichend von dem medial 
teils entstandenen Eindruck, wurde die KdU-Bundesbetei-
ligung 2020 somit nicht auf 75 % angehoben, sondern um 
25 Prozentpunkte auf bis zu 75 %.13 Diese 75 % beziehen 
sich auf die im Grundgesetz genannte Obergrenze, die im 
Zusammenhang mit der Entlastungsmaßnahme ebenfalls 
angehoben werden musste, um die Bundesauftragsverwal-
tung zu vermeiden (104a Abs. 3 GG).

Abbildung 3 zeigt, auf welche Werte sich die vier Kompo-
nenten des Bundes 2020 im Ländervergleich summierten. 
Demnach reichte die Spanne von 66,4 % in Brandenburg 
bis zu 81,2 % in Rheinland-Pfalz. Auch in Baden-Württem-
berg sowie im Saarland lag die KdU-Bundesbeteiligung 
2020 bei mehr als 75 %. In vier der fünf ostdeutschen Län-
der war die Beteiligung demgegenüber geringer als 70 %.

13 Die Änderung erfolgte mit Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 29.9.2020, BGBl. I 2020 S. 2048.

Nachdem Höhe, Zusammensetzung und Entwicklung 
der KdU-Beteiligungsquote im Mittelpunkt standen, gibt 
Abbildung 4 einen nach Ländern differenzierten Über-
blick über die Höhe der fi skalischen Entlastung aus der 
ab 2020 geltenden Aufstockung um 25 Prozentpunkte. 
Bezogen auf die 2020 von den Kommunen getätigten 
KdU-Ausgaben14 belief sich die bundesweite Entlas-
tung (einschließlich der Stadtstaaten) auf 3,6 Mrd. Euro. 
Der Entlastungseffekt war dabei in den Stadtstaaten um 
mehr als das 1,5-Fache höher als in den Flächenländern.15 
Unter den Flächenländern profi tierten die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen am stärksten, gefolgt von jenen im 
Saarland und in Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite 
ist der Entlastungseffekt in Bayern und Baden-Württem-
berg besonders gering. Die Gründe für die Unterschiede 
bei der Entlastung je Einwohner:in liegen auf der Hand: 
Die Pro-Kopf-Entlastung korrespondiert unmittelbar mit 
der Pro-Kopf-Höhe der KdU-Ausgaben, die wiederum im 
Wesentlichen von der Höhe der SGB-II-Quote abhängt.

Nach der derzeitigen Rechtslage wird die Beteiligungs-
quote des Bundes in den kommenden beiden Jahren wie-
der unter das Niveau von 2020 sinken (vgl. Abbildung 5). 

14 Die Berechnung basiert auf Ist-Ausgaben der ersten neun Monate so-
wie einer Fortschreibung der Ausgabenentwicklung.

15 Mit 105 Euro je Einwohner:in war der Entlastungseffekt in Berlin am 
größten, gefolgt von Bremen (96 Euro je Einwohner:in) und Hamburg 
(87 Euro je Einwohner:in).

Abbildung 3
Bundesbeteiligung an den KdU 2020 nach Ländern 
und Beteiligungskomponenten
in %

Anmerkung: Bei den dargestellten Beteiligungsquoten nach Absatz 9 
(Asyl-KdU) handelt es sich noch nicht um endgültige Werte. Auf der 
Grundlage der 2020 von den Kommunen getätigten Ist-Ausgaben für die 
Asyl-KdU wird mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 
eine rückwirkende Anpassung der Beteiligungsquote erfolgen.

Quelle: eigene Berechnungen nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit, des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverord-
nung 2020.
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Auf Basis der aktuellen Regelungen ergibt sich für 2021 im 
Durchschnitt eine Beteiligungsquote von 71 %. Ursächlich 
für den leichten Rückgang gegenüber 2020 ist die Absen-
kung der Komponente „Entlastung“ um 1,5 Prozentpunkte 
in allen Ländern. Die aktuell noch 10,9 % betragende Asyl-
KdU soll nach aktueller Rechtslage 2022 ersatzlos weg-
fallen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Bundesbetei-
ligung im gleichen Ausmaß sinkt. Denn mit dem Wegfall 
besteht ab 2022 erstmals Freiraum, die seit 2018 durch 
den Bund gewährte Entlastung der Kommunen um bun-
desweit 5 Mrd. Euro jährlich planmäßig über eine entspre-
chende Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung zu ver-
wirklichen. Die Kommunalentlastung wird daher 2022 um 
9 Prozentpunkte auf 35,2 % angehoben. Mit dann 69 % 
liegt die KdU-Beteiligungsquote des Bundes voraussicht-
lich16 dennoch unter dem Niveau von 2020 und 2021. So-
mit wird der grundgesetzlich mögliche Entlastungsspiel-
raum von 74,9 % ab 2022 nicht vollständig ausgeschöpft. 
Wie hoch die Beteiligungsquote tatsächlich ausfallen wird, 
hängt von der Entwicklung der BuT ab. Aufgrund der 2019 
beschlossenen Leistungsausweitungen ist mit steigenden 
Ausgaben der Kommunen und daraus mit einem Anstieg 
dieser Beteiligungskomponente zu rechnen.

16 Höhe, Struktur und Entwicklung der KdU-Bundesbeteiligung 2020 
bis 2022 basieren zum Teil auf vorläufi gen Daten. Für 2021 wurden 
in Bezug auf die Beteiligungen nach BuT und Asyl für alle Länder die 
Beteiligungsquoten des Vorjahres überrollt. Dasselbe gilt für die BuT-
Quote für 2022.

Spiegelbildlich zur Entwicklung der Bundesbeteiligung 
zeigt Abbildung 6 die Höhe und Entwicklung des kom-
munalen Finanzierungsanteils.17 Die Zeitreihenbetrach-
tung verdeutlicht, in welchem Maße der Bund die Kom-
munen im Laufe des vergangenen Jahrzehnts entlastet 
hat.18 Zwischen 2005 und 2010 trugen die Kommunen in 
fast allen Jahren mehr als 70 % der KdU-Ausgaben. Seit 
2015 ist der kommunale Finanzierungsanteil an den KdU 
erkennbar gesunken. Aufgrund der Anhebung der Bun-
desbeteiligung 2020 mussten die Kommunen im Bundes-
durchschnitt nur noch 33,1 % der KdU-Ausgaben aus ei-
genen Finanzmitteln bestreiten.

Diskussion und Handlungsempfehlungen

Die Bundesbeteiligung an den KdU hat sich zu einem 
zentralen Element der Kommunalentlastung entwickelt, 
da sie überproportional strukturschwachen Kommunen 
zugute kommt. In Summe sind die KdU damit auch Spie-
gelbild einer kommunalfreundlichen Bundespolitik und 
des Bedeutungszuwachses der Kommunen in der ver-
gangenen Dekade. Gleichwohl muss dieser „pragmati-
schen“ Politik auch Kritik entgegengehalten werden. Die 
große Zahl der Änderungen kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sich die Bundespolitik über 15 Jahre nicht 
zu einer angemessenen Finanzierungsbeteiligung an den 
von kommunaler Seite kaum gestaltbaren KdU-Ausgaben 
durchringen konnte. Die zahlreichen Rechtsänderungen 
und teils geringfügigen sowie befristeten Anhebungen 
spiegeln auch eine „Entlastungspolitik der kleinen Schrit-

17 Da die Bundesbeteiligung an den BuT keinen Beitrag zur Finanzierung 
der KdU leistet, ist sie in Abbildung 6 nicht enthalten.

18 Vgl. Fussnote 16.

Abbildung 5
Bundesbeteiligung an den KdU1 nach Komponenten
in %

1 Für die Abschätzung der Bundesbeteiligungsquote 2021 und 2022 
wurden für die Beteiligungen nach Abs. 8 und 9 die Beträge aus 2020 
überrollt.

Quelle: eigene Berechnungen nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit, des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverord-
nung 2020.

Abbildung 6
Netto-KdU-Finanzierungsanteil der Kommunen
in %; Minimum und Maximum beziehen sich auf die Länderwerte

Quelle: eigene Berechnungen nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit, des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverord-
nungen 2013 bis 2020.
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te“ wider. Hierdurch ist zudem der Eindruck entstanden, 
dass die KdU-Bundesbeteiligung durch Bund und Länder 
als Transferkanal instrumentalisiert wird: Dies ist insofern 
nachvollziehbar, als unmittelbare Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund und Kommunen grundgesetzlich nicht vorge-
sehen sind und die – für die fi nanzielle Ausstattung der 
Kommunen zuständigen – Länder bei diesem Thema am 
Rande stehen. In den vergangenen 15 Jahren hat sich ein 
Nebenschauplatz des Finanzföderalismus entwickelt mit 
geringer Transparenz und Ad-hoc-Entscheidungen des 
Bundes. Dieser Nebenschauplatz verursacht allerdings 
im Vergleich zu anderen Transfers (z. B. Kita-Ausbau) ge-
ringe politische und administrative Transaktionskosten. 
Zugleich ist der Eindruck der Zweckentfremdung insofern 
falsch, als keine „Wohltaten“ an die Kommunen verteilt, 
sondern tatsächliche Ausgabenlasten kofi nanziert wer-
den. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung dient der poli-
tisch gewünschten, zielgerichteten Entlastung der beson-
ders betroffenen Kommunen.

Jenseits der kleinteiligen und befristeten Anpassungen der 
Bundesbeteiligung sind zwei weitere überkommene Re-
gelungen kritikwürdig. Die Finanzierung der BuT ist sach-
fremd und bindet wertvolle Spielräume der Kommunalent-
lastung. Diese Leistung ließe sich besser über zusätzliche 
Umsatzsteuerpunkte der Länder kompensieren. Die Privi-
legierung von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
ist, sofern sie jemals gerechtfertigt war, nicht mehr ver-
tretbar.19 Mit dem Auslaufen dieser Sonderregelung sowie 
der Komponenten Asyl-KdU und BuT ginge ein erheblicher 
Mehrwert in Bezug auf die Transparenz der Bundesbetei-
ligung einher. Die Komponenten Sockelbeteiligung und 
Kommunalentlastung sollten zusammengeführt werden. 
Am Ende stünde eine bundesweit einheitliche und dauer-
haft gewährte Quote, wie sie einst 2005 bei Einführung der 
Bundesbeteiligung an den KdU auch beschlossen wurde.

Fazit

Die Beteiligung des Bundes an den KdU-Ausgaben der 
Kommunen ist seit 2005 Gegenstand politischer Forde-

19 Inzwischen ist eine strukturelle Reform der Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen in Kraft getreten, die Bundesbeteiligung an den KdU wurde 
substanziell aufgestockt und die fi skalische Erforderlichkeit der Son-
derquoten wurde nie überprüft.

rungen und akademischer Debatten. Durch die Vielzahl 
der rechtlichen Änderungen stieg nicht allein die Höhe, 
sondern auch die Komplexität der Regelungen. Im Ergeb-
nis steht 2021 eine Bundesbeteiligung von mehr als 70 %, 
die mit Blick auf die Entlastung strukturschwacher Kom-
munen zu begrüßen ist und die Problematik der eigentli-
chen falschen Verortung dieser Aufgabe auf kommunaler 
Ebene mindert. Im Gegenzug entstand ein neuer Tatbe-
stand der Finanzverfl echtung. Trotz des bedeutenden 
Entlastungsschrittes 2020 wird die Debatte um weitere 
Bundesbeteiligungen in den kommenden Jahren anhal-
ten. So ist das Auslaufen der Asyl-KdU mitnichten sicher. 
Es stehen sowohl regionale Privilegien als auch die Finan-
zierung der BuT zur Debatte, und Forderungen werden 
sich mehren, den politisch versprochenen Finanzierungs-
anteil von 75 % auch tatsächlich auszuschöpfen.
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Der deutsche Fernbusmarkt – mittelfristig 
wieder auf ursprünglichem Niveau?
Der Fernbusverkehr ist zu Beginn der Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen und 
nimmt seit Ende März 2021 seinen Betrieb wieder auf. Seit seiner Liberalisierung 2013 bietet 
der Fernbusverkehr nicht nur preiswerte Mobilität, sondern trägt auch zu Einkommen und 
Beschäftigung bei. Es ist zu erwarten, dass der Sektor wieder seine bisherige ökonomische 
Bedeutung erreicht, weil insbesondere Privatpersonen dieses Verkehrsmittel nutzen. Im 
Gegensatz zu Geschäftsreisen wird hier nach der Pandemie keine Verhaltensänderung erwartet.
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Die Corona-Pandemie hat während der bisherigen Lock-
downs zwischenzeitlich zu einer fast vollständigen Einstel-
lung des Fernbusverkehrs in Deutschland geführt. Ende 
März 2021 nahm der führende Fernbusanbieter Flixbus den 
Betrieb wieder auf. Vor der Pandemie schien der Anfang 
2013 liberalisierte Fernbusverkehr ein Plateau im Verkehrs-
markt erreicht zu haben. Nach einem anfangs starken Wett-
bewerb zwischen mehreren Anbietern setzte sich schließ-
lich Flixbus nach einer Fusion mit Mein Fernbus Anfang 
2015 als führendes Unternehmen durch, und die Verkehrs-
zahlen stagnierten infolge der Konsolidierung zwischen 
2015 und 2019 bei rund 21 Mio. bis 23 Mio. Passagier:innen 
pro Jahr (Statistisches Bundesamt, 2020b).

Wesentliche Gründe für die Politik, den Fernbusverkehr 
zu liberalisieren, waren die Schaffung einer preiswerten 
und emissionsarmen Alternative zum Auto sowie die Er-
höhung des Wettbewerbsdrucks auf die Deutsche Bahn 
zur Verbesserung des Schienenpersonenfernverkehrs. 
Neben diesen positiven Effekten für private Haushal-
te und Umwelt sind durch die Liberalisierung auch neue 
Beschäftigung und Umsätze im Fernbussektor entstan-
den. Auf der Seite der Fernbusanbieter werden durch die 
Bereitstellung des Fernbusverkehrs Einkommen und Be-
schäftigung für Arbeitnehmer:innen und Geschäftsleute 
geschaffen. Diese ökonomischen Effekte werden nicht 
nur bei den Fernbusunternehmen selbst (direkte Effekte) 
generiert, sondern auch bei den Vorleistungsunterneh-
men in der Wertschöpfungskette, wie etwa Betreibern 
von Busbahnhöfen (indirekte Effekte). Zudem sind die 
Arbeitseinkommen der direkt und indirekt Beschäftigten 
für den Konsum mit weiteren, induzierten Effekten ver-
bunden, denn die Herstellung von Konsumgütern und 

Dienstleistungen führt wiederum zu Einkommen und Be-
schäftigung. In einer modellgestützten Schätzung werden 
die durch den Fernbusverkehr geschaffenen Einkommen 
und Arbeitsplätze für 2018 herangezogen und anschlie-
ßend mögliche Veränderungen im Fernbusmarkt nach der 
Corona-Pandemie abgeleitet.

Fernbuslinienanbieter in Deutschland

Flixbus ist 2018 in Deutschland mit einem Anteil von 
95,4 % an den inländischen und grenzüberschreitenden 
Fahrplankilometern der führende Anbieter von Fernbus-
linienverkehren (IGES Institut, 2018a). Abbildung 1 stellt 
den Verkehrsanteil von Flixbus im Vergleich zu weiteren 
Anbietern wie Eurolines, der Deutsche-Bahn-Tochter IC 
Bus und RegioJet dar. Flixbus führt die Beförderungsleis-
tung nicht selber durch, sondern beauftragt überwiegend 
mittelständische Busunternehmen mit dem ausführenden 
Passagiertransport, wobei Flixbus in den meisten Fällen 
als vertraglicher Beförderer dem Fahrgast gegenüber auf-
tritt. Flixbus übernimmt dafür Linienplanung, Marketing, 
Vertrieb und Kundenservice. Einen Überblick über das 
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Abbildung 1
Verkehrsanteile der Fernbusanbieter nach 
Fahrplankilometern 2018

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an IGES Institut (2018a).

Geschäftsmodell gibt Abbildung 2. Zwischen Flixbus und 
den beauftragten Beförderungsunternehmen bestehen 
Verträge, die eine Aufteilung der Ticketerlöse vorsehen. 
Medienberichten zufolge erhält Flixbus gemäß seines 
Standardvertrags 26 % und die Beförderungsunterneh-
men 74 % der Erlöse (Höfl er, 2018). Flixbus bietet neben 
Deutschland in vielen weiteren Ländern Fernbusverkehre 
an, darunter europäische Länder wie Frankreich, Italien 
und Spanien, aber auch die USA. Für die Aktivitäten in 
den einzelnen Ländern hat Flixbus eigene Tochterunter-
nehmen der Holding Flixmobility gegründet. Neben Bus-
verkehren bietet Flixmobility mit ihrer Tochter Flixtrain seit 
2017 auch Schienenpersonenfernverkehre auf wenigen 
Relationen in Deutschland an. Aufgrund des hohen An-
teils am Fernbuslinienverkehr in Deutschland betrachten 
wir Flixbus im Folgenden als repräsentatives Unterneh-
men für die gesamte Branche und rechnen die geschätz-
ten Größen auf den gesamten Fernbusverkehr anhand 
der erbrachten Fahrplankilometer hoch.

Umsätze

Flixmobility weist in ihrem Geschäftsbericht (Flixmobi-
lity, 2020) den Umsatz für Deutschland aus, der neben 
den Umsätzen aus dem Fernbusgeschäft auch die aus 
dem Schienenpersonenfernverkehr umfasst. Mithilfe der 
Passagierzahlen von Flixbus und Flixtrain lässt sich der 
Umsatz von Flixbus in Deutschland schätzen. Die Passa-
gierzahl von Flixbus ermitteln wir aus der Gesamtzahl der 
Fernbuspassagiere in Deutschland und dem Verkehrsan-

teil von Flixbus (Statistisches Bundesamt, 2020b; IGES 
Institut, 2018a). Die Passagierzahl von Flixtrain stammt 
aus einer Nachrichtenmeldung (Wacket, 2018). Der Um-
satz der Beförderungsunternehmen ergibt sich gemäß 
der vermuteten Erlösaufteilung.

Der für den gesamten Fernbuslinienverkehr in Deutsch-
land geschätzte Umsatz beträgt 272 Mio. Euro, wovon 
201 Mio. Euro auf die reine Beförderung entfallen. Mit 
Verkehrszahlen (Statistisches Bundesamt, 2020a, 2020b) 
und unter der Annahme, dass die Hälfte der grenzüber-
schreitenden Passagiere und Passagierkilometer durch 
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1,2 % 0,9 %

1,1 %
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IC Bus

RegioJet

Sonstige

Abbildung 2
Geschäftsmodell von Flixbus

*in einzelnen Fällen auch Vermittlung von Tickets externer Beförderer.

Quelle: eigene Darstellung.
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ausländische Busunternehmen befördert bzw. erbracht 
werden, ergibt sich ein durchschnittlicher Ticketpreis 
von 16,33 Euro (brutto) und ein durchschnittlicher Preis 
pro km von 5,8 Cent (brutto). Im Vergleich ermittelte das 
IGES-Institut durch Preisabfragen bei den Busanbietern 
einen durchschnittlichen Angebotspreis von 3,8 Cent pro 
km und einen Normalpreis von 10,7 Cent pro km für 2018 
(IGES Institut, 2018a). Das Portal fernbusse.de berechnet 
auf Grundlage der über das Portal getätigten Buchungen 
einen Durchschnittspreis von 5,7 Cent pro km für 2017 
(fernbusse.de, 2018). Der durchschnittliche Preis pro km 
im deutschen Schienenpersonenfernverkehr 2018 ist mit 
12,6 Cent (brutto) gut doppelt so hoch (Bundesnetzagen-
tur, 2019). Tabelle 1 fasst die Ergebnisse zusammen.

Vorleistungen

Die notwendigen Vorleistungen für die Beförderung 
schätzen wir mit einer Kostenrechnung für einen typi-
schen Fernbuslinienbetrieb in Anlehnung an den Lastau-
to-Omnibus-Katalog 2018 (EuroTransportMedia, 2017). 
Der Katalog beinhaltet Kostenrechnungen für viele unter-
schiedliche Straßenschwerfahrzeuge und gilt als Referenz 
in der Branche. Das für unsere Berechnung gewählte Re-
ferenzfahrzeug ist der Reisebus Neoplan Cityliner C mit 
55 Sitzplätzen, dessen Größe der tatsächlich eingesetz-
ten Fahrzeuggröße von durchschnittlich 57 Sitzplätzen 
am nächsten kommt (Statistisches Bundesamt, 2020a). 
Abweichend vom Lastauto-Omnibus-Katalog rechnen 
wir mit der tatsächlichen durchschnittlichen Fahrleistung 
im Fernbuslinienverkehr von gut 194.000 km pro Jahr und 
Bus und einem durchschnittlichen Dieselkraftstoffpreis 
2018 von 1,083 Euro/Liter (netto) (Bäumer et al., 2017; Mi-
neralölwirtschaftsverband, 2020). 

Die Kostenrechnungen im Lastauto-Omnibus-Katalog 
enthalten keine Fahrdienstkosten. Zur Berechnung der 
Fahrdienstkosten wird daher auf Bruttolohnangaben 
des Tarifvertrags für das private Omnibusgewerbe in 
Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen, wobei für eine/n 
durchschnittliche/n Beschäftigte/n eine mittlere Qua-
lifi kation, fünf Jahre Betriebszugehörigkeit und zehn 
Krankheitstage im Jahr angenommen werden (Verband 
nordrhein-westfälischer Omnibusunternehmen et al., 
2016). Bei der Berechnung der Fahrdienstkosten pro Bus-
kilometer ist zu berücksichtigen, dass Flixbus bei Nacht-
fahrten grundsätzlich zwei Fahrende einsetzt und gemäß 
einer Umfrage unter Fernbuspassagier:innen 16 % der 
Fahrten Nachtfahrten waren (Bruns et al., 2018). Zudem 
sind Betriebsfahrten notwendig, bei denen keine Beför-
derungsleistung erbracht wird (z. B. vom Betriebshof zur 
ersten Haltestelle). Der Dienstplanwirkungsgrad, der das 
Verhältnis von Dienstzeit zu Fahrzeit angibt, ist daher klei-
ner als eins und wird Rieken et al. (2015) folgend mit 75 % 

angenommen. Die zugrunde gelegte durchschnittliche 
Fahrplangeschwindigkeit beträgt gemäß einer Stichprobe 
67,7 km/h (Bruns et al., 2018).

Die errechneten Beförderungskosten sind in Tabelle 2 
aufgeführt, und Abbildung 2 veranschaulicht deren Anteil 
an den Gesamtkosten. Ein Großteil der Kosten sind mit 
46 % Personalkosten, die auf Fahrdienst, Reparatur, War-
tung, Pfl ege und Verwaltung entfallen. Die nächst größe-
ren Kostenpositionen sind Kraftstoffkosten mit 22 % und 
Fahrzeugabschreibungen mit 19 %. Insgesamt ergeben 
sich Kosten von 1,57 Euro pro Buskilometer. Becker et al. 
(2008) berechnen in Anlehnung an Leuthardt (1998) die 
Kosten im Fernbuslinienverkehr und erhalten Kosten von 
1,62 Euro pro Buskilometer für 2008, was ca. 1,76 Euro 
in Preisen von 2018 entspricht (Statistisches Bundesamt, 
2018).1 Hierbei ist jedoch anzumerken, dass Becker et al. 
(2008) für 2008 mit einem deutlich höheren Dieselpreis 
von 1,40 Euro/Liter und einer niedrigeren Jahresfahrleis-
tung von 160.000 km rechnen.

Als weiteren Vergleich lässt sich der Umsatz pro Buskilo-
meter errechnen, den die Beförderungsunternehmen im 
Mittel von Flixbus erhalten. Gemäß unseres geschätzten 
Beförderungsumsatzes und der inländischen Verkehrs-
leistung in Buskilometer (Statistisches Bundesamt, 2020a) 
ergibt sich ein Umsatz pro Buskilometer von 1,42 Euro. Die-
ses Ergebnis ist knapp 10 % geringer als die geschätzten 
Kosten, was darauf hindeutet, dass die Beförderungsunter-
nehmen entweder kaum profi tabel für Flixbus fahren kön-
nen oder unsere Rechnung die tatsächlichen Kosten ge-
ringfügig überschätzt. Nach Medienberichten haben einige 
Busunternehmen ihre Verträge mit Flixbus nach Verlusten 
wieder gekündigt. Zudem sind bei einigen Busunterneh-
men hohe Verbindlichkeiten gegenüber Flixbus aufgelau-
fen. Diese waren dadurch bedingt, dass Flixbus eine Zah-
lung von 1,10 Euro pro Buskilometer garantiert, jedoch den 
durch Erlöse ungedeckten Anteil lediglich als Darlehen ver-
gibt (Burgschat und Fuchs, 2016). Für die weitere Berech-
nung nehmen wir an, dass die Beförderungsumsätze genau 
kostendeckend sind und sich diese gemäß den ermittelten 

1 Gemäß dem Erzeugerpreisindex für Straßengüterverkehr.

Tabelle 1
Umsätze im Fernbuslinienverkehr 2018

Quelle: eigene Berechnungen.

Eckdaten

Umsatz Insgesamt (Mio. Euro) 272

Umsatz Beförderung (Mio. Euro) 201 

Durchschnittlicher Ticketpreis (brutto) (Euro) 16,33

Durchschnittlicher Preis pro km (brutto) (ct/km) 5,8
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Pro Bus-km (in ct) Anteil (in %)

Personalkosten 72,4 46,1

Fahrdienst 43,1 27,4

Reparatur, Wartung 24,2 15,4

Verwaltung 5,2 3,3

Fahrzeugabschreibung 29,9 19,0

Kraftstoffkosten 34,7 22,0

Verbrauch (ohne Energiesteuer) 19,6 12,5

Energiesteuer 15,1 9,6

Materialkosten 0,6 2,9

Reifenkosten 10,2 2,5

Schmierstoffkosten 4,6 0,4

Kapitalverzinsung 4,5 6,5

Versicherungskosten 4,0 2,9

Sonstige Kosten 0,9 0,6

Kfz-Steuer 0,3 0,2

Stellplatzkosten 0,6 0,4

Gesamtkosten 157,2 100,0

Tabelle 2
Beförderungskosten im Fernbuslinienverkehr 2018

Kosten für Reparatur, Verwaltung und Wartung vollständig den Personal-
kosten zugeschlagen.

Quelle: eigene Berechnungen.

Abbildung 3
Beförderungskosten im Fernbuslinienverkehr 2018

Quelle: eigene Berechnungen.

Anteilen auf die einzelnen Kostenpositionen aufteilen. Zu 
den Vorleistungen zählen dabei die Ausgaben für Kraftstoff, 
Reifen, Schmierstoff, Versicherung und Stellplatzmiete.

Direkte Bruttowertschöpfung und Beschäftigung

Die Bruttowertschöpfung ergibt sich grundsätzlich als 
Produktionswert abzüglich der bezogenen Vorleistungen. 
Für die von Flixbus selbst erbrachte Linienplanungs-, Ver-
triebs- und Serviceleistung im Fernbusgeschäft (im Fol-
genden vereinfacht als Vertrieb bezeichnet) greifen wir 
auf den Geschäftsbericht von Flixmobility zurück und be-
rechnen durch Abzug der Vorleistungen vom Umsatz den 
Bruttowertschöpfungsanteil. Damit und mit dem bereits ge-
schätzten Umsatz des gesamten Fernbuslinienverkehrs in 
Deutschland ergibt sich die durch den Vertrieb geschaffene 
Bruttowertschöpfung. Die Bruttowertschöpfung in der Be-
förderung berechnen wir analog mit dem bereits ermittelten 
Bruttowertschöpfungsanteil am Beförderungsumsatz.

Die direkte Beschäftigung setzt sich aus der Beschäf-
tigung im Vertrieb und in der eigentlichen Beförderung 
zusammen. Flixmobility gibt die weltweite Beschäftigten-
zahl in ihrem Geschäftsbericht an, die über die weltweite 
Passagierzahl (Flixbus, 2019) und die Passagierzahl von 
Flixbus in Deutschland dem deutschen Fernbusgeschäft 

zugerechnet werden kann. Die Beschäftigung in der Be-
förderung schätzen wir analog mithilfe von Angaben von 
Flixbus über die weltweite Zahl von Fahrenden, die die 
ausführenden Beförderungsunternehmen auf Flixbuslinien 
einsetzen (Wembridge, 2019). Neben den Beschäftigten im 
Fahrdienst sind bei den Beförderungsunternehmen noch 
die Beschäftigten in Technik und Verwaltung zu berück-
sichtigten. Durch Zahlen des Statistischen Bundesamts 
(2020a), wie viele Beschäftigte in Technik und Verwaltung 
in SPNV- und Busunternehmen auf eine/n Beschäftigte/n 
im Fahrdienst kommen, schätzen wir die Gesamtbeschäf-
tigung in der Fernbusbeförderung. Die sich ergebene di-
rekte Bruttowertschöpfung beträgt 169 Mio. Euro und die 
direkte Beschäftigung knapp 5.000 Arbeitsplätze (vgl. Ta-
belle 3). Ein Großteil der ökonomischen Effekte entsteht 
mit über 85 % bei der Erbringung der Beförderungsleis-
tung und nur ein kleiner Teil von unter 15 % durch die Ver-
triebsleistung (Linienplanung, Vertrieb, Service).

Gesamte Bruttowertschöpfung und Beschäftigung

Mit der Input-Output-Rechnung (Leontief, 1986) und der 
Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamts für 
2017, die auf empirischen Daten basiert, berechnen wir die 
indirekten und induzierten Effekte des Fernbuslinienver-
kehrs. Dieser ist Teil des stark aggregierten Wirtschafts-
zweigs „Landverkehrsleistungen und Transportleistungen 
in Rohrfernleitungen“ der Input-Output-Tabelle, dessen 
Vorleistungsbezüge die Produktionsstruktur des Fernbus-
linienverkehrs nur unzureichend repräsentieren. Aufbau-
end auf den bereits ermittelten Informationen über Um-
sätze und Vorleistungsbezüge in Vertrieb und Beförderung 
schätzen wir einen neuen Wirtschaftszweig „Fernbusver-
kehrsleistungen“ in der Input-Output-Tabelle. Hierbei ord-
nen wir die bezogenen Vorleistungen den einzelnen Wirt-
schaftszweigen zu und übernehmen diese sowie Arbeit-
nehmerentgelte, Abschreibungen, Zinsen, Betriebsüber-
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Direkte Bruttowertschöpfung in Mio. Euro Anteil (in %)

Linienplanung, Vertrieb, Service 25 15

Beförderung 144 85

Insgesamt 169 100

Direkte Beschäftigung Arbeitsplätze Anteil (in %)

Linienplanung, Vertrieb, Service 650 13

Beförderung 4.318 87

Fahrdienst 3.079 62

Technik 655 13

Verwaltung 583 12

Insgesamt 4.968 100

Tabelle 3
Direkte Bruttowertschöpfung und Beschäftigung im 
Fernbuslinienverkehr 2018

Quelle: eigene Berechnungen.

schüsse und Steuern in die entsprechenden Zellen der 
Input-Output-Tabelle. Die indirekten Effekte sind ein un-
mittelbares Ergebnis der Input-Output-Rechnung. Für die 
induzierten Effekte ermitteln wir zunächst das Arbeitsein-
kommen, das direkt und indirekt durch den Fernbusver-
kehr entsteht, und leiten daraus die zusätzliche Konsum-
nachfrage ab, um dann mit der Input-Output-Rechnung 
die induzierte wirtschaftliche Aktivität bei Konsumgüter-
produzierenden und Dienstleistenden zu berechnen.

Die direkte, indirekte und induzierte Bruttowertschöpfung 
und Beschäftigung sind in Abbildung 4 dargestellt. Insge-
samt generiert der Fernbuslinienverkehr schätzungswei-
se eine Bruttowertschöpfung von 277 Mio. Euro für die 
deutsche Volkswirtschaft und bietet Beschäftigung für 
gut 6.500 Erwerbstätige. Wie in Abbildung 4 zu erkennen 
ist, machen die direkte Bruttowertschöpfung mit 169 Mio. 
Euro und die direkte Beschäftigung mit knapp 5.000 Er-
werbstätigen den Großteil des ökonomischen Gesamtef-
fekts aus. Die indirekten Effekte fallen dagegen verhältnis-
mäßig klein aus. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass der 
Anteil bezogener Vorleistungen des Fernbuslinienverkehrs 
relativ gering ist und diese teilweise nur eine geringe Wert-
schöpfungstiefe im Inland aufweisen. Zu den nennens-
werten Vorleistungen zählen Kraftstoff der Mineralölindu-
strie, die Bereitstellung der Busbahnhöfe, Werbung und 
Versicherungsleistungen. Der in Deutschland verbrauchte 
Kraftstoff wird zum Teil im Ausland produziert, und die in-
ländischen Kraftstoffhersteller sind zum allergrößten Teil 
auf Erdölimporte aus dem Ausland angewiesen. Ein er-
heblicher Teil der Wertschöpfungskette in der Kraftstoff-
produktion entfällt daher auf das Ausland. Darüber hinaus 
ist Raffi nierung von Erdöl nur mit einem geringen Arbeits-
einsatz verbunden, was die niedrigen indirekten Beschäf-
tigungseffekte erklärt.

Deutscher Fernbusmarkt nach der Pandemie

Wir schätzen, dass der Fernbussektor in Deutschland 
nach der COVID-19-Pandemie in den kommenden Jahren 
wieder etwa sein Niveau von 2019 erreichen wird. Wichtig 
hierfür wird sein, dass nationale und internationale Reise-
beschränkungen sowie Kontaktbeschränkungen über die 
zulässige Zahl von Haushalten wieder aufgehoben oder 
zumindest stark gelockert werden (z. B. durch Ausnah-
men für Geimpfte und Genesene). Diese Einschätzung 
stützt sich auf folgende Beobachtungen:

Erstens zeichnet sich der Fernbusverkehr z. B. im Gegen-
satz zum Luftverkehr durch einen hohen Anteil nationaler 
Verkehre aus, die von internationalen Reisebeschränkun-
gen oder Quarantänebestimmungen nicht betroffen sind. 
Der Inlandsverkehr machte in Passagierzahlen mehr als 
70 % des deutschen Fernbusverkehrs 2019 aus (Statisti-
sches Bundesamt, 2020a). Zweitens sind ein Großteil der 
Fernbuspassagiere Privatreisende, die Freunde oder Ver-
wandte besuchen oder in den Urlaub fahren. Mögliche Ver-
haltensänderungen, die auch nach der Pandemie bestehen 
bleiben könnten, wie z. B. die vermehrte Nutzung von Vi-
deotelefonie, betreffen vorwiegend den Geschäftsreise-
verkehr, der jedoch nur ca. 5 % des Fernbusverkehrs aus-
macht (IGES Institut, 2018b). Drittens ist der durchschnitt-
liche Fernbusfahrgast mit einem mittleren Alter von rund 
35 Jahren relativ jung (IGES Institut, 2018b) und fürchtet 
vermutlich weniger die Folgen einer Infektion, sodass die 
Reisebereitschaft weniger stark betroffen sein sollte.

Schlussfolgerungen

Der Fernbuslinienverkehr ermöglicht nicht nur preiswer-
te und emissionsarme Mobilität, sondern schafft auch 

Abbildung 4
Bruttowertschöpfung und Beschäftigung durch den 
Fernbuslinienverkehr 2018

Quelle: eigene Berechnungen.
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Einkommen und Beschäftigung. Die Einkommens- und 
Beschäftigungseffekte des Fernbuslinienverkehrs in 
Deutschland umfassen direkte Effekte bei den Verkehrs-
unternehmen, indirekte Effekte bei Vorleistern wie dem 
Mineralölsektor oder Busbahnhofbetreibenden und indu-
zierte Effekte bei Konsumgüterproduzenten und Dienst-
leistenden durch Konsumausgaben der direkt und indirekt 
Beschäftigten. Unseren modellgestützten Berechnungen 
zufolge wurden 2018 eine Bruttowertschöpfung in Hö-
he von 277 Mio. Euro generiert und etwa 6.500 Arbeits-
plätze durch den Fernbuslinienverkehr in Deutschland 
ermöglicht. Die errechneten Effekte dürfen jedoch nicht 
vollständig als zusätzliche Einkommen und Beschäfti-
gung als Folge der Liberalisierung des Fernbusverkehrs 
verstanden werden. Durch neue ökonomische Aktivität in 
einer Volkswirtschaft werden bei hohem Beschäftigungs-
stand auch immer bestehende Aktivitäten verdrängt.

Die COVID-19-Pandemie hat zum nahezu vollständigen 
Erliegen des Fernbusverkehrs in Deutschland geführt. 
Ende März 2021 nahm schließlich der größte deutsche 
Fernbusanbieter Flixbus den Betrieb wieder auf. Unseren 
Schätzungen zufolge wird der Fernbussektor in Deutsch-
land in den kommenden Jahren wieder etwa sein Vor-
Corona-Niveau erreichen. Denn gerade die private Nach-
frage nach Besuchs- und Urlaubsverkehren dürfte im 
Nachgang zur Pandemie wenig Änderungen unterliegen. 
Wichtig hierfür wird sein, dass die staatlicherseits einge-
führten Reise- und Kontaktbeschränkungen aufgehoben 
oder zumindest stark gelockert werden.
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dass viele Expert:innen, neuerdings auch die Mitglieder 
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMWi (2021), eine 
Fixierung des Rentenniveaus für schwer realisierbar und 
keinesfalls empfehlenswert halten.

Fehlende Maßstäbe

Verlässliche Maßstäbe für die gegenteilige Schlussfolge-
rung bleibt auch Niemeier (2021) schuldig. Er sagt in sei-
nem Beitrag nicht einmal, wie er das „Rentenniveau“ de-
fi niert, das er dauerhaft gern bei „z. B. mindestens 50 %“ 
(Niemeier, 2021, 459) sähe. Die angegebenen Zahlen und 
Zitate legen nahe, dass er damit das (Standard-)Siche-
rungsniveau vor Steuern meint, auf das sich auch die der-
zeit geltende „Haltelinie“ bezieht.

Diese Größe sagt wenig über die tatsächliche Versorgung 
der Rentner:innen aus, unter anderem weil sie durch den 
Abzug der Sozialversicherungsbeiträge von Standard-
rente und Durchschnittsentgelt der aktiven Versicherten, 
aber ohne Berücksichtigung von Steuern, auf halbem Weg 
zwischen einem Brutto- und einem Netto-Rentenniveau 
stehen bleibt. Der Schritt in die Richtung einer Netto-De-
fi nition ist allerdings wichtig. Die Forderung nach einem 
konstanten Brutto-Rentenniveau, das in den von 1957 bis 
1991 gültigen Rentenanpassungsformeln angelegt war, 
kann in der Tat die Grenzen des rechnerisch Möglichen 
verletzen. Bei extremen demografi schen Verschiebungen 
macht ein konstantes Brutto-Rentenniveau nämlich Bei-
tragssätze von über 100 % erforderlich. Bei konstantem 
Netto-Rentenniveau konvergieren sie im Extremfall „nur“ 

Im Wirtschaftsdienst 6/2021 weist Ernst Niemeier (2021) 
Überlegungen der Kommission „Verlässlicher Genera-
tionenvertrag“ (2020) und des Wissenschaftlichen Beirats 
beim BMF (2020) zurück, nach denen das Niveau der ge-
setzlichen Renten in Zukunft sinken sollte, um ständig stei-
gende Beitragssätze zu vermeiden. Sein zentrales Argu-
ment ist, dass ein konstantes Rentenniveau auf Dauer „trag-
bar“ sei, weil steigende Beiträge den erwarteten Anstieg der 
Reallöhne nicht vollständig abschöpfen. Diese sehr einfache 
Sicht fordert einen kritischen Kommentar heraus.

Ökonomen beurteilen meist zurückhaltend, ob Zukunfts-
szenarien der hier betrachteten Art realisierbar sind oder 
nicht. Eher rechnen sie Konsequenzen durch, die z. B. 
ein konstantes Sicherungsniveau der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (GRV) hätte, und weisen auf absehbare 
Nebenwirkungen hin. So komme ich in einer von Niemei-
er (2021) gleichfalls zitierten Studie zu dem Schluss, dass 
sich eine Fixierung des Rentenniveaus in der mittlerweile 
unmittelbar bevorstehenden, akuten Phase des demo-
grafi schen Wandels spätestens ab 2030 „kaum durch-
halten“ lässt (Werding, 2018, 35). Zuvor wird in der Stu-
die abgeschätzt, dass der GRV-Beitragssatz bei einem 
Sicherungsniveau von mindestens 48 % (in Klammern: 
50 %) bis 2043 (2038) die 25 %-Grenze überschreiten und 
bis 2080 weiter auf 32,5 % (33,6 %) steigen müsste (Wer-
ding, 2018, 29 f.).

Die Nettolöhne sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigter 
würden unter den dabei getroffenen Annahmen – wie von 
Niemeier (2021, 456 f.) betont – in der Tat kontinuierlich 
steigen, wenn auch deutlich langsamer als die Bruttolöh-
ne. Fragen kann man daher nach den Maßstäben dafür, 
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Was Generationengerechtigkeit ist, lässt sich aus ökono-
mischer Sicht nicht leicht präzisieren. Trotzdem ist man 
versucht zu fragen, mit welchem Recht die heute Älteren 
eigentlich von einer zahlenmäßig deutlich kleineren jun-
gen Generation verlangen könnten, ihnen Renten zu fi -
nanzieren, die im Niveau konstant bleiben oder sogar wie-
der so hoch werden sollen wie vor zehn oder 20 Jahren 
– bei unverändertem Rentenalter womöglich auch noch 
für eine immer längere Laufzeit. Letztlich stellt sich dabei 
aber nicht nur ein mögliches Gerechtigkeitsproblem. Viel-
mehr ist abzusehen, dass eine solche Politik, selbst wenn 
sie in einer alternden Gesellschaft im Interesse der Mehr-
heit der Wähler:innen sein sollte (Sinn und Uebelmesser, 
2002), auch aus anderen Gründen an Grenzen stößt.

Maßstab II: internationale Wettbewerbsfähigkeit

Den Einwand, dass stark steigende Beitragssätze die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland pro-
duzierter Güter und die damit verbundenen Arbeitsplätze 
gefährden, wischt Niemeier (2021, 458) mit sehr punktu-
ellen Hinweisen weg. So merkt er an, dass der Renten-
beitragssatz in Österreich mit 22,8 % derzeit über dem 
deutschen Wert von 18,6 % liegt, und unterschlägt, dass 
der Vergleich für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
mit 36,45 % zu 39,95 % umgekehrt ausfällt. Internationa-
le Vergleiche sind in diesem Kontext schwierig, weil die 
Struktur der Leistungen und der Mix aus Beitrags- und 
Steuerfi nanzierung variieren. Bei der Summe lohnbezo-
gener Steuern und Sozialabgaben liegt Deutschland mit 
einer Belastung von 49,0 % innerhalb der OECD aber 
schon jetzt – vor absehbaren Steigerungen – hinter Belgi-
en auf dem zweiten Platz, und zwar mit großem Abstand 
zum OECD-Durchschnitt von 34,6 % (OECD, 2021).1 Zu 
berücksichtigen ist zudem, dass Deutschland, vor allem 
wegen des schnellen und starken Geburtenrückgangs 
in den 1970er Jahren, in den nächsten 20 Jahren zu den 
am stärksten alternden Ländern der Erde gehören wird. 
Daher ist nicht damit zu rechnen, dass die Lohn(neben)
kosten in anderen entwickelten Volkswirtschaften zeitlich 
parallel ganz ähnlich steigen wie hierzulande.

Die Alterung treibt neben den Beitragssätzen der GRV 
auch die der anderen Sozialversicherungen hoch. In ih-
rer Summe können diese bis 2040 50 % überschrei-
ten und bis 2080 auf 65 % zugehen (Werding, 2018, 17, 
30) – noch ohne Berücksichtigung der Lohnsteuer. Die 
Aufteilung dieser Beiträge auf Arbeitgeber:innen und 
Arbeitnehmer:innen ist aus ökonomischer Sicht zweitran-

1 Diese Berechnungen für 2020 beziehen sich auf Alleinstehende ohne 
Kinder mit durchschnittlichem Verdienst. Auch bei allen anderen, von 
der OECD betrachteten Fallkonstellationen liegt Deutschland mit an 
der Spitze.

gegen 100 %. Bei realistischen Annahmen bleiben sie er-
kennbar darunter, sodass ein genaueres Durchrechnen 
immerhin lohnt.

Verlässlich ist der so präzisierte Maßstab – „steigen die 
realen Nettoentgelte bei höherer Beitragsbelastung noch 
an?“ – aber weiterhin nicht. Im Rentenrecht gibt es näm-
lich keinen Mechanismus, der dies gewährleistet. Wie sich 
das Sicherungsniveau auf den Beitragssatz der GRV aus-
wirkt, ist bei gegebener demografi scher Entwicklung wei-
testgehend unabhängig davon, wie stark die Bruttolöhne 
der aktiven Versicherten steigen (dazu etwa Werding, 
2018, 24 f.). Wenn diese Löhne real oder sogar nominal 
unverändert blieben, müsste der GRV-Beitragssatz bei 
konstantem Sicherungsniveau ganz genauso ansteigen 
wie zuvor ausgeführt, und die Nettolöhne würden sinken.

Maßstab I: intergenerationelle Lastverteilung

Das Rentenniveau trotz der klar absehbaren demogra-
fi schen Alterung zu fi xieren, lässt den Beitragssatz der 
GRV stark steigen – mit großem Tempo bis etwa 2045, 
danach aber fast ungebrochen weiter. Erst nach 2060 
fl acht der Anstieg aus heutiger Sicht etwas ab. Wie hoch 
genau der Beitragssatz dabei wird, lässt sich wegen zahl-
reicher Unsicherheiten nicht sagen. Die zuvor genannten 
Zahlen geben aber eine Vorstellung von der Größenord-
nung solcher Effekte.

Wenn jüngere und zukünftige Versicherte für auf den ers-
ten Blick gleichwertige Leistungen der GRV einen deut-
lich größeren Teil ihres laufenden Einkommens aufwen-
den müssen als heutige Rentner:innen und rentennahe 
Jahrgänge, erleiden sie Nachteile, die sich z. B. anhand 
der „internen Renditen“ des gesetzlichen Rentensystems 
(Sozialbeirat, 2004, Tz. 100-136; Sachverständigenrat 
2016, Tz. 667-681) oder der darin enthaltenen „impliziten 
Steuer“ (Fenge und Werding, 2004) messen lassen. Diese 
Nachteile treffen Alterskohorten, die für den demografi -
schen Wandel defi nitiv nichts können. Ihre Möglichkei-
ten, eine Altersvorsorge aufzubauen, die weniger von der 
demografi schen Entwicklung abhängt, werden dadurch 
substanziell eingeengt. Der Verweis auf zukünftige Pro-
duktivitäts- und Einkommenssteigerungen, die die Jün-
geren irgendwie auch den Älteren verdanken (Niemeier, 
2021, 457 f.), ist vage und unsicher. In Zeiten noch nicht 
voll absehbarer Folgen des Klimawandels und seiner Be-
kämpfung würde man sich eine differenziertere und „spit-
zere“ Abrechnung des Leistungsaustauschs zwischen 
den Generationen wünschen. Hinzu kommt, dass die Ein-
dämmung des Klimawandels weltweit ein geringeres Be-
völkerungswachstum erfordern dürfte und damit überall 
zu Alterungsprozessen führen wird, die in allseits erträgli-
cher Weise bewältigt werden müssen.
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wird. Zwei Jahre später legte Blüm einen Gesetzentwurf 
vor, der mit der Einführung eines „demografi schen Fak-
tors“ bei den Rentenanpassungen eine Abkehr vom ten-
denziell konstanten Netto-Rentenniveau einleitete, die 
von der nächsten, rot-grünen Bundesregierung mit den 
Reformen von 2001 und 2004 vollendet wurde.

Zusammen mit der 2007 beschlossenen Heraufsetzung 
der Regelaltersgrenze der GRV und vor dem Hintergrund 
einer stark verbesserten Arbeitsmarktentwicklung haben 
diese Reformen die Finanzierbarkeit der GRV bis etwa 
2025 gesichert. Nun wird es Zeit für neue Reformen, die 
die akute Phase der demografi schen Alterung in den Blick 
nehmen und – neben einer klugen Steuerung des Renten-
niveaus – auch die weitere Entwicklung der Regelalters-
grenze und ergänzende, kapitalgedeckte Altersvorsorge 
unter besseren rechtlichen Rahmenbedingungen als bis-
her betreffen.
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gig, wie Niemeier (2021, 458) nach anderslautenden Aus-
sagen selbst bemerkt. In zukünftigen Lohnverhandlungen 
kann die Last daraus zwischen beiden Marktseiten hin- 
und hergeschoben werden. Die Arbeitgeber:innen können 
sie prinzipiell auch weiterwälzen, z. B. auf ihre Kund:innen, 
sofern diese nicht die Anbieter:innen wechseln. Denkbar 
sind für die Zukunft daher Szenarien, in denen die Lohn-
kosten in Deutschland stark steigen, was den Absatz 
heimischer Güter im In- und Ausland erschwert, oder in 
denen die Nettolöhne stärker gedämpft werden als der 
Anstieg der Beitragssätze anzeigt. In diesem Fall sind es 
möglicherweise eher die deutschen Arbeitnehmer:innen, 
die im EU-Binnenmarkt abwandern oder sich Arbeit in 
Kopenhagen, Eindhoven, Luxemburg, Basel oder Prag 
suchen, mit zwei bis drei Tagen im „Home offi ce“, über 
deren abgabenrechtliche Behandlung in der EU dann ge-
stritten werden kann. In jedem Fall würde die Finanzierung 
des deutschen Sozialstaats in Mitleidenschaft gezogen.

Oberfl ächlich sind auch die Verweise von Niemeier (2021, 
458) auf angesichts einer hohen Produktivität bisher 
eher niedrige Lohnstückkosten in Deutschland sowie 
auf geringe Beschäftigungseffekte von Lohnsteigerun-
gen durch den 2015 eingeführten Mindestlohn. Gering 
waren in Deutschland in der Vergangenheit vor allem 
die Lohnstückkostensteigerungen, speziell vor der Wirt-
schafts- und Finanzkrise und im Kontext einer bis 2005 
sehr ungünstigen Arbeitsmarktentwicklung. Seither ha-
ben sie sich etwa innerhalb der Eurozone eher normal 
bis überdurchschnittlich entwickelt (Herzog-Stein et al., 
2020, 15-17). Das Niveau der Lohnstückkosten im expor-
torientierten Verarbeitenden Gewerbe ist nicht wirklich 
niedrig, auch wenn die derzeitigen Exportüberschüsse 
anzeigen, dass es hier unter Umständen noch gewisse 
Reserven gäbe, um Steigerungen zu verkraften. Dass 
Ökonom:innen Beschäftigungseinbußen durch den Min-
destlohn vorab weit überschätzt hätten, wird von betei-
ligten Autoren (Knabe et al., 2020) anders eingeschätzt. 
Auch die von Niemeier ins Feld geführt Evaluation des IZA 
(2018) zeigt zwar keinen signifi kanten Rückgang an Ar-
beitsplätzen, aber sehr wohl Reduktionen der Arbeitszeit, 
die in Vollzeitäquivalenten eine Größenordnung haben, 
die den Vorausschätzungen nahekommt.

Schlussbemerkung

Mit der Ansicht, dass höhere Beitragssätze der GRV kein 
Problem seien, solange die Nettolöhne trotzdem steigen, 
befi ndet sich Niemeier (2021) in guter Gesellschaft. 1995 
legte Prognos im Auftrag des damaligen Bundessozialmi-
nisters Blüm ein Gutachten vor (Eckerle und Schlesinger, 
1995), in dem mit genau diesem Argument ein Anstieg 
des GRV-Beitragssatzes unter dem damaligen Recht auf 
26,3 % bis 28,7 % bis 2040 als hinnehmbar eingeschätzt 
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Ernst Niemeier

Die beitragsfi nanzierte Rente muss den Lebensunterhalt sichern

Gegen die Forderung, den Lebensstandard sichernde 
Renten durch Beiträge zu ermöglichen, deren Belas-
tungswirkung durch Einkommenssteigerungen überkom-
pensiert wird, wendet Werding ein, dass das Rentenni-
veau nicht „fi xiert“ werden dürfe; dass es in meinem Juni-
Beitrag nicht defi niert worden sei; dass keine verlässli-
chen Maßstäbe für die Tragbarkeit der Beiträge formuliert 
worden seien; dass die intergenerationelle Lastverteilung 
fehlerhaft und die Wettbewerbsfähigkeit nicht belegt sei-
en. Es seien vielmehr weitere Reformen notwendig, die 
die Reformen 2001 und 2004 weiterentwickeln. Werdings 
vorgetragene Argumente widerlegen die Notwendigkeit 
und Möglichkeit der Sicherung einer den Lebensstandard 
sichernden Rente durch tragbare Beiträge jedoch nicht.

Verlässlicher Maßstab für tragbare Beitragssätze

Die Überschrift des Kommentars von Werding erweckt 
den Eindruck, dass die Fixierung des Rentenniveaus das 
Problem sei. Es geht aber nicht um irgendeine Fixierung 
des Rentenniveaus, sondern um die Sicherung einer aus-
kömmlichen Rente, die tendenziell den Lebensstandard 
sichert. Das Rentenniveau braucht in dem Beitrag im Juni-
Heft des Wirtschaftsdienst auch nicht defi niert zu werden, 
weil er sich ausdrücklich auf Werdings Simulationsstudie 
und auf das dort verwendete 50-prozentige Standardren-
tenniveau bezieht (Werding, 2018). Wichtiger aber ist, dass 
das Rentenniveau nicht den Maßstab dafür bieten kann, 
ob sich seine Festlegung durchhalten lasse, wenn ein ho-
her Beitragssatz die Folge ist: ob der hohe Beitragssatz al-
so tragbar sei. Der Maßstab dafür kann nur die Auswirkung 
des Beitragssatzes auf die Situation der Versicherten, al-
so auf deren Tragbarkeit einerseits, und auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen andererseits sein. Die 
Tragbarkeit hängt davon ab, ob die höheren Beiträge die 
Versicherten überfordern, d. h. ob sie der höheren Beiträ-
ge wegen ihre Lebenshaltung unzumutbar einschränken 
müssen. Diese Wirkung kann eindeutig an der Höhe des 

Nettorealeinkommens abgelesen werden, das sich nach 
Abzug des gestiegenen Beitrags ergibt und das deshalb 
ein verlässlicher Maßstab für die Tragbarkeit ist.

An einem Beispiel wurde auf der Basis der von Werding 
unterstellten Annahmen über die Produktivitätsentwick-
lung und der von ihm ermittelten Beitragssatzsteigerung 
aufgezeigt, dass eine Überforderung nicht eintreten kann. 
Denn das Nettorealeinkommen, der Wohlstand, steigt un-
ter den Werdingschen Annahmen und unter Berücksich-
tigung seines Simulationsergebnisses deutlich an. Des-
halb sind die Beiträge tragbar und ist das dazu gehörige 
Rentenniveau realistisch. Ich korrigiere allerdings die in 
dem Juni-Beitrag zugrunde gelegte Einkommensentwick-
lung bis 2070 auf 2080 und lege nun den von Werding für 
2080 ermittelten Beitragssatz von 33,6 % zugrunde. Das 
Bruttorealeinkommen steigt dann – ausgehend vom an-
genommenen Einkommen von 2.500 Euro im Jahr 2000 – 
auf 5.757,30 Euro. Der Rentenversicherungsbeitrag erhöht 
sich auf 967,23 Euro und das Nettorealeinkommen auf 
4.790,07 Euro. Das entspricht einer Steigerung des Netto-
realeinkommens um 111,25 %! Trotz des stark gestiegenen 
Beitragssatzes hat sich das Nettorealeinkommen mehr 
als verdoppelt. Die Beitragszahler können die höhere Bei-
tragsbelastung deshalb problemlos tragen. Und selbst die 
Berücksichtigung einer Steigerung aller Sozialversiche-
rungsbeiträge, die Werding in der Summe bis zu 65 % für 
möglich hält, ändert an der Tragbarkeit nichts. Denn auch 
in diesem Fall würde das Nettorealeinkommen immer 
noch um 71,39 %, der Wohlstand also, deutlich steigen.

Weiter wendet Werding ein, dass es im Rentenrecht keinen 
Mechanismus gebe, der die Steigerung der Nettoentgelte 
sicherstelle, d. h. die Produktivitätssteigerungen in Einkom-
menssteigerungen umwandle. Das aber ist keine Frage des 
Rentenrechts. Die produktivitätsbezogenen Einkommens-
steigerungen werden in Tarifverhandlungen durchgesetzt. 
Wie die Entwicklung nach 2010 es wieder zeigt, wird das 
im Trend auch erreicht. Während in diesem Beitrag also ein 
verlässlicher Maßstab für die Beitrags- und Rentenargu-
mentation verwendet wird, lässt Werding für seine Behaup-
tung, dass sich ein höheres Rentenniveau aus demografi -
schen Gründen „kaum durchhalten“ lasse, einen Maßstab 
und eine Begründung vermissen (Werding, 2018).

Begrenzte Eignung der dominierenden 
ökonomischen Sicht

Die Überlegungen Werdings darüber, dass das (Stan-
dard-)Sicherungsniveau wenig über die tatsächliche Ver-
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sorgung der Rentner:innen aussage, müssen nicht weiter 
diskutiert werden, weil nicht das Rentenniveau der Maß-
stab für die Tragbarkeit steigender Beiträge ist. Außerdem 
sagt dieser statistische Wert sehr wohl etwas über die 
Tendenz der Versorgung der Rentner:innen aus. Deshalb 
spielt er in der politischen Diskussion eine Rolle und des-
halb verwendet Werding ihn in seinen Simulationen selbst.

Die von Werding weiterhin aufgeworfene Frage, warum 
viele Experten und Expertinnen und neuerdings auch 
die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des BMWi 
(2021) eine „Fixierung“ des Rentenniveaus für schwer rea-
lisierbar und keinesfalls für empfehlenswert halten, ist eine 
gute Frage. Allerdings gibt es auch Experten und Expertin-
nen, die den Mehrheitsmeinungen der Wissenschaftlichen 
Beiräte nicht zustimmen. So überschreibt der Ökonom 
Winfried Schmähl, langjähriger Vorsitzender des Sozial-
beirats der Bundesregierung, in seinem 2018 erschienen 
Werk „Alterssicherungspolitik in Deutschland“ einen Un-
terabschnitt mit der Formulierung „Über die nur begrenzte 
Eignung des derzeit dominierenden ökonomischen Ansat-
zes für die Analyse der Alterssicherungspolitik“ (Schmähl, 
2018, 20). Schon 2012 stellte er fest, dass „der Abbau des 
Leistungsniveaus der GRV und der Ersatz durch kapital-
marktabhängige Alterssicherung nicht etwa die Lösung 
des Problems unzureichender Alterseinkommen, sondern 
dessen Ursache ist … Der zentrale Ansatzpunkt für ein 
Umsteuern in der Alterssicherungspolitik ist folglich das 
Leistungsniveau in der GRV“ (Schmähl, 2012, 313).

Generationengerechtigkeit

Das bis 2080 deutlich steigende Nettorealeinkommen, 
das sich aus den Produktivitätsannahmen Werdings und 
aus seinen von ihm ermittelten Beitragssätzen ergibt, 
zeigt, dass diese Entwicklung nicht wirklich zu einem 
Problem der intergenerationellen Lastverteilung führt. Be-
rechnungen „interner Renditen“ des gesetzlichen Renten-
systems oder darin enthaltener „impliziter Steuern“ kön-
nen den zu erwartenden Wohlstandsgewinn der jungen 
Generation nicht verschwinden lassen. Die Behauptung 
Werdings, dass für die junge Generation die Möglichkei-
ten substanziell eingeengt würden, eine ausreichende 
Altersvorsorge aufzubauen, ist nicht nachzuvollziehen. 
Denn die gestiegenen Beiträge, mit denen ein entspre-
chender eigentumsähnlicher Anspruch auf eine eigene 
Rente erworben wird, sichern auch der 2080 erwerbsak-
tiven Generation eine auskömmliche Altersversorgung. 
Der weitere Einwand Werdings, dass die Produktivitäts- 
und Einkommenssteigerungen nicht sicher seien, ist zwar 
nicht zu bestreiten. Allerdings legt er seinen Simulationen 
genau die verwendeten Produktivitätssteigerungen zu-
grunde, woraus geschlossen werden muss, dass er sie 
für realistisch hält.

Das weitere Argument, dass die nicht voll voraussehba-
ren Folgen des Klimawandels zu beachten seien, ist zwar 
ebenfalls richtig. Eine Aufrechnung mit den Soziallasten 
und Sozialleistungen, eine „differenzierte“ und „spitze“ 
Abrechnung des Leistungsaustauschs zwischen den Ge-
nerationen, ist aber nicht erlaubt. Denn es ist unumgäng-
lich, die Rentner:innen zu alimentieren und menschen-
würdig zu behandeln. Auch ein aus Klimaschutzgründen 
notwendig geringeres Bevölkerungswachstum und die 
sich daraus ergebende stärkere Alterung der Bevölkerung 
kann zu weiteren Belastungen führen. Sie kann aber nicht 
bedeuten, die Alten einfach abzuschreiben. Diese Diskus-
sion der Generationengerechtigkeit vernachlässigt mit ih-
rer kritischen Sicht auf die Umlagefi nanzierung, dass die 
junge Generation nicht nur die Renten der Rentner:innen 
zahlt, sondern mit ihrem Beitrag zugleich den Anspruch 
auf eine eigene auskömmliche Rente erwirbt.

Darüber hinaus verdeckt die Formulierung „mit welchem 
Recht die heute Älteren eigentlich von einer … jungen Ge-
neration verlangen könnten, ihnen Renten zu fi nanzieren“, 
dass es eine gegenseitige Verantwortung der Generati-
onen gibt und dass die Kindergeneration grundsätzlich 
sehr wohl auch daran interessiert ist, dass die Eltern im 
Alter menschenwürdig leben können. Übersehen wird fer-
ner, dass die Elterngeneration nicht nur die Grundlagen 
für das Wohlstandsniveau der Kinder mitgelegt hat, son-
dern dass die Elterngeneration – sofern nur annähernd 
möglich – die Kindergeneration unterstützt. Schmähl 
weist darauf hin, „dass intrafamiläre Transfers überwie-
gend von Älteren zu Jüngeren erfolgen“, und zwar in Form 
von Geldleistungen, Realtransfers und durch Einsatz ei-
gener Zeit sowie durch Schenkungen und Erbschaften 
(Schmähl, 2018, 1088 f.).

Entlastungen für Beitragssatz möglich?

Trotz der aufgezeigten grundsätzlichen Tragbarkeit höhe-
rer Beiträge zur Finanzierung auskömmlicher Renten kann 
und muss darüber diskutiert und muss geprüft werden, ob 
eine Entlastung, ob eine Verminderung der Beitragssätze 
zweckmäßig ist. Die Wissenschaftlichen Beiräte schlagen 
eine Verlängerung der Erwerbstätigkeitszeit vor, vielleicht 
angebunden an die eintretende Verlängerung der Lebens-
zeit und vielleicht auch differenziert nach stark belasteten 
Erwerbstätigkeiten. Diese Möglichkeit sollte im Hinblick auf 
eine vielleicht wünschenswerte Entlastung diskutiert und 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Eine ande-
re wirksame Entlastungsmöglichkeit wurde im Juni-Beitrag 
angesprochen. Sie würde nicht nur eine spürbare Beitrags-
entlastung bewirken können, sondern auch eine Ungerech-
tigkeit gegenüber den Arbeitnehmer:innen beseitigen. Es 
handelt sich um die „versicherungsfremden Leistungen“ 
(Meinhardt, 2018), die gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
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darstellen, deren Finanzierung sachlich falsch allein den 
Arbeitnehmer:innen aufgebürdet wird. Werding geht auf 
diese Entlastungsmöglichkeit bedauerlicherweise nicht ein.

Wettbewerbsfähigkeit

Die Wettbewerbsfähigkeit stellt den zweiten Maßstab 
für die Bewertung der Beiträge dar. Es muss gemessen 
werden, ob Rentenzahlungen, die eine bestimmte Bei-
tragshöhe auslösen, den Wettbewerb nicht erschweren. 
Die österreichische Rentenpolitik mit ihren deutlich hö-
heren Beiträgen und wesentlich höheren Renten kann in 
Verbindung mit der Betrachtung der Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen Wirtschaft in Form ihrer Lohn-
stückkosten einen ersten Eindruck von den Möglichkei-
ten einer Erfolg versprechenden Rentenpolitik vermitteln. 
Werding wendet dagegen ein, dass die österreichischen 
Rentenversicherungsbeiträge zwar spürbar höher als die 
deutschen seien, dass aber die deutschen Gesamtsozi-
alversicherungsbeiträge mit 39,95 % gegenüber denen 
Österreichs mit 36,45 % höher lägen. Das ist zwar richtig, 
sagt über die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft aber gar nichts aus. Die für den Wettbewerb 
relevanten Lohnstückkosten Österreichs lagen nach dem 
Jahr 2000 (= 100) immer erheblich über denen Deutsch-
lands. Im Jahr 2018 wiesen sie für Deutschland den Wert 
von 122 auf, während Österreichs Wert bei 133 lag (Her-
zog-Stein et al., 2019, 13). Unter Berücksichtigung dieser 
Wettbewerbsposition ist das österreichische Rentensys-
tem unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit 
sehr wohl für Deutschland interessant.

Ein weiterer Einwand Werdings besagt, dass die Summe 
lohnbezogener Steuern und Sozialabgaben für Alleinste-
hende in Deutschland mit 49 % relativ hoch sei und dass 
sie einen großen Abstand zum OECD-Durchschnitt von 
34,6 % aufweisen. Die OECD-Summen lohnbezogener 
Steuern und Daten, die nur für Alleinstehende so stark 
vom Mittelwert abweichen (OECD, 2021), stellen den so-
genannten Steuerkeil dar, der die Belastung der Beschäf-
tigten mit Steuern und Sozialabgaben ausdrückt. Dieser 
Steuerkeil beeinfl usst aber die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft nicht und ist für diese Diskussion irrelevant. 
Wie schon ausgeführt, sind für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft die Lohnstückkosten relevant. Sie drücken 
die durch Produktivitätssteigerungen bewirkte Relativie-
rung der absoluten Kosten aus. So würde eine Steigerung 
der Lohnkosten in einer bestimmten Höhe für die Wettbe-
werbsfähigkeit irrelevant sein, wenn die Produktivität im 
gleichen Maße steigt. Die Betrachtung der gegenwärtigen 
Lohnstückkosten ist in dem hier diskutierten Zusammen-
hang trotz der Tatsache wichtig, dass sie den im Jahre 
2080 relevanten Lohnstückkosten nicht entsprechen. 
Denn in der Vergangenheit und auch aktuell wird die Wett-

bewerbsproblematik häufi g unzulässig und interessen-
geleitet mit den absoluten Lohnnebenkosten als angeb-
lich entscheidendem Wettbewerbsfaktor diskutiert, um 
sozialpolitisch motivierte Entscheidungen zu verhindern. 
Die Bedeutung von Produktivitäts- und Lohnstückkos-
tenentwicklung für die Wettbewerbsfähigkeit aufzuzeigen, 
ist deshalb auch für 2080 wichtig, da deren Entwicklung 
Lohnnebenkostensteigerungen neutralisieren kann. Denn 
die Unternehmen lassen sich in den Tarifverhandlungen 
einen Teil der Produktivitätssteigerungen für ihre Kosten-
steigerungen zurechnen. Die Spekulationen Werdings 
über denkbare Szenarien stark steigender Lohnkosten in 
Deutschland, die er aus der Weiterwälzung von Lohnne-
benkosten auf Kunden und Kundinnen ableitet, und die 
vermeintlich mögliche stärkere Dämpfung der Nettolöh-
ne, die den Anstieg der Beitragssätze übertrifft, sind nur 
schwer nachzuvollziehen. Sie sind für die Frage der Wett-
bewerbsfähigkeit aber schon deshalb nicht relevant, weil 
die Produktivität vernachlässigt wird.

Der Vorwurf der Oberfl ächlichkeit meiner Ausführungen 
zur Entwicklung der deutschen Lohnstückkosten (Wer-
ding, 2021) beruht auf falschen oder fragwürdigen Be-
hauptungen. Erstens sind die geringen oder gar negativen 
Lohnstückkostensteigerungen bis 2009 nicht durch eine 
hohe Produktivität zustande gekommen, sondern durch 
deutlich zu niedrige Lohnsteigerungen (Herzog-Stein et 
al., 2020, 13 und 15). Erst in den 2010er Jahren normali-
sierten sich die deutschen Lohnsteigerungen, ohne dass 
allerdings eine ausreichende „dynamische Lohnentwick-
lung“ zustande gekommen wäre (Herzog-Stein et al., 
2020). Zweitens war das deutsche Lohnstückkostenniveau 
im europäischen Vergleich nicht nur bis 2009 sehr niedrig, 
sondern blieb es trotz größerer Lohnsteigerungen auch in 
den Folgejahren. Auf der Basis des Jahres 2000 (= 100) er-
reichten die deutschen Lohnstückkosten 2018 das Niveau 
von ca. 120. Die Niveaus Belgiens, Frankreichs, Italiens, 
der Niederlande, Österreichs und Spaniens lagen alle hö-
her, und zwar von ca. 128 bis ca. 142 (Herzog-Stein et al., 
2020, 17). Drittens hebt Werding im Einklang mit dem Insti-
tut der deutschen Wirtschaft, das interessengeleitet eben-
falls mit den höheren Lohnstückkosten argumentiert, die 
relativ hohen Lohnstückkosten im exportorientierten Ver-
arbeitenden Gewerbe hervor. Mit diesen Lohnstückkos-
ten werden aber die Verfl echtungen der Wirtschaftssek-
toren und die Vorleistungen des Dienstleistungsbereichs 
vernachlässigt. Deshalb stellen die Lohnstückkosten der 
Gesamtwirtschaft den richtigeren Indikator für die Wett-
bewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Dass die deut-
sche Wirtschaft trotz des von Werding als „nicht wirklich 
niedrig“ angesehenen Lohnstückkostenniveaus der Verar-
beitenden Industrie Exportüberschüsse erzielt, veranlasst 
Werding zu der richtigen Bestätigung, es gäbe „unter Um-
ständen noch gewisse Reserven ..., um Steigerungen [der 
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Lohnstückkosten!] zu verkraften“ (Werding, 2021). Zu dem 
Beispiel der falsch vorausgeschätzten Beschäftigungs-
einbußen durch die Einführung des Mindestlohns weist 
Werding darauf hin, dass beteiligte Autoren das anders 
einschätzten. Die tatsächlich vom Mindestlohn verursach-
ten Wirkungen herauszufi nden, d. h. die Wirkungen ande-
rer Einfl ussfaktoren auszuschließen, ist sehr schwierig. 
Wenn man die einschlägigen Untersuchungen studiert, 
kann man sich nur darüber wundern, wie waghalsig die 
Annahmen und Berechnungen sind. Und es ist auch nicht 
verwunderlich, dass unterschiedliche Untersuchungen 
unterschiedliche Ergebnisse erbringen. Da die Mindest-
lohndiskussion aber nur etwas über die Neigung aussagt, 
Lohnkosten als Wettbewerbsfaktor zu benutzen, er ohne 
Bezug auf die Produktivität jedoch kein Wettbewerbsfak-
tor ist, führe ich diese Diskussion hier nicht weiter.

In der Schlussbemerkung seines Kommentars bestätigt 
Werding, dass das Prognos-Institut 1995 die gleiche These 
vertreten habe, die in meinem Juni-Beitrag vertreten wurde; 
die These, dass höhere Beitragssätze tragbar seien, so-
lange die Nettolöhne produktivitätsbedingt ansteigen. Die 
von Werding angeführte politische Entscheidung von 1997, 
einen „demographischen Faktor“ einzuführen, mit dem die 
Absenkung des Rentenniveaus eingeleitet wurde, bedeu-
tet jedoch nicht – wie Werding es offenbar sehen möchte 
–, dass die Prognos-Niemeier-These falsch ist. Der wirkli-
che Grund für den Schwenk in der Rentenpolitik ist ein ganz 
anderer. Ab Mitte der 1990er Jahre setzte eine Kampagne 
gegen die GRV in Form des Umlageverfahrens ein, weil 
das Umlageverfahren angeblich eine „tickende Zeitbom-
be“ darstelle. Der damals in Mannheim lehrende Ökonom 
Axel Börsch-Supan sagte voraus, „dass das deutsche Al-
terssicherungssystem mit seiner starken Ausrichtung auf 
die Umlagefi nanzierung am Rande des Kollapses stün-
de“ (Schmähl, 2018, 1092). Durch den Dauerbeschuss der 
GRV beeinfl usst, meinten Medien, öffentliche Meinung und 
Politiker:innen schließlich, eine Absenkung des gesetzlichen 
Rentenniveaus und einen Ersatz durch eine kapitalmarktge-
deckte Alterssicherung realisieren zu müssen. Wie dieser 
problematische Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik zu 
beurteilen ist, hat Schmähl – wie oben zitiert – beurteilt.

Die Überschrift über Werdings Kommentar weist schon da-
rauf hin, dass er es für notwendig hält, das Rentenniveau 
weiter zu senken. Die angeblich gelungenen Reformen von 
2001 und 2004, die das Rentenversicherungssystem aller-

dings in ein Beitragssicherungssystem verwandelt haben, 
sollten seiner Meinung nach weiterentwickelt werden. Der 
teilweise Ersatz des gesetzlichen Rentenniveaus durch 
kapitalmarktgedeckte Renten verursacht aber schon des-
halb für ein gegebenes Rentenniveau höhere Kosten für die 
Arbeitnehmer:innen, weil sie auch den Arbeitgeberanteil, 
der in der gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten ist, 
tragen müssen. Als weiterer Nachteil kommt die fehlende 
Dynamisierung während der Rentenphase und das Kapital-
marktrisiko hinzu. Keine Gedanken werden darauf verwen-
det, ob das verminderte Rentenniveau die Rentner:innen 
am Leben erhalten kann. Werding hat der Beweisführung 
meiner Beiträge zwar widersprochen; der Tatsache, dass 
ein auskömmliches Rentenniveau mit tragbaren Beiträgen 
möglich ist. Er hat diese Argumentation aber nicht wider-
legt. Ein auskömmliches Rentenniveau setzt allerdings vo-
raus, dass zuvor ein ausreichend hohes Einkommen erzielt 
wurde. Sofern dies durch politische Fehler (unangebrachte 
Austeritätspolitik, Schaffung Niedriglohnsektor, etc.) oder 
systembedingte Probleme verhindert wurde, muss die Ren-
te aus Steuermitteln aufgestockt werden (Niemeier, 2020).
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Rentenanpassungen stabilisieren – ein Vorschlag
Die im Rentenversicherungsbericht 2020 vorgelegten 
Projektionen der Rentenanpassungen der kommenden 
Jahre sind auf den ersten Blick überraschend. Nach einer 
De-facto-Nullrunde im laufenden Jahr folgt nach aktuel-
len Prognosen in den alten Ländern eine Rentenerhöhung 
von 4,8 % im Jahr 2022 und 3,2 % im darauffolgenden 
Jahr. 2024 folgt dann wieder eine Nullrunde. Die Abfolge 
von prognostizierten Nullrunden und Rentenanstiegen 
basiert dabei nicht auf Schwankungen der makroöko-
nomischen Rahmendaten, die für die Berechnungen im 
Rentenversicherungsbericht angenommen werden. Sie 
entstehen vielmehr im Zusammenspiel mit den gesetzli-
chen Regelungen zur Rentenanpassung. Für das laufen-
de und kommende Jahr gehen sie vor allen Dingen auf die 
Lohnkomponente der Rentenanpassungsformel zurück.1 
Dieser Beitrag präsentiert einen Vorschlag zur Anpas-
sung der Lohnkomponente, der das Auf und Ab der Ren-
tenanpassungen abschwächen würde.2

Die Rentenanpassungsformel setzt sich aus drei Termen 
zusammen:

aRWt = aRWt-1× Lohnkomponentet × Riesterfaktort × Nachhaltigkeitsfaktort‘

wobei aRWt den aktuellen Rentenwert und das Sub-
skript das aktuelle Jahr bezeichnet. Der Riesterfaktor 
mindert Rentenerhöhungen und der Nachhaltigkeitsfak-
tor berücksichtigt das Verhältnis von Rentner:innen und 
Beitragszahler:innen. Die Lohnkomponente soll dafür sor-
gen, dass die Rentner:innen an den Steigerungen der bei-
tragspfl ichtigen Einkommen pro Beitragszahler:in teilhaben:

Lohnkomponentet = 

bBEt-2

BEt-1 bBEt-3

BEt-2 BEt-2

BEt-3

© Der/die Autor:in(nen) 2021. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

1 Die projizierten Schwankungen ab 2023 gehen vorrangig auf den Nach-
haltigkeitsfaktor zurück. Sie dürften sich aber nicht in dieser Form auf 
die späteren Rentenanpassungen auswirken, da sie der an § 69 II 2 SGB 
VI gebundenen Fortschreibung geschuldet sind, die insbesondere nach 
Krisen unrealistische Ergebnisse liefert. Für Rentenanpassung sind nur 
die Ist-Werte relevant, doch erschwert die Regelung in § 69 II 2 SGB VI 
die Planung. Das vorläufi ge Durchschnittsentgelt sollte nicht mechanis-
tisch, sondern im Rahmen einer Prognose fortgeschrieben werden.

2 Kritik an der derzeit genutzten Rentenanpassungsformel fi ndet sich 
bereits bei Deutsche Bundesbank (2020, 73-74).

BE gibt dabei die Bruttolöhne und -gehälter (BLG) je 
Arbeitnehmer:in ausschließlich Ein-Euro-Jobs an, bBE die 
beitragspfl ichtigen Einkommen je Beitragszahler:in. Die 
BLG umfassen weitestgehend die Einkünfte aus abhängi-
ger Beschäftigung. Sie unterliegen allerdings nicht in Gän-
ze Rentenversicherungsbeiträgen. So zählen z. B. auch 
das Salär von Beamt:innen zu den BLG sowie Löhne über 
der Beitragsbemessungsgrenze. Die BLG entsprechen so-
mit nicht den versicherungspfl ichtigen Einkommen. Zudem 
gibt es Einkommen, die Beitragszahlungen auslösen, die 
nicht in den BLG erfasst sind. Hier sind insbesondere das 
Kurzarbeitergeld und das Arbeitslosengeld zu nennen, für 
die der Arbeitgeber bzw. die Bundesagentur für Arbeit Bei-
tragszahlungen an die Rentenversicherung entrichten.3

Zum Zeitpunkt der jährlichen Rentenanpassung liegen die 
bBE nur für das vorvergangene Jahr vor. Wohl aus diesem 
Grund fl ießt zunächst als Näherung an die Veränderung 
der beitragspfl ichtigen Einkommen die Veränderung der 
BLG im Vorjahr in die Lohnkomponente ein. Sie wird mit 
einem Korrekturfaktor für die unterschiedliche Entwick-
lung von BLG und beitragspfl ichtigen Einkommen im 
Vorvorjahr multipliziert. Mittelfristig sorgt der Korrektur-
faktor dafür, dass die Renten mit den beitragspfl ichtigen 
Einkommen wachsen. Entspricht die vergangene prozen-
tuale Veränderung von bBE der Veränderung von BE, ver-
einfacht sich die Lohnkomponente auf BEt-1/BEt-2 und die 
Lohnkomponente steigt schlicht mit der Lohnentwicklung 
des Vorjahrs. Dies ist in den meisten Jahren annähernd 
der Fall. In Situationen, in denen Kurzarbeitergeld in gro-
ßem Umfang beansprucht wird – wie etwa 2020 – wach-
sen die beitragspfl ichtigen Einkommen hingegen deutlich 
stärker als die BLG.

Im Jahr 2021 ist die Nullrunde bei den Westrenten in-
zwischen Realität geworden. Nach der aktuellen Ren-
tenanpassungsformel hätten die Renten aufgrund einer 
Änderung der statistischen Erfassung der rentenversi-

3 Ein weiteres Problem der VGR-Größe besteht darin, dass diese zu-
nächst vom Statistischen Bundesamt geschätzt wird und auch noch 
Jahre später revidiert werden kann, wobei die Zuwachsraten von 
Jahreswerten eine eher untergeordnete Rolle spielen. Das Niveau 
der BLG kann allerdings, wenn neue Statistiken zu Entgelten und 
Beschäftigung verfügbar werden, durchaus deutlichen Variationen 
zwischen den Veröffentlichungszeitpunkten unterworfen sein. Eine 
solche Revision hat 2019 dazu geführt, dass die Art der Berücksich-
tigung der Zahlen der VGR geändert wurde, weil andernfalls die Ren-
tenanpassungen von Jahr zu Jahr großen Schwankungen unterwor-
fen gewesen wären (Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errich-
tung der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, BGBl. I, 1565, 39).
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cherungspfl ichtigen Einkommen sogar sinken müssen.4 
Darüber hinaus bewirkt das Anschwellen der Kurzarbeit 
2020, dass der Rentenwert deutlich unter der Entwick-
lung der beitragspfl ichtigen Einkommen zurückbleibt. Die 
Rentenkürzung wurde jedoch ausgeschlossen und der 
sogenannte Nachholfaktor, der die unterbliebene Ren-
tenkürzung in Folgejahren ausgeglichen hätte, ist ausge-
setzt. Da 2020 die beitragspfl ichtigen Einkommen stärker 
als die BLG gewachsen sind, dürfte der Korrekturfaktor 
2022 deutlich über 1 liegen. Folglich dürfte es im kom-
menden Jahr zu einer Rentensteigerung kommen, die 
wohl sogar stärker als die allgemeine Lohnentwicklung 
ausfallen wird. Das Muster ist in der derzeitigen Ausge-
staltung der Rentenanpassungsformel angelegt; kommt 
es in einer Krise zu höherer Arbeitslosigkeit oder einem 
deutlichen Anstieg der Kurzarbeit, laufen die beitrags-
pfl ichtigen Einkommen und die BLG auseinander. Im 
Sinne der Rentenanpassung führt dies in der Regel da-
zu, dass typischerweise in dem Jahr nach der Krise eine 
deutlich schwächere Rentenanpassung erfolgt, als es die 
beitragspfl ichtigen Einkommen hergeben würden und im 
dann folgenden Jahr eine deutlich stärkere. Die Dynamik 
der Renten ist dadurch Schwankungen ausgesetzt, die 
über Schwankungen der beitragspfl ichtigen Einkommen 
hinausgehen. Bisher wurden von der Politik zwei zusätzli-
che Instrumente genutzt, um diesen Schwankungen ent-
gegenzuwirken – die Rentengarantie, die einen Rückgang 
der Renten nach einer Krise verhindert, und der Nachhol-
faktor im Nachgang der Nullrunde des Jahres 2010. Letz-
terer ist in der aktuellen Situation ausgesetzt. 

Durch eine in Krisenzeiten besser geeignete Approxi-
mation der beitragspfl ichtigen Einkommen ist es mög-
lich, auch ohne Rentengarantie und Nachholfaktor eine 
Stabilisierung der Rentenanpassungen zu erzielen. In 
Krisen werden die beitragspfl ichtigen Einkommen durch 
die Leistungen der Arbeitslosenversicherung stabilisiert. 
Durch die Nutzung der BLG in der Fortschreibung wird 
dieser stabilisierende Einfl uss in der Rentenanpassung 
missachtet. Daher schlagen wir Alternativen zu den BLG 
vor, an denen der Lohnfaktor ausgerichtet werden soll, 
die sich auch in und nach Krisen besser an den beitrags-
pfl ichtigen Einkommen orientieren.

Wir bringen zwei Varianten in die Diskussion ein: Zum ei-
nen eine Modifi zierung der BLG, die die fi ktiven Entgel-
te, auf deren Basis Beiträge bei Kurzarbeit und Bezug 
von Arbeitslosengeld geleistet werden, den BLG in den 
VGR zuschlägt. Die fi ktiven Entgelte können anhand der 
empfangenen Beiträge von der Rentenversicherung be-
rechnet werden und sollten für die Rentenanpassung zur 

4 Mit dem Flexirentengesetz wurde der Personenkreis zur Bestimmung 
von bBE zum Jahr 2019 verändert.

Mitte des Jahres rechtzeitig vorliegen. Für die folgende 
Darstellung unterstellen wir vereinfachend, dass das fi k-
tive Entgelt in etwa dem Doppelten des geleisteten Kurz-
arbeitergeldes bzw. des Arbeitslosengeldes entspricht. 
Für die Berechnung der Pro-Kopf-Größe wird ferner 
der Zahl der Arbeitnehmer:innen laut VGR die Zahl der 
Empfänger:innen von Arbeitslosengeld hinzugefügt.

Die zweite Alternative besteht darin, die um Beitragssatz-
effekte bereinigten Beiträge auf die Zahl der sozialversi-
cherungspfl ichtig Beschäftigten plus der Empfänger:innen 
von Arbeitslosengeld zu beziehen. Beiträge für Kinderer-
ziehungszeiten, die der Bund leistet, werden dabei in der 
Summe der Beiträge nicht berücksichtigt. Tabelle 1 zeigt, 
wie gut die BLG sowie die beiden Alternativen die bei-
tragspfl ichtigen Einkommen approximieren.

Die modifi zierten BLG und die modifi zierten Beitragsein-
nahmen weisen jeweils eine höhere Korrelation mit den 
beitragspfl ichtigen Einkommen auf als die BLG. Der Mit-
telwert der modifi zierten BLG ist etwa so hoch wie der 
der BLG, die Standardabweichung ist allerdings niedriger. 
Dies und die höhere Korrelation mit den beitragspfl ichti-
gen Einkommen deuten darauf hin, dass durch die Nut-
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Beitragspfl ichtige 
Einkommen 

BLG Modifi zierte 
BLG

Modifi zierte Bei-
tragseinnahmen

2009 0,32 0,10 0,77 0,13

2010 1,72 2,66 2,54 1,56

2011 2,14 3,51 3,10 0,99

2012 2,39 2,90 2,72 1,40

2013 2,60 2,21 2,28 2,58

2014 2,79 2,94 2,88 2,32

2015 2,93 2,97 2,95 2,06

2016 2,48 2,49 2,48 1,91

2017 2,35 2,54 2,53 2,34

2018 3,25 3,18 3,14 3,13

2019 2,94 2,97 2,91

2020 -0,09 1,70 0,51

Mittelwert 2,30 2,55 2,54 1,84

Standard-
abweichung 0,77 0,89 0,65 0,82

Korrelation 
mit BE 0,82 0,87 0,87

zung der modifi zierten BLG im Lohnfaktor die Schwankun-
gen der Rentenanpassungen gemindert werden können. 
Die modifi zierten Beitragseinnahmen hingegen weichen 
beim Mittelwert stärker von den BLG ab und haben auch 
eine größere Distanz zu den beitragspfl ichtigen Einkom-
men. Zudem spricht die im Vergleich zu den modifi zierten 
BLG höhere Standardabweichung nicht für diese Variante. 

Für die aktuelle Rentenanpassung zur Mitte des Jahres 
2021 hätte die im Vergleich zu den BLG mit 1,7 % deutlich 
kräftiger ausfallende Veränderungsrate der modifi zierten 
BLG zwar nur dann einen Einfl uss gehabt, wenn der sta-
tistische Sondereffekt, der für sich genommen die Renten 
kürzt, nicht aufgetreten wäre. Jedoch zeigt sich hier das 
Stabilisierungspotenzial.

In Tabelle 2 wird die Projektion der Lohnkomponente auf 
Basis der modifi zierten BLG in Spalte II zusammengefasst 
und mit der Projektion nach herkömmlicher Berechnung 
(Status quo) basierend auf Schätzungen der Gemein-
schaftsdiagnose vom Frühjahr 2021 (Spalte I) verglichen. 
Als Referenz wird zudem in Spalte III die zurückgerechnete 
Lohnkomponente anhand der Projektion des Rentenwer-
tes aus dem Rentenversicherungsbericht 2020 dargestellt. 

Allerdings basieren im letzteren Fall die Eckwerte des Ar-
beitsmarkts auf der Herbstprojektion 2020 der Bundes-
regierung und sind deshalb nur bedingt mit den anderen 
Projektionen vergleichbar. Im Vergleich zeigt sich auch in 
der Projektion die deutlich schwankungsärmere Lohnkom-
ponente der modifi zierten BLG gegenüber der Berechnung 
nach Status quo. Dies schlägt sich gemäß Rentenanpas-
sungsformel ceteris paribus in einer stabileren Rentenwert-
entwicklung nieder.

In der Summe bietet die vorgeschlagene Modifi kation den 
Vorteil, dass sie die Entwicklung der Rentenkassen ver-
stetigt und damit die Planbarkeit auf makroökonomischer 
Ebene sowie bei den Rentenbezieher:innen erhöht. Die 
Modifi kation des Lohnfaktors dürfte makroökonomisch 
stabilisierend wirken. Der stabilisierende Effekt der Kurz-
arbeit wird durch die Modifi kation des Lohnfaktors auf die 
Rentenanpassung im folgenden Jahr übertragen. Dies 
kommt zum einen der tatsächlichen fi nanziellen Situation 
der Rentenversicherung näher, die von den Beiträgen auf 
Kurzarbeit und Arbeitslosengeld profi tiert. Zum anderen 
bessert es die Einkommensperspektiven der Rentner:innen 
in einem Krisenjahr. Zugleich wird die Rentenanpassung in 
der weiter von einer Krise entfernten Zeit gemindert. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Krise nochmals die 
Rentengarantie greifen muss, wird verringert.
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Tabelle 2
Rentenprojektion mit alternativen Lohnkomponenten

1 nachrichtlich: rückgerechnet anhand Rentenwert des BMAS (2020).

Quelle: BMAS (2020), Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2021), ei-
gene Berechnungen und Schätzungen.

Tabelle 1
Veränderungsraten der beitragspfl ichtigen Einkom-
men, der BLG und alternativer Näherungswerte

Angaben pro Kopf.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, 1.2 (Stand: Februar 2021); 
Deutsche Rentenversicherung; eigene Berechnungen und Darstellung.

Status quo Modifi zierte BLG Status quo rückgerechnet1

2020 1,028 1.028 1,039

2021 0,998 1,016 1,010

2022 1,025 1,033 1,048

2023 1,057 1,039 1,022

2024 1,044 1,033 1,017

Mittelwert 1,030 1,030 1,027

Standard-
abweichung 0,020 0,008 0,014
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Konsumausgaben von Dienstleistungen zu langlebigen 
Konsumgütern. Durch diese Verlagerung zog der Bedarf 
an elektronischen Vorleistungsgütern, wie Halbleitern, 
kräftig an und traf dabei auf ein offenbar kurzfristig recht 
starres Angebot. Schließlich dürften viele Unternehmen 
bei ihren Produktionsdispositionen von der Stärke der 
wirtschaftlichen Erholung, die deutlich kräftiger ausfi el 
als im Anschluss an frühere Krisen, überrascht worden 
sein. Hinzu kamen einzelne Ereignisse (z. B. die vorüber-
gehende Blockade des Suezkanals, Corona-Ausbrüche 
in großen Häfen oder Brände in Chip-Fabriken), welche 
die bereits angespannten Lieferketten zusätzlich belastet 
haben. Unternehmensbefragungen zufolge haben diese 
Lieferengpässe die Produktion in Deutschland stärker 
behindert als in vielen anderen europäischen Volkswirt-
schaften. So lag der Anteil der Unternehmen im Verarbei-
tenden Gewerbe, die von einem Rohstoff- bzw. Vorleis-
tungsmangel berichteten, im Euroraum insgesamt mit 
23 % zwar ebenfalls auf erhöhtem Niveau, jedoch deut-
lich niedriger als in Deutschland. Dazu beigetragen haben 
dürfte, dass die Knappheit bei elektronischen Bauteilen 
offenbar besonders bei den Automobilherstellern zu Bu-
che geschlagen hat und diese Branche für die deutsche 
Wirtschaft recht bedeutsam ist (Jannsen, 2019).

Die Auswirkungen der Lieferengpässe auf die Produktion 
lassen sich nicht direkt beobachten. Auffällig ist jedoch, 
dass die Erholung in der Industrie trotz guter Auftrags-
lage seit Jahresbeginn ins Stocken geraten ist. So ging 
die Industrieproduktion in den ersten Monaten 2021 so-
gar zurück und lag im Mai noch unterhalb ihres Vorkri-
senniveaus. Demgegenüber legten die Auftragseingänge 
in der Tendenz weiter zu und befi nden sich bereits seit 
mehreren Monaten deutlich oberhalb ihres Vorkrisenni-
veaus. Angesichts der Unternehmensmeldungen zu den 
Produktionshemmnissen ist es naheliegend, dass die 
Lieferengpässe wesentlich zu dieser Diskrepanz beige-
tragen haben. Vor diesem Hintergrund lassen sich die 
Auswirkungen der Lieferengpässe quantitativ eingrenzen, 
indem man auf Basis des langfristigen Zusammenhangs 
zwischen Auftragseingängen und Industrieproduktion ein 
„normales“ Niveau der Produktion abschätzt, das ange-
sichts der gegenwärtigen Auftragslage zu erwarten wäre. 
Abweichungen von einem solchen Referenzwert, die auch 
zuvor vorübergehend immer wieder zu verzeichnen wa-
ren, können dann für die jüngere Vergangenheit als Ein-
fl uss der Lieferengpässe interpretiert werden. Empirische 
Analysen deuten auf einen robusten langfristigen Zusam-

DOI: 10.1007/s10273-021-2967-5
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Seit dem Beginn der Corona-Pandemie führen Liefereng-
pässe zu spürbaren Produktionsbehinderungen bei Un-
ternehmen in der Industrie. Nachdem die Engpässe mit 
dem Überwinden der ersten Pandemie-Welle offenbar 
zunächst nachgelassen hatten, haben die Belastungen 
zuletzt wieder merklich zugenommen. So berichteten im 
April mehr als 40 % der Unternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe in Deutschland von Produktionsstörungen auf-
grund eines Mangels an Rohstoffen bzw. Vorleistungen – 
der höchste jemals verzeichnete Wert im wiedervereinig-
ten Deutschland (vgl. Abbildung 1). Während die Liefer-
engpässe zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wohl 
im Wesentlichen auf Grenzschließungen in Verbindung 
mit anderen Infektionsschutzmaßnahmen zurückzufüh-
ren waren, trafen danach mehrere andere belastende 
Faktoren zusammen. So hat die auf internationaler Ebene 
zeitlich heterogene wirtschaftliche Erholung – ausgehend 
von der früh einsetzenden Erholung in China im vergan-
genen Jahr – zu einer Unwucht im Schifffahrtsverkehr ge-
führt, die offenbar bis zuletzt angehalten hat und spürba-
re Transportengpässe mit sich bringt. Dazu beigetragen 
hat auch die pandemiebedingte Verlagerung der privaten 

Abbildung 1
Mangel an Rohstoffen/Vormaterialien im 
Verarbeitenden Gewerbe

Anmerkungen: Quartalsdaten, saisonbereinigt. Anteil der Unternehmen 
die angeben, dass ihre Produktion durch einen Mangel an Rohstoffen 
oder Vorleistungen behindert wird.

Quelle: Europäische Kommission.
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duktion allein im ersten Quartal (gegenüber dem vierten 
Quartal 2020) um etwa 1,5 % gedrückt worden. Für das 
zweite Quartal zeichnet sich eine zusätzliche Belastung 
von 1,5 % ab, sodass das Produktionsniveau dann um 
etwa 3 % unterhalb des Niveaus liegen würde, das ohne 
die Lieferengpässe seit Jahresbeginn zu erwarten gewe-
sen wäre. Bei einem Anteil des Verarbeitenden Gewerbes 
von rund 20 % an der gesamten Bruttowertschöpfung in 
Deutschland ergeben sich somit auch gesamtwirtschaft-
lich spürbare Auswirkungen.

Freilich handelt es sich bei den Lieferengpässen im Kern 
um ein temporäres Phänomen, durch das die Produkti-
on lediglich verzögert wird. Sobald sich die Engpässe 
lösen, wird die Produktion wieder spürbar anziehen, so-
fern es zwischenzeitlich nicht zu Stornierungen gekom-
men ist oder die Belastungen durch die Lieferengpässe 
ihrerseits nicht zu geringeren Auftragseingängen geführt 
haben werden. Die Produktion erhält dann einen doppel-
ten Schub. Erstens wird sich die Produktion wieder ihrem 
„normalen“ Niveau annähern. Allein durch diesen Aufho-
leffekt würde die Produktion dann um rund 10 % stärker 
zulegen als die Auftragseingänge. Zweitens werden die 
zuvor aufgelaufenen Auftragseingänge dann von den Un-
ternehmen möglichst rasch wieder abgearbeitet werden. 
Den Schätz ergebnissen zufolge konnten allein zwischen 
Januar und Mai Auftragseingänge im Umfang von etwa 
50 % einer Monatsproduktion nicht abgearbeitet werden. 
Durch den resultierenden Nachholeffekt würde die Pro-
duktion vorübergehend über ihr „normales“ Niveau hin-
ausgehen. Wann die Lieferengpässe die Produktion nicht 
mehr belasten werden, ist auch aufgrund der Vielschich-
tigkeit der zugrunde liegenden Ursachen schwer abseh-
bar. Derzeit deutet die Nachrichtenlage eher darauf hin, 
dass die Engpässe noch für einige Monate anhalten wer-
den. In einem Szenario, in dem sich die Lieferengpässe 
nach und nach bis zum Jahresende aufl ösen, würde die 
Produktion in diesem Zeitraum zwar stärker zulegen als 
die Auftragseingänge. Jedoch würde die Produktion dann 
vorerst weiterhin unter ihrem „normalen“ Niveau bleiben 
und sich die Auftragsbestände somit weiter erhöhen.

Joscha Beckmann, Nils Jannsen

Joscha.Beckmann@ifw-kiel.de, Nils.Jannsen@ifw-kiel.de 
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menhang zwischen Auftragseingängen und Industriepro-
duktion hin.1 Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist 
die Produktion demnach deutlich hinter ihrem „normalen“ 
Niveau zurückgeblieben. Zuletzt lag die Produktion sogar 
um rund 10 % unterhalb des zu erwarteten Niveaus; eine 
so hohe Abweichung war vor der Corona-Krise noch nie 
verzeichnet worden (vgl. Abbildung 2). Freilich dürfte das 
niedrige Produktionsniveau nicht ausschließlich auf Lie-
ferengpässe zurückzuführen sein. So wurde die Produk-
tion insbesondere zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 
2020 durch Infektionsschutzmaßnahmen behindert. Auch 
ist es nicht ungewöhnlich, dass zu Beginn von Erholungs-
phasen die Auftragseingänge zunächst stärker anziehen 
als die Produktion, so wie es beispielsweise im Anschluss 
an die globale Finanzkrise zu beobachten war. Auch im 
August 2020, während der wirtschaftlichen Erholung von 
der ersten Pandemie-Welle, blieb die Produktion zwi-
schenzeitlich 10 % unterhalb des zu erwartenden Niveaus 
zurück. Bis zum Jahresende konnte dieser Produktions-
unterhang um rund die Hälfte wieder abgebaut werden. 
Seit Jahresbeginn stieg der Abstand jedoch wieder um 
rund 5 Prozentpunkte an.

Geht man davon aus, dass die schwache Produktion im 
Verarbeitenden Gewerbe seit Jahresbeginn auf die Lie-
ferengpässe zurückzuführen ist, so ist dadurch die Pro-

1 In den empirischen Analysen wird der langfristige Zusammenhang als Ko-
integrationsbeziehung durch Verfahren von Engle und Granger bzw. Jo-
hannsen modelliert. Die Schätzungen wurden auf Basis monatlicher Daten 
für unterschiedliche Zeiträume ab 1991 vorgenommen. Als Basisspezifi ka-
tion dient eine Schätzung bis Ende 2019. Die Schätzungen deuten auf eine 
robuste Kointegrationsbeziehung hin, sofern für einzelne Strukturbrüche 
im Schätzzeitraum kontrolliert wird (Beckmann und Jannsen, 2021).

Abbildung 2
Tatsächliche Produktion im Verarbeitenden Gewerbe 
und Langfristbeziehung mit den Auftragseingängen

Anmerkungen: Monatsdaten, saison- und kalenderbereinigt. Normales 
Produktionsniveau geschätzt mittels einer Kointegrationsbeziehung zwi-
schen Auftragseingängen und Produktion.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Saisonbereinigte Wirtschaftszahlen; Be-
rechnungen des IfW Kiel.
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